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Einleitung 
 

Diese Arbeit widmet sich Art. 33 II GG. Dort heißt es: „Jeder Deutsche hat 

nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang 

zu jedem öffentlichen Amte“. 

 

Diese Norm ist klar und auch mehr als eine bloße Soll- oder Ordnungsvor-

schrift. Sie beinhaltet ein Recht. Normen über den Zugang zu öffentlichen 

Ämtern sind in Deutschland ausgesprochen traditionsreich. Schon die 

Paulskirchenverfassung von 1849 enthielt eine entsprechende Vorschrift.  

 

Dennoch führte sie im Vergleich zu anderen Grundrechten fast ein Schat-

tendasein. Zu Beginn der Bundesrepublik Deutschland wurde sie gar als 

weitgehend bedeutungslos bezeichnet
1
. Dies hat sich mittlerweile zwar 

geändert, insbesondere bei einem Streit um ein Beförderungsamt ist eine 

Klage nicht mehr von vornhinein aussichtslos. 

 

Anders ist es aber weiterhin beim Zugang zum öffentlichen Dienst.  

Ursache hierfür ist die Schwierigkeit, die Leistungsfähigkeit von Bewer-

bern
2
 um ein öffentliches Amt richtig zu beurteilen, um dann das Amt ge-

mäß dieser Leistungsfähigkeit zu vergeben. Bei der Vergabe von Beförde-

rungsämtern kann auf die bisherige Leistung im Dienst zurückgegriffen 

werden, nicht aber beim Zugang zum öffentlichen Dienst.  

 

Folge dieser Schwierigkeit ist, dass die Beurteilung der Bewerber eine 

rechtlich gering gebundene Tätigkeit ist. Es handelt sich um einen „Akt 

wertender Erkenntnis“
3
. Auch die Gerichte verzichten auf eine vollständige 

Überprüfung dieser Beurteilung, trotz des Art. 19 IV GG, dessen erster 

Satz lautet: „Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten 

verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen.“ Hinzu kommt, dass stets be-

tont wird, ein Recht auf Anstellung gäbe es nicht. So erinnert Art. 33 II GG 

                                                 
1
 V. Mangoldt, GG, 1. Aufl. 1953, Art. 33 Anmerkung 4; Klein, in: v. Mangoldt/Klein, 

GG, 2. Aufl. 1964, Art. 33 Anmerkung IV. 1. 
2
 Auch im Folgenden, werde ich der Einfachheit und der Lesbarkeit halber stets die männ-

liche Form verwenden; weibliche Personen sind selbstverständlich mit bezeichnet. 
3
 BVerwG, NVwZ-RR 2000, 619 (619). 
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beim Zugang zum öffentlichen Dienst doch an eine reine Soll- oder Ord-

nungsvorschrift, denn dieses Recht kann nur in Ausnahmefällen eingeklagt 

werden. 

 

Die Schwierigkeit, die Leistungsfähigkeit eines Bewerbers, also letztlich 

seine Persönlichkeit, zu beurteilen wurde durchaus schon im Parlamentari-

schen Rat gesehen. Der Abgeordnete Dr. Renner fragte: „…was ist Cha-

rakter, wer hat Charakter und vor allem, wer stellt fest, dass jemand Cha-

rakter hat“
4
. 

 

Diese Arbeit will einen Beitrag zu der laufenden Entwicklung leisten, die 

Art. 33 II GG zu größerer praktischer Wirksamkeit verhelfen will. Dazu 

wird zunächst ein Überblick über den Stand der Eignungsdiagnostik gebo-

ten. Die Eignungsdiagnostik ist im Wirtschaftsleben von Bedeutung, so 

dass aussagekräftige Forschungsergebnisse vorliegen.  

 

Dann wird Art. 33 II GG näher untersucht. Dabei wird zunächst auf die 

Normgeschichte eingegangen und auf seine systematische Stellung. An-

schließend werden sein Tatbestand dargelegt und seine Gewährleistungen 

untersucht. In diesem Rahmen werden auch die Anforderungen des einfa-

chen Rechts an Personalauswahlverfahren im öffentlichen Dienst darge-

stellt.  

 

Die im Vergleich zu anderen Grundrechten geringe praktische Wirksam-

keit des Art. 33 II GG beim Zugang zum öffentlichen Dienst beruht darauf, 

dass die Beurteilung der Bewerber gerichtlich nur sehr eingeschränkt über-

prüft wird. Die Gerichte stehen der Verwaltung einen sogenannten „Beur-

teilungsspielraum“ hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der Bewerber zu.   

Deshalb ist diese Rechtsfigur zentral für das Verständnis des Art. 33 II 

GG. Nur durch eine konsequente Anwendung ihrer Prinzipien lassen sich 

die Rechtsgüter des Art. 33 II GG schützen. 

    

                                                 
4
 PR, Hauptausschuss, StenProt. der 44. Sitzung vom 19. Januar 1949 9.23 Uhr. S. 587 f, 

zitiert nach Schneider, Dokumentation, Band 10, S. 330. 
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Deshalb müssen vor allem die Grundlagen der Lehre vom Beurteilungs-

spielraum bewusst gemacht und an Hand dieser Grundlagen der Beurtei-

lungsspielraum bei der Eignungsbeurteilung bestimmt werden. Denn erst 

wenn Sinn, Zweck und Voraussetzungen von Beurteilungsspielräumen 

bewusst sind, kann seine Reichweite im konkreten Einzelfall bestimmt 

werden. Dann besteht nicht mehr die Gefahr, von einer freien Personal-

auswahl der Verwaltung auszugehen. Dabei ist näher auf den Gewährleis-

tungsgehalt des Art. 19 IV GG einzugehen. 

 

Wir werden sehen, dass es der Zweck von Beurteilungsspielräumen der 

Verwaltung nur sein kann, es der Verwaltung zu ermöglichen, bessere Ent-

scheidungen zu treffen, als es ein Gericht, sei es auch mit Hilfe von Sach-

verständigen, könnte. Daraus folgt, dass ein Beurteilungsspielraum bei der 

Eignungsbeurteilung nur gerechtfertigt ist, wenn die Verwaltung tatsäch-

lich die Eignung der Bewerber besser beurteilen kann als ein Gericht. 

 

Die Beurteilung der Eignung eines Menschen ist ausgesprochen schwierig. 

Dies verwundert nicht, setzt sie doch notwendigerweise die Beurteilung 

der Persönlichkeit dieser Menschen voraus. Die Weltliteratur ist voll von 

Geschichten, in denen Menschen erkennen, dass sie sich oft auch nach 

Jahren enger Beziehung in anderen getäuscht haben. Dies macht die 

Schwierigkeiten eines Versuchs deutlich, eine Eignungsbeurteilung binnen 

kürzester Zeit im Rahmen eines Personalauswahlverfahrens durchzufüh-

ren. 

 

Es besteht aber kein Anlass, darüber zu verzweifeln und Auswahlentschei-

dungen nur an Hand eines nicht verbalisierbaren subjektiven Eindrucks zu 

treffen. Denn die Psychologie in Gestalt der Organisationspsychologie hat 

zwar noch nicht das perfekte eignungsdiagnostische Instrument entwickelt, 

wohl aber Instrumente, die einer „Bauchentscheidung“ deutlich überlegen 

sind
5
. Diese Instrumente, mit ihren Stärken und Schwächen, werden in 

Kapitel 1 ausführlich dargestellt. 

 

                                                 
5
 Schmidt/Hunter, Psychological Bulletin, 124 (1998), S. 262 (262). 
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In Kapitel 3 wird der Frage nachgegangen, ob Auswahlentscheidungen, die 

lediglich auf Grund eines subjektiven Eindrucks getroffen werden, nicht 

nur schlechtes Verwaltungshandeln sind sondern auch rechtwidrig. Denn 

ein solches Personalauswahlverfahren könnte sowohl Art. 33 II GG als 

auch Art. 19 IV GG verletzen. 

 

In Kapitel 4 werden Überlegungen dazu angestellt, wie ein Personalaus-

wahlverfahren im öffentlichen Dienst aussehen könnte, das Art. 33 II GG 

optimal schützt. 

 

Bei den Folgerungen für die Ausgestaltung von Personalauswahlverfahren 

im öffentlichen Dienst wird aber keineswegs vergessen, dass die Verwal-

tung nicht primär dazu da ist, Mitarbeiter zu rekrutieren, sondern umge-

kehrt die Mitarbeiter für die Verwaltung da sind. Deswegen wird die Ver-

waltungseffizienz stets im Blickfeld bleiben, indem auch auf die Praktika-

bilität der eignungsdiagnostischen Instrumente eingegangen wird. 

 

 Allerdings gibt es keinen klaren Widerspruch zwischen der Verwirkli-

chung der Ziele des Art. 33 II GG und der Verwaltungseffizienz. Denn 

Personalauswahlverfahren sind mitnichten nur Kostenfaktoren, sondern 

vor allem Investitionen in die Qualität der Mitarbeiter der Verwaltung. Das 

heißt, es dürfen nicht nur die Kosten und der Aufwand der eignungsdiag-

nostischen Instrumente betrachtet werden, sondern es muss auch bedacht 

werden, welchen Nutzen die Verwaltung daraus zieht, Mitarbeiter auszu-

wählen, die besser zu der vergebenen Stelle passen, als irgendwelche Mit-

arbeiter irgendwie auszuwählen. Diese Mitarbeiter werden den Anforde-

rungen ihrer Stellen besser gerecht werden, weniger krank sein und so die 

Leistungsfähigkeit der Verwaltung steigern. 

 

Dadurch wird deutlich, dass durch eine Verbesserung der Personalauswahl 

nicht nur die Rechte der Bewerber geschützt werden, sondern auch die 

Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes gesteigert wird.  
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Als Preußen nach dem Deutschen Krieg 1866 das Herzogtum Nassau an-

nektierte, versuchte der König von Preußen die Nassauer mit folgender 

Verlautbarung über den Verlust ihrer Unabhängigkeit hinwegzutrösten: „ 

…eine zweckgemäße energische Verwaltung, sorgsam erwogene Gesetze, 

eine gerechte und pünktliche Justizpflege, kurz alle die Garantien, welche 

Preußen zu Dem gemacht, als was es sich jetzt in harter Probe bewährt hat, 

werden Euch fortan gemeinsame Güter sein.“
6
 Dass er hoffte, damit Erfolg 

zu haben, zeigt, welch hohes Ansehen der preußische öffentliche Dienst 

damals hatte. Auch wenn die preußische Verwaltung sicherlich nur einge-

schränkt als Vorbild für die Verwaltung eines demokratischen Staates 

taugt, sollte unser öffentlicher Dienst bestrebt sein, das Ansehen seiner 

preußischen Vorgänger zu bewahren. Hierfür ist eine erfolgreiche Perso-

nalauswahl das A und O. 

 

 

 

                                                 
6
 Proklamation vom 3. Oktober 1866; zitiert nach Müller, Preußischer Adler, S. 25. 
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Kapitel 1: Einführung in die Eignungsdiagnostik 
 

These dieser Arbeit ist, dass der Staat bei Personalauswahlverfahren für 

den öffentlichen Dienst verpflichtet ist, die Erkenntnisse der Eignungsdi-

agnostik für eine qualitätsvolle Eignungsbeurteilung zu beachten. Dies 

macht nur Sinn, wenn es der Stand der Psychologie ist, dass bestimmte 

personaldiagnostische Instrumente für die Eignungsbeurteilung besser ge-

eignet sind als andere. Daher soll zu Beginn der Arbeit der Stand der Eig-

nungsdiagnostik dahingehend ausgewertet werden, ob Personalauswahl-

verfahren unter Beachtung bestimmter Verfahrensvorgaben so gestaltet 

werden können, dass damit die Eignung von Bewerbern zuverlässig besser 

beurteilt werden kann, als bei Nichtbeachtung diese Verfahrensvorgaben. 

 Dafür werden zunächst der Gegenstand der Eignungsdiagnostik und 

der Begriff der Eignung dargelegt. Anschließend wird das Vorgehen bei 

einem Personalauswahlverfahren beschrieben. Anschließend werden die 

wichtigsten personaldiagnostischen Instrumente vorgestellt. Nachfolgend 

werden die Kriterien dargelegt, an Hand derer die Qualität dieser Instru-

mente zu beurteilen ist. Abschließend werden die Erkenntnisse der Eig-

nungsdiagnostik hinsichtlich der Qualität der personaldiagnostischen In-

strumente vorgestellt. 

 

 

A. Grundlagen der Eignungsdiagnostik; insbesondere der Begriff der 

Eignung 

 

Die Eignungspsychologie ist ein Teilgebiet der Psychologie
7
. Sie unter-

sucht die Eignung von Personen für einen bestimmten Beruf
8
. Hierfür ana-

lysiert sie einerseits die Anforderungen der Berufe und legt andererseits 

Eignungsanforderungen fest. Andererseits diagnostiziert sie, inwiefern ein 

einzelner Mensch diesen Anforderungen entspricht
9
. Zu diesem Zweck 

stellt sie Verfahren zur Verfügung
10

. 

 

                                                 
7
 Häcker/Stapf, Psychologisches Wörterbuch, StW.: Eignungspsychologie. 

8
 Häcker/Stapf, Psychologisches Wörterbuch, StW.: Eignungspsychologie. 

9
 Häcker/Stapf, Psychologisches Wörterbuch, StW.: Eignungspsychologie. 

10
 Häcker/Stapf, Psychologisches Wörterbuch, StW.: Eignungspsychologie. 
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Die Personaldiagnostik macht die wissenschaftlichen Erkenntnisse der 

Psychologie für die praktischen Aufgaben des Personalwesens verfügbar. 

Unter anderem beschäftigt sie sich mit der Durchführung von Personal-

auswahlverfahren
11

. Ziel eines Personalauswahlverfahrens ist es, den Be-

werber auszuwählen, dessen Eignungsmerkmale möglichst gut zu den An-

forderungen der Stelle passen
12

. 

 

Zentraler Begriff der Eignungspsychologie ist die Eignung. Der psycholo-

gische Begriff der Eignung beschreibt „das Insgesamt der im Individuum 

liegenden Bedingungen für das Eintreten positiv bewerteter Ereignisse im 

Berufsleben oder in der Schullaufbahn“
13

. Ohne ein Verständnis der Eig-

nung macht die Eignungsdiagnostik keinen Sinn. Der Begriff der Eignung 

hat drei Voraussetzungen:  

Eine Tätigkeit wird von verschiedenen Personen unterschiedlich er-

folgreich ausgeübt
14

. Denn gäbe es hinsichtlich der Leistung in einem Be-

ruf keine individuellen Unterschiede, wäre es sinnlos, eine Auswahlent-

scheidung auf Grund einer Leistungsprognose zu treffen. 

 Dieser Unterschied beruht auf den individuellen Ausprägungen von 

Persönlichkeitsmerkmalen.
15

 

 Diese Persönlichkeitsmerkmale sind zumindest teilweise konstant 

und in ihrer Variabilität prognostizierbar
16

. 

 

 

B. Das Vorgehen bei einem Personalauswahlverfahren 

 

Ehe das Vorgehen bei einem Personalauswahlverfahren Schritt für Schritt 

beschrieben wird, will ich zunächst den Ablauf eines typischen Personal-

auswahlverfahrens darlegen. 

                                                 
11

 Kanning, Standards, S. 11 f. 
12

 Heyse/Kerstin; in Hornke/Winterfeld, DIN 33430, S. 29. 
13

 Häcker/Stapf, Psychologisches Wörterbuch, StW.: Eignung. 
14

 Schuler, in: Schuler/Sonntag, Handbuch der Arbeits- und Organisationspsychologie, S. 

431. 
15

 Schuler, in: Schuler/Sonntag, Handbuch der Arbeits- und Organisationspsychologie, S. 

431. 
16

 Schuler, in: Schuler/Sonntag, Handbuch der Arbeits- und Organisationspsychologie, S. 

431. 
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I. Der typische Ablauf eines Personalauswahlverfahrens
17

 

 

Am Anfang eines jeden seriösen Personalauswahlverfahrens steht die Ana-

lyse der Anforderungen, die für die Bewältigung der mit der Stelle verbun-

denen Aufgaben erforderlich sind
18

. Andernfalls stünden keine Kriterien 

zur Verfügung, an Hand derer eine Auswahl vorgenommen werden soll
19

. 

Aus den Analyseergebnissen ist das Anforderungsprofil für die Stelle zu 

entwickeln
20

. Nachfolgend sind die verantwortlichen Personen für das 

Auswahlverfahren zu benennen. Die Auswahl ist weiterhin vorzubereiten 

durch die Festlegung der personaldiagnostischen Instrumente und gegebe-

nenfalls durch die Umsetzung der Anforderungskriterien in beobachtbares 

Verhalten (Operationalisierung)
21

. Dies ist erforderlich, weil einige Anfor-

derungskriterien nicht direkt beobachtbar sind. Das Anforderungskriterium 

„Sozialkompetenz“ beispielsweise kann dadurch operationalisiert werden, 

dass es in dem personaldiagnostischen Verfahren als sozialkompetent an-

gesehen wird, wenn der Teilnehmer eines Assessment-Center Fragen ande-

rer Teilnehmer beantwortet
22

.  

Es folgen weitere Vorbereitungsmaßnahmen, wie etwa die Schu-

lung der Beteiligten. 

 Danach oder gleichzeitig mit den Vorbereitungsmaßnahmen ist die 

Stelle auszuschreiben. Die Stellenausschreibung kann auch schon vor der 

Entwicklung des Anforderungsprofils erfolgen, weil die Stellenausschrei-

bung noch kein Anforderungsprofil zu enthalten braucht
23

. Regelmäßig 

macht aber eine Stellenausschreibung nur dann Sinn, wenn darin bereits 

das Anforderungsprofil enthalten ist: Ansonsten kann ein potentieller Be-

                                                 
17

 Angelehnt an: Drescher, professionelle Personalauswahl. S. 22.  
18

 Häcker/Stapf, Psychologisches Wörterbuch, StW.: Eignungsuntersuchung; Manke, 

Personalauswahlverfahren, S. 16; Heyse/Kersting, in: Hornke/Winterfeld, DIN 33430, S. 

29. 
19

 Kanning, Standards, S. 227. 
20

 Kanning, Standards, S. 229. 
21

 Willke, Psychologische Eignungstests, S. 33; dies kann entgegen Drescher sinnvoller-

weise erst nach der Festlegung der Auswahlinstrumente geschehen, weil auch Auswahl-

verfahren ohne Verhaltensbeobachtung denkbar sind. Siehe etwa den Sachverhalt von 

LAG Frankfurt, Urteil vom 23.04.2010 (Az.: 19/3 Sa 47/09), wo das Auswahlverfahren 

freilich nicht so ablief wie es sollte. 
22

 Fisseni/Preusser, Assessment-Center, S. 25. 
23

 BAG, Urteil vom 21.01.3003 (Az.: 9 AZR 72/02). 
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werber nicht zuverlässig einschätzen, ob seine Bewerbung Aussicht auf 

Erfolg hat.  

Im Folgenden soll deshalb bei Stellenausschreibungen davon aus-

gegangen werden, dass das Anforderungsprofil vorliegt. Nun sind die ein-

gegangenen Bewerberunterlagen zu sichten, es ist mit ihrer Hilfe eine Vor-

auswahl zu treffen und die Einladungen sind zu verschicken. Es sind zu 

diesem Zeitpunkt auch schon die Absagen an die in der Vorauswahl ge-

scheiterten Bewerber zu versenden, denn es gehört zu den Standards eines 

Auswahlverfahrens, die Belastungen für die Teilnehmer möglichst gering 

zu halten. Eine unnötige Wartezeit ist deshalb zu vermeiden. 

 Nun sind die personaldiagnostischen Instrumente anzuwenden. Auf 

Grund deren Auswertungen ist eine vorläufige Auswahlentscheidung zu 

treffen. Diese Entscheidung darf deshalb nur vorläufig sein, weil die an-

schließende Dokumentation nach der Rechtsprechung auch der Selbstkon-

trolle der Verwaltung dient. Diese Funktion kann sie aber nur übernehmen, 

wenn das Ergebnis während der Dokumentation noch zur Disposition steht 

und keine Vorfestlegung erfolgt ist 

 Nach der Dokumentation ist die endgültige Entscheidung zu tref-

fen. Anschließend sind die Absagen an die nicht ausgewählten Bewerber 

zu verschicken. 

 

Nun sollen die einzelnen Schritte des Auswahlverfahrens näher erläutert 

werden. 

 

II. Einzelne Maßnahmen bei einem Personalauswahlverfahren 

1. Anforderungsanalyse und Anforderungsprofil 

Um ein Anforderungsprofil erstellen zu können, muss eine Anforderungs-

analyse vorgenommen werden, die gewissen Standards genügt
24

.  

 Bei der Anforderungsanalyse handelt es sich um die Analyse der 

Tätigkeiten einer Person
25

 (im Beruf). Dabei ist eine allgemein akzeptierte 

                                                 
24

 Häcker/Stapf, Psychologisches Wörterbuch, StW.: Personalauswahl; Kanning/Holling, 

in: Kanning/Holling, Handbuch, S.  93; Lorenz/Rohrschneider, Personalauswahl, S. 16. 
25

 Häcker/Stapf, Psychologisches Wörterbuch, StW.: Anforderungsanalyse. 
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Definition des Begriffs Anforderungsanalyse bisher nicht gefunden
26

. Ga-

tewood und Feild verstehen unter einer Anforderungsanalyse „einen ab-

sichtsvollen, systematischen Prozess für die Sammlung von Informationen 

über die wichtigen, mit der Arbeit verbundenen Aspekte einer Tätigkeit“
27

. 

 Analysiert werden sämtliche zu stellende Anforderungen, also ne-

ben der Fachkompetenz auch sonstige Kompetenzen, etwa Kommunikati-

onsfähigkeit und die Persönlichkeitseigenschaften
28

. 

 Hierfür gibt es mehrere Methoden. Eine sehr einfache ist die soge-

nannte „intuitive Methode“
29

. Hier werden Experten für den zu besetzen-

den Arbeitsplatz befragt, die dann Anforderungen des Arbeitsplatzes be-

nennen. Als Experten kommen insbesondere Vorgesetzte, Untergebene 

und ehemalige Stelleninhaber in Betracht
30

. Um mit dieser Methode gute 

Ergebnisse zu erzielen, ist Voraussetzung, dass die ausgewählten Experten 

über große Erfahrung verfügen
31

. 

 Die „intuitive Methode“ leidet jedoch unter einer fehlenden Syste-

matik
32

. Um mit ihr überhaupt zu brauchbaren Ergebnissen kommen zu 

können, ist es notwendig, die Experten sorgfältig auszuwählen und sie in 

Ruhe und einzeln zu interviewen
33

. 

 Systematischer wird bei der „arbeitsplatzanalytischen Methode“ 

vorgegangen
34

. Diese Methode beruht darauf, die Tätigkeit am zu beset-

zenden Arbeitsplatz zu beobachten und möglichst genau zu beschreiben. 

Aus den beobachteten Tätigkeiten des Stelleninhabers wird dann ein An-

forderungsprofil entwickelt
35

. Die Beobachtung und Erfassung der Arbeits-

tätigkeit wird mittels eines Fragebogens durchgeführt
36

. Die Schwierigkeit 

dieses Verfahrens liegt darin, aus der Vielzahl der beobachteten Tätigkei-

ten Anforderungen zu entwickeln
37

.  

                                                 
26

 Schuler, in: Schuler (Hrsg.), Lehrbuch, S. 49 f . 
27

 Zitiert nach Schuler; in: Schuler (Hrsg.), Lehrbuch, S. 50 (Übersetzung aus dem Engli-

schen vom Verfasser). 
28

 Lorenz/Rohrschneider, Personalauswahl, S. 15 f; Jetter, Effiziente Personalauswahl, S. 

115. 
29

 Kanning, Standards, S. 229. 
30

 Kanning, Standards, S. 229. 
31

 Schuler; in: Schuler (Hrsg.), Lehrbuch, S. 48. 
32

 Kanning, Standards, S. 230. 
33

 Kanning, Standards, S. 230. 
34

 Kanning, Standards, S. 231 . 
35

 Kanning, Standards, S. 231 f. 
36

 Schuler; in: Schuler (Hrsg.), Lehrbuch, S. 48. 
37

 Kanning, Standards, S. 232 f. 
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Die Beobachtung der Tätigkeit kann zum einen die Aufgaben selbst betref-

fen. Dann werden am Arbeitsplatz durchgeführte Aufgaben erfasst und 

beschrieben
38

. 

 Die Beobachtung kann sich aber auch auf das Verhalten des Stelle-

ninhabers beziehen
39

. 

 Eine gebräuchliche Variante dieser Methode ist die der „erfolgskri-

tischen Ereignisse“
40

. Dabei wird untersucht, welche Verhaltensoptionen 

der Stelleninhaber zur Lösung der Problemsituationen benötigt, denen er 

auf der Stelle begegnet, und zwar einerseits besonders häufigen und ande-

rerseits besonders schwierigen
41

. Die Vorteile der Methode der „erfolgskri-

tischen Ereignisse“ sind ihre Regelgeleitetheit, Transparenz und Objektivi-

tät. Ihr Nachteil liegt in dem vergleichsweise großen Aufwand
42

. 

 Schließlich gibt es noch die „personalanalytische Methode“
43

. Da-

bei werden die Inhaber von Arbeitsplätzen, welche dem zu besetzenden 

entweder gleich oder zumindest sehr ähnlich sind, untersucht, um mög-

lichst viele Daten über diese Personen zu erlangen
44

. Hierbei kann eine 

große Vielfalt von Daten erfasst werden, etwa Fähigkeiten, Zeugnisnoten, 

biographische Daten, Persönlichkeitseigenschaften und kognitive Fähig-

keiten
45

. Anschließend werden die Arbeitsplatzinhaber in eine leistungs-

starke und eine weniger leistungsstarke Gruppe eingeteilt
46

. Nun braucht 

nur noch ausgewertet werden, in welchen Daten sich die leistungsstarke 

Gruppe von der weniger leistungsstarken Gruppe unterscheidet. Daraus 

wird dann ein Anforderungsprofil entwickelt
47

. Falls beispielsweise die 

Untersuchung ergeben sollte, dass alle Mitglieder der leistungsstarken 

Gruppe das Zehn-Finger-Tippen beherrschen, die Mitglieder der anderen 

                                                 
38

 Schuler; in: Schuler (Hrsg.), Lehrbuch, S. 52 
39

 Schuler; in: Schuler (Hrsg.), Lehrbuch, S. 54 f. 
40

 Kanning, Standards, S. 234, betrachtet sie allerdings als Variante der „personalanalyti-

schen Methode“.  
41

 Drescher, professionelle Personalauswahl. S. 30; Häcker/Stapf, Psychologisches Wör-

terbuch, StW.: Critical Incident Technique; Lorenz/Rohrschneider, Personalauswahl, S. 

23. 
42

 Kanning, Standards, S. 236. 
43

 Kanning, Standards, S. 233. 
44

 Kanning, Standards, S. 233. 
45

 Kanning, Standards, S. 233 f. 
46

 Kanning, Standards, S. 234. 
47

 Kanning, Standards, S. 234. 
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Gruppe dagegen nicht, so ist Zehn-Finger-Tippen in das Anforderungspro-

fil aufzunehmen. 

  

Wenn keine gleichen oder sehr ähnlichen Arbeitsplätze vorhanden sind, 

müssen die Beobachtungen und Expertenbefragungen in anderen Organisa-

tionen durchgeführt werden, was im öffentlichen Dienst möglich sein soll-

te
48

. 

 

Neben den bisher beschriebenen Methoden der Analyse eines bestehenden 

Arbeitsplatzes kann es natürlich auch notwendig werden, an den Stellenin-

haber zusätzliche Anforderungen zu richten, um Verbesserungen zu errei-

chen
49

. Auch derartige zusätzliche Anforderungen setzen eine Anforde-

rungsanalyse an Hand des Status quo voraus. Denn dadurch wird die Aus-

gangslage festgestellt und so eine präzise Definition des Verbesserungszie-

les ermöglicht
50

. Wenn eine Behörde zum Beispiel plant, ihren Schreib-

dienst abzuschaffen  und die Sachbearbeiter ihre Schreiben künftig selber 

schreiben zu lassen, kann natürlich das 10-Finger-Tippen in das Anforde-

rungsprofil für Sachbearbeiter aufgenommen werden, auch wenn die Ana-

lyse der bisherigen Sachbearbeiterarbeitsplätze ergeben hat, dass Tippfä-

higkeiten nicht notwendig sind.  

 

Wenn die Anforderungen analysiert wurden, die an den künftigen Stellen-

inhaber zu stellen sind, kann das Anforderungsprofil erstellt werden. 

 Dieses Profil beschreibt alle an den Bewerber zu stellenden Quali-

fikationen möglichst detailliert
51

.  

Neben seiner Funktion als Grundlage der Stellenausschreibung und 

der eigentlichen Auswahlentscheidung hat ein Anforderungsprofil aber 

auch noch weiteren Nutzen im Personalauswahlverfahren. Es dient näm-

lich auch als Grundlage für den Interviewleitfaden
52

. Zudem ermöglicht es 

                                                 
48

 Kanning, Standards, S. 238. 
49

 Kanning, Standards, S. 238. 
50

 Kanning, Standards, S. 238. 
51

 Lorenz/Rohrschneider, Personalauswahl, S. 15. 
52

 Jetter, Effiziente Personalauswahl, S. 116; Lorenz/Rohrschneider, Personalauswahl, S. 

14. 
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während des gesamten Auswahlprozesses, auf die entscheidenden Qualifi-

kationen der Bewerber zu achten
53

. 

In das Anforderungsprofil dürfen nur Anforderungsmerkmale auf-

genommen werden, deren Relevanz durch die Anforderungsanalyse nach-

gewiesen worden ist. Außerdem müssen die Anforderungsmerkmale aktu-

ell und zukunftsorientiert, also nicht vergangenheitsorientiert sein, sowie 

eindeutig und trennscharf. Auch sollen sie schriftlich vorliegen
54

. 

 Daran fehlt es heutzutage selbst bei Großunternehmen. Auch deren 

Personalabteilungen können die Anforderungen an ihre künftigen Mitar-

beiter oftmals nicht konkret formulieren und flüchten sich in Allgemein-

plätze
55

. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Situation im öffentlichen 

Dienst eine andere (bessere) ist. 

 

Die Arbeitgeber können sich die Arbeit erleichtern, indem sie Rahmenpro-

file entwickeln. Dabei handelt es sich um ein standardisiertes Anforde-

rungsprofil für Stellen mit gleicher Aufgabenstellung bzw. der gleichen 

Funktionsebene. Dieses braucht dann nur noch um die speziellen Anforde-

rungen der konkret zu besetzenden Stelle ergänzt werden
56

. 

 

2. Festlegung der diagnostischen Instrumente 

Anschließend werden die diagnostischen Instrumente bestimmt, mit wel-

chen das Profil der Bewerber ermittelt werden soll, um festzustellen, wie 

gut sie auf das Anforderungsprofil passen. Dabei müssen die zu messenden 

Anforderungen, die zur Verfügung stehenden Ressourcen und der wissen-

schaftliche Erkenntnisstand zu den einzelnen Instrumenten berücksichtigt 

werden
57

. 

 Wie wir sehen werden, gibt es große Leistungsunterschiede zwi-

schen den gebräuchlichen personaldiagnostischen Instrumenten
58

.  

                                                 
53

 Jetter, Effiziente Personalauswahl, S. 116; Lorenz/Rohrschneider, Personalauswahl, S. 

13. 
54

 Drescher, professionelle Personalauswahl, S. 28. 
55

 Kanning, Standards, S. 341 f. 
56

 Drescher, professionelle Personalauswahl, S. 34. 
57

 Kanning, Standards, S. 240. 
58

 Schmidt/Hunter, Psychological Bulletin, 124 (1998), S. 262 (262).  
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 Auch ist es so, dass die Kombination verschiedener Instrumente zu 

einer höheren Validität führt, als sie jedes Instrument für sich alleine auf-

weist. Fester Bestandteil jeder Kombination ist ein Intelligenztest
59

. 

 

C. Vorstellung der verschiedenen personaldiagnostischen Instrumente 

 

I. Schriftliche Bewerbungsunterlagen 

Die Bewerbungsunterlagen stehen regelmäßig  am Anfang des Auswahl-

prozesses
60

. Im Rahmen der Vorauswahl werden die eingereichten schrift-

lichen Bewerberunterlagen ausgewertet. Sie bestehen mindestens aus An-

schreiben und Lebenslauf. Oft enthalten sie auch ein Photo, Prüfungs- und 

Arbeitszeugnisse und gegebenenfalls auch Referenzen.  

 Ihr vornehmlicher Zweck besteht darin, festzustellen, ob der Be-

werber die erforderlichen fachlichen Qualifikationen besitzt
61

, etwa einen 

Berufsabschluss. Dies ist regelmäßig unproblematisch. 

 Bewerbungsunterlagen sollen zudem etwas über die Biographie des 

Bewerbers aussagen, um aus dieser eine Prognose für seinen zukünftigen 

Arbeitserfolg entwickeln zu können
62

. Zum Beispiel sollen gute Noten 

gute Arbeitsleistungen erwarten lassen. 

 Das Anschreiben kann Aufschluss darüber geben, ob der Bewerber 

sich zielgenau auf diese Stelle beworben hat oder ob er sich reihenweise 

bewirbt
63

. Oft wird in dem Anschreiben auch etwas zur Motivation für die 

Bewerbung gesagt
64

. Schließlich hat der Bewerber hat auch die Möglich-

keit, sich zu seinen besonderen Stärken und zu seinen Zusatzqualifikatio-

nen zu äußern
65

. 

 

                                                 
59

 Schmidt/Hunter, Psychological Bulletin, 124 (1998), S. 262 (266) . 
60

 Kanning, in: Kanning/Holling, Handbuch, S.  494; Schuler/Frier/Kauffmann, Personal-

auswahl im europäischen Vergleich, S. 13; Reinhardt, Personalvorauswahl, S. 1. 
61

 Lorenz/Rohrschneider, Personalauswahl, S. 72. 
62

 Schuler/Marcus, in: Schuler (Hrsg.), Lehrbuch, S. 194. 
63

 Drescher, professionelle Personalauswahl, S. 52 f. 
64

 Drescher, professionelle Personalauswahl, S. 52 f; Kanning, Standards, S. 320; Lo-

renz/Rohrschneider, Personalauswahl, S. 76. 
65

 Drescher, professionelle Personalauswahl, S. 52 f. 
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Aus dem Lebenslauf lassen sich Rückschlüsse auf die Persönlichkeit des 

Bewerbers ziehen
66

, etwa aus der Entwicklungslogik des Werdegangs und 

aus den absolvierten Fortbildungen auf die Lernbereitschaft
67

. 

 

Arbeitszeugnisse liefern ebenfalls wertvolle Informationen. Dabei ist aber 

zu bedenken, dass Arbeitgeber zu wohlwollenden Formulierungen ver-

pflichtet sind. Deswegen kann Negatives in den Zeugnissen nur in ver-

steckten Hinweisen mitgeteilt werden. Es muss aber bedacht werden, dass 

dasjenige, was als versteckter Hinweis auf Negatives gelesen wird, auch 

ein schlichtes Versehen des Verfassers sein kann, der sich mit den Codes 

für Arbeitszeugnisse nicht ausreichend auskennt
68

. Deshalb gilt die Regel, 

dass ein einziges Arbeitszeugnis alleine nicht aussagekräftig genug ist
69

. 

 

Die Form der Bewerbungsunterlagen lässt Rückschlüsse auf das Arbeits-

verhalten zu
70

. Sie kann im Einzelfall als kleine Arbeitsprobe angesehen 

werden. 

 

Das Lichtbild enthält eine Aussage über das Aussehen des Bewerbers
71

. 

Weil dieses aber für die wenigsten Berufe von Bedeutung ist, sollte es bei 

der Auswahlentscheidung ignoriert werden
72

. Dies kann geschehen, indem 

in der Ausschreibung gebeten wird, keine Lichtbilder beizufügen, oder 

aber, indem das Lichtbild vor der eigentlichen Analyse entfernt wird
73

. Um 

die Gleichbehandlung der Bewerber zu gewährleisten und eine Diskrimi-

nierungen im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes von 

vornhinein auszuschließen, empfiehlt sich der Verzicht auf Lichtbilder
74

. 

Gegebenenfalls lässt das Photo aber auch legitime Rückschlüsse auf den 

                                                 
66

 Lorenz/Rohrschneider, Personalauswahl, S. 81 f. 
67
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68
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69
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74

 Drescher, professionelle Personalauswahl, S. 51. 
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Bewerber zu. Ein Porträt in Freizeitkleidung ist sicherlich für die meisten 

Bewerbungen unpassend
75

. 

  

II. Bewerberinterview 

Das Interview ist das bedeutendste personaldiagnostische Instrument
76

. Es 

ist in Deutschland Bestandteil jedes Auswahlverfahrens
77

.  

 Das Bewerberinterview ist ein persönliches Gespräch zwischen 

dem Bewerber und einem Vertreter der Organisation, bei der er sich be-

worben hat. Ziel des Gesprächs ist es, den beruflichen Erfolg des Bewer-

bers zu prognostizieren
78

. Es dient als Entscheidungsgrundlage für die Be-

gründung eines Arbeitsverhältnisses
79

. Neben persönlichen Gesprächen 

gibt es auch telefonische Interviews. Die einfache, fast alltägliche Grund-

struktur des Interviews ist ein wichtiger Grund für seine Beliebtheit
80

. Dass 

ein solches Gespräch geeignet ist, eine andere Person kennenzulernen, ent-

spricht der Alltagserfahrung und steht im Einklang mit dem „gesunden 

Menschenverstand“. Das Interview als personaldiagnostisches Instrument 

ist zudem sehr flexibel
81

. Es ist in Personalauswahlverfahren für jede Stelle 

anwendbar.  

 Akzeptanz findet es jedoch nicht nur bei den potentiellen Arbeitge-

bern, auch bei den Bewerbern ist es das beliebteste diagnostische Instru-

ment
82

. Dies dürfte an seiner (scheinbaren) Natürlichkeit liegen
83

. 

 Auf Grund des persönlichen Kontakts zwischen Bewerber und Ent-

scheider leidet allerdings die Qualität von Auswahlinterviews unter typi-

schen Beurteilungsfehlern. So wird der erste Eindruck vom Bewerber 

überbewertet. Der „Haloeffekt“, besagt dass ein prägnantes Merkmal des 

Bewerbers alle seine anderen Merkmale überstrahlen kann.  

                                                 
75

 Lorenz/Rohrschneider, Personalauswahl, S. 90. 
76

 Drescher, professionelle Personalauswahl, S. 67; Lorenz/Rohrschneider, Personalaus-

wahl, S. 106. 
77
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78
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79
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80

 Kanning, Standards, S. 407 f. 
81

 Kanning, Standards, S. 407. 
82

 Kanning, Standards, S. 408. 
83

 Kanning, Standards, S. 408. 
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Beurteilungsfehler können aber auch durch die subjektive Befind-

lichkeit des Entscheiders veranlasst sein. Der Entscheider kann Bewerbern 

gegenüber zu milde oder zu streng sein. Die Stimmung während des Inter-

views kann sich auf die Bewertung auswirken
84

. 

 Mit einem Interview kann die Motivation des Bewerbers für seine 

Bewerbung untersucht werden, ferner seine Befähigung und Eignung. Es 

bietet ebenfalls die Gelegenheit zur Erörterung von Unklarheiten in den 

Bewerbungsunterlagen. Schließlich kann es der Arbeitgeber nutzen, um 

den Bewerber für die fragliche Stelle zu motivieren
85

. 

  

Für ein qualitätsvolles Interview ist die Schulung der Interviewer unerläss-

lich
86

. Auch sollten mindestens zwei voneinander unabhängige und gleich-

rangige Beurteiler eingesetzt werden
87

. 

 

1. Standardisierte und nicht-standardisierte Interviews 

Es werden freie, standardisierte und teilstandardisierte Interviews un-

terschieden. Bei freien Interviews werden die Fragen intuitiv gestellt. Die 

einzelnen Interviews verlaufen unterschiedlich, das heißt, den einzelnen 

Bewerbern werden voneinander abweichende Fragen gestellt. 

 Bei standardisierten Interviews wird eine vorgegebene Liste mit 

Fragen abgearbeitet, auf die Antworten des Interviewten wird dabei nicht 

eingegangen. Die Fragen und ihre Reihenfolge sind für alle Bewerber 

gleich. Ein vollstandardisiertes Interview ähnelt einem mündlich vorgetra-

genen und beantworteten Fragebogen. 

 Bei einem teilstandardisierten Interview sind die Fragen eben-

falls vorgegeben. Der Interviewer hat aber die Möglichkeit, auf die Ant-

worten des Bewerbers einzugehen, indem er bei Unklarheiten nachfragt 

oder Missverständnisse beseitigt. Deswegen kann es zu Abweichungen 

hinsichtlich der den einzelnen Bewerbern gestellten Fragen kommen. Die 

im Vorhinein festgelegten Fragen werden aber allen Bewerbern gestellt. 

                                                 
84

 Zum ganzen Bles, strukturierte Interviews, in: John/Maier, Eignungsdiagnostik, S. 217. 
85

 Drescher, professionelle Personalauswahl, S. 67. 
86

Kanning, in: Kanning/Holling, Handbuch, S.  520. 
87

Kanning, in: Kanning/Holling, Handbuch, S.  521. 
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Das teilstandardisierte Interview wird auch strukturiertes Interview ge-

nannt
88

. 

 Eine Variante des strukturierten Interviews wird als „Multimodales 

Interview“ bezeichnet
89

. Mit dieser Interviewtechnik sollen verschiedene 

diagnostische Ebenen kombiniert werden. Es sind dies die Erfassung der 

Eigenschaften einer Person durch Tests, die Verhaltensbeobachtung in 

einer Simulation und die Erfassung biographischer Daten
90

.  

 

2. Fragevarianten 

Im Interview können verschiedene Arten von Fragen gestellt werden. Rein 

formal ist die Unterscheidung von offenen und geschlossenen Fragen. 

Letztere können mit ja oder nein beantwortet werden, erstere nicht. Offene 

Fragen werden auch als W-Fragen bezeichnet, weil sie oft mit einem Fra-

gewort beginnen (wer, was, wie etc.)
91

. Grundsätzlich sind offene Fragen 

vorzuziehen, weil sich durch sie mehr Informationen gewinnen lassen. 

Geschlossene Fragen können aber eingesetzt werden, um an bestimmte 

Daten zu gelangen
92

. Die Bevorzugung offener Fragen entspricht auch der 

Regel, dass in einem Interview hauptsächlich der Bewerber reden soll und 

nicht der Interviewer. 

 Daneben ist die Kettenfrage noch formal definiert. Bei ihr werden 

mehrere Fragen unmittelbar hintereinander gestellt und dann gemeinsam 

beantwortet
93

. Sie testen die Fähigkeit, komplexe Aufgaben zu bewälti-

gen
94

. 

 

Biografische Fragen zielen auf früheres Verhalten des Bewerbers, aus dem 

dann Rückschlüsse auf zukünftiges Verhalten gezogen werden können. Sie 
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 Drescher, professionelle Personalauswahl, S. 67. 
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 Mussel, Interviews, S. 36. 
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erfordern die Schilderung des Verhaltens des Bewerbers in einer bestimm-

ten Situation in der Vergangenheit und das daraus resultierende Ergebnis
95

. 

  

Situative Fragen sind solche, in denen dem Bewerber zunächst eine kon-

krete Arbeitssituation geschildert wird. Der Bewerber soll dann seinen 

Umgang mit dieser Situation darlegen
96

. Einen Busfahrer könnte man etwa 

fragen, wie er reagiert, wenn ein offensichtlich Volltrunkener in seinen 

Bus einsteigen möchte. Es handelt sich letztlich um eine Art mündliche 

Arbeitsprobe. Solche Fragen haben den Vorteil, dass es sich hierbei nicht 

um Standardfragen handelt, die in der Ratgeberliteratur behandelt wer-

den
97

. So kann sich der Bewerber für sie keine Antwort zurechtlegen. 

 

Zirkuläre Fragen zielen nicht direkt auf die Selbsteinschätzung des Inter-

viewten, sondern fragen danach, wie er meint, von anderen eingeschätzt zu 

werden. Durch diesen etwas komplizierteren Frageaufbau soll die Mög-

lichkeit positiver Selbstdarstellung verringert werden
98

. 

 

Fachfragen prüfen die Kenntnisse des Bewerbers ab
99

. 

 

Definitionsfragen prüfen, ob sich der Bewerber mit den Anforderungen der 

Stelle auseinandergesetzt hat
100

. 

 

Suggestivfragen können den Interviewten provozieren
101

. 

 

Alternativenfragen fordern den Bewerber auf zu wählen und seine Wahl zu 

begründen
102

. 
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Konkretisierungsfragen genannt). 
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100
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102

 Kanning, Standards, S. 415. 



20 

 

Während des Interviews ist auf eine konkrete Beantwortung der Fragen zu 

achten, um sie unter die Anforderungskriterien subsumieren zu können
103

. 

 

Während des Interviews sollten die Beobachter Gesprächsnotizen anferti-

gen, um Gedächtnisfehler zu vermeiden
104

. 

 

Da bestimmte Fragen unzulässig sind, muss der rechtliche Rahmen für 

Bewerberinterviews beachtet werden. 

 

III. Assessment-Center  

1. Verfahren 

Bei einem AC handelt es sich um ein systematisches Verfahren, das mittels 

mehrerer Übungen bestimmte Verhaltensweisen und Fähigkeiten von Be-

werbern durch geschulte Beobachter beurteilt
105

. Um die Beurteilungen zu 

verbessern, werden stets mehrere Beobachter eingesetzt
106

. Art und Anzahl 

der Übungen sind nicht festgelegt. Typische Übungen eines AC sind Rol-

lenspiele, Gruppendiskussionen, Präsentationen und Postkorbübungen. 

Kennzeichen eines Assessment-Center ist die sogenannte multi-trait-multi-

method Strategie, bei der mehrere Persönlichkeitsmerkmale (Traits) mittels 

verschiedener Methoden beurteilt werden
107

.  

 Ziel der Methode „Assessment-Center“ ist es, realistische Arbeits-

situationen zu simulieren, die Teilnehmer bei deren Bewältigung zu be-

obachten und dabei Rückschlüsse auf ihre Eigenschaften zu ziehen
108

. Die 

Eigenschaften sollen also nicht indirekt aus Antworten in einem Interview 

oder in einem Fragebogen erschlossen werden, sondern die Eigenschaften 

selbst sollen beobachtet werden
109

. Dazu ist es notwendig, dass nur solche 

Anforderungen simuliert werden, wie sie den Stelleninhaber tatsächlich 
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erwarten. Die Simulationen müssen realistisch sein
110

. Das Assessment-

Center ähnelt insoweit einer Arbeitsprobe
111

.  

 Das Assessment-Center hat eine beachtliche Tradition. Die 

Reichswehr entwickelte es zur Auswahl ihres Offiziersnachwuchses. Im 

Zweiten Weltkrieg wurde es vom amerikanischen und dem britischen Ge-

heimdienst zur Auswahl von Agenten weiterentwickelt. Nach dem Zweiten 

Weltkrieg setzten es auch Unternehmen ein, in Deutschland erstmals 1969 

bei IBM
112

. Heutzutage wird auch im öffentlichen Dienst häufig darauf 

zurückgegriffen
113

. 

 

Assessment-Center können, wie bereits angedeutet, in ihrem Ablauf ganz 

unterschiedlich sein
114

. Dennoch soll hier zu Verdeutlichung der mögliche 

Gang eines Assessment-Center kurz beschrieben werden
115

.  

Am Morgen, nach der Begrüßung, werden die Teilnehmer
116

 über 

den Ablauf des Tages informiert. (Es gibt auch mehrtätige Assessment-

Center
117

.) Danach beginnt die erste Übung, etwa ein Gruppengespräch. 

Dazu wird den Teilnehmern ein Thema genannt, auf das sie sich alleine 

vorzubereiten haben. Die Vorbereitungszeit dauert beispielsweise eine 

Stunde. Danach werden die Teilnehmer in einen Übungsraum gebeten. Ihre 

Plätze befinden sich in der Mitte des Raumes. Die Beobachter sitzen um 

sie herum. Es wird sodann eine Diskussion eröffnet. Die Zeit hierfür kann 

zum Beispiel 30 Minuten betragen. Dabei halten die Beobachter ihre Be-

obachtungen fest. Anschließend haben die Kandidaten eine kurze Pause. In 

unserem Beispiel folgt jetzt ein Einzelvortrag von 10 Minuten Länge. Dazu 

werden die Kandidaten einzeln, im Abstand von jeweils 10 Minuten in 

einen separaten Raum gebracht. Dort wird ihnen das Thema genannt. Sie 
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haben nun 10 Minuten Zeit, den Vortrag vorzubereiten und sich Notizen zu 

machen. Nach Ablauf der Vorbereitungszeit werden sie in den Übungs-

raum zurückgeführt. Nun haben sie im Beisein der Beobachter ihren Vor-

trag zu halten. Danach werden sie verabschiedet. Am nächsten Tag haben 

sie die Möglichkeit eine bestimmte Person anzurufen, die ihnen das Ergeb-

nis mitteilt. Mit zwei Übungen wäre unser Beispiel zwar ein sehr kurzes 

Assessment-Center, aber durchaus im Bereich des Möglichen. 

 

Nachdem das Anforderungsprofil erstellt und ein Assessment-Center als 

personaldiagnostisches Instrument gewählt worden ist, müssen die Anfor-

derungen für das Assessment-Center operationalisiert werden
118

. 

 

2. Kosten 

Die Kosten für ein Assessment-Center sind vergleichsweise hoch
119

, näm-

lich 500 bis 2500 € pro Teilnehmer. Es wird daher regelmäßig auf die 

Auswahl von Führungskräften beschränkt
120

. 

 

3. Qualitätskriterien 

Es existieren anerkannte Qualitätskriterien für Assessment-Center. Dabei 

kann auf die vom „Arbeitskreis Assessment-Center“ herausgegebenen 

Standards zurückgegriffen werden. Bei diesem Arbeitskreis handelt es sich 

um einen Zusammenschluss von Experten auf dem Gebiet der Assessment-

Center
121

. Die Standards wurden 1992 und 2004 herausgegeben
122

. Dabei 

wurde die Ausgabe von 1992 durch die von 2004 nicht ersetzt, sondern 

ergänzt
123

. Beide Ausgaben sind daher nebeneinander anwendbar. 

Bei einem Assessment-Center wird keine allgemeine Persönlich-

keitsbeurteilung vorgenommen, sondern nur auf die Anforderungen der 
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konkreten Stelle hin getestet
124

. Dafür ist es natürlich erforderlich, zu-

nächst eine Anforderungsanalyse vorzunehmen
125

. Jedes Anforderungs-

merkmal wird mit mindestens zwei Methoden gemessen
126

. Dies dient der 

Verringerung von Zufallseinflüssen und außerdem der Fairness, weil so 

Leistungsunterschiede in einer Übung ausgeglichen werden können. Um 

ihrer Aufgabe gewachsen zu sein, müssen die Beobachter geschult wer-

den
127

. Dabei steigert der Einsatz von Psychologen die Validität von As-

sessment-Centern
128

. Das Zahlenverhältnis von Teilnehmern und Beobach-

tern sollte höchstens zwei zu eins betragen
129

. Die Teilnehmer werden über 

den Ablauf und das Ziel des Assessment-Centers informiert
130

. Alle Teil-

nehmer erhalten ein Feedback
131

. 

  

IV. Intelligenztests 

Intelligenztests dienen zur Messung der Intelligenz
132

. 

Bei Intelligenztests handelt es sich um Leistungstests, bei denen 

abstrakte Aufgaben mit Hilfe der Intelligenz gelöst werden müssen
133

.  

Was Intelligenz ist, lässt sich nicht leicht definieren
134

. Der Begriff 

ist etymologisch aus dem lateinischen Verb intellegere gebildet
135

. Dies 

kann mit „einsehen“, „verstehen“, „begreifen“ übersetzt werden
136

. Der 

Begriff kennzeichnet die kognitive Leistungsfähigkeit
137

. Regelmäßig wird 
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Intelligenz definiert als das, was Intelligenztests messen
138

. Um diese we-

nig aussagekräftige Formel besser zu verstehen, muss die Geschichte der 

Intelligenzforschung betrachtet werden. 

 Deren eigentlicher Beginn liegt in Frankreich. Das dortige Unter-

richtsministerium ordnete an, dass Kinder nur noch auf Grund eines medi-

zinisch-pädagogischen Gutachtens in Sonderschulen überwiesen werden 

durften
139

. Zu diesem Zweck entwickelten Binet und Simon 1905 einen 

Intelligenztest
140

, der eine Reihe von Aufgaben enthielt, deren Lösung je-

weils verschiedene intellektuelle Fähigkeiten erforderte
141

. Die dabei er-

zielten Ergebnisse wurden in das Verhältnis zum Alter der Testperson ge-

setzt
142

. Mit diesem Test sollten Kinder mit geringer Intelligenz von Kin-

dern unterschieden werden, welche normal intelligent waren, aber einen 

ungünstigen sozialen Hintergrund hatten
143

.  

 

Die in den Intelligenztests gestellten Aufgaben sind unterschiedlich, um so 

verschiedene Aspekte der Intelligenz messen zu können
144

. Sie enthalten 

etwa die Abfrage von Allgemeinwissen, die Prüfung des Wortschatzes, 

Rechenaufgaben, Tests des allgemeinen Verständnisses und Bildergänzun-

gen
145

. 

 Intelligenztests wurzeln also in der Bildungsforschung. Deshalb 

verwundert es nicht, dass die gemessene Intelligenz am stärksten mit dem 

Bildungserfolg korreliert. Zu nichts anderem ist die prognostische Validität 

eines Intelligenztests so gut wie zur Beantwortung der Frage, welchen Bil-

dungsabschluss die Testperson erreichen wird oder schon erreicht hat
146

. Je 

höher also die Intelligenz, desto höher die Wahrscheinlichkeit eines hohen 

Bildungsabschlusses. Man kann auch sagen: Intelligentere Menschen ha-

ben eine größere Fähigkeit zu höheren Bildung. Oder anders: „Intelligenz 
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ist, was Intelligenztests messen, die so konstruiert wurden, dass sie das 

Bildungsniveau möglichst gut vorhersagen“
147

. 

            Dies darf aber nicht zu der Annahme verleiten, dass alle sehr intel-

ligenten Menschen erfolgreich sind und weniger erfolgreiche Menschen 

damit auch weniger intelligent. Dagegen gilt, dass zwar fast alle erfolgrei-

chen Menschen eine hohe Intelligenz haben, aber auch Menschen mit ge-

ringem (beruflichen) Erfolg eine hohe Intelligenz haben können
148

. Denn 

in kognitiv anspruchsloseren Berufen ist die Variation hinsichtlich der in-

tellektuellen Leistungsfähigkeit der Berufsausübenden größer als in kogni-

tiv anspruchsvolleren Berufen
149

.  

 

Weiterhin zeichnet sich die Intelligenz eines Menschen durch ihre Stabili-

tät aus. Ab dem siebten Lebensjahr verändert sie sich nur noch geringfü-

gig
150

. 

 

V. Wissenstests 

Bei Wissenstests wird Wissen abgefragt
151

. Damit handelt es sich um eine 

äußerst plausible Methode, um die Eignung von Bewerbern festzustellen. 

Denn wer über mehr für die Tätigkeit erforderliches Wissen verfügt, sollte 

diese Tätigkeit auch besser ausüben können.  

 

VI. Integritätstests (Integrity Tests) 

Integritätstests sind ein wichtiges Instrument der Personalauswahl
152

. Bei 

einem solchen Test wird der Bewerber darauf getestet, ob er während der 

Arbeit betrunken sein, seinen Arbeitgeber bestehlen, „blau machen“ und 

ähnliches kontraproduktives Verhalten zeigen wird
153

. 
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 Der Test wird mittels Fragebogen durchgeführt. In den Fragebögen 

gibt es einstellungsorientierte Items, die nach den Wertvorstellungen des 

Probanden fragen
154

 („Würde jemand stehlen, wenn die Bedingungen 

günstig sind?“
155

) und eigenschaftsorientierte Items, bei denen eine Verhal-

tensbeschreibung abzugeben ist
156

 („Sie sind eher vernünftig als abenteuer-

lustig.“
157

).  

 Bei der zweiten Variante ist der Zweck des Tests für die Probanden 

weniger transparent
158

, so dass es für sie schwieriger ist, die erwünschte 

Antwort zu erraten. 

 Ein Item ist der „einzelne Bestandteil eines Verfahrens (z. B. ein-

zelne Frage oder Aufgabe, auf die die Kandidaten zu reagieren haben)“
159

. 

 Die Items werden dadurch gewonnen, dass eine Auswahl von po-

tentiellen Items zwei Personengruppen vorgelegt wird
160

. Bei der einen 

Gruppe ist man sich sicher, dass die Angehörigen integer sind, bei der an-

deren ist man sich sicher, dass sie nicht integer sind
161

. Die Einteilung in 

diese Gruppen kann auf zweierlei Weise erfolgen. Für die nicht integre 

Gruppe kann man Mitarbeiter auswählen, die bereits durch kontraproduk-

tives Verhalten aufgefallen sind
162

. Oder man kann fragen (anonym!), ob 

die Mitarbeiter kontraproduktiv handeln
163

. Dafür ist eine hinreichende 

Anzahl von Mitarbeitern nötig. Das sollte im öffentlichen Dienst kein 

Problem sein
164

. Die oft erwähnte Einteilung von Personen in die zwei 

Gruppen mittels eines Polygraphen („Lügendetektor“)
165

 ist also nicht 

notwendig. 
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 Nun werden die Items genommen, welche von den beiden Gruppen 

unterschiedlich ausgefüllt wurden
166

. 

 

VII. Graphologische Gutachten 

In einem graphologischen Gutachten wird aus der Handschrift des Proban-

den auf seine Persönlichkeit geschlossen. Die Validität der Graphologie für 

die Eignungsdiagnostik ist sehr gering
167

. In Deutschland wird sie daher 

auch selten verwendet. In einigen ausländischen Staaten ist sie dagegen 

sehr beliebt. So werden in 50% der französischen und sogar in 80% der 

schweizerischen Unternehmen Einstellungsentscheidungen mit Hilfe sol-

cher Gutachten getroffen
168

. Teilweise werden noch höhere Werte berich-

tet, so zum Beispiel bei  93 % der Einstellungsentscheidungen in Frank-

reich
169

.  

  

VIII. Arbeitsprobe 

Der Grundgedanke einer Arbeitsprobe ist einfach: Der Bewerber wird mit 

einer Arbeitsaufgabe konfrontiert, die ihm in der angestrebten Tätigkeit 

real begegnen könnte. Sodann wird beobachtet, wie er diese bewältigt
170

. 

Die Arbeitsprobe ist bei handwerklichen Tätigkeiten einfacher durchzufüh-

ren als bei geistigen. So kann zum Beispiel die Arbeitsaufgabe eines Flie-

senlegers sein, ein bestimmtes Stück Mauer mit Fliesen zu belegen. Dage-

gen ist die Konstruktion einer Arbeitsprobe für einen Kundenbetreuer deut-

lich schwieriger. Ein Kundengespräch kann zwar durch ein Rollenspiel 

simuliert werden, aber dies gelingt stets nur unvollständig
171

. Deswegen 

werden Arbeitsproben hauptsächlich im handwerklichen Bereich durchge-

führt
172

. Sie sind aber auch in anderen Bereichen möglich und können 
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durchaus bei eher geistigen Tätigkeiten eingesetzt werden
173

. So könnte die 

Arbeitsaufgabe darin bestehen, einen Vermerk zu dem Inhalt einer Akte 

anzufertigen. Bei sehr komplexen, anspruchsvollen Tätigkeiten kann das 

Instrument Arbeitsprobe allerdings nicht mehr sinnvoll eingesetzt wer-

den
174

.Dies gilt zum Beispiel für die Führung einer Mitarbeitergruppe. 

 Ein weiteres Problem der Arbeitsprobe liegt darin, dass die Bewäl-

tigung der meisten Arbeitsaufgaben ein gewisses Maß an Übung voraus-

setzt
175

. Deshalb ist die klassische Arbeitsprobe hauptsächlich für Bewer-

ber mit einschlägiger Berufserfahrung geeignet
176

. Für Berufsanfänger, 

etwa Lehrstellenbewerber, ist die Konstruktion einer Arbeitsprobe daher 

deutlich schwieriger. Diese Schwierigkeit kann bewältigt werden, indem 

die Arbeitsaufgaben stark vereinfacht werden; auch wird den Bewerbern 

gelegentlich bei der Bewältigung der Aufgabe Hilfe geleistet, etwa indem 

ihnen die fachmännische Bewältigung der Aufgabe vorgeführt wird oder 

ihnen einschlägige Fachliteratur auszugsweise zur Verfügung gestellt 

wird
177

. 

 

IX. Biographische Fragebogen 

Mit biographischen Fragebogen werden biographische Daten erfasst
178

. 

Dies sind „nachprüfbare objektive oder subjektive Informationen und Ein-

schätzungen früherer, gegenwärtiger und zukünftiger Merkmale der Le-

bensgeschichte oder zur beruflichen Entwicklung“
179

. Sie versuchen, aus 

früherem Verhalten auf zukünftiges Verhalten zu schließen
180

. Dabei stel-

len sie nicht primär Fragen zum beruflichen Werdegang, sondern zu all-

gemeineren Themen, etwa zu Freizeitaktivitäten
181

. So werden zum Bei-

spiel aus der Beantwortung der Frage, ob jemand in seiner Jugend Füh-
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rungsaufgaben in einem Verein übernommen hat, Rückschlüsse auf sein 

aktuelles Durchsetzungsvermögen gezogen
182

. 

 Biographische Fragebogen werden vornehmlich zur Vorauswahl 

eingesetzt
183

. 

 Die Items für den Fragebogen können auf zwei verschiedene Wei-

sen gewonnen werden. Zum einen besteht die Möglichkeit, nach beliebigen 

biographischen Daten zu fragen. Zum anderen können die biographischen 

Daten zunächst auch einer Plausibilitätskontrolle hinsichtlich ihrer Eig-

nung zur Personalauswahl unterzogen werden
184

. 

 Die erstgenannte Vorgehensweise kann zu Akzeptanzproblemen 

bei den Bewerbern und den Arbeitgebern führen
185

. Bei der zweiten Me-

thode ist Sorgfalt auf die Konstruktion der Items zu legen
186

. 

 Die so zusammengestellten Fragen werden dann den schon vorhan-

denen Mitarbeitern vorgelegt. Diese sind zuvor in zwei Gruppen von leis-

tungsstarken und leistungsschwachen Mitarbeitern einzuteilen. Dann wer-

den diejenigen Items in den Fragebogen aufgenommen, die von den leis-

tungsstärkeren und leistungsschwächeren Mitarbeitern signifikant unter-

schiedlich beantwortet wurden
187

. Diese Vorgehensweise setzt eine hinrei-

chende Anzahl von Mitarbeitern voraus
188

. Im öffentlichen Dienst sollte 

dies kein Problem sein. 

 Bei der Auswertung der Fragebogen wird positiv bewertet, wenn 

ein Bewerber ein Item genauso beantwortet wie ein leistungsstarker Mitar-

beiter
189

. 

 

D. Qualitätsmerkmale der Eignungsdiagnostik 

 

Nachdem die personaldiagnostischen Instrumente vorgestellt wurden, soll 

nun ihre Eignung für die Zwecke der Personalauswahl dargestellt werden. 

Dafür wird ihre Fähigkeit dargestellt, die berufliche Leistung eines Bewer-
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bers zu prognostizieren und der Frage nachgegangen, ob sich der Aufwand 

ihrer Durchführung für die Arbeitgeber lohnt.  

Zunächst werden die Messkriterien für die Qualität personaldiag-

nostischer Instrumente dargestellt: Validität, Objektivität, Reliabilität und 

Effizienz. 

Anschließend wird jedes einzelne Instrument dahingehend unter-

sucht, inwieweit es diese Kriterien erfüllt. 

 

I. Validität (Gültigkeit) 

Die Validität eines Messinstruments sagt aus, ob das Instrument tatsächlich 

das misst, was es messen soll
190

. Ob also ein Test, der die Belastbarkeit 

überprüfen soll, wirklich diese testet, oder nicht vielmehr etwas anderes, 

etwa die Schreibgeschwindigkeit an der Tastatur.  

 Zu unterscheiden sind die Konstruktvalidität, Kriterienvalidität 

und die Inhaltsvalidität. 

 

1. Konstruktvalidität 

Die Konstruktvalidität gibt an, ob das Instrument „aufgrund theoretischer 

–sachlogischer und begrifflicher- Erwägungen und anhand von entspre-

chenden empirischen Untersuchungen … ein interessierendes Konstrukt 

nachvollziehbar abbildet und es mit seinen Operationalisierungen von an-

deren Konstrukten hinreichend abgrenzt“
191

. Ein Konstrukt ist ein „ge-

dankliches Konzept, das aus Überlegungen und Erfahrungen abgeleitet 

worden ist, um beobachtbares Verhalten zu erklären, z. B. Intelligenz, 

Angst“
192

. Aus diesen Konstrukten werden Hypothesen abgeleitet, die 

dann mittels des Tests empirisch überprüft werden
193

. Die Konstruktvalidi-
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tät dient damit der Überprüfung wissenschaftlicher Theorien
194

. Für den 

Einsatz in der personalwirtschaftlichen Praxis ist sie weniger bedeutend. 

 

2. Kriterienvalidität 

Die Kriterienvalidität trifft eine Aussage darüber, inwiefern das perso-

naldiagnostische Instrument das zu messende Kriterium messen kann
195

. 

Ein Kriterium ist der „Maßstab, anhand dessen das infrage stehende Per-

sonmerkmal im Alltag beurteilt wird“
196

. Es gibt zwei Möglichkeiten, die 

Kriteriumsvalidität zu messen.  

Bei der inneren kriterienbezogenen Validität, werden die Testper-

sonen neben dem zu validierenden Instrument auch noch mit einem zwei-

ten Instrument untersucht. Dabei handelt es sich um ein bereits validiertes 

und bewährtes Instrument, welches das gleiche Kriterium misst. Anschlie-

ßend wird das Maß der Übereinstimmung zwischen den Ergebnissen bei-

der Instrumente festgestellt
197

. 

 Die Validität kann noch besser bestimmt werden, wenn sie statt an 

nur einem weiteren Instrument an mehreren solchen Instrumenten durchge-

führt wird
198

. 

 

Bei der äußeren kriterienbezogenen Validität
199

 wird die Validität ohne die 

Hilfe personaldiagnostischer Instrumente gemessen
200

. Soll also z.B. ein 

Instrument zur Messung der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit validiert 

werden, so könnte der Test sowohl Journalisten als auch Bauarbeitern vor-

gelegt werden. Da Erstere eine bessere sprachliche Ausdrucksfähigkeit 

haben sollten, müsste das Instrument signifikante Unterschiede zwischen 

beiden Gruppen aufzeigen. 
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 Es ist allerdings schwierig, ein Kriterium zu finden, das seinerseits 

verlässlich valide ist
201

. Oft kann ein solches Kriterium nicht objektiv be-

stimmt werden, sondern es beruht auf der (fundierten) Meinung von Exper-

ten
202

. Im obigen Beispiel ist es nämlich keinesfalls gewiss, dass Journalis-

ten und Bauarbeiter ihren unterschiedlichen Beruf auf Grund ihrer sprach-

lichen Ausdrucksfähigkeit ausüben. Die Berufswahl kann zum Beispiel 

auch auf unterschiedlichen Interessen oder der sozialen Herkunft beruhen. 

 Aber ein bestimmtes Instrument muss nicht nur das Kriterium er-

wartungsgemäß messen, das es messen soll, es darf auch nur dieses Krite-

rium messen. Sonst wäre die Messung des Kriteriums nicht unverfälscht. 

Deshalb muss auch untersucht werden, ob das Instrument unterschiedliche 

Messergebnisse für unterschiedliche Kriterien liefert
203

. Das heißt, die ge-

testeten Personen müssen mit einem Instrument für die Messung der 

sprachlichen Ausdrucksfähigkeit andere Ergebnisse erzielen, als bei einem 

Test zur Messung der Konzentrationsfähigkeit. Dies wird als diskriminante 

Validität bezeichnet
204

.   

 Schließlich kann noch gemessen werden, ob die Testergebnisse 

ähnlich denen für verwandte Kriterien sind. Für eine hohe Validität sollte 

dies so sein
205

. 

 Ein mögliches Kriterium ist auch der Berufserfolg
206

. Teilwiese 

wird die Validität eines Instruments für dieses Kriterium auch als prognos-

tische Validität bezeichnet
207

. Bei der prognostischen Validität handelt es 

sich um einen Teilaspekt der kriterienbezogenen Validität. Diese wird da-

nach unterschieden, ob das Kriterium zum Zeitpunkt des Tests bereits vor-

liegt oder erst später erfasst werden kann. Ersteres wird als Übereinstim-

mungsvalidität, letzteres als Vorhersagevalidität bezeichnet
208

. 
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3. Inhaltsvalidität 

„Bei der inhaltlichen Gültigkeit (Validität, Anm. d. Verf.) geht es darum 

festzustellen, inwieweit die einzelnen … Items, eines Verfahrens eine re-

präsentative und prototypische Stichprobe eines zugrunde gelegten Gegen-

standbereiches darstellen“
209

. Ein solcher Gegenstandsbereich kann bei-

spielsweise das Wissen über Flugzeugtechnik sein. Dann müssen die Items 

(z.B. diejenigen eines Wissenstests) das Wissen über Flugzeugtechnik re-

präsentativ abbilden. Sie dürfen weder relevante Bereiche der Flugzeug-

technik auslassen, noch Wissen über andere Wissensgebiete abfragen.  

 Auch die inhaltliche Gültigkeit lässt sich nur durch eine Befragung 

von Experten beurteilen. Es sei denn, die Validität ist so offensichtlich, 

dass eine Expertenbefragung unterlassen werden kann
210

.  

Bei der Inhaltsvalidität messen die Items das zu Messende ohne 

Zwischenschritt
211

. 

 

4. Validität zur Prognose des Berufserfolgs 

Am interessantesten erscheint die Kriterienvalidität, insbesondere, wenn 

das gemessene Kriterium der Berufserfolg ist
212

. Sie gibt nämlich direkt 

Auskunft über die Eignung des eingesetzten Instruments zu seinem letzt-

endlichen Zweck, den Berufserfolg des Bewerbers zu prognostizieren
213

. 

Zur Messung dieser Validität stehen zwei Methoden bereit. Bei der Längs-

schnittmethode werden die Ergebnisse der Personaluntersuchung aufbe-

wahrt
214

. Zu einem späteren Zeitpunkt, Monate oder Jahre nach der Unter-

suchung, werden die beruflichen Leistungen der Testpersonen bewertet
215

. 

Nun sollten diejenigen, die in dem personaldiagnostischen Instrument bes-

sere Ergebnisse erzielt haben, auch in ihrer späteren beruflichen Leistung 

besser bewertet werden. Auf diese Weise wird die auf Grund der personal-
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diagnostischen Untersuchung erstellte Prognose des Berufserfolgs mit dem 

tatsächlichen Berufserfolg verglichen
216

. 

 

5. Das Kriterium Berufserfolg 

Große Schwierigkeiten bereitet die Messung des tatsächlichen Berufserfol-

ges.  

 Zunächst ist festzustellen, dass Berufserfolg nicht eindeutig defi-

niert werden kann. Sollen das erzielte Gehalt, die Zahl der Untergebenen, 

die Güte der Arbeit oder die Arbeitszufriedenheit maßgeblich sein? Wei-

terhin ist es nicht einfach, den gewählten Indikator für Berufserfolg zu 

messen. Insbesondere dann, wenn ein nicht unmittelbar in Zahlen zu fas-

sendes Kriterium, wie die Güte der Arbeit, gewählt wird. 

 Weiterhin ist zu beachten, dass regelmäßig nur der Berufserfolg der 

tatsächlich eingestellten Bewerber gemessen werden kann, nicht aber der 

Berufserfolg der abgelehnten Bewerber
217

. Es wird also nur gemessen, ob 

diejenigen mit guter Prognose auch tatsächlich eine hohe Leistung erbrin-

gen, nicht dagegen, ob diejenigen mit einer schlechten Prognose hohe oder 

niedrige Leistung erbringen
218

. 

 Gewöhnlich wird der Berufserfolg durch Beurteilungen von Vorge-

setzten gemessen. Dabei stellt sich jedoch die Frage, inwieweit diese Beur-

teilungen ihrerseits wieder valide, objektiv und reliabel sind
219

. 

Weil die Längsschnittmethode zeitaufwändig ist, wird häufiger die 

so genannte Querschnittsmethode angewendet
220

. Dabei werden mit dem 

personaldiagnostischen Instrument Personen untersucht, die bereits in der 

Berufspraxis stehen. Diese Berufstätigen wurden vorher hinsichtlich ihrer 

beruflichen Leistung bewertet. Ein valides Instrument sollte nun die Leis-

tungsfähigkeit der besser bewerteten Berufstätigen höher einschätzen als 

diejenige der schlechter bewerteten
221

. 
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 Das Problem ist natürlich auch hier die Qualität der Bewertung 

hinsichtlich der Leistung der Berufstätigen. 

 

Die Validität zur Prognose des Berufserfolgs kann für die einzelnen perso-

naldiagnostischen Instrumente einheitlich angegeben werden. Sie unter-

scheiden sich weder bei Auswahlverfahren für die gleiche Art von Tätig-

keiten, noch für Auswahlverfahren für verschiedene Arten von Tätigkei-

ten
222

. Auf Ausnahmen wird hingewiesen. 

 

 

6. Angabe der Validität 

Angaben zur Validität eines Instruments erfolgen mittels eines Koeffizien-

ten. Die Validitätskoeffizienten liegen zwischen .0 und 1.0, wobei die Va-

lidität mit dem Zahlenwert ansteigt
223

.  

 

II. Objektivität 

Objektivität ist der Grad, inwieweit das Messergebnis von dem Messenden 

und allen weiteren Umständen, die nicht in der untersuchten Person liegen, 

unabhängig ist
224

.  

 Zu unterscheiden sind die Durchführungsobjektivität, Auswer-

tungsobjektivität und die Interpretationsobjektivität
225

. Die Durchfüh-

rungsobjektivität betrifft die Gewinnung der Informationen. Das heißt, 

sie bezieht sich auf die Person, die diagnostiziert und die Situation, in der 

diagnostiziert wird
226

. Die Auswertungsobjektivität betrifft die Unabhän-

gigkeit des Ergebnisses von der Person, welche die Informationen auswer-

tet
227

. Die Interpretationsobjektivität behandelt die Unabhängigkeit des 

Ergebnisses von der Person, welche die Informationen interpretiert
228

. 

Auswertung und Interpretation von Informationen sind nicht das gleiche. 
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Auswertung ist die Aufbereitung der Informationen, um sie nutzbar zu 

machen
229

, Interpretation dagegen die Deutung der Informationen
230

.  Bei 

einem Test kann der Messende beispielsweise das Ergebnis schon durch 

die Begrüßung der Bewerber beeinflussen, indem er alle gleich begrüßt 

oder den einen freundlicher als den anderen. Beeinflussung geschieht auch 

dadurch, ob alle Bewerber den Test unter den gleichen örtlichen Bedin-

gungen ablegen oder dem einen Bewerber ein ruhigerer Raum als dem 

anderen zur Verfügung steht
231

. Auswirkungen zeigt auch, in welcher Wei-

se Testpersonen der Test erläutert wird (Durchführungsobjektivität), ob 

der Beurteiler die von der untersuchten Person gegebenen Informationen 

unvollständig erfasst (Auswertungsobjektivität) und ob er gleiche Ant-

worten unterschiedlich bewertet (Interpretationsobjektivität). 

 Die Objektivität kann in ihren drei Erscheinungsformen durch stan-

dardisiertes Vorgehen verbessert werden
232

.    

 Ein Koeffizient zur Angabe der Objektivität existiert nicht
233

. 

 

III. Reliabilität (Zuverlässigkeit) 

Reliabilität ist der Grad der Genauigkeit, mit der ein Verfahren das gemes-

sene Merkmal erfasst
234

 oder der Grad für den fehlenden Einfluss von 

Messfehlern auf das Ergebnis der Messung
235

. Die Reliabilität unterschei-

det sich von der Validität, weil die Reliabilität nur angibt, ob das Tester-

gebnis tatsächlich auf dem Test beruht oder auf dem Zufall. Die Validität 

dagegen sagt aus, ob der Test hinsichtlich des Informationsbedürfnisses 

des Testenden sinnvoll ist
236

. Wenn beispielsweise die Intelligenz an Hand 

der Augenfarbe eines Menschen getestet würde und festgelegt wäre, dass 

alle Menschen mit grünen Augen einen IQ von 100 hätten, dann wäre die-

ses Verfahren sehr reliabel, denn der Test könnte beliebig oft wiederholt 

werden, die Menschen mit grünen Augen würden immer wieder erkannt 
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und ihr IQ immer wieder mit 100 bestimmt. Dieser Test wäre aber nicht 

valide, sondern sinnlos, weil natürlich nicht alle Menschen mit grünen Au-

gen einen IQ von 100 haben.  

Der Reliabilitätskoeffizient 1 besagt, dass kein Messfehler vorliegt, 

also der gemessene Wert dem tatsächlichen Wert entspricht. Demgegen-

über besagt eine Reliabilität 0, dass kein Zusammenhang zwischen tatsäch-

lichen Wert und gemessenem Wert besteht
237

. 

 Es gibt im Wesentlichen drei verschiedene Methoden, um die Reli-

abilität eines diagnostischen Verfahrens zu messen
238

. 

 

1. Innere Konsistenz 

Eine Methode ist die Messung der inneren Konsistenz eines Verfah-

rens
239

. Das diagnostische Verfahren wird dabei in mehrere Unterabschnit-

te eingeteilt, die alle die gleiche Persönlichkeitseigenschaft messen, das 

heißt parallel sind
240

. Dabei wird jeder Unterabschnitt als eigenständiger 

Test behandelt
241

. Wenn das Instrument reliabel ist, sollten die Ergebnisse 

der einzelnen Unterabschnitte kongruieren. Voraussetzung ist natürlich, 

dass die einzelnen Aufgaben tatsächlich homogen sind
242

. Falls zum Bei-

spiel in einem Auswahlinterview die Teamfähigkeit der Bewerber mit 

mehreren Fragen untersucht wird, so sollten die Ergebnisse dieser Fragen 

(durch die Interpretation der Antworten) übereinstimmen. Die Reliabilität 

kann auch dadurch gemessen werden, dass die Beurteilungen mehrerer 

Beobachter eines Interviews untereinander verglichen werden
243

. Die Mes-

sungen der unterschiedlichen Beobachter werden also als parallele Mess-

verfahren behandelt. 
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 Vereinfacht lässt sich innere Konsistenz mit Hilfe der Split-Half-

Reliabilität messen
244

. Dabei wird nicht jeder einzelne Unterabschnitt für 

sich betrachtet, sondern die einzelnen Unterabschnitte werden in zwei 

Gruppen eingeteilt. Die Ergebnisse dieser beiden Gruppen werden nun 

miteinander verglichen, als „quasi-parallele Teiltests“. Wenn also in unse-

rem Interview-Beispiel sechs Fragen zur Teamfähigkeit gestellt werden, 

können diese nummeriert und diejenigen mit gerader Nummer der einen 

und diejenigen mit ungerader Nummer der anderen Gruppe zugeordnet 

werden. Dies ist besser, als die erste Hälfte der Fragen der einen und die 

zweite Hälfte der Fragen der anderen Gruppe zuzuordnen. Hier besteht 

nämlich die Gefahr, dass äußere Effekte die Messung beeinflussen können, 

etwa, indem der Kandidat  seine Anfangsnervosität ablegt und deshalb die 

letzten drei Fragen besser beantwortet als die ersten drei. Noch besser ist es 

aber, den Test zufällig zu halbieren
245

. Aus den Antworten der beiden 

Gruppen wird nun jeweils ein Mittelwert berechnet und mit dem Mittel-

wert der anderen Gruppe verglichen. 

Die Feststellung der inneren Konsistenz ist die häufigste Methode 

zur Ermittlung der Reliabilität
246

, aber für die Messung von Persönlich-

keitseigenschaften nicht ausreichend
247

. Denn zu den Definitionsmerkma-

len einer Persönlichkeitseigenschaft gehört ihre Stabilität. Deshalb muss 

die Reliabilität zumindest auch durch eine Wiederholungsmessung be-

stimmt werden. Bei der Messung nur der inneren Konsistenz bestünde die 

Gefahr, irgendetwas zu messen, das wegen seiner fehlenden Stabilität kei-

ne Persönlichkeitseigenschaft ist
248

. Dies wäre etwa bei den Kopfschmer-

zen des Probanden der Fall, sofern diese Einfluss auf das Testergebnis ha-

ben. 
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2. Retestreliabilität, Paralleltestreliabilität 

Bei der Reliabilität, die durch wiederholte Messungen ermittelt 

wird, lässt sich die Retestreliabilität
249

 und die Paralleltestreliabilität
250

 

unterscheiden. Bei der Retestreliabilität wird dasselbe Messverfahren zu 

einem späteren Zeitpunkt bei den gleichen Testpersonen wiederholt
251

. Bei 

der Paralleltestreliabilität wird ein möglichst ähnliches Messverfahren, 

welches die gleichen Persönlichkeitseigenschaften misst, zu einem späte-

ren Zeitpunkt bei den gleichen Probanden wiederholt
252

. Dieser spätere 

Zeitpunkt kann sehr kurz oder länger von dem Zeitpunkt des Ursprungstes-

tes entfernt liegen
253

. 

Dabei sollten ähnliche Ergebnisse erwartet werden können. Dies 

gilt aber natürlich nur insoweit, als sich die untersuchte Person nicht zwi-

schenzeitlich verändert hat
254

. Dieses Problem stellt sich insbesondere bei 

der Retestreliabilität
255

. Denn ist der Zeitabstand zur Testwiederholung zu 

kurz, verfälscht der Lerneffekt und die Erinnerung der Probanden das Er-

gebnis. Ist er dagegen zu lang, ist die Persönlichkeitsveränderung der Test-

personen umso stärker ausgeprägt
256

. Deswegen wird die Retestmethode 

kaum bei Leistungs- und Intelligenztests angewendet, sondern hauptsäch-

lich bei Schnelligkeitstests und Fragebögen
257

. 

Die Paralleltestreliabilität bereitet Schwierigkeiten, wenn die per-

sonaldiagnostischen Instrumente nur mit Schwierigkeiten zu wiederholen 

sind. Ursachen hierfür können sein: Jede Testsituation ist einmalig; das 

Lösungskonzept des einen Tests kann leicht auf das Lösungskonzept des 
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Paralleltests übertragen werden; der Ursprungstest führt zu einem Lern- 

oder Übungsfortschritt
258

.  

Trotz dieser Schwierigkeiten hat sich die Paralleltestreliabilität hat 

als die beste Methode zur Ermittlung der Reliabilität erwiesen
259

. 

 

IV. Effizienz 

„Die Effizienz eines personaldiagnostischen Verfahrens bezieht sich auf 

das Verhältnis zwischen den Kosten, die bei der Entwicklung und Durch-

führung entstehen und dem Nutzen, den die Diagnostik für das Unterneh-

men bringt.“
260

 Durch diese Definition wird eine zu oberflächliche Be-

trachtung verhindert, die nur die Kosten eines Verfahrens im Blick hat und 

dabei den Nutzen eines personaldiagnostischen Verfahrens State of the Art 

vernachlässigt. 

 Die Kosten eines personaldiagnostischen Verfahrens sind vielge-

staltig. So müssen Tests angeschafft und Lizenzgebühren für ihre Benut-

zung gezahlt werden. Zudem müssen externe Berater engagiert und die 

eigenen Mitarbeiter geschult werden. Weiterhin müssen die Personalkosten 

der Diagnostiker finanziert und die Reisekosten der Bewerber getragen 

werden
261

. 

 Der Nutzen eines personaldiagnostischen Verfahrens liegt in der 

Auswahl eines Mitarbeiters, dessen Profil besser zum Profil der vergebe-

nen Stelle passt, als es bei einer zufälligen Auswahl der Fall wäre. Ein sol-

cher Mitarbeiter wird auf dieser Stelle eine höhere Leistung erbringen und 

dadurch die Leistungsfähigkeit der anstellenden Organisation steigern. Die 

enorme wirtschaftliche Bedeutung liegt dabei auf der Hand, denn „der leis-

tungsstärkste Mitarbeiter erbringt in der Regel doppelt so viel wie der 

schwächste“
262

.  
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 Oberflächlich betrachtet ergibt sich der Nutzen eines personaldiag-

nostischen Instruments aus seiner Validität
263

. Es müssen aber noch weite-

re Umstände berücksichtigt werden. 

 Der Nutzen eines Personalauswahlverfahrens errechnet
264

 sich ne-

ben der Validität des Verfahrens aus der Anzahl der ausgewählten Bewer-

ber, deren Verweildauer in der Organisation
265

 (welche im öffentlichen 

Dienst überdurchschnittlich hoch ist) und dem Ergebnis, das ein Bewerber 

im Auswahlverfahren erzielen muss, um eingestellt zu werden. Letzteres 

hängt von der Anzahl der offenen Stellen im Verhältnis zu der Bewerber-

zahl ab. Falls auf eine Stelle zehn Bewerber kommen, so muss ein Bewer-

ber in dem Auswahlverfahren besser abschneiden, um genommen zu wer-

den, als wenn auf eine Stelle fünf Bewerber kommen. Dadurch sinkt auch 

der Nutzen eines personaldiagnostischen Instruments, das zwischen Be-

werbern differenzieren kann. Er wäre sogar Null, wenn in einem theoreti-

schen Fall sämtliche Bewerber auch eingestellt werden müssten
266

.  

Schließlich muss auch noch die zu besetzende Position betrachtet 

werden. Ein mit hohem Aufwand verbundenes Auswahlverfahren lohnt 

sich vor allem dann, wenn ein leistungsfähiger Mitarbeiter auf der ausge-

schriebenen Position deutlich mehr Nutzen bringt als ein leistungsschwä-

cherer. Auf Positionen, in denen alle Mitarbeiter den gleichen Nutzen 

bringen, ist ein Personalauswahlverfahren dagegen sinnlos
267

.  Der Leis-

tungsunterschied beträgt mindestens 40 % zwischen einem besonders leis-

tungsfähigem Mitarbeiter und einem durchschnittlichen
268

. Ein Richtwert 

für diese Leistungsvariabilität ist das Jahresgehalt. Daher ist es nicht über-

raschend, dass diese Varianz umso größer ist, je höher die Stelle in der 

Hierarchie angeordnet ist
269

.  

 Dagegen fallen die Kosten des Auswahlverfahrens regelmäßig nicht 

ins Gewicht
270

. 
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E. Die Bewertung der Qualität der einzelnen personaldiagnostischen 

Instrumente 

 

I. Schriftliche Bewerbungsunterlagen 

Für schriftliche Bewerbungsunterlagen finden sich in der Literatur keine 

zusammenfassenden Angaben zu ihrer Qualität. Allerdings gibt es solche 

Angaben bezüglich einem wichtigen Bestandteil aller schriftlichen Bewer-

bungsunterlagen,  nämlich den Zeugnissen. Danach haben sich Schulzeug-

nisse als valide erwiesen
271

, weil sie mit der Intelligenz korrelieren
272

 und 

die Intelligenz entscheidend für den Berufserfolg ist
273

. Für akademische 

Leistungen findet sich in der Literatur ein Validitätskoeffizient hinsichtlich 

des Berufserfolges von .11
274

. 

 Ansonsten muss festgehalten werden, dass die schriftlichen Bewer-

bungsunterlagen heutzutage an Aussagekraft verloren haben. Dies liegt an 

der Vielzahl von Ratgeberliteratur und unterstützenden Computerpro-

grammen, die es nun fast jedem unabhängig von seinen Fähigkeiten er-

möglichen, eine professionelle Bewerbungsmappe zusammenzustellen
275

. 

 

II. Bewerberinterview 

Interviews verlangen eine intensive soziale Interaktion von Interviewer 

und Interviewten
276

. Dies kann dazu führen, dass sich der Interviewer von 

subjektiven Eindrücken, insbesondere Sympathie, beeinflussen lässt
277

. 

Auch kann der Interviewte durch Kommunikation jenseits der Beantwor-

tung der Interviewfragen den Interviewer für oder gegen sich einnehmen. 

Beispielsweise wird ein Bewerber signifikant häufiger eingestellt, wenn er 

seinen Gesprächspartner während des Interviews häufig anlächelt
278

. Ins-

gesamt kann man sagen, dass das Ergebnis eines Interviews durch mehr 
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Faktoren beeinflusst wird als andere personaldiagnostische Instrumente
279

. 

Nun könnte man einwenden, dass daran nichts auszusetzen sei, denn das 

Interview diene schließlich dazu, sich ein Bild von der Persönlichkeit zu 

machen. Es ist aber zu bedenken, dass die Persönlichkeit nur im Hinblick 

auf das Anforderungsprofil interessiert. Wenn dort beispielsweise „Kom-

munikationsfähigkeit“ nicht genannt ist, ist sie nicht erforderlich und sollte 

bei der Bewerberauswahl unberücksichtigt bleiben. Wenn sie genannt ist, 

gibt es bessere Methoden, sie festzustellen, als die unbewusste Einschät-

zung des Interviewers, der eigentlich nach etwas anderem fragt. 

 

1. Objektivität 

Bei empirischen Forschungen zur Objektivität von Interviews sind sehr 

unterschiedliche Ergebnisse gefunden worden. Dies verwundert allerdings 

nicht, weil unter dem Begriff „Bewerberinterview“ ganz unterschiedliche 

Interviews gefasst werden können. Unterschiede ergeben sich daraus, ob 

etwa ein oder mehrere Beurteiler eingesetzt sind, ob diese nicht oder aber 

gut geschult sind, das Interview frei oder standardisiert ist. In der Literatur 

finden sich Angaben von -.20 bis + .80
280

. Dabei wird die Objektivität mit-

tels der Interrater-Korrelation ermittelt. Das Interview wird also von meh-

reren Beurteilern beobachtet und dann werden deren Urteile miteinander 

verglichen
281

.  

 Die Objektivität lässt sich durch den Einsatz mehrerer Interviewer, 

eine Entscheidung erst nach allen Interviews eines Auswahlverfahrens und 

die Schulung der Interviewer steigern
282

. 

 

2. Reliabilität  

Die Reliabilität bei Interviews wird in der empirischen Forschung gemes-

sen, indem das Interview mit denselben Personen mehrmals nach einem 
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gewissen Zeitabstand wiederholt wird
283

. Diese Messmethode ist allerdings 

problematisch. Entweder ist nämlich der Zeitabstand zwischen den Inter-

views kurz, was den Einfluss von Lerneffekten vergrößert, oder aber der 

Abstand ist lang; dann aber können unterschiedliche Ergebnisse des Inter-

views auch mit einer Veränderung des Probanden zusammenhängen und 

müssen nicht unbedingt einer mangelnden Reliabilität des Interviews ge-

schuldet sein
284

. Die Beurteilungen des Probanden werden dann miteinan-

der verglichen. Dabei wurden Werte zwischen .04 und .50 ermittelt
285

. 

  

3. Validität 

Die äußere kriterienbezogene Validität hinsichtlich des Kriteriums Berufs-

erfolg wird in Metaanalysen mit Werten von .20 bis .63 angegeben
286

.  

Dabei werden bei strukturierten Interviews deutlich höhere Werte 

erzielt
287

. In der bedeutenden
288

 Studie von Schmidt und Hunter wird die 

prognostische Validität für den Berufserfolg für strukturierte Interviews 

mit .51 und für unstrukturierte mit .38 angegeben
289

.  

 Allgemein wird die Validität von Interviews zur Prognose des Be-

rufserfolgs als gering angesehen
290

, insbesondere bei freien Interviews
291

. 

  

Diese Aussagen treffen für ein Interview zu, wenn es das einzige Instru-

ment in einem Auswahlverfahren ist. In Kombination mit einem Intelli-

genztest wird ein Validitätskoeffizient von .63 (strukturiertes Interview) 
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bzw. .55 (unstrukturiertes Interview) angegeben
292

. Ein Intelligenztest al-

leine erreicht einen Validitätskoeffizienten von .51
293

. 

 

4. Effizienz 

Die Durchführung strukturierter Interviews ist aufwändig
294

 und teuer
295

. 

 

III. Assessment-Center 

1. Objektivität 

Die Objektivität von Assessment-Centern ist schwierig zu beurteilen. Ur-

sache hierfür ist, dass ein Aspekt der Objektivität, nämlich die Durchfüh-

rungsobjektivität
296

, dem Assessment-Center wesensfremd ist. Dies liegt 

daran, dass die Durchführungsobjektivität durch Standardisierung über-

haupt erst hergestellt und gesteigert werden kann. Ein Assessment-Center 

ist jedoch nicht standardisiert und soll es auch gar nicht sein
297

. Bei einer 

Gruppendiskussion und bei Rollenspielen ist gerade die Interaktion der 

Teilnehmer untereinander interessant. Die Teilnehmer sind immer andere 

und einer Standardisierung nicht zugänglich 

 Die Auswertungs- und Interpretationsobjektivität werden bei As-

sessment-Centern gemeinsam gemessen. Es werden die Übereinstimmun-

gen der Beobachter hinsichtlich des gleichen Merkmals und des gleichen 

Teilnehmers untersucht
298

. Dabei ergeben Studien regelmäßig eine Über-

einstimmung r von über r = 0.60
299

. Dabei wäre r = 1 eine völlige Überein-

stimmung der Urteile der Beobachter. Diese Übereinstimmung lässt sich 

durch eine sorgfältige Schulung der Beobachter signifikant steigern
300

. 

 

                                                 
292
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293
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 Fisseni/Preusser, Assessment-Center, S. 239. 
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2. Reliabilität  

Auch bei der Feststellung der Reliabilität ergeben sich Schwierigkeiten, 

die mit der Struktur von Assessment-Centern zusammenhängen. Denn die 

Verfahren zur Messung der Reliabilität setzen voraus, dass sich der Pro-

band zwischen den Messpunkten nicht verändert. Denn wenn eine Verän-

derung vorliegt, sagen unterschiedliche Messergebnisse nichts über das 

Messverfahren aus. Bei Assessment-Centern ist ein Lerneffekt für die 

Teilnehmer aber geradezu beabsichtigt
301

. Deshalb sind Retestreliabilität 

und Paralleltestreliabilität nur eingeschränkt geeignet, eine Aussage zur 

Qualität eines Assessment-Centers zu machen
302

.  

 Bei der Messung der inneren Konsistenz stellt sich das Problem, 

das Assessment-Center in inhaltlich homogene Unterabschnitte aufzutei-

len, welche die gleiche Persönlichkeitseigenschaft messen. Es ist mithin 

notwendig, die Ergebnisse verschiedener Übungen, die jeweils die gleiche 

Persönlichkeitseigenschaft messen sollen, hinsichtlich dieser Persönlich-

keitseigenschaft zu vergleichen
303

. Wenn in einem Assessment-Center das 

Persönlichkeitsmerkmal „Kritikfähigkeit“ durch zwei Übungen, nämlich 

eine Gruppendiskussion und ein Rollenspiel getestet werden soll, wären 

bei beiden Übungen für einen bestimmten Teilnehmer hinsichtlich der 

„Kritikfähigkeit“ jeweils ähnliche Ergebnisse zu erwarten. Allerdings sind 

die Übungen nun einmal unterschiedlich (deswegen sollen auch zwei ver-

schiedene Übungen zur Feststellung des gleichen Persönlichkeitsmerkmals 

durchgeführt werden). Und zudem ist es schwierig festzustellen, ob die 

Übungen wirklich homogen sind. Sind sie heterogen, lassen unterschiedli-

che Ergebnisse keinen Rückschluss auf die Reliabilität des Assessment-

Center zu
304

. 

 Aus diesen Schwierigkeiten folgt, dass sich zur Reliabilität von 

Assessment-Centern keine eindeutige Antwort geben lässt
305

. 
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3. Validität 

Die Inhaltsvalidität eines Assessment-Centers sagt aus, inwieweit in den 

Übungen die Anforderungen des Anforderungsprofils getestet werden
306

. 

Die Inhaltsvalidität wird durch ein Augenscheinsverfahren gemessen
307

. 

Experten  beurteilen die Übungen eines Assessment-Center daraufhin, ob 

sie die Anforderungen aus dem Anforderungsprofil abbilden
308

. 

 Nach den bisherigen Studienergebnissen kann die Inhaltsvalidität 

von Assessment-Centern als zufriedenstellend bezeichnet werden
309

. 

 

Bei Assessment-Centern kann sowohl die innere wie die äußere Kriterien-

validität gemessen werden. Bei der inneren Kriterienvalidität werden die 

Teilnehmer parallel zum Assessment-Center anderweitig auf das gleiche 

Kriterium getestet
310

. Bei der äußeren Kriterienvalidität werden die Ergeb-

nisse der Teilnehmer bei einem Assessment-Center mit ihrem späteren 

Berufserfolg verglichen
311

. Dabei erscheint es schwierig, diesen Berufser-

folg zu ermitteln
312

. Beliebt ist hierfür die Heranziehung von Beurteilun-

gen durch Vorgesetzte
313

. Es ist allerdings fraglich, ob Vorgesetzte die 

Leistung ihrer Untergebenen auch nur annähernd richtig zu beurteilen 

vermögen. Für diesen Zweifel spricht auch folgendes interessantes For-

schungsergebnis: Assessment-Center sind besser darin, künftige Beförde-

rungen vorherzusagen als die Berufsleistung
314

. Daraus lässt sich der 

Schluss ziehen, dass sowohl Auswahlentscheidungen durch Assessment-

Center wie auch Beförderungsentscheidungen auf den gleichen Gründen 

beruhen, die nicht mit der Leistung im Beruf zusammenhängen
315

. 

In Metaanalysen wurde eine prognostische Validität von 0.37 er-

mittelt
316

. Dieser Wert ist aber zurückhaltend zu betrachten. Denn er wurde 
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für Assessment-Center festgestellt, die Fähigkeitentests beinhalteten
317

. 

Die Validität von Fähigkeitentests alleine ist aber deutlich höher als die 

von Assessment-Centern, die unter anderem Fähigkeitentests beinhalten
318

. 

Dies legt den Schluss nahe, dass Assessment-Center ihre prognostische 

Validität in erster Linie aus den integrierten Fähigkeitentests beziehen. Die 

sonstigen Übungen, die Assessment-Center auszeichnen, scheinen danach 

sogar eher zu schaden als zu nützen. Dies ist auch der Grund, warum ein 

zusätzlich durchgeführtes Assessment-Center, im Gegensatz zu anderen 

Instrumenten, die Validität eines Intelligenztests nicht steigern kann
319

. 

Asendorpf macht darauf aufmerksam, dass dies weniger gilt, wenn die In-

telligenz aller Bewerber ähnlich ist
320

. Aber wann ist dies tatsächlich der 

Fall? Ob es, wie von Asendorpf vermutet
321

, bei allen Personen mit Studi-

enabschluss der Fall ist, erscheint zweifelhaft, zumal angesichts der heuti-

gen Studierendenquoten. Sonst ließe sich auch nicht die hohe Validität von 

Intelligenztests für komplexe Tätigkeiten erklären, bei denen Bewerber 

sich durch einen Hochschulabschluss für die Bewerbung qualifiziert haben 

müssen. 

 Allgemein lässt sich sagen, dass auf Grund der Unterschiedlichkeit, 

auch der unterschiedlichen Qualität der einzelnen Assessment-Center, eine 

Aussage zur Kriteriumsvalidität schwierig ist
322

. Assessment-Center kön-

nen aber als einheitliches personaldiagnostisches Instrument aufgefasst und 

die Validität für dieses Instrument angegeben werden, denn die für ver-

schiede Assessment-Center ermittelte prognostische Validität unterscheidet 

sich nach einer großen Studie nur um 0.019
323

. 

 

Konstruktvalidität beim Assessment-Center kann dadurch gemessen wer-

den, dass untersucht wird, mit welchen Testergebnissen das im Assess-

ment-Center durch die Teilnehmer erzielte Ergebnis korreliert. Dazu wer-

den bei den Teilnehmern bestimmte Leistungs–und Persönlichkeitstests 
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durchgeführt. Sodann wird festgestellt, bei welchen Tests die Teilnehmer 

des Assessment-Centers mit welchem Ergebnis abschnitten und welches 

Ergebnis sie im Assessment-Center selbst erreichten
324

. Daraus kann ge-

folgert werden, dass Teilnehmer mit einer hohen Intelligenz im Assess-

ment-Center am besten abschneiden, während andere Persönlichkeits-

merkmale wie soziale Kompetenz oder Leistungsmotivation niedriger kor-

relieren
325

.  

Daneben gibt es noch weitere Möglichkeiten, die Konstruktvalidität 

von Assessment-Centern zu untersuchen
326

. 

 

Als Ergebnis der bisherigen Studien lässt sich sagen, dass der Erfolg in 

einem Assessment-Center nur ungenügend mit dem Vorhandensein der in 

dem Anforderungsprofil festgelegten Anforderungen zusammenhängt
327

. 

Ob also der Teilnehmer das Assessment-Center „besteht“, hängt auf nur 

unbefriedigende Art und Weise damit zusammen, ob sein Profil auf das 

Anforderungsprofil passt. Die Konstruktvalidität von Assessment-Center 

ist daher unbefriedigend
328

.  

 

4. Effizienz 

Assessment-Center sind deutlich weniger geeignet, den Berufserfolg vor-

herzusagen als Intelligenztests. Dafür sind sie aber sehr viel teurer
329

. Da-

mit sind sie im Ergebnis nicht effizient. 

 

IV. Intelligenztests 

1. Validität 

Intelligenztests sind die validesten Instrumente zur Vorhersage des Berufs-

erfolgs
330

. Sie setzen den Standard hinsichtlich der prognostischen Validi-
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 Fisseni/Preusser, Assessment-Center, S. 251. 
325

 Fisseni/Preusser, Assessment-Center, S. 251. 
326
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329
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tät
331

 von personaldiagnostischen Instrumenten
332

. Ansätze, die prognosti-

sche Validität von Intelligenztests für den Berufserfolg zu relativieren, sind 

gescheitert
333

.  Dieses Ergebnis wird durch zahlreiche Arbeiten auf dem 

Gebiet der Psychologie gestützt
334

. 

 Die hohe Validität ist dadurch begründet, dass Intelligenz die ra-

sche Bewältigung neuer Aufgaben ermöglicht, für die noch keine Erfah-

rungen gesammelt werden konnten
335

. Ursache hierfür ist, dass Intelligenz 

dabei hilft, tätigkeitsbezogenes Wissen zu erwerben
336

. Die ebenfalls wich-

tige Erfahrung hilft dagegen nur bei der Bewältigung bereits bekannter 

Aufgaben
337

. Deshalb sorgt die Intelligenz auch noch nach fünfjähriger 

Berufserfahrung für Leistungsunterschiede im Beruf
338

. Denn in fast jedem 

Beruf müssen gelegentlich neue Aufgaben bewältigt werden, gerade in der 

heutigen Zeit mit kürzeren Innovationsintervallen. Ein Fähigkeitentest 

kann einen Intelligenztest nicht ersetzen
339

. Deshalb sagt beispielsweise ein 

allgemeiner Studierfähigkeitstest den Studienerfolg besser voraus als ein 

fachspezifischer Studierfähigkeitstest
340

. 

 

Allerdings sind Intelligenztests weniger valide bei der Vorhersage von 

„Führungskompetenz“
341

. Zwar besteht auch hier ein beachtlicher Zusam-

menhang
342

, alleine sind Intelligenztests aber nicht zur Diagnostik von 

Führungskompetenz im Stande.  

Die Validität von Intelligenztests nimmt auch ab, wenn die Kom-

plexität der zu besetzenden Stelle abnimmt
343

. Sie sind daher nicht geeig-

                                                                                                                          
330
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net, die Berufsleistung bei einfachen, automatisierten Tätigkeiten zu prog-

nostizieren
344

. 

 

Die Validität des IQ für die Prognose des Berufserfolges für komplexe 

Tätigkeiten wird mit r = .58 und für einfache Tätigkeiten mit r = .23 ange-

geben
345

. Der Durchschnittswert mit r=.51
346

 oder r=.53
347

. 

 Dieser Durchschnittswert ist der gleiche wie derjenige für struktu-

rierte Interviews. Dennoch sind Intelligenztests strukturierten Interviews 

überlegen.  

 Strukturierte Interviews erreichen ihren hohen Validitätskoeffizien-

ten, weil sie auch berufliches Wissen behandeln. Dies schränkt allerdings 

ihre Tauglichkeit für Berufsanfänger ein
348

. 

 Die Forschung zu Intelligenztests ist viel weiter fortgeschritten als 

diejenige zu strukturierten Interviews. Die Angaben zu Validität stehen 

deshalb auf einem viel stärkeren Fundament
349

. Auch ist Intelligenz als 

Konstrukt gut erforscht
350

. Die Aussagen zur Validität von Intelligenztests 

stehen also auch, anders als bei Interviews, auf einer theoretisch gesicher-

ten Basis
351

. 

 Intelligenztests sagen den Erfolg im berufsbezogenen Lernen deut-

lich besser voraus als Interviews
352

. Dem kommt nicht nur deshalb beson-

dere Bedeutung zu, weil berufsbezogenes Wissen entscheidend ist für be-

ruflichen Erfolg. Auch wird das Kriterium des Erwerbs berufsbezogenen 

Wissens objektiv gemessen
353

, während der Berufserfolg im Wesentlichen 

durch subjektive Urteile ermittelt wird
354

. 

 

Intelligenztests sind die Grundlage für kombinierte Auswahlverfahren, bei 

denen noch ein anderes Instrument angewendet wird. Die kombinierte Va-

lidität wird bei dem jeweiligen Instrument behandelt.  
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2. Objektivität 

Probleme mit der Objektivität von Intelligenztests treten vornehmlich bei 

leistungsschwachen Personen auf und bei solchen mit einer fremden Mut-

tersprache
355

. Beides dürfte bei der Personaldiagnostik des öffentlichen 

Dienstes kaum eine Rolle spielen. 

Zur Sicherung der Objektivität sollte der Test standardisiert durch-

geführt werden, eine eindeutige Auswertungsvorschrift sowie Normtabel-

len enthalten
356

. Viele Tests können auch computergestützt durchgeführt 

werden, was die Objektivität ebenfalls fördert
357

. 

 

3. Reliabilität 

Die Reliabilität der Tests ist weitgehend gegeben
358

. Intelligenztests sollten 

nach Maßstab der inneren Konsistenz eine Reliabilität von r≥0.85 aufwei-

sen und die mittels Re- oder Paralleltests gefundene Reliabilität solche von 

r≥0.80
359

. 

 

4. Normierung 

Bei Intelligenztests ist auch ihre Normierung ein wichtiges Qualitäts-

merkmal. Die Normwerte sind „Vergleichswerte; Werte (z. B. Mittelwerte, 

Standardabweichungen, Prozentränge), die anhand einer Referenzgruppe 

…, z. B. Bewerber bestimmter Alters-, Bildungs- oder Berufsgruppen, 

empirisch ermittelt wurden und mit denen die vorliegenden Ergebnisse der 

Kandidaten verglichen werden“
360

. Die Referenzgruppe ist „diejenige 

Gruppe, der der Kandidat … hinsichtlich wesentlicher Merkmale in Bezug 

auf die Fragestellung gegenwärtig angehört oder zukünftig angehören soll 

                                                 
355

 Holling/Preckel/Vock, Intelligenzdiagnostik, S. 69. 
356

 Holling/Preckel/Vock, Intelligenzdiagnostik, S. 86. 
357

 Kanning, Standards, S. 361. 
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oder möchte und mit der er daher verglichen wird“
361

. Entscheidend für die 

Qualität der Normierung ist die Auswahl der Referenzgruppe
362

. 

 

Es ist empirisch belegt, dass der IQ der Bevölkerung westlicher Industrie-

staaten kontinuierlich ansteigt, so genannter „Flynn-Effekt“
363

. Die Ursa-

che hierfür ist noch nicht bekannt. Für die Personalauswahl ist es von Be-

deutung, wenn die Einstellungsentscheidung nicht nur auf der Platzierung 

innerhalb des Bewerberfeldes, sondern zusätzlich auch auf der Überschrei-

tung eines bestimmten kritischen Testwerts beruht. Denn dann kann es zu 

einer Überschätzung von positiven Testergebnissen kommen, wenn der 

festgelegte Wert bereits veraltet ist. Die Normierung sollte deshalb nicht 

älter als acht Jahre sein
364

. 

 

5. Effizienz 

Intelligenztests sind nicht nur das valideste, sondern auch das günstigste 

Instrument
365

. Dies liegt daran, dass Intelligenztests fertig gekauft werden 

können
366

. 

 

V. Wissenstests 

Der Test des fachspezifischen Wissens ist nahezu ebenso valide zur Vor-

hersage des Berufserfolges wie allgemeine Intelligenztests
367

. Dies ver-

wundert nicht, ist doch Intelligenz die Grundlage zum Erwerb von Fach-

wissen
368

.  

 Ihre prognostische Validität wird mit r=.48 angegeben
369

, in Kom-

bination mit einem Intelligenztest mit r=.58
370

. 
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Da es sich um eine Fragebogenmethode handelt, dürften Validität und Re-

liabilität hoch sein. 

 

VI. Integritätstests (Integrity Tests) 

1. Validität 

Integritätstests alleine haben bereits eine hohe Validität hinsichtlich des 

Kriteriums „Berufserfolg“, nämlich .41
371

. Noch höher ist sie hinsichtlich 

anderer, ebenfalls wichtiger Kriterien, wie zum Beispiel der „Unfallwahr-

scheinlichkeit“ (.52)
372

 

 Integritätstests erfassen die allgemeine Arbeitsleistung auch jenseits 

der Integrität. Sie können daher auch eingesetzt werden, wenn es nicht um 

die Verhinderung kontraproduktiven Verhaltens geht
373

. 

 

Ihre besondere Bedeutung erhalten sie aber dadurch, dass sie sich hervor-

ragend mit Intelligenztests verbinden lassen. Eine solche Kombination 

erzielt einen beachtlichen Validitätskoeffizienten von .65
374

. Ursächlich 

hierfür ist, dass sich beide Tests hervorragend ergänzen, denn das Ergebnis 

in einem Intelligenztest ist völlig unabhängig von dem Ergebnis im Integri-

tätstest
375

. 

 

2. Reliabilität 

Die Reliabilität ist hoch. Dabei ist sie für einstellungsorientierte Tests bes-

ser. Hier konnten die innere Konsistenz und die Retestreliabilität auf .88 

bestimmt werden
376

. 

 Bei eigenschaftsorientierten Verfahren wurde die innere Konsistenz 

auf .80 und die Retestreliabilität auf .70 bestimmt
377

. 
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(5).   
376

 Marcus/Funke/Schuler, Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie 41 

(1997), S. 2 (4).  
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3. Objektivität und Effizienz 

Da es sich um eine Fragebogenmethode handelt, sollte die Objektivität 

kein Problem darstellen. Zudem sind die Test auf dem Markt erhältlich
378

, 

so dass die Kosten im Hinblick auf die Qualität der Tests zu vernachlässi-

gen sein sollten. 

 

VII. Graphologische Gutachten 

Für die Prognose des Berufserfolges ist die Graphologie völlig untaug-

lich
379

. 

 

IIX. Arbeitsprobe 

Die Validität der Arbeitsprobe ist ausgesprochen hoch
380

. Sie wird mit .54 

angegeben
381

. 

 In Kombination mit Intelligenztests führen Arbeitsproben sogar zu 

einem Validitätskoeffizienten von .63
382

. 

 

IX. Biographische Fragebogen 

Für biographische Fragebogen findet sich die Validitätsangabe von 

r=.30
383

 über .35
384

 bis .37
385

. Dieser Wert kann durch die Kombination 

mit einem Intelligenztest nur unwesentlich gesteigert werden, weil Intelli-

genz und biographische Daten ohnehin eng zusammenhängen
386

. 

                                                                                                                          
377

 Marcus/Funke/Schuler, Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie 41 

(1997), S. 2 (4).  
378

 Marcus/Funke/Schuler, Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie 41 

(1997), S. 2 (3).  
379

 Schmidt/Hunter, Psychological Bulletin, 124 (1998), S. 262 (262). 
380

 Kanning, Standards, S. 429. 
381

 Schmidt/Hunter, Psychological Bulletin, 124 (1998), S. 262 (265). 
382

 Schmidt/Hunter, Psychological Bulletin, 124 (1998), S. 262 (265). 
383

 Kanning, in: Kanning/Holling, Handbuch, S. 523. 
384

 Schmidt/Hunter, Psychological Bulletin, 124 (1998), S. 262 (265). 
385

 Hunter/Hunter, Psychological Bulletin 96 (1984), S. 72 (90). 
386

 Schmidt/Hunter, Psychological Bulletin, 124 (1998), S. 262 (269). 
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 Sie werden für die Personalauswahl als „überaus nützlich“ angese-

hen
387

. 

Bei der Effizienz ist jedoch zu beachten, dass die Konstruktion ei-

nes biographischen Fragebogens teuer und schwierig ist
388

. 

 

 

F. Zwischenergebnis 

Bei der Bewertung der personaldiagnostischen Instrumente muss beachtet 

werden, dass sie im Wesentlichen auf den Metaanalysen von Hunter und 

Hunter aus dem Jahr 1984 und von Schmidt und Hunter aus dem Jahr 1998 

beruhen. Diese geringe Quantität von Studien ist sicherlich unbefriedigend. 

Allerdings werden sie bis in die jüngste Zeit in sämtlichen Veröffentli-

chungen zum Thema zitiert. Die Veröffentlichungen stammen teilweise 

von Professoren der Psychologie
389

. Es ist davon auszugehen, dass diese 

Fachleute die Studien kritisch geprüft haben, und sie weiterhin als maßgeb-

liche Erkenntnisquelle betrachten
390

. Daraus kann geschlossen werden, 

dass die geringe Quantität der Studien durch ihre hohe Qualität ausgegli-

chen wird. Kritik an diesen wichtigen Studien wird, soweit ersichtlich, in 

der Literatur nicht geäußert. 

 Im Ergebnis kann gesagt werden, dass es noch kein personaldiag-

nostisches Instrument gibt, das den Berufserfolg sicher vorhersagen kann. 

Sehr wohl gibt es aber große Qualitätsunterschiede zwischen den einzelnen 

bisher eingesetzten Instrumenten. In ihrer Tendenz sind sie eindeutig: In-

telligenztests sind das beste verfügbare personaldiagnostische Instrument. 

Für die Personalauswahl bei den weitaus meisten Stellen sind sie uneinge-

schränkt geeignet. Nur bei Stellen, die in erster Linie Führungskompetenz 

verlangen und bei Stellen mit einfachen mechanischen Tätigkeiten zeigen 

sie prognostische Schwächen. 

 Intelligenztests sind auch sehr effizient. Weil die Intelligenzfor-

schung heutzutage sehr ausgereift ist und zudem Intelligenztests fertig im 

                                                 
387

 Kanning, Standards, S. 393. 
388

 Schmidt/Hunter, Psychological Bulletin, 124 (1998), S. 262 (269).  
389

 Zum Beispiel: Rost, Intelligenz, S. 305. 
390

 Kanning, Standards, S. 65 lobt die Studie von Schmidt und Hunter ausdrücklich. 
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Handel erworben werden können, sind sie in der Durchführung sehr preis-

wert. 

 Die Vorhersage des Berufserfolges der Bewerber kann durch die 

Kombination von Intelligenztests mit weiteren Instrumenten gesteigert 

werden. Die beste Prognose wird aus der Kombination eines Intelligenz-

tests mit einem Integritätstest erzielt. 

 

In der Literatur bestehen teilweise Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit 

von Persönlichkeitstests im Hinblick auf die Persönlichkeitsrechte der Be-

werber. Auf diese Bedenken wird weiter unten, bei den Überlegungen zu 

der Frage, ob der Staat verpflichtet ist, bei der Personalauswahl State oft 

the Art vorzugehen, eingegangen
391

. 

                                                 
391

 Siehe Kapitel 4 A. IV. 3. b. 
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Kapitel 2: Der Regelungsgehalt des Art. 33 II GG 

 

Nun soll Art. 33 II GG dahingehend untersucht werden, ob er für den Staat 

die Verpflichtung enthält, den Stand der Personaldiagnostik zu beachten. 

 Dazu werden zunächst die Geschichte der Norm und ihre systema-

tische Stellung dargelegt. Anschließend wird auf den Grundrechtscharakter 

der Norm eingegangen, der wegen der systematischen Stellung des Art. 33 

II GG ein Problem darstellt. Es werden sodann die einzelnen Tatbestand-

merkmale des Art. 33 II GG untersucht. Dabei sind alle Tatbestandsmerk-

male heranzuziehen, die den Anwendungsbereich des Art. 33 II GG berüh-

ren. Denn nur in seinem Anwendungsbereich können sich aus ihm über-

haupt Vorgaben hinsichtlich des Personalauswahlverfahrens ergeben. Der 

Schwerpunkt wird allerdings auf das Tatbestandsmerkmal „Gleicher Zu-

gang“ zu legen sein, denn dieses ist von der Gestaltung des Personalaus-

wahlverfahrens abhängig. 

 Schließlich wird erörtert, warum der Staat verpflichtet sein soll, die 

Erkenntnisse der wissenschaftlichen Personaldiagnostik zu berücksichti-

gen. Für diese Pflicht werden zwei mögliche Grundlagen behandelt: der 

Grundrechtsschutz durch Verfahren und die Rechtsschutzgarantie aus Art. 

19 IV GG. 

 

A. Die Geschichte des Art. 33 II GG 

 

Normen, die  den gleichen Zugang aller Bürger zum öffentlichen Dienst 

festschreiben, haben in Deutschland eine lange Verfassungstradition. 

 

I. Paulskirchenverfassung 

Schon in der Verfassung des Deutschen Reiches vom 28. März 1849 

(Paulskirchenverfassung) regelte § 137 S. 5 im VI. Abschnitt, über „Die 

Grundrechte des Deutschen Volkes“, dass die öffentlichen Ämter für alle 

Befähigten gleich zugänglich sind. 

 

II. Preußische Verfassung von 1850 

Auch die preußische Verfassung vom 31. Januar 1850 garantierte allen 

Staatsbürgern den gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern, gemäß ihrer 
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Befähigung, vergleiche Art. 4 S. 3. Dieser Artikel findet sich im Titel II  

„Von den Rechten der Preußen“. 

 

III. Weimarer Reichsverfassung 

In der Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919 widmet 

sich Art. 128 im zweiten Hauptteil: „Grundrechte und Grundpflichten der 

Deutschen“ dem öffentlichen Dienst. In Absatz eins wird geregelt, dass 

„alle Staatsbürger … entsprechend ihrer Befähigung und ihren Leistungen 

zu den öffentlichen Ämtern zugelassen“ werden. Absatz 2 beseitigt aus-

drücklich „alle Ausnahmebestimmungen gegen weibliche Beamte“. Absatz 

3 statuiert einen allgemeinen Gesetzesvorbehalt. 

 

IV. Aufnahme in das Grundgesetz 

Angesichts dessen lag die Aufnahme eines Rechts auf gleichen Zugang 

zum öffentlichen Dienst auch in die deutsche Nachkriegsverfassung nahe. 

Allerdings wurde die entsprechende Regelung im Grundgesetz für die 

Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 nicht in den ersten Ab-

schnitt über „Die Grundrechte“, sondern in den zweiten Abschnitt „Der 

Bund und die Länder“ aufgenommen, obwohl der Herrenchiemseer Ent-

wurf noch ein Grundrecht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern 

vorsah
392

. Umstritten war im Grundsatzausschuss des Parlamentarischen 

Rates u.a., ob der Zugang zum öffentlichen Amt von der „charakterlichen 

Eignung“ abhängig gemacht werden sollte. Es gab Bedenken, weil in der 

Zeit des Nationalsozialismus die charakterliche Eignung derart in den Vor-

dergrund gerückt worden war
393

. Nachdem der Abgeordnete Renner (KPD) 

das Merkmal der charakterlichen Eignung noch einmal grundsätzlich in 

Frage stellte, weil diese weder bestimmt noch festgestellt werden könne
394

, 

beschloss man eine sprachliche Distanzierung von der nationalsozialisti-

schen Praxis. Aus diesem Grund wurde das Adjektiv „charakterlich“ ge-

strichen. Eine inhaltliche Änderung war damit nicht beabsichtigt. Der Be-

                                                 
392

 Stern, Berufsbeamtentum, S. 198. 
393

 PR, Grundsatzausschuss, StenProt. der 32. Sitzung vom 11. Januar 1949, 16.20 Uhr 

und PR, GrundsatzausschussStenProt. der 44. Sitzung vom 19. Januar 1949, 9.23 Uhr, 

zitiert nach Schneider, Dokumentation, S. 327 bzw. S. 330 ff. 
394

 PR, Hauptausschuss, StenProt. der 44. Sitzung vom 19. Januar 1949 9.23 Uhr. S. 587 f, 

zitiert nach Schneider, Dokumentation, Band 10, S. 330 f. 
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griff Eignung umfasse auch den Charakter
395

. Der Hauptausschuss einigte 

sich dann auf die Fassung: „ Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, sei-

ner Befähigung und nach seinen fachlichen Leistungen zu jedem öffentli-

chen Amt gleichen Zugang.“ Diese Formulierung entsprach schon fast der 

Fassung, die in das Grundgesetz aufgenommen wurde. 

 

B. Die systematische Stellung des Art. 33 II GG 

I. Art. 33 GG 

Art. 33 GG  steht im zweiten Abschnitt des GG: „Der Bund und die Län-

der“. Der Artikel selbst enthält mehrere Regelungen
396

. In den ersten drei 

Absätzen sind spezielle Gleichheitssätze normiert
397

, unter anderem ist der 

Zugang zum öffentlichen Dienst geregelt
398

. Die letzten beiden Absätze 

enthalten Regelungen zur Ausgestaltung des öffentlichen Dienstes
399

. 

 Art. 33 I GG regelt in unserem Zusammenhang, dass die lands-

mannschaftliche Herkunft kein zulässiges Auswahlkriterium ist
400

. Art. 33 

II GG schreibt die Kriterien für die Auswahl zum öffentlichen Dienst fest. 

Dieser Kriterienkatalog ist abschließend
401

. Falls aber nach diesen Krite-

rien keine Auswahl möglich ist, weil zwischen mehreren Bewerbern 

Gleichstand herrscht, soll die Heranziehung von Hilfskriterien zulässig 

sein
402

.  

Absatz 3 ergänzt die positiven Auswahlkriterien des Absatzes 2 

„Eignung, Befähigung und fachliche Leistung“ um ein negatives, das bei 

der Auswahl nicht berücksichtigt werden darf
403

. Die Nennung des Nega-

tivkriteriums „Bekenntnis“ ist ohne große praktische Bedeutung
404

. Die 
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 PR, Hauptausschuss, StenProt. der 44. Sitzung vom 19. Januar 1949 9.23 Uhr. S. 587 f. 
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 Jachmann; in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art 33 Rn 3; Willke, Psychologische 

Eignungstests, S. 59. 
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 Jachmann, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art 33  Rn 3.  
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 Masing, in: Dreier, GG, Art 33 Rn 27. 
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 Willke, Psychologische Eignungstests, S. 60. 
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 Willke, Psychologische Eignungstests, S. 60. 
402

 Jachmann, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art 33 Rn 20; Masing, in: Dreier, GG, 

Art 33 Rn 37. 
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 Jachmann, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art 33 Rn 26. 
404
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Berücksichtigung des Bekenntnisses wird durch Art. 33 III GG nicht aus-

geschlossen, wenn dieses durch Verfassungsrecht geboten ist
405

.  

 

II. Verhältnis zu Art. 3 I GG 

Art 33 II GG stellt einen speziellen Gleichheitssatz dar
406

. Für sein Ver-

ständnis ist deshalb das Verhältnis zu dem allgemeinen Gleichheitssatz  

des Art. 3 I GG wichtig.  

 Art. 33 II GG ist auf Grund seines engeren Anwendungsbereichs 

Lex specialis
407

 und geht Art. 3 I GG deshalb vor. 

 

III. Verhältnis zu Art. 3 II, III GG 

Hinsichtlich des Verhältnisses von Art. 33 II GG zu Art. 3 II, III wird eine 

interessante Diskussion geführt
408

. Dabei geht es um die Frage, ob die För-

derung der tatsächlichen Gleichberechtigung es rechtfertigt, das Ge-

schlecht bei Auswahlentscheidungen zu berücksichtigen, obwohl die Aus-

wahlkriterien in Art. 33 II GG doch abschließend aufgezählt sind und da-

bei das Geschlecht als Auswahlkriterium in Art. 3 III S. 1 GG ausdrücklich 

ausgeschlossen wird. 

 Da durch den Ausgang dieser Diskussion aber der Anwendungsbe-

reich des Art. 33 II GG nicht berührt wird, soll hierauf nicht näher einge-

gangen werden.  

 

IV. Verhältnis zu Art. 12 GG 

Auch der Regelungsgegenstand des Art. 12 GG ist berührt, wenn es um die 

Berufstätigkeit im öffentlichen Dienst geht. Gemäß der Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts ist die Ausübung eines öffentlichen Amtes 

jedoch kein Beruf iSd Art. 12 GG. Aufgaben, die der Staat (rechtmäßig) an 

sich gezogen hat, stehen als Beruf nicht mehr zur Verfügung
409

. Allerdings 

ist laut Bundesverfassungsgericht Art. 12 auch auf öffentliche Ämter an-

wendbar. Er werde aber in diesem Zusammenhang von Art. 33 II GG er-

gänzt. Insbesondere seien Gemeinwohlbelange, die Eingriffe in Art 12 
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 Jachmann, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art 33 Rn 26. 
406
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407
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409

 BVerfGE 37, 314 (322). 
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rechtfertigen können, die von Art. 33 II GG geschützten Belange
410

, also 

der Zugang zu öffentlichen Ämtern nur gemäß dem Leistungsprinzip.  Auf 

diese Weise wird ein genereller Vorrang der Kriterien des Art. 33 II GG 

erreicht
411

. Das Verhältnis von Art. 12 GG und Art. 33 II GG kann so ver-

standen werden, dass das Gebot einer nur leistungsbezogenen Auswahlent-

scheidung die Berufsfreiheit hinsichtlich der nur begrenzt zur Verfügung 

stehenden öffentlichen Ämter schützt
412

. 

 In der Literatur wird Art 33 II GG überwiegend als Lex specialis zu 

Art 12 gesehen
413

. Auch nach dieser Ansicht setzt sich Art. 33 II GG gegen 

Art. 12 GG durch. 

 

C. Flankierende und ergänzende Regelungen 

 

Das Personalauswahlverfahren im Öffentlichen Dienst ist außerhalb des 

Grundgesetzes nicht einheitlich geregelt. Einschlägige Normen finden sich 

in verschiedenen Regelungsgebieten. Es handelt sich um die EMRK, die 

Beamtengesetze des Bundes und der Länder, die Gleichstellungsgesetze 

des Bundes und der Länder, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvor-

schriften. Nachfolgend soll versucht werden, aus diesen Einzelvorschriften 

den aktuellen rechtlichen Rahmen für Personalauswahlverfahren im öffent-

lichen Dienst nachzuvollziehen. Auf die einschlägigen untergesetzlichen 

Normen wird weiter unten eingegangen, im Zusammenhang mit der Unter-

suchung, wie dieses Verfahren konkret auszugestalten ist. 

 

I. EMRK 

 

Die Europäische Menschenrechtskonvention ist ein völkerrechtlicher Ver-

trag, der in Deutschland den Rang eines Bundesgesetzes hat. Sie ist damit 

Bestandteil der deutschen Rechtsordnung und stets zu beachten, auch bei 

der Personalauswahl im öffentlichen Dienst. Zu erörtern ist, ob sie Rege-

lungen zu diesem Thema enthält. 

                                                 
410

 BVerfGE 96, 152 (163). 
411

 Wieland, in: Dreier, GG, Art. 12 Rn 58. 
412

 BVerfG, Urteil vom 24.09.2003 (Az.: 2 BvR 1436/02) Rn 33. 
413

 Wieland, in: Dreier, GG, Art. 12 Rn 184. 
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1. Art 6 Nr. 1 

Nach dieser Norm hat jeder das Recht auf ein faires gerichtliches Verfah-

ren hinsichtlich seiner zivilrechtlichen Ansprüche. Was ein zivilrechtlicher 

Anspruch ist, wird autonom nach der EMRK bestimmt, also ohne Rück-

griff auf die nationale Rechtsordnung
414

. Es ist also unerheblich, dass nach 

deutschem Recht der Zugang zum öffentlichen Dienst dem öffentlichen 

Recht zuzuordnen ist, insbesondere, wenn es um die Einstellung von Be-

amten im formellen Sinne geht.  

 Ein zivilrechtlicher Anspruch wird nach der Rechtsprechung des 

EGMR dadurch gekennzeichnet, dass er, erstens, aus innerstaatlichem 

Recht abzuleiten ist
415

. Dies ist angesichts des Anspruchscharakters des 

Art. 33 II GG und den Vorschriften in den Beamtengesetzen für den An-

spruch auf Einstellung in den öffentlichen Dienst gegeben. 

 Zweitens muss der Streit echt und ernsthaft, also für den Anspruch 

direkt entscheidend sein
416

. Bei dem Streit eines unterlegenen Bewerbers 

um Einstellung geht es um die unmittelbare Begründung eines Dienst- oder 

Arbeitsverhältnisses oder auch um unmittelbare Veränderungen des Aus-

wahlverfahrens. Letzteres dann, wenn das Verfahren zwar rechtswidrig 

war, aber noch keine Ermessensreduzierung auf Null vorliegt. 

 Schließlich muss der Anspruch zivilrechtlicher Natur sein
417

. Das 

Tatbestandsmerkmal wurde vom EGMR bisher nicht abschließend defi-

niert
418

. Er stellt einmal darauf ab, ob der Ausgang des Streits unmittelbare 

Auswirkungen auf zivilrechtliche Ansprüche hat
419

. Lohn- bzw. Besol-

dungsansprüche lassen sich zwanglos unter solche zivilrechtlichen An-

sprüche subsumieren
420

.  

Der EGMR verneint andererseits den zivilrechtlichen Charakter 

von Rechtsbeziehungen, die zum Innenbereich des Staates gehören, sonst 

würde die in Art. 6 aufgenommene Beschränkung auf zivilrechtliche An-

                                                 
414

 Peukert; in: Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art 6 Rn 15. 
415

 Peukert; in: Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art 6 Rn 6. 
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 Peukert; in: Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art 6 Rn 6. 
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 Peukert; in: Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art 6 Rn 6. 
418

 Peukert; in: Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art 6 Rn 15. 
419

 Peukert; in: Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art 6 Rn 16, Meyer-Ladewig, 

EMRK-Handkommentar, Art 6 Rn 7. 
420

 So auch Peukert; in: Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art 6 Rn 31. 
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sprüche leer laufen. Grundsätzlich gehört zu diesem Innenbereich auch das 

Rechtsverhältnis eines Beamten zu seinem Dienstherrn. Aber auch der 

Begriff des Beamten ist autonom auszulegen, so dass es auf den Status im 

nationalen Recht nicht ankommt
421

. Es können also auch Arbeitnehmer in 

diesen Innenbereich fallen, genauso wie Beamte herausfallen können
422

. 

Der EGMR orientiert sich an materiellen Kriterien zur Bestimmung eines 

Beamten, dessen Streitigkeiten mit seinem Arbeitgeber aus dem Anwen-

dungsbereich des Art. 6 I EMRK ausgenommen sind. Diese Kriterien sind 

die Ausübung von Staatsgewalt und die Wahrung von allgemeinen Interes-

sen des Staates oder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Bei der 

Ausfüllung dieser Kriterien orientiert sich der EGMR an der Mitteilung der 

Europäischen Kommission vom 18.03.1988
423

 und an der Rechtsprechung 

des EuGH
424

. In der Mitteilung werden angeführt: „die Streitkräfte; die 

Polizei und sonstige Ordnungskräfte; die Rechtspflege; die Steuerverwal-

tung und die Diplomatie.“
425

 Weiterhin wird der Begriff hoheitliche Tätig-

keit definiert.
426

 Der EGMR nennt als Beispiele für Beamte im Sinne des 

Art. 6 I EKMR Polizisten und Angehörige der Streitkräfte.
427

. Allerdings 

müssten die Ausnahmen von der Anwendbarkeit des Art. 6 EMRK eng 

gezogen werden
428

. Deswegen tendiert der EGMR dazu, den Grundsatz der 

Unanwendbarkeit des Art. 6 EMRK für Ansprüche von Beamten allmäh-

lich aufzugeben und zu einer teilweisen Anwendbarkeit zu gelangen
429

. 

Deshalb sei im Regelfall die Menschenrechtskonvention auch auf Rechte 

von Beamten anwendbar
430

, es sei denn, ein Recht könne nach der Rechts-

ordnung des Mitgliedsstaates nicht gerichtlich geltend gemacht werden. 

Dieser Ausschluss der Geltung der Menschenrechtskonvention sei auch 

gerechtfertigt, weil das strittige Recht die Ausübung staatlicher Gewalt 
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 EGMR, NVwZ 2000, 661 (663), Pellegrin/Frankreich. 
422
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2-4. 
424

 EGMR, NVwZ 2000, 661 (663), Pellegrin/Frankreich. 
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betreffe und das besondere Vertrauensverhältnis des Mitgliedsstaates zu 

seinen Beamten berührt sei
431

. 

Wie unten (Kapitel 2 G II.) dargelegt wird, ist das Recht auf Ein-

stellung in den öffentlichen Dienst aus Art. 33 II GG gerichtlich einklag-

bar. Somit fehlt es an einem Ausschluss des Rechtweges nach dem natio-

nalen Recht. 

Somit ist ein gerichtliches Verfahren um die Einstellung in den öf-

fentlichen Dienst in Deutschland an Art. 6 I EMRK zu messen, denn die 

vom EGMR benannte Voraussetzung für eine Unanwendbarkeit ist nicht 

erfüllt.  

 

2. Art 14 

Artikel 14 EMRK statuiert zwar einen Gleichheitssatz, und bei dem Recht 

auf gleichen Zugang zum öffentlichen Dienst handelt es sich um Fragen 

der Gleichbehandlung durch den Staat. Artikel 14 enthält jedoch kein all-

gemeines Diskriminierungsverbot, weil er sich nur auf die Ausübung der in 

der EMRK garantierten Rechte bezieht. Die EMRK wiederum enthält kein  

Recht auf Zugang zum öffentlichen Dienst
432

. Deswegen garantiert Artikel 

14 auch nicht den diskriminierungsfreien Zugang zum öffentlichen Dienst. 

 

II. Beamtengesetze 

 

1. Bundesbeamtengesetz (BBG) 

§§ 7 ff 

In § 8 wird die Pflicht zur Stellenausschreibung normiert. In § 9 S. 1 wer-

den sowohl die positiven Auswahlkriterien des Art. 33 II GG wiederholt, 

als auch das  verpönte Auswahlkriterium des Art. 33 III GG wiederholt 

und ergänzt. In § 9 S. 2 werden „Maßnahmen zur Durchsetzung der tat-

sächlichen Gleichstellung“, also Frauen- und Behindertenförderungsmaß-

nahmen, gestattet. 

                                                 
431

 EGMR, NJOZ 2008, 1188  Rn 62. 
432

 EGMR Urt. vom 19.04.2007 Rn 57. 
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 Insoweit wiederholt das BBG nur die bereits im GG enthaltenen 

Regelungen, ohne ihnen etwas Wesentliches hinzuzufügen. 

  

2. Beamtenstatusgesetz (BStG) 

§ 9 zählt ebenfalls die Auswahlkriterien des Art. 33 II GG auf. Darüber 

hinaus nennt es Kriterien, die bei der Auswahl nicht berücksichtigt werden 

dürfen, wie Rasse oder Geschlecht. 

 

3. Landesbeamtengesetze 

Einige Beamtengesetze der Länder enthalten ebenfalls Festschreibungen 

des Leistungsprinzips
433

. Die übrigen Länder dagegen verzichten auf eine 

Wiederholung der Regelungen des Grundgesetzes und des Beamtenstatus-

gesetzes.  

In Schleswig-Holstein
434

, Hamburg
435

, Niedersachsen
436

 und Meck-

lenburg-Vorpommern
437

 existiert eine Soll-Vorschrift für die Stellenaus-

schreibungen. In Bremen
438

, Sachsen-Anhalt
439

, Thüringen
440

 und Baden-

Württemberg
441

 ist die Stellenausschreibung zwingend, allerdings sind 

Ausnahmen normiert. In Bremen ist die Ausschreibungspflicht auch für 

öffentliche Ämter, die nicht mit Beamten besetzt werden, normiert
442

. In 

Brandenburg ist sie unbedingt
443

. Sachsen
444

 und Bayern
445

 sehen eine 

Stellenausschreibung nur bei einem dienstlichen Bedürfnis vor. Das nord-

rhein-westfälische und das rheinland-pfälzische Beamtengesetz enthalten 

keine Regelung zu Stellenausschreibungen. 

                                                 
433

§ 15 III S. 1 NRWLBG, § 11 I BadWürttLBG. 
434

 § 10 I S. 1, 2 LBG. 
435

 § 10 LBG. 
436

 § 9 LBG. 
437

 § 9 LBG. 
438

 § 10 I-VI LBG. 
439

 § 9 LBG. 
440

 § 6 I LBG. 
441

 § 11 LBG. 
442

 § 10 VII LBG. 
443

 § 6 LBG. 
444

 § 12 LBG. 
445

 Art 20 LBG. 
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Thüringen
446

 und Sachsen
447

 regeln die Eignung für ehemalige 

Funktionsträger der DDR gesondert. 

  

III. Gleichstellungsgesetze des Bundes und der Länder 

 

Auch die Gleichstellungsgesetze, die die tatsächliche Gleichberechtigung 

der Geschlechter im öffentlichen Dienst bezwecken
448

, enthalten Regelun-

gen, die bei Personalauswahlverfahren im öffentlichen Dienst berücksich-

tigt werden müssen. 

 

1. Bund 

§ 6 Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG) enthält Vorschriften zur Stel-

lenausschreibung
449

. Interessant ist besonders Absatz 3, der regelt, dass die 

Stellenausschreibung mit dem Anforderungsprofil der zu besetzenden Stel-

le übereinstimmen muss. Dadurch soll verhindert werden, dass Stellenaus-

schreibungen auf einen vorausgewählten Kandidaten zugeschnitten wer-

den
450

.  

 § 7 BGleiG enthält Regelungen zur Durchführung von Bewer-

bungsgesprächen. Gemäß Absatz 1 sind nach Möglichkeit ebenso viele 

Frauen wie Männer zu Auswahlverfahren einzuladen. Voraussetzung hier-

für ist, dass die zu besetzende Stelle in einem Bereich liegt, in dem Frauen 

unterrepräsentiert sind, in dem also weniger als die Hälfte der Beschäftig-

ten Frauen sind, vergleiche § 4 VI BGleiG. 

 § 8 BGleiG schreibt die Bevorzugung von Frauen bei gleicher Eig-

nung, Befähigung und fachlicher Leistung vor, sofern die Stelle in einem 

Bereich zu vergeben ist, in dem Frauen unterrepräsentiert sind. Es besteht 

eine Härteklausel für Männer. 

 § 9 I S. 1 BGleiG verlangt, dass die Eignung in Bezug auf das zu 

besetzende Amt festgestellt werden muss. 

                                                 
446

 § 6 II LBG. 
447

 § 6 III LBG. 
448

 S. § 1 II S. 1, 2 BGleiG. 
449

 Vergleiche dazu Lorse, ZTR 2006, S. 14 (16). 
450

 Vieten, in: Schiek/Dieball/Horstkötter u.a., Frauengleichstellungsgesetze, S. 378 Rn 

917. 
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2. Einige Länder 

Alle Gleichstellungsgesetze der Länder enthalten Regelungen zur Stellen-

ausschreibung. Eine grundsätzliche Pflicht zur öffentlichen Stellenaus-

schreibung bei Unterrepräsentierung in dem Bereich, in dem die Stelle zu 

besetzen ist, normieren Baden-Württemberg
451

, Brandenburg
452

, Hessen
453

, 

Mecklenburg-Vorpommern
454

 und Niedersachsen
455

. Schleswig-

Holstein
456

 beschränkt sich auf eine dienststellenübergreifende Stellenaus-

schreibung; nur bei Führungspositionen soll öffentlich ausgeschrieben 

werden. Frauen müssen in der Stellenausschreibung ausdrücklich ange-

sprochen werden in Hamburg
457

, Niedersachsen
458

 und Rheinland-Pfalz
459

. 

In Baden-Württemberg
460

 und Brandenburg
461

 gilt dies nur, wenn in dem 

betreffenden Bereich Frauen weniger als die Hälfte der Stellen besetzen 

(Unterrepräsentation). In Bayern
462

 sogar nur, wenn Frauen erheblich un-

terrepräsentiert sind. 

 Ein Hinweis darauf, dass Frauen bei Unterrepräsentanz bevorzugt 

eingestellt werden, ist in Hamburg
463

 und Schleswig-Holstein
464

 Pflicht. In 

Mecklenburg-Vorpommern
465

 ist ein solcher Hinweis Pflicht, wenn eine 

Erhöhung des Frauenanteils im Frauenförderungsplan vorgesehen ist. 

 Oft muss auch auf die Möglichkeit zur Teilzeitbeschäftigung hin-

gewiesen werden, so etwa in Brandenburg
466

, Hamburg
467

 und Niedersach-

                                                 
451

 § 8 I ChancenG. 
452

 § 7 I Landesgleichstellungsgesetz. 
453

 § 8 Gleichberechtigungsgesetz. 
454

 § 4 I S. 2 Gleichstellungsgesetz. 
455

 § 7 I Gleichberechtigungsgesetz. 
456

 § 7 I S. 1, III Gleichstellungsgesetz. 
457

 § 9 I Gleichstellungsgesetz. 
458

 § 7 II Gleichberechtigungsgesetz. 
459

 § 10 I S. 1 Landesgleichstellungsgesetz. 
460

 § 8 I Gesetz zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern im 

öffentlichen Dienst – ChancenG. 
461

 § 7 IV Landesgleichstellungsgesetz. 
462

 Art 7 III Gleichstellungsgesetz . 
463

 § 10 I S. 2 Gleichstellungsgesetz. 
464

 § 7 I S. 3 Gleichstellungsgesetz. 
465

 § 4 III Gleistellungsgesetz. 
466

 § 7 III Landesgleichstellungsgesetz. 
467

 § 10 II Gleichstellungsgesetz. 
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sen
468

. In Mecklenburg-Vorpommern
469

 müssen Stellen, soweit möglich, 

auch als Teilzeitstellen ausgeschrieben werden. 

 

Die meisten Gleichstellungsgesetze enthalten auch Vorschriften zur Aus-

gestaltung des Auswahlverfahrens. Baden-Württemberg
470

, Branden-

burg
471

, Hessen
472

 und Niedersachsen
473

 schreiben vor, dass Frauen die 

Hälfte der Einladungen zu einem Vorstellungsgespräch bzw. Auswahlver-

fahren erhalten, vorausgesetzt, es liegen genügend Bewerbungen von 

Frauen vor, welche die Qualifikationsanforderungen erfüllen. Bedingung 

ist jeweils eine Unterrepräsentanz von Frauen. In Mecklenburg-

Vorpommern
474

 ist eine Neuausschreibung durchzuführen, wenn im Falle 

einer Unterrepräsentanz von Frauen eine Bewerbung einer qualifizierten 

Frau nicht vorliegt. In Niedersachsen
475

 gilt dies, falls sich keine Frau be-

wirbt und die Frauenbeauftragte eine Neuausschreibung verlangt. 

  

Viele Gleichstellungsgesetze enthalten darüber hinaus die Regelung, dass 

Frauen im Falle einer Unterrepräsentanz bei gleicher Eignung, Befähigung 

und fachlicher Leistung bevorzugt einzustellen sind. Ausnahmen werden 

für Härtefälle gemacht sowie für den Fall, dass der öffentliche Dienst aus-

schließlicher Anbieter der Ausbildungsstellen für Berufe ist, die auch au-

ßerhalb des öffentlichen Dienstes ausgeübt werden (Monopolausbildung). 

Zu denken ist zum Beispiel an den Vorbereitungsdienst für Lehrer oder 

Juristen
476

. 

 

Ebenso wie das Bundesgleichstellungsgesetz enthalten auch viele Landes-

gleichstellungsgesetze Regelungen zur Bestimmung des Eignungsbegriffs. 

                                                 
468

 § 7 III Gleichberechtigungsgesetz. 
469

 § 4 II S. 1 Gleichstellungsgesetz. 
470

 § 9 I ChancenG. 
471

 § 8 Landesgleichstellungsgesetz. 
472

 § 9 I Gleichberechtigungsgesetz. 
473

 § 8 I Gleichberechtigungsgesetz. 
474

 § 4 IV Gleichstellungsgesetz. 
475

 § 7 IV Gleichberechtigungsgesetz. 
476

 Schiek, in: Schiek/Dieball/Horstkötter u.a., Frauengleichstellungsgesetze, S. 198 Rn 

290. 
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Danach dürfen nur solche Eignungsmerkmale verlangt werden, die den 

Anforderungen der konkret zu besetzenden Stelle entsprechen
477

. 

 

D. Der Tatbestand des Art. 33 II GG  

 

Im Lichte der bisher gewonnen Erkenntnisse soll nun eine Definition der 

Tatbestandsmerkmale des Art. 33 II GG versucht werden. 

 

 

I. Öffentliches Amt 

Art 33 II GG regelt nur den Zugang zu „jedem öffentlichen Amte“. Die 

Norm ist somit nur dann einschlägig, wenn ein öffentliches Amt zu beset-

zen ist. Deswegen soll hier zunächst eine Begriffsklärung versucht werden. 

 

1. Definition des öffentlichen Amtes 

In der Literatur wird allgemein betont, dass der Begriff des öffentlichen 

Amtes weit auszulegen sei
478

. Begründet wird das mit dem Schutzzweck 

der Norm, die Funktionstüchtigkeit des öffentlichen Dienstes zu fördern. 

Der Begriff umfasst danach alle von haupt- und nebenberuflichen Beam-

ten, Richtern, Soldaten, Arbeitnehmern und ehrenamtlich Tätigen besetz-

ten Ämter der Verwaltung, Bundeswehr und Rechtsprechung
479

.  

 

2. Einzelfragen 

Nun soll auf einige Grenzfälle näher eingegangen werden. 

a. Wahlämter; Richterwahlausschüsse 

Bei Wahlämtern ist die Vereinbarkeit des Art. 33 II GG mit den Prinzipien 

einer freien Wahl problematisch. Nach ganz herrschender Meinung wird 

                                                 
477

 § 9 I Gleichstellungsgesetz Hamburg; § 10 I S. 1 Gleichberechtigungsgesetz Hessen; § 

5 IV Gleichstellungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern; 3 9 I Gleichberechtigungsgesetz 

Niedersachsen § 7 I S. 1 Landesgleichstellungsgesetz Rheinland-Pfalz; § 8 I Gleichstel-

lungsgesetz Schleswig-Holstein. 
478

 Battis, in: Sachs GG, Art 33 Rn 24; Höfling, in: Friauf/Höfling, BK-GG, Art 33 Abs. 

1-3 Rn 75; Jachmann, in: v.Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art. 33 Rn 15; Kunig, in: 

v.Münch/Kunig GG, Art. 33 Rn 20; Masing, in: Dreier GG, Art. 33 Rn 41; Willke, Psy-

chologische Eignungstests, S. 68. 
479

 Battis; in Sachs, GG, Art 33 Rn 24; Masing, in Dreier GG, Art. 33 Rn 41; Kunig, in: v. 

Münch/Kunig, GG, Art 33 Rn 20; Trute, in: AK-GG GW 2001, Art. 33 Abs. 1-3 Rn 23; 

Höfling, in: BK-GG, Rn 80 ff. 
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dieses Problem dadurch gelöst, dass Wahlämter aus dem Begriff des öf-

fentlichen Amtes im Sinne des Art. 33 II GG herausgenommen werden
480

. 

Dies ergebe die systematische Auslegung der Norm. Denn nur so sei das 

Demokratieprinzip bei der Besetzung dieser Ämter zu wahren. Die Krite-

rien des Art. 33 II GG würden bei Wahlämtern gleichsam durch das Krite-

rium „politisches Vertrauen“ ersetzt.  

 Diese Einschränkung des Anwendungsbereichs gilt jedoch nicht für 

Richter, auch wenn diese durch Wahlausschüsse gewählt werden
481

. Dieses 

formelle Verfahren macht Richterämter nicht zu Wahlämtern. Die Rich-

terwahlausschüsse sind vielmehr an die Kriterien des Art. 33 II GG gebun-

den
482

. 

 

b. Kirchenämter; kirchlich gebundene Ämter 

Auch Ämter in öffentlich-rechtlich organisierten Religionsgemeinschaften 

fallen nicht unter den Begriff
483

. Begründet wird dies damit, dass den Reli-

gionsgemeinschaften, anders als dem Staat, Privatautonomie zusteht und 

mit dem Selbstbestimmungsrecht aus Art. 140 GG iVm. Art 137 III WRV 

auch das Recht verbundenen ist, eigene Stellen nach eigenen Kriterien zu 

besetzen. 

 Besonders problematisch ist in diesem Zusammenhang die Über-

tragung von kirchlich gebundenen Ämtern in den „res mixtae“, also in ge-

meinsamen Angelegenheiten von Staat und Kirche
484

. Ein kirchlich gebun-

denes Amt
485

 ist nach der Definition des Bundesverwaltungsgerichts ein 

Amt, bei dem ein bestimmtes Bekenntnis des Ausführenden Bestandteil 

der Eignung ist
486

. Andere versuchen anstatt der Anforderungen des Amtes 

das kirchlich gebundene Amt selbst zu beschreiben. Danach ist das kirch-

                                                 
480

 Battis, in: Sachs, GG, Art 33 Rn 25; Masing, in: Dreier, GG, Art 33 Rn 43; Kunig, in: 

v. Münch/Kunig, GG, Art 33 Rn 21; Trute, in: AK-GG GW 2001, Art 33 Abs 1-3 Rn 31; 

Höfling, in: BK-GG, Art 33 Abs 1-3 Rn 109. 
481

 Jachmann, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art 33 Rn 15. 
482

 Masing, in: Dreier, GG, Art 33 Rn 43; Wagner, Bestenauslese, S. 117. 
483

 Battis, in: Sachs, GG, Art 33 Rn 25.; Masing, in: Dreier, GG, Art 33 Rn 43; Kunig, v. 

Münch/Kunig, GG, Art 33 Rn 22; Trute, in: AK-GG GW 2001, Art 33 Abs 1-3 Rn 32; 

Höfling, in: BK-GG, Art 33 Abs 1-3 Rn 113. 
484

 Skeptisch zu diesem Begriff BVerfG NJW 2009, 2190 (2192) – Lüdemann, welches 

den staatlichen Charakter dieser Ämter betont. 
485

 Dieses wird auch „konfessionelles Staatsamt“ genannt; s. Solte, Theologie an der Uni-

versität, S. 128 f.  
486

 BVerwGE 19, 252 (260). 



72 

 

lich gebundene Amt ein „staatliches Amt…, dessen Inhaber kraft staatli-

chen Rechts verpflichtet ist, bei der Ausübung seines staatlichen Amts zu-

gleich kirchliche Aufgaben wahrzunehmen“
487

. Zu denken ist hier vor al-

lem an die Besetzung von Stellen an theologischen Fakultäten staatlicher 

Hochschulen und diejenige von Religionslehrern an staatlichen Schulen
488

. 

 Problematisch ist, wie Art. 33 II GG bei der Besetzung kirchlich 

gebundener Ämtern, bei deren Inhabern es sich oft  sogar um Beamte im 

statusrechtlichen Sinn handelt, mit dem kirchlichen Selbstbestimmungs-

recht zu vereinbaren ist.  

 Verschiedentlich wird die Meinung vertreten, dass wegen des 

kirchlichen Rechts, kirchliche Ämter selbst zu besetzen (vergleiche Art. 

140 GG in Verbindung mit Art. 137 III Weimarer Reichsverfassung) folge, 

dass Art. 33 II GG auf den Zugang zu kirchlich gebunden Ämtern nicht 

anzuwenden sei
489

.   

 

Fraglich ist, ob eine so einseitige Durchsetzung des kirchlichen Selbstbe-

stimmungsrechts mit Art. 33 II GG vereinbar ist oder ob diese Norm nach 

den Grundsätzen der praktischen Konkordanz auch in diesen Fällen wirk-

sam sein muss. Das Prinzip der praktischen Konkordanz beruht auf dem 

Gedanken der Einheit der Verfassung. Danach dürfen Verfassungsnormen 

nicht für sich betrachtet werden, sondern müssen stets im Hinblick auf die 

Gesamtverfassung interpretiert werden
490

. 

 Deshalb müssen die bei einem konkreten Rechtsproblem entgegen-

stehenden Verfassungsrechtssätze beachtet werden. Der Konflikt darf nicht 

so entschieden werden, dass der eine Rechtssatz den anderen vollständig 

verdrängt. Vielmehr müssen die beiden Rechtsgüter so gegeneinander ab-

gegrenzt werden, dass beide eine möglichst optimale Wirksamkeit entfal-

ten
491

. Dem ist so, weil die Normen des Grundgesetzes gleichwertig sind
492
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 Solte, Theologie an der Universität, S. 129. 
488

 V. Campenhausen/Unruh, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art 136 WRV Rn 18. 
489

 Hollerbach, Theologische Fakultäten, in: HdbStKirchR § 56 S. 557. 
490

 Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, S. 27. 
491

 Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, S. 28; Schneider, Die Güterabwägung, S. 

209 f; welcher allerdings annimmt,  Verfassungsnormkollissionen könnten auch durch das 
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 Schlink, Abwägung, S. 19. 
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und der Rechtsanwender nicht aus eigenem Ratschluss heraus eine Verfas-

sungsnorm über die andere setzen darf
493

. 

   Das heißt für unseren Fall, dass ein Weg gefunden werden muss, 

die widerstreitenden Prinzipien der Bestenauslese einerseits und des kirch-

liche Selbstbestimmungsrechts andererseits optimal zur Wirkung zu brin-

gen und nicht das Prinzip der Bestenauslese dem kirchlichen Selbstbe-

stimmungsrecht zu opfern. Dies kann dadurch erreicht werden, dass der 

Staat bei der Besetzung der kirchlich gebundenen Staatsämter an Art. 33 II 

GG gebunden ist. Das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen wird insoweit 

wirksam, als sie der Ernennung des gemäß  Art. 33 II GG ausgewählten 

Bewerbers widersprechen können, wenn sie ihre Integrität durch diesen 

gefährdet sehen. Ein Kandidat wird also nur dann, aber auch immer dann 

mit einem kirchlich gebundenen Amt betraut, wenn er nach den Kriterien 

des Art. 33 II GG der Bestgeeignete ist und die Kirchen keinen Einwand 

erheben. Werden dagegen solche Einwände erhoben, wird er nicht ernannt. 

Dies liegt dann aber nicht an seiner fehlenden Eignung, sondern dem Art. 

33 II GG beschränkenden kirchlichen Selbstbestimmungsrecht. 

 Dies bedeutet auch, dass die Konfessionszugehörigkeit nicht Be-

standteil der Eignung ist, denn die Auswahl nach dem Leistungsprinzip 

und der Berücksichtigung des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts sind 

unabhängig voneinander und müssen in einem Kandidaten zum Einklang 

gebracht werden. Dass die Definition des Bundesverwaltungsgerichts
494

 

nicht abschließend ist, ergibt sich bereits daraus, dass ein Bewerber auch 

dann abgelehnt werden kann, wenn er formal der „richtigen“ Konfession 

angehört, sein Lebenswandel oder seine Glaubensansichten für die ent-

sprechende Kirche aber nicht akzeptabel sind
495

. 

 

Für diese Lösung spricht auch, dass die Kirchen ihre Einwilligung nicht 

willkürlich verweigern dürfen, sondern nur dann, wenn Lehre oder Le-
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 Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, S. 28. 
494

 Siehe oben. 
495

 So der Fall Lüdemann, BVerfG NJW 2009, 2190 ff, in welchem ein Theologieprofes-

sor, sich von der Lehre der evangelischen Kirche lossagte, jedoch Mitglied blieb (was das 

Gericht in seiner Sachverhaltsschilderung unter evangelischer Kirche versteht ist nicht 

ganz eindeutig, es wird eine evangelische Landeskirche sein); dass ein solcher Bewerber 

ungeeignet sein könnte, klingt auch schon bei BVerwGE 19, 252 (260) an. 
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benswandel des Betreffenden es erfordern
496

. Damit soll nicht gesagt wer-

den, dass die Erforderlichkeit vom Staat überprüft werden kann
497

, sondern 

nur, dass gerade diese Punkte für die Ablehnung eines Bewerbers durch 

die Kirchen betroffen sein müssen und nicht die sonstige Eignung der 

Lehrperson, etwa ihre wissenschaftliche Kompetenz
498

. 

c. Staatlich gebundene Berufe, insbesondere Notare 

Staatlich gebundene Berufe sind solche, die eine besondere Nähe zum öf-

fentlichen Dienst aufweisen, weil ihre Berufspflichten durch den Staat 

festgelegt werden und durch den Staat besonders eng überwacht werden, 

ohne dass es Staatsämter wären
499

. Paradebeispiel hierfür sind die Nota-

re.
500

 

 Hinsichtlich der Subsumtion des Notaramtes unter das öffentliche 

Amt iSd Art 33 II GG besteht weitgehende Einigkeit in der Ablehnung 

derselben
501

, obwohl die Bundesnotarordnung in § 1 den Notardienst als 

öffentliches Amt bezeichnet. Eine alte Gegenauffassung argumentiert mit 

den hoheitlichen Tätigkeiten von Notaren
502

. 

  Begründet wird die allgemeine Ansicht damit, Notare seien nicht in 

den öffentlichen Dienst eingebunden, sondern könnten sich auf ihre Be-

rufsfreiheit berufen
503

. Diese Ansicht wird auch in der Rechtsprechung 

vertreten. Insbesondere hat das Bundesverfassungsgericht
504

 nicht anders 

entschieden. Dort heißt es, dass für Notare Art. 12 GG einschlägig ist
505

. 

Dessen Regelungen würden aber auf Grund der Nähe der Notartätigkeit 

zum öffentlichen Dienst von Regelungen in „Anlehnung“ an Art. 33 II GG 

„überlagert“. Daraus folgt, dass Art. 33 II GG gerade nicht direkt anwend-
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 Hollerbach, Theologische Fakultäten, in: HdbStKirchR § 56 S. 572. 
497
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504

 BVerfGE 73, 301. 
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bar sein soll. So wurde das Bundesverfassungsgericht auch vom BGH ver-

standen
506

, der sich dieser Meinung anschloss.  

Für Notare ist Art. 33 II GG also nicht einschlägig. 

  

d. Ausbildungsplätze 

Ob für den Zugang zu Ausbildungsplätzen im öffentlichen Dienst Art. 33 

II GG einschlägig ist, wird diskutiert. Dies wird teilweise prinzipiell abge-

lehnt
507

 und teilweise prinzipiell angenommen
508

. 

 Argumentiert wird einerseits, dass nur, indem man bereits für den 

Zugang zum Ausbildungsplatz die Anforderungen des Art. 33 II GG ge-

währleistet, auch der Zugang zum eigentlichen Amt durch Art. 33 II GG 

gesteuert werden kann, weil der Zugang zum Ausbildungsplatz oft Voraus-

setzung zum eigentlichen öffentlichen Amt sei
509

. Die Gegenmeinung be-

tont, dass Art. 33 II GG nur den Zugang zu öffentlichen Ämtern regele, der 

Ausbildungsplatz als solcher aber noch kein öffentliches Amt sei
510

. Statt-

dessen sei Art. 12 GG einschlägig
511

. 

 Herrschende Meinung ist folgende Differenzierung: Grundsätzlich 

ist Art. 33 II GG nicht auf den Zugang zu Ausbildungsplätzen der öffentli-

chen Hand anwendbar. Anders sei es aber, wenn der Ausbildungsgang 

ausschließlich dem Zugang zum öffentlichen Dienst diene, er also nicht 

auch auf Berufe innerhalb der Privatwirtschaft vorbereite
512

. Der Zugang 

zum Amt sei in diesen Fällen mit dem Zugang zu der für dieses Amt not-

wendigen Ausbildung zu einer Einheit verbunden, weil das Amt nur über 

die Ausbildung erreicht werden könne und die Verwirklichung der Besten-

auslese für das öffentliche Amt bereits die Bestenauslese für die Ausbil-

dungsplätze notwendig mache
513

. 
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Richtigerweise ist davon auszugehen, dass Ausbildungsplätze nicht als 

öffentliche Ämter im Sinne des Art. 33 II GG anzusehen sind, weil es noch 

nicht um ein öffentliches Amt geht. Der freie Zugang zu einer Berufsaus-

bildung nach eigener Wahl fällt unter Art. 12 GG. Dies gilt auch für eine 

Berufsausbildung im öffentlichen Dienst, weil auch bei dieser die Ausbil-

dung im Vordergrund steht. Nach seiner Ausbildung kann der Auszubil-

dende frei entscheiden, ob er sich für ein öffentliches Amt bewirbt oder 

nicht. Das gilt zweifelsfrei bei Ausbildungsgängen, die sowohl auf ein öf-

fentliches Amt als auch auf einen Beruf außerhalb des öffentlichen Diens-

tes vorbereiten. Ein gutes Beispiel hierfür ist der juristische Vorberei-

tungsdienst. Es gilt aber auch für Ausbildungsgänge, die vordergründig nur 

auf die Übernahme eines öffentlichen Amtes vorbereiten, wie z.B. die 

Rechtspflegerausbildung. Denn auch nach einem solchen Ausbildungsgang 

steht es dem Absolventen frei, sich auf eine Stelle in der Privatwirtschaft 

zu bewerben, im Beispiel etwa auf die eines Bürovorstehers in einem No-

tariat. Eine Differenzierung nur nach dem Anteil der ein öffentliches Amt 

anstrebenden Absolventen im Verhältnis zu den übrigen Absolventen ist 

also nicht gerechtfertigt. Das gilt auch für eine Differenzierung danach, ob 

die Auszubildenden Beamte im statusrechtlichen Sinne sind oder nicht. 

Denn Art. 33 II GG stellt auf ein öffentliches Amt ab und differenziert 

nicht zwischen Beamten im statusrechtlichen Sinne und sonstigen Angehö-

rigen des öffentlichen Dienstes. Allerdings können die Kriterien des Art. 

33 II GG auf die Einstellung von Auszubildenden als Beamte auf Widerruf 

über die Beamtengesetze, die diese Kriterien wiederholen, verbindlich 

sein. 

 

II. Kriterientrias 

Art. 33 II GG schreibt „Eignung“, „Befähigung“ und die „fachliche Leis-

tung“ (sogenannte „Kriterientrias“) als Auswahlkriterien für öffentliche 

Ämter fest. Die Zuordnung einiger Qualifikationsmerkmale innerhalb der 

drei Kriterien ist teilweise umstritten. Weil alle drei Kriterien aber gleich-

rangig nebeneinander stehen, kommt es darauf im Ergebnis nicht an
514

. Im 
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Folgenden sollen die drei Kriterien erläutert werden. Da die Persönlichkeit 

eines Bewerbers wichtiger Bestandteil seiner Eignung ist, werde ich an-

schließend den Begriff der Persönlichkeit näher darstellen. 

 

1. Eignung als Oberbegriff für die drei Kriterien? 

Teilweise wird die Eignung als Oberbegriff für die Kriterien des Art. 33 II 

GG verstanden
515

. Befähigung und fachliche Leistung seien in diesem Be-

griff schon enthalten.  

 Als Mittel zur sprachlichen Vereinfachung kann die Eignung als 

Oberbegriff verwendet werden, weil ein besserer Oberbegriff bisher nicht 

gefunden wurde
516

. Bei der Personalauswahl sind die drei Kriterien aber 

unabhängig voneinander zu berücksichtigen. Ansonsten bestünde die Ge-

fahr, dass die Personalauswahl sich nicht nach den drei Kriterien richtet, 

weil dann die Eigenschaften der jeweiligen Bewerber nicht unter die drei 

Kriterien subsumiert werden, sondern in zu freier Rechtsfindung unter den 

Begriff der Eignung
517

. 

 

2. Befähigung 

Die Befähigung umfasst das fachliche Können des Bewerbers, also das 

erworbene Fachwissen, das durch Prüfungsurkunden nachgewiesen werden 

kann, die Berufserfahrung und die der Ausübung des Amtes dienliche All-

gemeinbildung
518

. Weil die Befähigung durch Urkunden, z. B. Prüfungs-

zeugnisse regelmäßig leicht beurteilt werden kann, bereitet sie im Perso-

nalauswahlverfahren vergleichsweise geringe Probleme
519

 und soll in die-

ser Arbeit nicht weiter behandelt werden. 
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3. Fachliche Leistung 

Die fachliche Leistung bezieht sich auf die in der Vergangenheit in der 

beruflichen Praxis erbrachten Leistungen
520

. Mit beruflicher Praxis sind 

nicht nur die bisherigen Leistungen im öffentlichen Dienst gemeint
521

. Bei 

Beamten wird sie durch dienstliche Beurteilungen festgestellt. Sie spielt 

demnach hauptsächlich bei der Besetzung von Beförderungsämtern eine 

Rolle
522

. Allerdings wird teilweise auch die in der Ausbildung erbrachte 

Leistung mit einbezogen
523

, so dass dieses Kriterium auch bei Einstellun-

gen eine Rolle spielen kann. Dann müssen, wie bei Beförderungsentschei-

dungen, für die Beurteilung der fachlichen Leistung dienstliche Beurtei-

lungen oder vergleichbare Zeugnisse herangezogen werden. Interessant ist, 

ob daneben noch eignungsdiagnostische Instrumente zum Einsatz kommen 

dürfen, oder ob dies, wie bei Beförderungsentscheidungen, weitgehend 

ausgeschlossen ist
524

. Zeugnisse während der Ausbildung haben nicht die 

gleiche Bedeutung wie dienstliche Beurteilungen. Letztere beurteilen die 

Bewährung im Amt
525

. Da Personen in der Ausbildung aber noch kein Amt 

ausüben, kann nur die Bewährung in der Ausbildung beurteilt werden. 

Diese ist zwar der Bewährung im Amt ähnlich, jedoch nicht gleich, weil 

Ziel der Ausbildung letztlich noch nicht die Ausübung des Amtes ist, son-

dern das Bestehen einer Prüfung. Diese hat aber regelmäßig lediglich die 

Befähigung zum Gegenstand, während die Eignung unberücksichtigt 

bleibt. Deswegen geben die Zeugnisse während der Ausbildung noch keine 

endgültige Auskunft über die Eignung des Bewerbers, so dass der Einsatz 

weiterer eignungsdiagnostischer Instrumente zulässig ist. Dies ändert frei-

lich nichts daran, dass die Ausbildungsleistungen bei der Auswahl als 

wichtige Erkenntnisquelle berücksichtigt werden müssen, zumal, wenn sie 

sich auch zur Persönlichkeit des Bewerbers äußern. Dies gilt vor allem, 

wenn die Ausbildung bei der einstellenden Organisation erfolgte. Die fach-

liche Leistung wird deswegen auch nicht weiter erörtert. 
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4. Eignung im engeren Sinn 

Die Eignung wird als Auffangbegriff verstanden, der all diejenigen Merk-

male einer Person umfasst, die nicht unter die Befähigung und fachliche 

Leistung fallen
526

, also neben der Gesundheit
527

 die Persönlichkeit des 

Bewerbers, seine intellektuellen und psychischen Fähigkeiten
528

. Wie sich 

schon aus den Beratungen des parlamentarischen Rates ergibt
529

, ist  der 

Charakter Teil der Eignung
530

.  

 Die Eignung wird nicht abstrakt bestimmt, sondern stets konkret 

hinsichtlich des zu besetzenden Amtes
531

. Eine Orientierung bietet der 

psychologische Eignungsbegriff: „das Insgesamt der im Individuum lie-

genden Bedingungen für das Eintreten positiv bewerteter Ereignisse im 

Berufsleben oder in der Schullaufbahn“
532

. 

 

Einzige Bedingung, um ein Persönlichkeitsmerkmal bei der Personalaus-

wahl zu berücksichtigen, ist, dass es sachgerecht zu sein hat
533

.  

 Was sachgerecht ist, muss anhand der Wertungen des Grundgeset-

zes bestimmt werden. Insbesondere darf an die Merkmale des Artikels 3 II, 

III GG im Grundsatz nicht angeknüpft werden
534

. 

Neben der Befähigung ist sie das zentrale Kriterium bei Neueinstel-

lungen, aber ungleich schwerer zu definieren und festzustellen
535

. Nach 

allgemeiner Auffassung ist sie gleichwohl der Befähigung nicht unterge-

ordnet, sondern gleichwertiges Kriterium
536

. Somit kann ein Bewerber 
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zurückgewiesen werden, dessen Befähigung zwar objektiv feststeht, die 

Personalentscheider aber an der Eignung des Bewerbers zweifeln
537

.  

5. Was ist Persönlichkeit? 

Die Eignung für ein Amt ergibt sich im Wesentlichen aus der Persönlich-

keit, so dass hier dieser Begriff näher erläutert werden soll. Der Begriff 

leitet sich von der antiken „persona“ her, welche  die Maske des Schau-

spielers bezeichnete
 538

. 

Die Persönlichkeit eines Menschen ist die aus seiner Gestalt
539

, sei-

nem Temperament
540

, seinen Fähigkeiten
541

, Handlungseigenschaften
542

, 

Bewertungsdispositionen
543

 und selbstbezogenen Dispositionen
544

 zusam-

mengesetzte Gesamtheit.  

 

 

a. Gestalt 

Die Gestalt eines Menschen ist seine äußere Erscheinungsform, und zwar 

in ihren Einzelheiten wie Gesichtsform oder Körpergröße ebenso wie in 

ihrem Gesamteindruck, also ihrer physischen Attraktivität. Diese ist defi-

niert als Maß, „wie stark jemand dem Schönheitsideal seiner Kultur ent-

spricht“
545

.  

 In der Vergangenheit gab es Versuche, von dem Erscheinungsbild 

auf die Persönlichkeit zu schließen
546

. Bekannt wurde die Theorie von den 

drei Konstitutionstypen „athletisch“, „leptosom“ und „pyknisch“, welchen 

bestimmte Persönlichkeitseigenschaften zugeordnet wurden. Derartige 

Versuche erwiesen sich indes als nicht tragfähig und die Forschung hierzu 

wurde weitgehend eingestellt
547

. 
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 Die einzige Gestalteigenschaft mit Einfluss auf die geistigen Per-

sönlichkeitseigenschaften ist die körperliche Attraktivität. Diese erleichtert 

soziale Kontakte, weil die Kontaktpersonen positiver reagieren. Dies för-

dert das Sozialverhalten
548

. 

 

b. Temperament 

Das Temperament eines Menschen ist die Art und Weise seines Verhal-

tens
549

. Temperamentsmerkmale können definiert werden als „relativ stabi-

le, früh in der Entwicklung auftretende und biologisch fundierte Eigen-

schaften“
550

. Dieser Definitionsversuch ist allerdings nicht unumstritten
551

. 

Das Temperament umfasst Affekte des Menschen, seine Aktivierung und 

seine Aufmerksamkeit
552

 

 Es bleibt festzustellen, dass Temperamente derzeit nicht auf wis-

senschaftlichem Niveau beschrieben oder festgestellt werden können
553

. 

 

c. Fähigkeiten 

Bei den Fähigkeiten ist vor allem die Intelligenz zu erwähnen. Mit Intelli-

genz wird die Fähigkeit beschrieben, Probleme zu lösen
554

. Maß für die 

Intelligenz ist der Intelligenzquotient (IQ). Dieser wird durch Intelligenz-

tests bestimmt.  

 

d. Ist die Persönlichkeit stabil? 

Im Rahmen der Personalauswahl ist die Stabilität der Persönlichkeit sehr 

wichtig
555

. Denn warum sollte mit mehr oder weniger großem Aufwand 

die Persönlichkeit eines Bewerbers untersucht und beurteilt werden, wenn 

sich diese jederzeit wieder ändern kann? 
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 Gemessen wird die Stabilität mittels Längsschnittstudien, bei denen 

die Probanden nach einem bestimmten Zeitraum erneut untersucht wer-

den
556

. 

 Bei der Beurteilung der Stabilität stimmt es bedenklich, dass die 

Persönlichkeit eines Menschen nach den Forschungsergebnissen der Per-

sonalpsychologie deutlich instabiler ist, als die meisten Laien annehmen. 

Insbesondere ist die wohl verbreitete Auffassung falsch, dass die Persön-

lichkeit in der Kindheit dauerhaft geformt werde
557

. Sie kann sich vielmehr 

auch noch im jungen Erwachsenenalter deutlich verändern
558

.  

 

e. Soziale Kompetenz  

Letztlich wird unter der persönlichen Eignung, die ein Bewerber neben 

seinen fachlichen Fähigkeiten haben muss, das Vorhandensein von „sozia-

ler Kompetenz“ verstanden. Diese wird im Richtergesetz, § 9 Nr. 4, aus-

drücklich genannt, aber nicht definiert. Auch in den einschlägigen Kom-

mentaren findet sich kein Definitionsversuch. Ein solcher soll hier eigen-

ständig unternommen werden.  

 Mit der erforderlichen sozialen Kompetenz im Zusammenhang mit 

der Berufseignung kann nur gemeint sein, dass der Bewerber eine Persön-

lichkeit hat, die ihn befähigt, die anvisierte Tätigkeit gut auszuüben. Er 

muss also in der Lage sein, in der Berufsausübung das Verhalten zu zei-

gen, das Erfolg verspricht. 

 Um diesen Begriff näher zu definieren, muss zunächst der Begriff 

„Kompetenz“ bestimmt werden. Kompetenz ist die Fähigkeit eines Men-

schen, ein bestimmtes kompetentes Verhalten zu zeigen
559

. Kompetentes 

Verhalten wiederum soll in einer bestimmten Situation, zu einem ge-

wünschten Ergebnis führen
560

. 

 Die Fähigkeit besteht zum einen aus natürlichen Vorgaben wie an-

geboren Charaktereigenschaften und körperlichen Dispositionen, zum an-

deren aus dem Wissen darüber, welches Verhalten in einer bestimmten 
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Situation kompetent ist und der Übung eines bestimmten kompetenten 

Verhaltens, um dieses zeigen zu können
561

. Aus dieser Definition ergibt 

sich, dass ein Mensch nicht stets die gleiche Kompetenz besitzt. Vielmehr 

kann er je nach Situation die drei Voraussetzungen für kompetentes Ver-

halten mehr oder weniger erfüllen
562

.  

 Des Weiteren kann aus dieser Definition nicht direkt auf eine  

Kompetenz geschlossen werden, weil nicht definiert ist, was ein ge-

wünschtes Ergebnis ist
563

.  Insofern ist die Definition offen für Wertungen, 

die der die Kompetenz Beurteilende vornimmt.  

 Im Rahmen der Personalauswahl muss als gewünschtes Ergebnis 

natürlich dasjenige definiert werden, das der Arbeitgeber als erfolgreich 

ansieht. Im öffentlichen Dienst ist der Arbeitgeber nicht frei darin, erfolg-

reiches Verhalten zu definieren, weil er an seinen verfassungsmäßigen 

Auftrag gebunden ist. Ein gewünschter Erfolg wäre also zum Beispiel eine 

zügige, sparsame und bürgernahe Verwaltung. 

 Soziale Kompetenz ist nun die Kompetenz in der sozialen Interak-

tion. Sie beschreibt die Kompetenz, Kontakte zu anderen Menschen herzu-

stellen, aufrechtzuerhalten und Menschen für sich einzunehmen
564

. Hier 

interessiert insbesondere die soziale Interaktion im beruflichen Kontext.  

 Die soziale Kompetenz besteht aus zwei Aspekten: Zum einen aus 

der Fähigkeit zur Durchsetzung eigener Interessen und zum anderen aus 

der Fähigkeit zur Eingehung positiver Beziehungen
565

. Letztlich lässt sich 

soziale Kompetenz zusammenfassen als die Fähigkeit, eigene Rechte 

durchzusetzen
566

 und um Sympathien zu werben
567

. Oft sind mit dem Be-

griff soziale Kompetenz auch viele verschiedene erwünschte Eigenschaften 

gemeint, wie Teamfähigkeit, Konfliktlösungsfähigkeit usw.
568

 

 Die soziale Kompetenz bei der Personalauswahl zu berücksichtigen 

bereitet Schwierigkeiten, denn sie lässt sich kaum messen
569

. 
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E. Art. 33 II GG als objektives und subjektives Recht 

 

Erörterungsbedürftig ist auch, ob Art. 33 II GG dem einzelnen Bewerber 

Rechte verleiht oder ob er nur dem Staat vorschreibt, nach welchen Krite-

rien er sein Personal zu rekrutieren hat, ohne dem potentiellen Bewerber 

Rechte einzuräumen. Letztlich muss entschieden werden, ob es sich bei 

Art. 33 II GG um ein Grundrecht handelt. Grundrechte zeichnen sich vor 

anderen Verfassungsnormen dadurch aus, dass sie auch subjektive Rechte 

sind
570

. Es ist also zu klären, ob Art. 33 II GG nur ein objektives Recht 

beinhaltet, oder ob er auch subjektive Rechte verleiht. 

 Die Frage lässt sich erst beantworten, wenn das geschützte Rechts-

gut des Art. 33 II GG festgestellt ist. In Betracht kommen zum einen das 

Interesse an der Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes, der vor un-

geeigneten Mitarbeitern geschützt werden soll, und zum anderen das Inte-

resse des Bewerbers an der Gleichbehandlung beim Zugang zum öffentli-

chen Dienst, oder beides. Ersteres, nämlich das „fachliche Niveau und die 

rechtliche Integrität des öffentlichen Dienstes“, ist mindestens geschützt
571

. 

 Zweifel daran, dass auch letzteres geschützt ist, könnten aus der 

Gesetzessystematik herrühren, weil Art. 33 II GG außerhalb des Abschnitts 

I (Grundrechte) steht. Dies war wohl kaum ein Redaktionsversehen, denn 

in der deutschen Verfassungstradition fanden sich Regelungen zum Zu-

gang zum öffentlichen Dienst durchaus in den die Grundrechte normieren-

den Abschnitten
572

. Auch der Herrenchiemseer Entwurf betrachtete den 

gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern als Grundrecht
573

 

 Es entsprach aber seit jeher einhelliger Auffassung in Literatur und 

Rechtsprechung, dass Art. 33 II GG ein subjektives Recht enthält
574

. Seit 

der Einfügung des Art. 93 I Nr. 4a GG am 29. Januar 1969 ergibt sich dies 

auch aus dem Verfassungstext
575

, denn dort wird Art. 33 ausdrücklich als 

vor dem Bundesverfassungsgericht durchsetzungsfähiges Recht statuiert. 
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Es handelt sich um ein sogenanntes grundrechtsgleiches Recht. Da kein 

Unterschied eines solchen Rechts zu einem Grundrecht besteht
576

, kann es 

auch als Grundrecht bezeichnet werden, obwohl Art. 93 I Nr. 4a GG offen-

sichtlich zwischen Grundrechten und sonstigen verfassungsbeschwerdefä-

higen Rechten unterscheidet. Es handelt sich um ein materielles Grund-

recht
577

. 

 

F. Grundrechtsberechtigte und Grundrechtsverpflichtete 

 

Im Folgenden soll untersucht werden, ob sich gemäß dem Wortlaut des 

Art. 33 II GG nur Deutsche auf diese Norm berufen können oder ob sie 

auch EU-Bürger berechtigt. 

 Anschließend wird der Frage nachgegangen, wer durch Art. 33 II 

GG verpflichtet wird, insbesondere, ob auch öffentliche Unternehmen in 

Privatrechtsform ihre Personalauswahl an Art. 33 II GG ausrichten müs-

sen. 

I. Grundrechtsberechtigte 

Art. 33 II GG spricht nur von Deutschen. Trotzdem ist er möglicherweise 

auch auf EU-Ausländer anwendbar. EU-Bürger sind alle Staatsangehöri-

gen aller Mitgliedssaaten der EU, vergleiche Art. 9 S. 2 EUV. 

 Ausgangspunkt für diese Überlegung ist Art. 45 I, III AEUV. Da-

nach genießen Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft Freizügigkeit 

(Arbeitnehmerfreizügigkeit). Es handelt sich um eine der fünf europäi-

schen Grundfreiheiten. Grundfreiheiten dienen der Herstellung des Bin-

nenmarktes
578

. Gemäß Absatz 2 dürfen Arbeitnehmer aus Mitgliedsstaaten 

untereinander nicht unterschiedlich behandelt werden, das heißt, auch nicht 

im Vergleich zu den Staatsangehörigen des handelnden Mitgliedsstaates. 

Dieses Recht wird durch Art. 33 II GG beschränkt, weil dieser nur Deut-

schen Rechte gewährt.  

 Diese Beschränkung könnte aber durch Art. 45 IV AEUV gerecht-

fertigt sein. Danach findet die Arbeitnehmerfreizügigkeit keine Anwen-

dung auf die Beschäftigung in der öffentlichen Verwaltung. Fraglich ist, 
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was unter öffentlicher Verwaltung zu verstehen ist, genauer, ob diese den 

gesamten öffentlichen Dienst umfasst. Wie alle europarechtlichen Begriffe 

ist auch dieser autonom auszulegen. Bei seiner Bestimmung darf also nicht 

auf nationales Recht zurückgegriffen werden
579

. Andernfalls wäre es den 

Mitgliedsstaaten möglich, über die Reichweite des EU-Rechts zu bestim-

men. Im konkreten Fall könnten sie, indem sie den Begriff „Verwaltung“ 

durch nationale Normen möglichst weit fassen, den Anwendungsbereich 

der Bereichsausnahme
580

 des Art. 45 IV AEUV ausdehnen und dadurch die 

Grundfreiheit der Arbeitnehmerfreizügigkeit einschränken. 

 Nach den Auslegungsprinzipien des EuGH muss die praktische 

Wirksamkeit des EU-Rechts gewahrt werden
581

. Deshalb sind Bereichs-

ausnahmen möglichst eng auszulegen. Unter öffentlicher Verwaltung sind 

deswegen nur diejenigen Tätigkeiten zu verstehen, die ausschließlich durch 

die öffentliche Verwaltung ausgeübt werden können und nicht auch durch 

freie Anbieter, die diese Tätigkeit auf einem Markt anbieten
582

. Es darf 

sich mithin nicht nur formell um öffentliche Verwaltung handeln, sondern 

es muss funktionell öffentliche Verwaltung ausgeübt werden
583

. Formelle 

öffentliche Verwaltung liegt vor, wenn eine Tätigkeit durch den öffentli-

chen Dienst eines Landes vorgenommen wird
584

. Funktionelle  öffentliche 

Verwaltung liegt vor, wenn hoheitliche Befugnisse ausgeübt und die all-

gemeinen Belange gewahrt werden
585

. 

Bei allen anderen vom öffentlichen Dienst in Deutschland ausgeüb-

ten Tätigkeiten sind damit EU-Bürger gleich zu behandeln (Art. 18 I 

AEUV). Das betrifft selbstverständlich auch den gleichen Zugang zum 

öffentlichen Dienst. Zur Befolgung des Europarechts standen der Bundes-

republik zwei Möglichkeiten offen: Entweder hätte der öffentliche Dienst 

in Deutschland auf die von der Bereichsausnahme des Art. 18 IV AEUV 

erfassten Tätigkeiten beschränkt werden müssen. Oder beim Zugang zu 

den nicht von der Bereichsausnahme des Art. 18 IV AEUV erfassten Tä-
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tigkeiten hätten EU-Bürger deutschen Staatsangehörigen gleich gestellt 

werden müssen
586

. Der Bundesgesetzgeber ist den zweiten Weg gegangen, 

vergleiche § 7 I Nr. 1 lit. a in Verbindung mit II BBG. 

Dies befreit allerdings nicht von Beantwortung der Eingangsfrage. 

Denn die Gleichstellung der EU-Ausländer erfolgte nur durch einfaches 

Gesetzesrecht. Wenn sich EU-Bürger nur auf einfaches Gesetzesrecht be-

rufen könnten, Deutsche aber auf das grundrechtsgleiche Recht
587

 des Art. 

33 II GG, dann wäre keine Gleichbehandlung gegeben. Dies hätte auch 

zumindest die praktische Konsequenz, dass Deutschen bei einer Verlet-

zung des Art. 33 II GG die Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfas-

sungsgericht offen stünde, dieser Rechtsweg aber EU-Bürgern verschlos-

sen bliebe. 

Deshalb ist Art. 33 II GG europarechtskonform so auszulegen, dass 

auch EU-Bürger begünstigt sind, wenn nicht die Bereichsausnahme des 

Art. 45 IV AEUV greift. Art. 33 II GG ist dann so zu lesen, als ob „jeder 

EU-Bürger“ anstelle „jeder Deutsche“ dort stünde. 

II. Grundrechtsverpflichtete 

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 22. Februar 2011 

(Az.: 1 BvR 699/06) zur Grundrechtsbindung öffentlicher Unternehmen in 

Privatrechtsform gibt Anlass zu der Überlegung, ob öffentliche Unterneh-

men in Privatrechtsform bei ihrer Personalauswahl an Art. 33 II GG ge-

bunden sind. Dazu wird zunächst die Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts dargestellt, soweit sie für die Überlegung relevant ist. An-

schließend wird untersucht, welche Konsequenzen sich aus dieser Ent-

scheidung für die Personalauswahl öffentlicher Unternehmen ergeben. 

Dabei wird maßgeblich sein, ob es sich bei Stellen in öffentlichen Unter-

nehmen in Privatrechtsform um öffentliche Ämter im Sinne des Art. 33 II 

GG handelt. Denn die Feststellung der Grundrechtsbindung sagt noch 

nichts darüber aus, ob auch der Anwendungsbereich eines Grundrechts 

eröffnet ist. 
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1. Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 22. Februar 2011 (Az.: 1 

BvR 699/06) 

Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zu Grunde: Die Beschwerde-

führerin hatte in einer Abflughalle des Flughafens Frankfurt am Main ge-

gen Abschiebungen demonstriert. Die Betreiberin des Flughafens, die 

Fraport AG, verbot der Beschwerdeführerin daraufhin auf dem Gelände zu 

demonstrieren. Die Fraport AG berief sich dabei auf ihr Hausrecht. An der 

Fraport AG hielten zu diesem Zeitpunkt (12. März 2003) die Bundesrepub-

lik Deutschland, das Land Hessen und die Stadt Frankfurt am Main zu-

sammen ca. 70 % der Anteile. Die restlichen Anteile wurden von Privaten 

gehalten. Die Beschwerdeführerin berief sich gegenüber der Fraport AG 

auf ihre Grundrechte aus Art. 5 I S 1 und Art. 8 I GG. 

 Die Zivilgerichte lehnten die Klage der Beschwerdeführerin auf 

Aufhebung des Hausverbots ab. Der BGH ließ offen, ob die Fraport AG an 

die Grundrechte gebunden ist, jedenfalls seien Grundrechte der Beschwer-

deführerin nicht verletzt. 

 

Das Gericht gab der Verfassungsbeschwerde statt. Auch öffentliche Unter-

nehmen in Privatrechtsform sind gemäß Art. 1 III GG an die Grundrechte 

gebunden
588

. Dies gilt für Eigengesellschaften, gemischtöffentliche Unter-

nehmen und auch für gemischtwirtschaftliche Unternehmen, wenn sie von 

der öffentlichen Hand beherrscht werden
589

. Eigengesellschaften gehören 

einem Träger der öffentlichen Gewalt vollständig, gemischtöffentliche 

Unternehmen gehören verschieden Trägern der öffentlichen Hand gemein-

schaftlich vollständig und an gemischtwirtschaftlichen Unternehmen sind 

auch Private beteiligt
590

. Gemischtwirtschaftliche Unternehmen werden 

von der öffentlichen Hand regelmäßig dann beherrscht, wenn sie über 

mehr als die Hälfte der Anteile verfügt
591

. Eine mittelbare Grundrechtsbin-

dung sei nicht ausreichend
592

. Unter mittelbarer Grundrechtsbindung ver-

steht man eine Konstruktion der Grundrechtsbindung gemischtwirtschaftli-

cher Unternehmen, die eine Grundrechtsbindung der privaten Anteilseig-
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ner verhindern soll. Danach ist das Unternehmen selbst nicht an die Grund-

rechte gebunden, wohl aber die öffentlichen Anteilseigner. Diese müssen 

ihren Einfluss auf das Unternehmen ausüben, damit dieses die Grundrechte 

beachtet
593

. Diese Konstruktion ist nicht ausreichend, um die die Grund-

rechte wirksam zu schützen
594

.  

 Durch die Grundrechtsbindung gemischtwirtschaftlicher Unter-

nehmen, die von der öffentlichen Hand beherrscht werden, werden die pri-

vaten Minderheitseigentümer mittelbar an die Grundrechte gebunden. 

Dadurch geschieht diesen aber kein Unrecht. Es ist ihre freie Entscheidung 

sich an einem Unternehmen zu beteiligen, dass von der öffentlichen Hand 

beherrscht wird oder die Beteiligung an einem Unternehmen zu halten, 

wenn die öffentliche Hand die Mehrheit übernimmt
595

. 

 Eine Grundrechtsbindung ist für die öffentlichen Unternehmen 

auch nicht unzumutbar
596

. Private Unternehmen sind nach dem Zivilrecht 

selten zu einseitigen Eingriffen befugt und im Vertragsrecht schließe der 

freiwillige Vertragsschluss seitens des Bürgers entweder den Eingriff 

schon aus oder die Freiwilligkeit mildere den Eingriff ab
597

. Dadurch wird 

seine Rechtfertigung erleichtert.  

 Öffentliche Unternehmen in Privatrechtsform sind nicht nur dann 

an die Grundrechte gebunden, wenn sie öffentliche Aufgaben wahrneh-

men. Die Grundrechtsbindung aus Art. 1 III GG ist weit auszulegen und 

jedes staatliche Handeln ist gemeinwohlorientiert
598

. 

 

Diesem Urteil kann vollumfänglich zugestimmt werden. Etwas ausführli-

cher soll noch darauf eingegangen werden, dass öffentliche Unternehmen 

in Privatrechtsform immer an die Grundrechte gebunden sind und nicht nur 

dann, wenn sie materielle Verwaltung ausüben
599

. Materielle Verwaltung 

ist demnach die staatliche Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben. Im 
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Gegensatz dazu ist formelle Verwaltung jede Tätigkeit, die von einem 

staatlichen Organ ausgeübt wird
600

.  

Dem Staat steht keine Privatautonomie zu
601

. Daraus folgt, dass er 

immer nur zur Wahrnehmung seiner Aufgaben handeln kann
602

. Die Auf-

gaben des Staates sind aber stets öffentliche Aufgaben. Auch bei rein er-

werbswirtschaftlicher Betätigung verfolgt er das öffentliche Interesse, das 

öffentliche Vermögen sorgfältig zu verwalten. Somit ist es abzulehnen 

zwischen materieller und formeller Verwaltung zu unterscheiden. 

 Gegen eine solche Unterscheidung spricht auch, dass es keine all-

gemein anerkannte Bestimmung von Verwaltungsaufgaben gibt
603

. Eine 

rein formelle Definition der öffentlichen Gewalt gemäß Art. 1 III GG nach 

der Höhe der Beteiligung der öffentlichen Hand dient somit auch der 

Rechtssicherheit.  

 

2. Auswirkungen des Art. 33 II GG auf die Stellenbesetzung bei öffent-

lichen Unternehmen in Privatrechtsform 

Es wurde festgestellt, dass öffentliche Unternehmen in Privatrechtsform 

vollumfänglich an die Grundrechte gebunden sind. Da Art. 33 II GG ein 

Grundrecht ist, sind diese Unternehmen auch an Art. 33 II GG gebunden. 

Ob sie ihn bei der Personalauswahl beachten müssen hängt jetzt nur noch 

davon ab, ob Art. 33 II GG auch anwendbar ist. Es muss also diskutiert 

werden, ob die Stellen in öffentlichen Unternehmen in Privatrechtsform 

auch öffentliche Ämter sind. 

 

Die Meinung in der Literatur ist uneinheitlich. 

Einige Stimmen klammern die privatwirtschaftlich organisierte 

Verwaltung vollständig aus dem Anwendungsbereich des Art. 33 II GG 
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aus
604

. Argumentiert wird, dass ein öffentliches Amt im Sinne des Art. 33 

II GG zwingend die Vergabe durch eine öffentlich-rechtliche Organisation 

erfordere
605

, bzw. dass privatrechtlich organisierte Unternehmen nicht ho-

heitlich handelten
606

. 

 Andere dagegen fassen jede Tätigkeit in jedem öffentlichen Unter-

nehmen unter den Anwendungsbereich des Art. 33 II GG
607

. Begründet 

wird das damit, dass auch in privatrechtlicher Organisationsform materielle 

Verwaltungstätigkeit ausgeübt werde. 

 Herrschend ist die Ansicht, die danach differenziert, ob das öffent-

liche Unternehmen erwerbswirtschaftlich tätig ist (dann haben seine Ar-

beitnehmer keine öffentlichen Ämter) oder ob es öffentliche Aufgaben 

wahrnimmt (dann haben sie öffentliche Ämter)
608

. 

 

Entscheidendes Merkmal eines öffentlichen Amtes ist seine Zuordnung zur 

Verwaltung. Damit sind die Stellen öffentlicher Unternehmen in Privat-

rechtsform öffentliche Ämter, wenn diese Unternehmen Teil der Verwal-

tung sind. 

  Dass dem so ist, ergibt sich aus der obigen Entscheidung des Bun-

desverfassungsgerichts. Wenn die öffentlichen Unternehmen in Privat-

rechtsform Teil des Staates sind und der Staat stets nur im öffentlichen 

Interesse handeln kann, dann sind auch diese öffentlichen Unternehmen 

Teil der Verwaltung. Denn öffentliche Verwaltung ist jede staatliche Tä-

tigkeit, die weder Legislative noch Judikative ist
609

. Damit macht es keinen 

Sinn, nach der Rechtsform der anstellenden Behörde zu differenzieren. 

Auch der Umstand, dass öffentliche Unternehmen in Privatrechtsform 

nicht hoheitlich handeln können, spricht nicht gegen die Annahme, dass sie 

öffentliche Ämter vergeben. Art. 33 II GG enthält kein Tatbestandsmerk-

mal „hoheitliche Tätigkeit“. Es ist auch allgemein anerkannt, dass direkt 

beim Staat angestellte Mitarbeiter von Behörden, die selbst keine hoheitli-
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che Tätigkeit ausüben, etwa Handwerker und Hausmeister, öffentliche 

Ämter bekleiden.  

Es wäre auch widersinnig zu behaupten, die Unternehmen und da-

mit ihre Mitarbeiter seien direkt an die Grundrechte gebunden, aber diese 

öffentlich-rechtlich gebundenen Mitarbeiter übten keine öffentlichen Äm-

ter aus. 

 

Weiterhin lässt sich auch argumentieren, dass die Gegenauffassung zu un-

billigen Ergebnissen führen würde. Denn wenn die Anwendbarkeit das Art. 

33 II GG verneint wird, führt dies dazu, dass die Verantwortlichen in öf-

fentlichen Unternehmen in Privatrechtsform bei Personalentscheidungen 

nur die allgemeinen Grenzen einhalten müssen. Sie müssen etwa das AGG 

und den Untreuetatbestand beachten. Aber diese Normen lassen den Ver-

antwortlichen in Privatunternehmen viele Möglichkeiten, Freunde und 

Verwandte bevorzugt einzustellen. Eine solche Bevorzugung ist bei öffent-

lichen Unternehmen aber nicht zu akzeptieren. Deren Mitarbeiter nehmen 

ihre Aufgaben treuhänderisch für die Allgemeinheit wahr
610

. Daraus folgt, 

dass sie bei der Ausgestaltung von Vertragsverhältnissen neutral sein müs-

sen
611

. Die einzige Möglichkeit der neutralen Gestaltung der Personalaus-

wahl ist eine Auswahl nach Eignung, Befähigung und Fachlicher Leistung. 

Den Unternehmen wird auch wettbewerbsgerechtes Verhalten nicht un-

möglich gemacht. Ein solches Verhalten ist auch für öffentliche Unter-

nehmen notwendig und rechtmäßig
612

. Unternehmen werden aber gerade 

im Wettbewerb gestärkt, wenn sie ihre Mitarbeiter nach Eignung, Befähi-

gung und fachlicher Leistung auswählen. 

 

3. Zwischenergebnis 

Auch die Stellen bei öffentlichen Unternehmen in Privatrechtsform müssen 

nach den Kriterien des Art. 33 II GG besetzt werden. Dies folgt daraus, 

dass Art. 33 II GG ein Grundrecht ist und diese Unternehmen gemäß Art. 1 

III GG an die Grundrechte gebunden sind. Dies sind sie, weil öffentliche 
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Unternehmen in Privatrechtsform Teil des Staates sind, sofern sie vom 

Staat beherrscht werden. Art. 1 III GG bindet jede staatliche Tätigkeit an 

die Grundrechte, unabhängig von der Art der Tätigkeit. Entscheidend ist 

nur, dass der Staat diese Unternehmen beherrscht. 

 Weiterhin handelt es sich bei Stellen in öffentlichen Unternehmen 

in Privatrechtsform um öffentliche Ämter. Das Tatbestandsmerkmal „öf-

fentliches Amt“ ist weit auszulegen und umfasst damit jegliches vom Staat 

vergebene Amt. Da diese Unternehmen Teil des Staates sind, sind die bei 

ihnen angesiedelten Stellen öffentliche Ämter.  

 

 

 

 

 

G. Grundrechtsgehalte 

 

In Kapitel 2 E. wurde festgehalten, dass Art. 33 II GG ein subjektives 

Recht enthält. Nun soll der Inhalt dieses Rechtes untersucht werden. 

 

I. Recht auf Bewerbung 

1. Grundsätzliches Recht auf Bewerbung 

Zunächst soll erörtert werden, ob Art. 33 II GG ein Recht enthält, sich im 

öffentlichen Dienst zu bewerben. Die Bedeutung dieser Frage beruht auf 

dem Problem, ob Art. 33 II GG bereits gilt, bevor die Bewerbungen einge-

gangen sind oder ob er erst innerhalb des zuvor festgelegten Bewerberkrei-

ses Anwendung findet. 

 Letzteres bejaht der VGH München in einem Urteil aus dem Jahre 

1981
613

. Kläger war ein Bewerber für den höheren Dienst der bayerischen 

Steuerverwaltung. Die Bewerbung war abgelehnt worden, weil der Kläger 

sein zweites juristisches Staatsexamen nicht im vorhergehenden bayeri-

schen Termin, sondern in Niedersachsen abgelegt hatte. Dies hielt der 

VGH für rechtmäßig. Er war der Ansicht, dass der Dienstherr nach pflicht-
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gemäßen Ermessen schon die Kriterien festlegen könne (im entschiedenen 

Fall die Ablegung der zweiten juristischen Staatsprüfung in Bayern), die 

ein Bewerber erfüllen müsse, um überhaupt in den Bewerberkreis aufge-

nommen zu werden, unter dem dann nach dem Prinzip der Bestenauslese 

auszuwählen sei. Der Dienstherr sei nicht nach Art. 33 II GG gebunden, 

das Leistungsprinzip in einer bestimmten Art und Weise anzuwenden, er 

müsse nur das Prinzip selbst beachten. Das Verfahren dürfe er frei nach 

sachgerechtem Ermessen gestalten, z.B. der Praktikabilität ein großes Ge-

wicht beimessen. 

 Die herrschende Meinung sieht hingegen durch Art. 33 II GG auch 

das Recht gewährleistet, sich zu bewerben. Dadurch werde der Zweck der 

Norm, eine leistungsfähige Verwaltung zu sichern, besser erfüllt
614

. Au-

ßerdem könne nur so Bewerbern, die nicht bereits im Kontakt mit dem 

Dienstherren stehen, etwa indem sie schon seine Beamte sind, sondern 

beispielsweise Angestellte eines privaten Unternehmens (so genannte an-

dere Bewerber) der gleiche Zugang zum Amt geboten werden
615

. Auch das 

Bundesverwaltungsgericht geht davon aus, dass ausgeschriebene Stellen-

profile nur solche Anforderungen enthalten dürfen, die zulässige Grundla-

ge der Auswahlentscheidung sein können
616

. 

 

Dieser Auffassung ist zuzustimmen. Art. 33 II GG beinhaltet das Recht auf 

Bewerbung. Gesetzt den Fall, Art. 33 II GG gäbe kein Recht auf Bewer-

bung, sondern würde nur die Auswahlentscheidung zwischen zugelassenen 

Bewerbern regeln, stünde es den öffentlichen Arbeitgebern frei, von Art. 

33 II GG untersagte Anforderungen an die Bewerber zu stellen. Bewerber, 

die solche Anforderungen nicht erfüllen, dürften dann schon vor Beginn 

des eigentlichen Auswahlverfahrens aussortiert werden. Genau dies wäre 

rechtswidrig, denn Bewerber dürfen nur „aus Gründen“ zurückgewiesen 

werden, „die durch den Leistungsgrundsatz gedeckt“ sind
617

. Die zitierte 

Entscheidung des VGH München führt die Konsequenz dieser Ansicht 

deutlich vor Augen. Nach dem Urteil des VGH werden Personen, deren 

                                                 
614

 Masing, in: Dreier, GG, Art 33 Rn 39; Kunig, in: v. Münch/Kunig, GG, Art 33 Rn 18. 
615

 V. Hippel, Gleicher Zugang, S. 52; Lindner, ZBR 2012, 181 (182 f). 
616

 BVerwGE 89, 260 (269); BVerwGE 81, 22 (24). 
617

 BVerwG, Urteil vom 04.11.2010 (Az.: 2 C 16.09) Rn 21; vergleiche dazu auch Lind-

ner, ZBR 2012, 181 (183 f). 
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Herkunft außerhalb Bayerns liegt, faktisch von der bayerischen Steuerver-

waltung ausgeschlossen
618

. Der VGH leugnet zwar diese Konsequenz, in-

dem er behauptet, Anknüpfungspunkt des Ausschlusses von der Bewer-

bung sei nicht die außerbayerische Herkunft, sondern allein die -frei ge-

wählte- Entscheidung der Bewerber, den juristischen Vorbereitungsdienst 

nicht in Bayern absolviert zu haben.  

Darin liegt aber eine mittelbare Diskriminierung. Eine solche ist 

gegeben, wenn ein Differenzierungsmerkmal nicht formal an ein verbote-

nes Diskriminierungsmerkmal anknüpft, sondern an andere Umstände, die 

aber zu einer faktischen Ungleichbehandlung zwischen Gruppen führt, die 

gleichbehandelt werden müssen
619

. Ein Beispiel hierfür ist die Beurteilung 

von Nachteilen, die an Teilzeittätigkeiten anknüpfen. Die Normen, die 

diese Nachteile regeln, sind geschlechtsneutral formuliert. Sie gelten also 

gleichermaßen für Männer und Frauen, sofern sie nur einer Teilzeittätig-

keit nachgehen. Dennoch können diese Normen eine faktische Benachtei-

ligung von Frauen darstellen, weil mehr Frauen Teilzeittätigkeiten nachge-

hen als Männer
620

. Denn durch die Anknüpfung des Nachteils an das 

Merkmal Teilzeitbeschäftigung sind mehr Frauen von dem Nachteil betrof-

fen als Männer
621

.  

So liegt auch der vom VGH entschiedene Fall. Natürlich ist es für 

Personen außerbayerischer Herkunft wahrscheinlicher, ihren juristischen 

Vorbereitungsdienst außerhalb Bayerns zu absolvieren, als für Personen 

bayerischer Herkunft. Art. 33 II GG würde weitestgehend leer laufen. So 

kann ein Grundrecht nicht angewendet werden.  

Vielmehr ist es so, dass während des gesamten Auswahlverfahrens 

Art. 33 II GG zu berücksichtigen ist. Art. 33 II GG gibt nämlich jedem 

Deutschen gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt und nicht nur den 

vom Dienstherrn zugelassenen Bewerbern. Das angeführte Argument, dass 

nur so die am meisten geeigneten Bewerber zum Zuge kommen und es 

deshalb für die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes notwendig ist, 

auch bereits ein Recht auf Bewerbung zuzubilligen, kommt hinzu. 

                                                 
618

 Siehe auch BVerwGE 68, 109 (111); Revisionsurteil, mit dem das Urteil des VGH 

München  aufgehoben wurde. 
619

 Heun, in: Dreier, GG, Art 3 Rn 108. 
620

 EuGH, ZBR 2004, 246 (248). 
621

 EuGH, ZBR 2004, 246 (248). 
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Dies führt dazu, dass bereits bei der Festlegung der notwendigen 

Voraussetzungen im Anforderungsprofil für Bewerber Art. 33 II GG be-

rücksichtigt werden muss. Das Anforderungsprofil ist so zu formulieren, 

dass die von Art. 33 II GG vorgegebene Kriterientrias bestmöglich zur 

Geltung kommt. Es dürfen daher keine Anforderungen gestellt werden, die 

für das zu besetzende Amt nicht notwendig sind. Beispielsweise darf kein 

Führerschein verlangt werden (etwa weil der öffentliche Arbeitgeber routi-

nemäßig immer einen Führerschein verlangt), wenn mit dem zu besetzen-

den Amt das Führen eines Kraftfahrzeugs nicht verbunden ist. Denn 

dadurch würde prinzipiell geeigneten Bewerbern der Zugang zu dem Amt 

verwehrt. 

 

2. Recht auf wiederholte Bewerbung 

Es schließt sich die Frage an, ob ein einmal abgelehnter Bewerber sich ein 

weiteres Mal für das gleiche Amt bewerben kann. Entscheidend ist, ob eine 

erfolglose Teilnahme an einem Auswahlverfahren für alle Zeiten gilt.  

Das ist nicht der Fall, weil die Auswahl nur nach den Kriterien des Art. 

33 II GG erfolgen darf. Dies erfordert aber stets eine aktuellen Beurteilung, 

weil sich die Eignung eines Bewerbers seit seiner letzten Beurteilung ver-

ändert haben kann. Der Rückgriff auf ein länger zurückliegende Bewer-

tung ist also zur Ermittlung der Eignung des Bewerbers nicht ausreichend 

und damit auch unzureichend zur Vorbereitung einer Entscheidung gemäß 

den Kriterien des Art. 33 II GG. Jeder hat also das Recht, mehrmals an 

Auswahlverfahren des gleichen Arbeitgebers teilzunehmen
622

. Freilich 

kann der Arbeitgeber das Ergebnis des ersten Auswahlverfahrens bei der 

Vorauswahl für ein zweites Verfahren verwenden, zumindest für eine ge-

wisse Zeit nach dem ersten Auswahlverfahren
623

. 
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 BAG, NZA-RR 2008, 327 ( 328). 
623

 BAG, NZA-RR 2008, 327 ( 328 f). 
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II. Recht auf Einstellung 

Oft ist das Schlagwort zu hören, Art. 33 II GG gewähre kein Recht auf 

Einstellung
624

. Dies ist nicht richtig und entspricht auch nicht der herr-

schenden Meinung.  

 Die Verneinung eines Rechtes auf Einstellung würde die Bedeu-

tung des Art. 33 II GG als unmittelbar geltendes Recht (Art. 1 III GG) ver-

kennen. Er ist kein Programmsatz, dessen Befolgung dem Staat freistünde.  

 Art. 33 II GG ist ein besonderer Gleichheitssatz, der ebenso  wie 

der Allgemeine Gleichheitssatz in Art. 3 I GG verbietet, „wesentlich Glei-

ches ungleich und wesentlich Ungleiches gleich“
625

 zu behandeln, und 

zwar im Hinblick auf den Zugang zu öffentlichen Ämtern. Sind die Be-

werber ungleich hinsichtlich ihrer Eignung, so müssen sie ungleich behan-

delt werden. Dabei muss der Bestgeeignete eingestellt werden. Dies ist ein 

Recht, also gibt es auch ein Recht auf Einstellung. Richtig ist, dass dies nur 

in einer gegebenen Konkurrenzsituation mit anderen Bewerbern gilt, also 

ein Auswahlverfahren von der Verwaltung eingeleitet worden sein muss
626

. 

Das wiederum heißt, dass der Wille bestehen muss, eine Stelle zu beset-

zen
627

. Denn erst dann ist der Schutzbereich des Art. 33 II GG eröffnet. 

Daraus folgt, dass es keine Gleichbehandlung außerhalb eines Auswahlver-

fahrens geben kann.  

 Wenn aber ein Auswahlverfahren eingeleitet und ein Bewerber als 

der Bestgeeignete ermittelt worden ist, so hat dieser ein Recht auf Einstel-

lung
628

. Voraussetzung ist allerdings, dass alle weiteren Bedingungen der 

Einstellung vorliegen, insbesondere die beamtenrechtlichen Voraussetzun-

gen wie die notwendige Gesundheit
629

. Die Voraussetzungen für ein sol-

ches Recht lassen sich der Rechtsfigur der „Ermessensreduktion auf Null“ 
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 Battis, BBG, § 9 Rn 28; BVerfGE 108, 282 (295) und (321) Sondervotum Jentsch, Di 

Fabio und Mellinghoff. 
625

 Ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, vgl. BVerfGE 120, 125 

(144); Starck, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art 3 Rn 11. 
626

 So die von Battis, BBG, § 9 Rn 28 gegen einen Anspruch auf Einstellung angeführte 

Entscheidung des OVG Bremen, NVwZ 1986, 496, in welcher ein Bürger seine Einstel-

lung in den öffentlichen Dienst forderte, ohne dass eine Stelle auch nur besetzt werden 

sollte. 
627

 BAG, Urteil vom 24.03.2009 (Az.: 9 AZR 277/08), Rn 22; Voßkuhle, Personal, in: 

Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), GVwR III, § 43  Rn 75. 
628

 Battis, BBG, § 9 Rn 29; Masing, in: Dreier, GG, Art 33 Rn 36; Willke, Psychologische 

Eignungstests, S. 97. 
629

 VHG München, Beschluss vom 17.06.2010 (7 ZB 10.375), Rn 21. 
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entnehmen, die freilich nicht direkt anwendbar ist, weil es sich bei der 

Auswahlentscheidung nicht um eine Ermessensentscheidung handelt. Da-

nach setzt ein Einstellungsanspruch voraus, dass „sich nach den Verhält-

nissen im Einzelfall jede andere Entscheidung als die Einstellung dieses 

Bewerbers als rechtswidrig oder ermessensfehlerhaft und mithin die Ein-

stellung als die einzige rechtmäßige Entscheidung der Behörde über die 

Bewerbung darstellt.“
630

 Wenn dem aber so ist, so ist der Einstellungsan-

spruch unbedingt. Dann muss weder eine freie Stelle vorhanden sein, noch 

müssen weitere Bedingungen erfüllt sein, wie eine fehlende Möglichkeit 

zur Einstellung des Besetzungsverfahrens oder Zustimmung des Personal-

rats
631

. Dies hat auch der VGH München in dem bereits zitierten
632

 Be-

schluss vom 17.06.2010 (Az.: 7 ZB 10.375) entschieden. Diesem lag (so-

weit hier relevant) folgender Fall zu Grunde: Der Kläger hatte die Aus-

wahlprüfung für die Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Dienstes in 

der Bayerischen Finanzverwaltung bestanden. Seine Einstellung scheiterte 

aber an der Beurteilung seiner Persönlichkeit in einem strukturierten Inter-

view. Das VG und auch der VGH entschieden, dass die Ergebnisse des 

strukturierten Interviews nicht berücksichtigt werden dürften, weil es für 

diese keine gesetzliche Grundlage gebe
633

. Deswegen müsse der Kläger 

eingestellt werden, sofern alle beamtenrechtlichen Voraussetzungen vor-

liegen. Dies, obwohl das Auswahlverfahren bereits abgeschlossen und die 

bestandene  Auswahlprüfung nur für einen Einstellungstermin gültig war. 

Denn es war hier die Möglichkeit eröffnet, davon mit Zustimmung des 

Landespersonalausschusses abzuweichen. Dazu sei der Beklagte verpflich-

tet
634

. 

Als Norm des Grundgesetzes geht Art. 33 II GG Haushaltsgesetzen 

und Personalvertretungsgesetzen vor. Wenn ein Einstellungsanspruch des 

Bewerbers besteht, ist es Sache des Schuldners, ihn zu erfüllen, zumal ein 

                                                 
630

 BAG, NJW 1976, 1708 (1708); VGH Kassel DVBl. 1977, 828 (828); Battis, BBG, § 9 

Rn 29; Die Entscheidung des BVerfGE 108, 282 (321) Sondervotum Jentsch, Di Fabio 

und Mellinghoff geht auf diesen Sonderfall nicht weiter ein. Er lag in dem zu entschei-

denden Fall auch nicht vor. BVerfGE 39, 334 (354) lässt Ausnahmen ausdrücklich zu, 

weil es ausführt, dass „in der Regel“ kein Anspruch auf Zugang zum öffentlichen Dienst 

bestehe. 
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 A. A. Battis, BBG, § 9 Rn 29. 
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 Siehe Fußnote 629. 
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 VHG München, Beschluss vom 17.06.2010 (7 ZB 10.375),  Rn 16. 
634

 VHG München, Beschluss vom 17.06.2010 (7 ZB 10.375), Rn 21. 
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verfassungsgemäßes Auswahlverfahren in seiner Verantwortung liegt. 

Deshalb kann er sich erst recht nicht darauf berufen, durch ein fehlerhaftes 

Auswahlverfahren seien vollendete Tatsachen geschaffen und er könne den 

Bewerber deshalb nicht mehr einstellen. Zumal der Staat eine juristische 

Person darstellt und Institutionen, die einer Einstellung entgegenstehen 

könnten, wie Personalrat oder Haushaltsgesetzgeber, gleichfalls an Art. 33 

II GG gebunden sind und eine rechtmäßige Einstellung möglich machen 

müssen
635

.  

 Es ist auch anerkannt, dass die anderweitige, endgültige Vergabe 

des Amtes einem Einstellungsanspruch nicht zwingend entgegensteht. Vo-

raussetzung ist, dass die einstellende Organisation einen effektiven Rechts-

schutz verhindert oder mit dem ausgewählten Bewerber kollusiv zusam-

mengewirkt hat
636

. Diese Einschränkung ist gerechtfertigt, denn in anderen 

Fällen ist es dem übergangenen Bewerber zumutbar, sein Recht vor Ge-

richt durchzusetzen. Dies bedeutet, dass Art. 33 II GG anderen Normen, 

insbesondere haushaltsrechtlichen, im Grundsatz vorgeht
637

. Sonst könnte 

es nämlich bei einer bereits erfolgten endgültigen Besetzung nie zu einem 

Einstellungsanspruch kommen, auch nicht bei den genannten Ausnahmen.  

 Seit BVerwG, Urteil vom 04.11.2010 (Az.: 2 C 16.09) ist dieses 

Problem ohnehin gelöst. Der Kläger hatte sich für ein Amt beworben, ein 

anderer Bewerber war ausgewählt worden. Seinen Antrag auf eine einst-

weilige Anordnung wies das OVG zurück. Noch am selben Tag wurde der 

Konkurrent ernannt, obwohl der Kläger bereits eine Verfassungsbeschwer-

de für den Fall einer Zurückweisung seines Antrages angekündigt hatte. 

Nun klagte er seine Ernennung ein. Das Bundesverwaltungsgericht gab 

ihm Recht. Denn im Falle der Rechtsschutzvereitelung hat der übergange-

ne Bewerber nunmehr einen Anspruch auf ein neues Auswahlverfahren für 

                                                 
635

 Die Vertragsfreiheit steht einem Einstellungsanspruch jedenfalls nicht entgegen, BAG, 

NJW 1976, 1708 (1708); für das Haushaltsrecht ausdrücklich offen lassend BAG, NJW 
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637
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BVerwG, Urteil vom 04.11.2010 (Az.: 2 C 16.09), Rn 40 aufgegeben, allerdings nicht um 

die Rechte des übergangenen Bewerbers einzuschränken, sondern um sie zu stärken. 

Nunmehr kann der Kläger sogar die Freimachung der ursprünglichen Stelle verlangen (s. 

u.). 
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die ursprüngliche Stelle; der Grundsatz der Ämterstabilität tritt zurück
638

. 

Die Ernennung muss ex nunc
639

 zurückgenommen werden. Regelmäßig ist 

dabei der Anspruch auf ein neues, fehlerfreies Auswahlverfahren gerichtet. 

Unter der oben genannten Bedingung, dass die Auswahl des Klägers die 

einzig richtige Entscheidung ist, kommt aber auch eine Pflicht zur Einstel-

lung des unterlegenen Bewerbers in Betracht. 

 

III. Recht auf sachgerechte Entscheidung 

Nun ist festgestellt, dass ein Recht auf Bewerbung und unter bestimmten 

Bedingungen auch auf Einstellung besteht. Im Folgenden soll erörtert wer-

den, welche Rechte den Bewerbern hinsichtlich der Entscheidung über die 

Bewerbung zustehen. Die Entscheidung muss so getroffen werden, dass 

Art. 33 II GG tatsächliche Wirksamkeit entfaltet und die Auswahlkriterien 

des Art. 33 II GG (Eignung, Befähigung und fachliche Leistung) effektiv 

angewendet werden
640

. Früher wurde dieses Recht auf den Anspruch ver-

kürzt,  die sachliche Begründung der Einstellungsentscheidung verlangen 

zu können
641

. Nun soll dargelegt werden, inwiefern in Rechtsprechung und 

Literatur bereits eine rechtliche Bindung der Personalauswahlverfahren im 

öffentlichen Dienst angenommen wird. 

 

1. Stand von Rechtsprechung und Literatur 

Nach dem Inkrafttreten des Grundgesetzes wurde zunächst bei der Ausle-

gung des Art. 33 II GG auf die Auslegung zu Art. 128 I der Weimarer 

Reichsverfassung zurückgegriffen
642

. Diese Kontinuität führte dazu, dass 

Art. 128 I nur geringe praktische Bedeutung zukam, denn den anstellenden 

Staatsorganen wurde zugebilligt, unter allen befähigten Bewerbern frei 
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 BVerwG, Urteil vom 04.11.2010 (Az.: 2 C 16.09), Rn 37. 
639

 BVerwG, Urteil vom 04.11.2010 (Az.: 2 C 16.09), Rn 39. 
640

 Willke, Psychologische Eignungstests, S. 70 f. 
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 BVerwGE 61, 325 (330). 
642

 V. Mangoldt, GG, 1. Aufl. 1953, Art 33 Nr. 4. 
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auszuwählen
643

. So sah es auch noch Klein in der 2. Auflage des Grundge-

setzkommentars von v. Mangoldt/Klein/Starck von 1964
644

. 

 

Dass sich niemand mit der weitgehend praktischen Bedeutungslosigkeit 

eines Grundrechts zufrieden geben kann, ist in einem Rechtsstaat selbst-

verständlich. Dies beruht auf der allgemeinen Annahme, dass der Staat in 

seinen Entscheidungen niemals frei ist, sondern seine Befugnisse stets nur 

im Einklang mit Recht und Gesetz ausüben kann. Deshalb hat der Staat 

auch dort, wo ihm der Wortlaut des Gesetzes freies Ermessen zubilligt, 

dieses Ermessen fehlerfrei auszuüben. Freies Ermessen ist der deutschen 

Rechtsordnung fremd
645

. Wer einen Anspruch geltend macht, der im Er-

messen des Staates steht, hat immer einen Anspruch auf ermessensfehler-

freie Entscheidung. Dieser kann sich auf den Anspruch selbst verdichten, 

wenn die Erfüllung des Anspruchs die einzige nicht ermessensfehlerhafte 

Entscheidung ist.  

 Bei den Einstellungsentscheidungen gemäß Art. 33 II GG handelt 

es sich zwar nicht um Ermessensentscheidungen, denn die öffentlichen 

Arbeitgeber haben kein Ermessen, ob sie den nach den Kriterien des Art. 

33 II GG ermittelten Besten einstellen oder einen anderen. Sie müssen den 

Besten einstellen
646

. Aber die Beurteilung, wer der Beste ist, erfolgt nicht 

frei, denn sie muss beurteilungsfehlerfrei erfolgen. Deshalb hat der Bewer-

ber einen Anspruch darauf, dass über seine Bewerbung ohne Rechtsfehler 

entschieden wird
647

.  Durch Rechtsprechung und Literatur wurden daher 

gewisse verfahrensrechtliche Sicherungen des Grundrechts entwickelt, der 

so genannte „Bewerbungsverfahrensanspruch“. 

 

                                                 
643

 Anschütz, Verfassung des Deutschen Reiches, Art 128 Nr. 2. 
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 Klein, in: v. Mangoldt/Klein, GG, 2. Aufl., Art 33 Nr. 1. 
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2. Bewerbungsverfahrensanspruch 

Dieser umfasst verschiedene Anforderungen an die Ausgestaltung von 

Auswahlverfahren im öffentlichen Dienst, die eine materiell richtige Ent-

scheidung gewährleisten sollen. Insbesondere beinhaltet er „eine faire, 

chancengleiche Behandlung mit fehlerfreier Ermessensausübung unter 

Einhaltung eines eventuell gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens“
648

. Im 

Einzelnen verpflichtet er die öffentlichen Arbeitgeber, ein auf die konkret 

zu besetzende Stelle zugeschnittenes Anforderungsprofil festzulegen
649

, 

die für die Beurteilung der Bewerber relevanten Tatsachen umfassend zu 

ermitteln und zu berücksichtigen
650

. Die Bewerber müssen in dem Aus-

wahlverfahren gleich behandelt werden
651

. Der so ermittelte Sachverhalt 

und die wesentlichen Auswahlerwägungen sind schriftlich zu vermer-

ken
652

. Schließlich sind unterlegene Bewerber zu informieren
653

. Gelegent-

lich wird auch gefordert, zu besetzende Stellen auszuschreiben. 

 

a. Anforderungsprofil 

Bei Anforderungsprofilen handelt es sich um „die Gesamtheit der Anforde-

rungen, die eine Tätigkeit an einem bestimmten Arbeitsplatz an den Aus-

führenden stellt“
654

. Anforderungen sind die Fachkenntnisse, die Geschick-

lichkeit, die körperliche und geistige Beanspruchung, die Verantwortung 

und Umgebungseinflüsse
655

. 

 

Zweck des Anforderungsprofiles ist es, die Grundlage für die Bewertung 

der Bewerber zu schaffen
656

. In ihm werden die Eigenschaften festgehal-

ten, die der Inhaber der zu besetzenden Stelle haben muss oder die er ha-

ben sollte. Fehlt eine Eigenschaft, die vorliegen muss, liegt absolute Unge-

                                                 
648

 VGH Kassel, ZBR 1988, 291 (292). 
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 VGH Kassel, NVwZ-RR 1994, 525 (526); Trute, in: AK-GG GW 2001, Art 33 Abs 1-

3 Rn 68. 
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 Brockhaus, Enzyklopädie, StW. Anforderungsprofil. 
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 BVerfG, NVwZ 2008, 69 (70). 
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eignetheit vor (die sogenannten konstitutiven Voraussetzungen)
657

. Fehlt 

eine Eigenschaft, die vorliegen soll, wird dies im Vergleich zu den Mitbe-

werbern negativ gewertet
658

. Denn wenn nicht bekannt ist, nach was ge-

sucht wird,  kann es auch nicht gefunden werden
659

. Die Erstellung eines 

Anforderungsprofils ist daher für ein rechtmäßiges Auswahlverfahren not-

wendig
660

. Nur an Hand eines Anforderungsprofils kann die Eignung eines 

Bewerbers beurteilt werden
661

. Wenn unbekannt ist, für was jemand geeig-

net sein soll, so ist auch unbekannt, wer dafür geeignet ist
662

. Deswegen 

legt das Anforderungsprofil den Maßstab fest, nach welchem die Eignung 

der Bewerber zu beurteilen ist. Daher darf ein Bewerber nicht deswegen 

zurückgewiesen werden, weil er ein nicht im Anforderungsprofil genanntes 

Merkmal nicht besitzt
663

.  

 Die Anforderungen  müssen auf Grund sachlicher Erwägungen 

aufgestellt werden
664

 und sich auf die konkret zu besetzende Stelle bezie-

hen
665

. 

Möglich ist es aber, nicht im Anforderungsprofil genannte Eigen-

schaften dennoch zu berücksichtigen, gleichsam als Hilfskriterien. Voraus-

setzung ist, dass die Bewerber nach dem Maßstab des Anforderungsprofils 

im Wesentlichen gleich zu bewerten sind
666

. Weiterhin muss das Hilfskri-

terium, obwohl es nicht in das Anforderungsprofil aufgenommen wurde, 

sachgerecht sein. Dies ist kein Widerspruch. Wenn zum Beispiel eine Stel-

le üblicherweise keinen Kontakt zu Ausländern erfordert, entspricht es 

gewöhnlich nicht sachgerechten Erwägungen, gute Englischkenntnisse in 

das Anforderungsprofil aufzunehmen. Gleichwohl kann es auf jeder Stelle 
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einmal zu Kontakt zu Ausländern kommen. Deshalb könnten gute Eng-

lischkenntnisse den Ausschlag zu Gunsten eines Bewerbers unter mehreren 

ansonsten gleich geeigneten Bewerbern geben. Ausgeschlossen, weil nicht 

mehr sachgerecht, wäre dagegen die Berücksichtigung von guten Kennt-

nissen der japanischen Sprache, denn es ist nahezu ausgeschlossen, dass 

einem Amtsträger zufällig einmal Kenntnisse dieser Sprache nützlich sein 

könnten.  

  

Nicht gefolgt werden kann daher dem OVG Koblenz in der Ansicht, ein 

Anforderungsprofil sei regelmäßig entbehrlich
667

. Die Eignung zum öffent-

lichen Dienst ergebe sich schon aus der Laufbahnprüfung. Des Weiteren 

sei die Erstellung des Anforderungsprofils eine antizipierte Auswahlent-

scheidung und deshalb genauso wie die eigentliche Auswahlentscheidung 

gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbar. Diese Überlegungen überzeugen 

aus mehreren Gründen nicht. Das OVG gibt selbst zu, dass bei fehlender 

„Kongruenz von früher ermitteltem Befähigungsprofil“, etwa durch die 

Laufbahnprüfung und dem nun zu besetzenden Amt, ein Anforderungspro-

fil ausnahmsweise doch notwendig sei. Aber für die Feststellung der Kon-

gruenz ist ein Anforderungsprofil unabdingbar. Denn mit was soll das frü-

her ermittelte Befähigungsprofil ansonsten verglichen werden
668

? Es ist 

zwar richtig, dass die Erstellung des Anforderungsprofils die Auswahlent-

scheidung vorbereitet. Das hebt sie aber nicht auf eine Stufe mit der Aus-

wahlentscheidung. Zwar hat die anstellende Behörde einen Beurteilungs-

spielraum hinsichtlich des Inhalts des Anforderungsprofils, genauso wie 

sie einen Beurteilungsspielraum hinsichtlich der Übereinstimmung des 

Profils eines Bewerbers mit einem Anforderungsprofil hat. Das heißt aber 

nur, dass der Inhalt des Anforderungsprofils nur eingeschränkt überprüfbar 

ist. Und selbst diese eingeschränkte Überprüfbarkeit ist ohne Anforde-

rungsprofil unmöglich
669

. Auch ist die Einstellungsentscheidung ohne ein 

Anforderungsprofil nicht überprüfbar. Denn ohne Anforderungsprofil ist 
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 OVG Koblenz, DÖD 1994, 294 (295); ähnlich auch VGH Kassel, NVwZ-RR 2004, 52 
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 So auch LAG Frankfurt, Urteil vom 23.04.2010 (Az.: 19/3 Sa 47/09), Rn 38. 
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die Feststellung der Eignung unmöglich. Es gibt keine absolute Eignung, 

sondern nur eine relativ zum Anforderungsprofil
670

. Deswegen ist jede 

Auswahlentscheidung auf Grund eines fehlerhaften
671

 oder eines fehlenden 

Anforderungsprofils zwangsläufig willkürlich. Was das OVG mutmaßlich 

meinte, ist, dass das Anforderungsprofil nicht schriftlich ausgearbeitet 

werden müsse, sondern bei der Auswahlentscheidung stillschweigend vo-

rausgesetzt werden könne
672

. Ein solch formloses Verfahren ist aber viel zu 

fehleranfällig und daher rechtswidrig
673

. 

 Nicht gefolgt werden kann auch dem Argument des OVG Lüne-

burg, Art. 33 II GG gebe kein Recht auf ein sachgerechtes Anforderungs-

profil, sondern nur ein Recht, mit diesem Anforderungsprofil chancen-

gleich verglichen zu werden
674

. Denn die Eignung kann nie absolut, son-

dern stets nur relativ zum Anforderungsprofil festgestellt werden
675

. Die 

Erstellung des Anforderungsprofils und der Vergleich der Profile der Be-

werber bilden eine Einheit. Ein Anforderungsprofil ohne Bewerber ist 

sinnlos, wie ein Bewerberprofil ohne Anforderungsprofil sinnlos ist. Des-

halb beinhaltet Art. 33 II GG auch ein Recht auf ein sachgerechtes Anfor-

derungsprofil als Teil des Rechts auf eine Auswahlentscheidung nach dem 

Prinzip der Bestenauslese. Diese ist ohne sachgerechtes Anforderungspro-

fil unmöglich. 

Auch das OVG Bremen hat in seinem Beschluss vom 20.07.2010 

(Az.: 2 B 19/10) die an die Bewerber gestellten Anforderungen geprüft. 

Der Antragsteller, ein Polizeibeamter, hatte sich für einen Beförderungs-

dienstposten beworben. Er war durch eine Fortbildung als „polizeilicher 

Ermittler“ qualifiziert. Diese Qualifikation war für die ausgeschriebene 

Stelle von Bedeutung. Dennoch wurde sie nicht in das Anforderungsprofil 

aufgenommen, um auch Beamten ohne diese Qualifikation eine Bewer-

bung zu ermöglichen. Ausgewählt wurde dann auch ein Bewerber, der 

diese Fortbildung noch nicht absolviert hatte. Das OVG betrachtete diese 

Auswahlentscheidung als rechtsfehlerhaft. Es meint, dass objektiv nützli-
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che Qualifikationen bei der Personalauswahl berücksichtigt werden müs-

sen, auch wenn sie nicht in das Anforderungsprofil aufgenommen wur-

den
676

. Dies ist richtig, denn nur, wenn bereits das Anforderungsprofil dem 

Prinzip der Bestenauslese entspricht, kann die Auswahlentscheidung die-

sem Prinzip entsprechen. 

 

Das Anforderungsprofil muss schriftlich dokumentiert sein, um dem (un-

terlegenen) Bewerber die Möglichkeit zu geben, die Auswahlentscheidung 

nachzuvollziehen und gegebenenfalls gerichtlichen Rechtsschutz in An-

spruch zu nehmen
677

. 

Das Anforderungsprofil wird regelmäßig durch die Stellenaus-

schreibung festgelegt; und zwar verbindlich
678

. Dies ist aber nicht zwin-

gend, ausreichend ist vielmehr jeder Zeitpunkt vor der Auswahlentschei-

dung
679

. Es darf aber von einem bereits in der Stellenausschreibung festge-

legten Anforderungsprofil nicht mehr abgewichen werden
680

. So ist es 

nicht zulässig, eine einmal formulierte Anforderung später wieder aufzu-

geben, so dass ein Bewerber zum Zuge kommen kann, der dieses Anforde-

rungskriterium nicht erfüllt
681

. Ebenso wenig ist es zulässig, im Rahmen 

der Vorauswahl Anforderungen zu stellen, die im Rahmen der Endauswahl 

keine Rolle spielen
682

. 

 

b. Ausschreibungspflicht 

Stellen für Neueinstellungen müssen öffentlich ausgeschrieben werden. 

Dies entspricht einfach-gesetzlichen Normierungen
683

, ergibt sich aber 

auch aus dem Grundgesetz
684

. Denn Ausschreibungen gehören zu den ver-
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679

 BAG, ZBR 2004, 273 (274). 
680

 BVerwG, ZBR 2002, 207 (207 f). 
681

 BVerwG, ZBR 2002, 207 (208). 
682

 VG Lüneburg, NVwZ-RR 2004, 354 (355). 
683

 § 8 I S. 1 BBG, Landesgesetze; vergleiche auch Kapitel 2. C. II. Die dortigen Regelun-

gen, sind, wie Lindner, ZBR 2012, 181 (185 f), überzeugend darlegt, verfassungskonform 

so auszulegen, dass eine Ausschreibung zumindest bei Eingangsämtern regelmäßig zwin-

gend ist. 
684

 BremStGH, NVwZ-RR 1993, S. 417 (418);  Höfling, ZBR 1999, S. 73 (74). 



107 

 

fahrensrechtlichen Sicherungen des Art. 33 II GG
685

. Wenn keine Aus-

schreibung erfolgt, nehmen viele potentielle Bewerber keine Kenntnis von 

der zu besetzenden Stelle, können sich demnach nicht bewerben und somit 

die Stelle auch nicht erhalten. In diesem Fall ist aber nicht gewährleistet, 

dass der Beste potentielle Bewerber die Stelle besetzt, sondern, wenn 

überhaupt, der Beste derjenigen potentiellen Bewerber, die mehr oder we-

niger zufällig von dem Auswahlverfahren erfahren haben und sich daher 

bewerben konnten. Dies ist mit dem Zweck des Art. 33 II GG, einerseits 

der öffentlichen Verwaltung die besten Mitarbeiter zuzuführen und ande-

rerseits dem am besten geeigneten auch tatsächlich ein zu besetzendes öf-

fentliches Amt zu verschaffen, nicht vereinbar. 

 

c. Sachverhaltsermittlung 

Wie in jedem Verwaltungsverfahren ist die entscheidende Stelle verpflich-

tet, den Sachverhalt aufzuklären, um auf dieser Grundlage eine Entschei-

dung zu treffen. In einem Personalauswahlverfahren heißt dies, den Grad 

der Übereinstimmung der Bewerber mit dem Anforderungsprofil zu ermit-

teln.  

Die umfassende Ermittlung der Tatsachen, auf denen die Beurteilung 

der Bewerber beruht, ist für ein rechtmäßiges Auswahlverfahren notwen-

dig
686

.  

Über die Frage, wie die Tatsachen, auf denen die Beurteilung beruht, 

bei Einstellungsverfahren gewonnen werden, muss von der Rechtspre-

chung nur selten entschieden werden. Zum Großteil werden gerichtlichen 

Verfahren wegen eines Streits um Beförderungsämter geführt
687

. Dabei ist 

für uns aber interessant, dass die Gerichte hierbei den bei Anstellungsver-

fahren üblichen personaldiagnostischen Instrumenten mit Skepsis begeg-

nen. Deshalb müssen bei Beförderungsentscheidungen in erster Linie die 

dienstlichen Beurteilungen herangezogen werden. Dies sollten aktuelle, bei 

Beurteilungsgleichstand können es aber auch ältere sein
688

. Auswahlge-
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sprächen
689

 und Assessment-Centern
690

 kommt dagegen nur eine ergän-

zende Rolle zu, weil sie nur eine Momentaufnahme darstellten und nur 

eine eingeschränkte Eignungsbeurteilung zuließen. Außerdem seien sie im 

Vergleich zu dienstlichen Beurteilungen intransparent
691

. 

 

Bei der Einstellung liegen regelmäßig noch keine dienstlichen Beurteilun-

gen des Bewerbers vor. Folglich muss die Eignung der Bewerber auf ande-

re Art  und Weise ermittelt werden. Hierfür kommen die in Kapitel 1 be-

handelten personaldiagnostischen Instrumente in Betracht.  

Bei dem Vorgehen zur Eignungsermittlung handelt es sich um die 

Ausgestaltung eines Verwaltungsverfahrens, für das gemäß 24 I S. 2 HS 2 

VwVfG
692

 Ermessen besteht. Die eingesetzten Instrumente müssen zweck-

dienlich sein
693

. Daran wird ein durchaus strenger Maßstab angelegt, wie 

die Rechtsprechung zu Assessment-Centern und Interviews zeigt. Aller-

dings betrifft diese Rechtsprechung und weitestgehend auch die Litera-

tur
694

 nur Beförderungsentscheidungen. Die insoweit geübte Kritik an der 

Qualität dieser eignungsdiagnostischen Instrumente lässt sich aber meines 

Erachtens in gleicher Weise auf die Einstellungsentscheidungen übertra-

gen. Freilich sind sie bei diesen scheinbar alternativlos, weil, wie oben 

ausgeführt, keine dienstlichen Beurteilungen vorliegen. Dennoch muss die 

Auswahl der Instrumente sachgerecht sein.  

 

d. Dokumentationspflicht 

Die wesentlichen Erwägungen der Auswahlentscheidung sind schriftlich 

zu dokumentieren
695

. Diese Pflicht dient drei Zwecken: Zum einen soll der 

abgelehnte Bewerber die nötigen Informationen erhalten, um entscheiden 

zu können, ob er die Auswahlentscheidung akzeptieren oder gegen sie vor-
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gehen möchte
696

. Zum anderen soll einem später angerufenem Gericht die 

Möglichkeit gegeben werden, die Entscheidung nachzuvollziehen
697

. Und 

schließlich soll die Behörde gezwungen werden, sich ihre eigenen Aus-

wahlerwägungen bewusst zu machen. Dabei kann sie diese hinsichtlich der 

Vereinbarkeit mit Art. 33 II GG überprüfen
698

. 

 Diese Dokumentation muss in einem gewissen zeitlichen Zusam-

menhang zu dem Auswahlverfahren erfolgen
699

. Die Heilung einer unter-

lassenen Dokumentation während eines gerichtlichen Eilverfahrens ist 

nicht möglich, weil es dem Antragsteller nicht zugemutet werden kann, die 

Entscheidung seines Dienstherren „ins Blaue hinein“ anzugreifen und die 

Selbstkontrolle der Verwaltung durch dieses Nachholen der Dokumentati-

on leer laufen würde
700

. 

 Die Auswahlerwägungen dürfen auch nicht im Nachhinein rekon-

struiert und dann dokumentiert werden. Vielmehr müssen diejenigen Er-

wägungen dokumentiert werden, die der Personalentscheider tatsächlich zu 

Grunde gelegt hat
701

 

 

e. Begründungspflicht 

Die Auswahlentscheidung muss begründet werden, zumindest auf Anfrage 

eines Bewerbers
702

. 

 

f. Gleichbehandlungspflicht 

In dem Auswahlverfahren müssen alle Bewerber gleich behandelt wer-

den
703

. So müssen bei Interviews den Bewerbern vergleichbare Fragen 
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gestellt werden und die Interviews müssen ungefähr gleich lang andau-

ern
704

. 

 

g. Schulung 

Vereinzelt findet sich die Forderung, dass die Verfasser dienstlicher Beur-

teilungen dafür geschult sein müssen
705

. Gleiches gilt für die Verantwortli-

chen bei Assessment-Centern
706

. Diese Forderung lässt sie zwanglos auf 

alle Entscheider bei Neueinstellungen übertragen.  

 

h. Informationspflicht 

Die unterlegenen Bewerber müssen so rechtzeitig von dem Ergebnis der 

Auswahlentscheidung informiert werden, dass sie noch vor der endgültigen 

Ernennung des Konkurrenten einstweiligen Rechtschutz in Anspruch neh-

men können. Regelmäßig bedeutet rechtzeitig zwei Wochen vor der Er-

nennung
707

. 

 

 

3. Zwischenergebnis 

Aus der obigen Darstellung wird deutlich, dass bereits versucht wird, dem 

Recht aus Art. 33 II GG durch Vorgaben für die Gestaltung des Auswahl-

verfahrens praktische Wirksamkeit zu verschaffen. Allerdings wurde noch 

keine Pflicht für den öffentlichen Dienst formuliert, die wissenschaftlichen 

Erkenntnisse der Eignungsdiagnostik zu berücksichtigen. 

 

H. Zwischenergebnis 

 

Ein Recht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern besitzt in Deutsch-

land eine Tradition, die in das 19. Jahrhundert zurückreicht. Art. 33 II GG 

ist sowohl ein objektives Recht, wie er auch ein materielles Grundrecht ist. 
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 Das Tatbestandsmerkmal „öffentliches Amt“ ist weit auszulegen; 

bei der Bestimmung seiner Grenzen sind Einzelfragen umstritten. Das 

Grundrecht berechtigt nicht nur Deutsche, sondern alle EU-Bürger. Nicht 

nur die unmittelbare Staatsverwaltung, sondern auch öffentliche Unter-

nehmen in Privatrechtsform sind bei der Personalauswahl an Art. 33 II GG 

gebunden, weil sie an alle Grundrechte gebunden sind. Die bei ihnen ange-

siedelten Stellen sind auch öffentliche Ämter im Sinne des Art. 33 II GG. 

 Der Begriff „Eignung“ kann als zusammenfassender Begriff für 

alle drei Auswahlkriterien des Art. 33 II GG verwendet werden. Dennoch 

sind bei der Personalauswahl die drei Kriterien getrennt voneinander zu  

betrachten, um ihnen die erforderliche Beachtung zu schenken. Sonst be-

stünde die Gefahr, sie in einem zu weiten Eignungsbegriff zu vernachlässi-

gen. 

 Art. 33 II GG greift nicht erst bei der Auswahl unter den Bewer-

bern, sondern gewährt auch das Recht, sich zu bewerben. Sofern feststeht, 

dass ein Bewerber der Bestgeeignete ist, hat er einen Anspruch auf Einstel-

lung. 

 Alle Bewerber haben nach dem Stand von Rechtsprechung und 

Literatur einen Anspruch auf eine sachgerechte Entscheidung über ihre 

Bewerbung. Dazu wurden bereits einige Anforderungen an das Auswahl-

verfahren entwickelt. 
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Kapitel 3: Die Begründung von Anforderungen an Perso-

nalauswahlverfahren im öffentlichen Dienst 
 

In Rechtsprechung und Literatur finden sich bisher keine umfassenden 

Begründungen für die im Bewerbungsverfahrensanspruch zusammenge-

fassten Anforderungen an ein Personalauswahlverfahren im öffentlichen 

Dienst. Meist wird lediglich festgestellt, dass der Bewerber einen An-

spruch auf eine sachgerechte Entscheidung hat
708

. Teilweise finden sich 

aber auch Begründungen, die auf den Grundrechtsschutz durch Verfahren 

hinweisen
709

. 

 Im Folgenden unternehme ich den Versuch aufzuzeigen, dass das 

Grundgesetz die Verwaltung verpflichtet, bei Personalauswahlverfahren 

die Erkenntnisse der Eignungsdiagnostik zu berücksichtigen, also State oft 

the Art vorzugehen. Zu diesem Zweck werde ich versuchen, Art. 33 II GG 

in Verbindung mit der Rechtsfigur des Grundrechtsschutzes durch Verfah-

ren fruchtbar zu machen. Anschließend untersuche ich, welche Anforde-

rungen an das Personalauswahlverfahren sich aus dem Recht des Bewer-

bers ergeben, die Auswahlentscheidung durch ein Gericht effektiv auf ihre 

Vereinbarkeit mit Art. 33 II GG überprüfen zu lassen. 

  

A. Grundrechtsschutz durch Verfahren 

 

Die Pflicht der öffentlichen Arbeitgeber, bei der Personalauswahl State of 

the Art vorzugehen, könnte sich aus dem Gedanken des Grundrechtsschut-

zes durch Verfahren ergeben. Dieser Gedanke beruht darauf, dass Rechte 

nicht nur festgeschrieben werden dürfen, sondern auch der praktischen 

Wirksamkeit bedürfen
710

.  
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I. Einwirkung der Grundrechte auf das Verfahren auf Grund ihres 

abwehrrechtlichen Gehaltes? 

Grundrechte sind jedenfalls auch subjektive Rechte des Einzelnen gegen-

über dem Staat
711

, also Abwehrrechte gegen staatliche Eingriffe. Da es sich 

hierbei um die „klassische“
712

 Funktion der Grundrechte handelt
713

, soll 

zunächst versucht werden, aus ihr Anforderungen für das Verwaltungsver-

fahren zu entwickeln. Erst wenn dies nicht gelingt, soll versucht werden, 

aus den sogenannten objektiven Grundrechtsgehalten Anforderungen für 

das Verwaltungsverfahren herzuleiten. 

 Im Verwaltungsverfahren selbst kann keine Grundrechtsverletzung 

liegen, weil es ihm in der hier interessierenden Fallgestaltung an einer Au-

ßenwirkung fehlt. Wenn einzelne Verfahrenshandlungen dennoch Außen-

wirkung haben, dann betrifft dies den Grundrechtsschutz im Verfahren, 

nicht den Grundrechtsschutz durch Verfahren
714

. Folglich kann ein Ver-

waltungsverfahren bei einer solchen Problemstellung auch kein Abwehr-

recht des Bürgers auslösen.  

 Damit ist der Begründungsansatz jedoch noch nicht gescheitert. Es 

ist nämlich möglich, dass eine Verwaltungsentscheidung, die aus einem die 

Grundrechte nicht beachtenden Verfahren folgt, die Grundrechte des be-

troffenen Bürgers schon allein wegen des fehlerhaften Verfahrens verletzt. 

Damit bliebe die Verwaltungsentscheidung die Verletzungshandlung. Das 

fehlerhafte Verfahren wäre nur der Grund, warum die Entscheidung die 

Grundrechte verletzt. Diese Schlussfolgerung verlangt aber Kenntnis da-

von, wie ein rechtmäßiges, die Grundrechte beachtendes Verfahren auszu-

sehen hätte. Nur dann kann beurteilt werden, ob das tatsächlich durchge-

führte einem rechtmäßigen Verfahren entspricht oder nicht. Auf die Beur-

teilung der Verwaltungsentscheidung kann nicht zurückgegriffen werden, 

um die Rechtmäßigkeit des Verfahrens zu beurteilen. Der Grundrechts-

schutz durch Verfahren soll den Grundrechten gerade dann Wirksamkeit 

verschaffen, wenn die Entscheidung nicht schon für sich genommen 

rechtswidrig ist. Aus den Grundrechten müssen also Anforderungen unmit-
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712
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telbar für das Verwaltungsverfahren entwickelt werden. Dabei sind die 

Grundrechte nicht als subjektive Rechte zu verstehen, sondern müssen als 

objektive Rechte betrachtet werden. 

 Folglich ist es nicht möglich, die Rechtsfigur des Grundrechts-

schutzes durch Verfahren mit dem abwehrrechtlichen Gehalt der Grund-

rechte zu begründen. 

 Dieses Ergebnis überrascht nicht, wenn man sich folgendes vor 

Augen hält: Es ist der Grundgedanke aller Autoren, die objektive Grund-

rechtsgehalte ablehnen und deren Wirkungen aus der abwehrrechtlichen 

Funktion der Grundrechte herleiten möchten, die Duldung von Eingriffen 

Dritter durch den Staat diesem als eigene Eingriffe zuzurechnen, um die 

Grundrechte als Abwehrrechte aktivieren zu können
715

. Diese Konstrukti-

on funktioniert jedoch nicht, wenn es weiterhin nur um das Verhältnis 

Staat-Bürger geht, wie beim Grundrechtsschutz durch Verfahren. Denn 

dann fehlt es schon an einem Dritten, dessen Grundrechtseingriffe dem 

Staat zugerechnet werden könnten. 

 

II. Objektivrechtlicher Gehalt 

Es soll daher versucht werden, Verfahrensanforderungen der Grundrechte 

aus ihrem objektivrechtlichen Gehalt zu entwickeln. Dass die Grundrechte 

auch einen objektivrechtlichen Gehalt haben, ist zwar nicht unumstritten, 

aber ganz herrschende Meinung
716

. Insbesondere geht das Bundesverfas-

sungsgericht als maßgebliche Instanz davon aus
717

. Ein solcher Grund-

rechtgehalt soll deshalb an dieser Stelle vorausgesetzt werden. 

 

1. Begründung von Verfahrensanforderungen der Grundrechte 

Verfahrensanforderungen könnten sich aus den grundrechtlichen Schutz-

pflichten ergeben. 

Zu der objektivrechtlichen Dimension der Grundrechte gehört, dass 

der Staat die Grundrechte schützen muss, die sogenannte Schutzpflicht
718

. 
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Der Staat muss also es nicht nur unterlassen, Grundrechte aktiv zu verlet-

zen, er muss ebenfalls aktiv verhindern, dass die Grundrechte durch Dritte 

verletzt werden
719

. Es geht also um den Schutz der Grundrechte des Bür-

gers vor anderen Bürgern. 

 Insoweit lassen sich aus den Schutzpflichten keine Verfahrenswir-

kungen herleiten. Der Staat handelt im Verfahren selbst, es geht also nicht 

um die Verhinderung von Grundrechtsverletzungen durch Dritte. Gerade 

dies aber ist der eigentliche Anwendungsbereich der Schutzpflichten
720

. 

 

Aus den gedanklichen Grundlagen, die zur Annahme einer Schutzpflicht 

führen, könnten sich aber auch Verfahrensforderungen der Grundrechte 

herleiten lassen. Die Voraussetzung der Begründung staatlicher Schutz-

pflichten für die Grundrechte ist nämlich, dass der Staat verpflichtet ist, die 

Grundrechte zu verwirklichen
721

. Er muss danach streben, die in den 

Grundrechten enthaltene Wertordnung auch praktisch umzusetzen. Dies 

beinhaltet, dass er nicht nur verpflichtet ist, Grundrechtsverletzungen zu 

unterlassen, sondern auch, die Grundrechte aktiv zu verwirklichen
722

. Aus 

einer solchen „Grundrechtsverwirklichungspflicht“
723

 folgt  nicht nur, dass 

der Staat Grundrechtsverletzungen Dritter verhindern muss, sondern auch, 

dass er ein Verwaltungsverfahren zu garantieren hat, das den Grundrechten 

praktische Wirksamkeit verschafft, sie also verwirklicht
724

. 

Dies ergibt sich aus der Erkenntnis, „dass Grundrechtsschutz weit-

gehend auch durch die Gestaltung von Verfahren zu bewirken ist und dass 

die Grundrechte demgemäß nicht nur das gesamte materielle, sondern auch 

das Verfahrensrecht beeinflussen, soweit dieses für einen effektiven 

Grundrechtsschutz von Bedeutung ist“
725

. Grundrechte können ihre volle 

Wirksamkeit nur entfalten, wenn sie auch durch das Verwaltungsverfahren 

geschützt werden
726

. 
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722

 Dolderer, Objektive Grundrechtsgehalte, S. 160, 168. 
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2. Herleitung des Grundrechtsschutzes durch Verfahren  

Zwar ist es zunächst Aufgabe des Gesetzgebers, ein die Grundrechte ver-

wirklichendes Verwaltungsverfahren bereitzustellen
727

. Wie bereits erör-

tert, garantieren die gesetzlichen Regelungen zum Personalauswahlverfah-

ren im öffentlichen Dienst kein praktikables und effizientes Verfahren zur 

Verwirklichung des Art. 33 II GG. Das vorhandene Verfahrensrecht muss 

die Verwaltung grundrechtskonform auslegen
728

. Insbesondere muss die 

Verwaltung bei der Ausübung ihres Ermessens zur Verfahrensgestaltung 

den Grundrechtsschutz berücksichtigen
729

. Dies folgt schon aus der Grund-

rechtsbindung der Verwaltung gemäß Art. 1 III GG
730

. Dadurch besteht 

allerdings die Gefahr, dass das Verwaltungsverfahrensrecht seine für seine 

sichere Anwendung notwendige Übersichtlichkeit verliert. Denn wenn die 

Grundrechte das Verwaltungsverfahrensrecht formen, könnte die Formung 

durch jedes einzelne Grundrecht auf unterschiedliche Weise erfolgen; je-

des Grundrecht bräuchte dann ein eigenes Verfahrensrecht
731

. Deswegen 

muss das Verfahrensrecht an der Wertordnung der Grundrechte gemessen 

werden
732

 und nicht an dem einzelnen Grundrecht. Die Wertordnung ist 

stets die gleiche, so dass sich aus ihr auch ein einheitliches Verfahrensrecht 

ergibt.  

 

3. Kritik an der Rechtsfigur des Grundrechtsschutzes durch Verfah-

ren 

Ossenbühl meint, dass es keine Voraussetzungen dafür gäbe, wann ein-

fachgesetzliches Verfahrensrecht „auf die Ebene des Verfassungsrechts 

gehoben“ werde. Das Bundesverfassungsgericht werde dies frei entschei-

den
733

. Durch die Ausstrahlungswirkung der Grundrechte drohe eine „Ver-

formung“ des Verfahrensrechts
734

. § 46 VwVfG spreche gegen die Einbe-
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ziehung des Verfahrensrechts in den Schutzbereich der Grundrechte
735

. 

Auch er ist aber der Meinung, dass mit Hilfe des Verfassungsrechts Lü-

cken im Verfahrensrecht geschlossen werden können
736

.  

 Darum geht es vorliegend, denn das Personalauswahlverfahren im 

öffentlichen Dienst ist nur sehr lückenhaft geregelt
737

.   

 

Dolde meint, ein Verstoß gegen Verfahrensrecht allein könne kein Grund-

rechtseingriff sein, wenn die Sachentscheidung selbst keinen Grundrechts-

eingriff darstelle
738

. Dadurch werde das Bundesverfassungsgericht sys-

temwidrig zur „Superrevisionsinstanz“
739

. Andererseits werde durch die 

Konstruktion des Bundesverfassungsgerichts in der „Mülheim-Kärlich“-

Entscheidung
740

, nach welcher der Gesetzgeber entscheide, welche Verfah-

rensvorschriften er zum Schutz der Grundrechte erlasse, und nur diese 

„grundrechtsrelevant“ seien, die Verfassung entwertet
741

. Die Grundrechte 

sicherten zwar nur „elementare Verfahrensanforderungen“, die Rechtsfigur 

des Grundrechtsschutzes durch Verfahren lehnt Dolde aber nicht prinzipi-

ell ab
742

.  

 

Laubinger meint, der Rechtsschutz im Verwaltungsverfahren sei bereits 

durch das Rechtsstaatsprinzip gewährleistet
743

. Die Grundrechte schützten 

nur vor Eingriffen im Verfahren selbst
744

, nicht aber vor Verfahren, bei 

denen erst das Ergebnis (die Verwaltungsentscheidung) einen Grund-

rechtseingriff darstelle
745

. 

 Allerdings spricht Laubinger dem allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 

3 GG) unmittelbare verfahrensrechtliche Relevanz zu. Er verpflichte dazu, 

alle Verfahrensbeteiligten gleich zu behandeln
746

. Dies gilt dann sicherlich 
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auch für Art. 33 II GG, handelt es sich bei ihm doch um einen besonderen 

Gleichheitssatz. 

 

Bethge fürchtet vor allem, dass ein zunehmender Einfluss der Grundrechte 

auf das Verfahrensrecht das Bundesverfassungsgericht zur „Superrevisi-

onsinstanz“ werden lässt
747

. 

 

V. Mutius, meint, dass nur die abschließende Verwaltungsentscheidung, 

gemäß der hergebrachten Grundrechtsdogmatik, einen Grundrechtseingriff 

darstellen könne
748

. Den Grundrechten müsse daher keine zusätzliche 

Funktion der Verfahrensgestaltung zugesprochen werden
749

.  

Etwas anderes ergebe sich nur bei jenen Grundrechten, die „erst 

und nur im und durch Verfahren ihre Verwirklichung finden können“ wie 

das Asylrecht und das (bis auf weiteres obsolete) Recht auf Kriegsdienst-

verweigerung
750

. Dazu dürfte auch das Grundrecht aus Art. 33 II GG zäh-

len, weil ein Zugang zum öffentlichen Amt ohne Auswahlverfahren nicht 

vorstellbar ist
751

.  

Außerdem gewährten die Grundrechte diejenigen Verfahrensrechte, 

deren es zur Ausübung dieser Rechte unbedingt bedürfe
752

. Der Gesetzge-

ber sei verpflichtet, beim Erlass von Verfahrensrecht Geeignetheit, Erfor-

derlichkeit und Angemessenheit zu beachten
753

. 

 

4. Widerlegung der Kritik 

Die Rechtsfigur des Grundrechtsschutzes durch Verfahren ist für die Ver-

wirklichung der Grundrechte notwendig. Die dargelegte wesentliche Be-

deutung des Verwaltungsverfahrens für die Verwaltungsentscheidung 

zeigt, dass die Entscheidung nur dann im Einklang mit den Grundrechten 
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stehen kann, wenn die Verwirklichung des Grundrechts bereits das Ziel des 

Verfahrens war. Denn eine Entscheidung kann nur auf Grund eines Sach-

verhaltes getroffen werden. Je nachdem welcher Sachverhalt festgestellt 

worden ist, kann dies zu ganz unterschiedlichen Entscheidungen führen, 

selbst dann, wenn bei der Entscheidung selbst die Grundrechte beachtet 

werden. Daher müssen die betroffenen Grundrechte bereits die Sachver-

haltsermittlung dahin leiten, dass dieser möglichst vollständig festgestellt 

wird. Nur wenn das Recht richtig auf einen wahren Sachverhalt angewen-

det wird, ist die Entscheidung gerecht
754

. Damit ist die Sachverhaltsermitt-

lung eine der Hauptaufgaben des Verwaltungsverfahrens. 

 Die Notwendigkeit, die Grundrechte bereits im Verwaltungsverfah-

ren zu schützen, wird am Beispiel des Art. 33 II GG deutlich: Es hat dann 

eben nicht der bestgeeignete Bewerber Zugang zu dem öffentlichen Amt, 

wenn sich die Verwaltung zunächst ein unzutreffendes Urteil von der Eig-

nung der Bewerber bildet und dann auf Grund dieser Fehlbeurteilung die 

Auswahlentscheidung trifft, selbst wenn bei der Auswahlentscheidung 

selbst die Kriterientrias des Art. 33 II GG beachtet wird. 

 

III. Inhalt des Grundrechtsschutzes durch Verfahren 

Nun soll der Frage nachgegangen werden, wie die Rechtsfigur des Grund-

rechtsschutzes durch Verfahren zu verwirklichen ist, welche Auswirkun-

gen sie also auf die Ausgestaltung des Verwaltungsverfahrens und damit 

auch auf Personalauswahlverfahren im öffentlichen Dienst hat. An dieser 

Stelle ist zur Klarstellung noch einmal darauf hinzuweisen, dass es bei den 

folgenden Ausführungen nicht um den Grundrechtsschutz im Verfahren 

geht, sondern um denjenigen durch Verfahren. Ihr Thema ist also nicht die 

Abwehr von Grundrechtseingriffen durch Verfahrenshandlungen, wie etwa 

Wohnraumdurchsuchungen
755

, sondern die Frage, wie das Verwaltungs-

verfahren zu gestalten ist, damit das Verfahrensergebnis die Grundrechte 

möglichst nicht verletzt. 
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1. Der Verfahrensbegriff 

Bevor die genaue Ausgestaltung eines gerechten Verfahrens, das die 

Grundrechte schützt, untersucht wird, soll zunächst der  Begriff „Verwal-

tungsverfahren“ definiert werden. Dabei ist die Begriffsbestimmung des § 

9 VwVfG für unsere Untersuchung nicht ausreichend. Dieser befasst sich 

nur mit Verfahren, die auf den Erlass eines Verwaltungsaktes oder den 

Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages gerichtet sind. Es ist 

schon umstritten, ob die Ablehnung der Bewerbung um eine Beamtenstelle 

ein Verwaltungsakt ist
756

. Kein Verwaltungsakt sind die Entscheidungen 

im Zusammenhang mit der Begründung eines Angestelltenverhältnisses. 

Sie sind auch kein öffentlich-rechtlicher Vertrag, so dass nach § 9 VwVfG 

kein Verwaltungsverfahren vorliegen würde. 

 Deshalb soll auf die erweiternde Definition des Bundesverfas-

sungsgerichts zurückgegriffen werden. Danach ist ein Verwaltungsverfah-

ren „die Tätigkeit der Verwaltungsbehörden im Blick auf die Art und Wei-

se der Ausführung des Gesetzes einschließlich ihrer Handlungsformen, die 

Form der behördlichen Willensbildung, die Art der Prüfung und Vorberei-

tung der Entscheidung, deren Zustandekommen und Durchsetzung sowie 

verwaltungsinterne Mitwirkungs- und Kontrollvorgänge in ihrem Ab-

lauf“
757

. 

 

2. Das Verwaltungsverfahren als notwendige Voraussetzung der Ver-

wirklichung des Grundrechts aus Art. 33 II GG  

Nun soll die Bedeutung des Verfahrens für die Verwaltungsentscheidung 

untersucht werden. Erst danach kann überlegt werden, wie das Verfahren 

zu gestalten ist, damit die Entscheidung das Grundrecht optimal verwirk-

licht. Für die Bedeutung des Grundrechtsschutzes für die Verfahrensgestal-

tung ist es wichtig, zunächst zu klären, ob es sich bei Art. 33 II GG um ein 

sogenanntes „verfahrensabhängiges Grundrecht“ handelt. Damit sind 

Grundrechte gemeint, die der Berechtigte im Vorhinein nur in einem staat-

lichen Verfahren wahrnehmen kann. 
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a. Art. 33 II GG als verfahrensabhängiges Grundrecht 

Ob und wie Art. 33 II GG Auswirkungen auf die Gestaltung des Verwal-

tungsverfahrens zur Besetzung öffentlicher Ämter hat, hängt auch davon 

ab, ob es „verfahrensgeprägt“ ist oder nicht. Verfahrensgeprägte Grund-

rechte sind solche, die außerhalb eines Verwaltungsverfahrens gar nicht 

wahrgenommen werden können
758

. Als Bespiele hierfür werden immer 

wieder das Recht auf Kriegsdienstverweigerung und das Asylgrundrecht 

angeführt
759

. Den verfahrensgeprägten Grundrechten ist es immanent, dass 

ein Verfahren zur Wahrnehmung dieser Rechte zur Verfügung gestellt 

werden muss, anders als bei Grundrechten, die auch ohne Verfahren aus-

geübt werden können. 

 Auch Art. 33 II GG ist ein solches verfahrensabhängiges Grund-

recht
760

. Das Recht auf gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte setzt 

ein Auswahlverfahren voraus, in dem dieser gleiche Zugang verwirklicht 

wird
761

. Stellenzugang ohne Auswahlverfahren ist nicht denkbar. 

 

b. Die Bedeutung des Verfahrens für die Verwaltungsentscheidung 

Da verfahrensabhängige Grundrechte außerhalb eines Verwaltungsverfah-

rens keinerlei Wirkung entfalten können, muss das Verfahren der Verwirk-

lichung dieser verfahrensabhängigen Rechte dienen
762

.  

 

Nun könnte eingewandt werden, dass es genüge, die abschließende Ver-

waltungsentscheidung auf ihre inhaltliche Vereinbarkeit mit den Grund-

rechten zu überprüfen. Eine die Grundrechte nicht verletzende Entschei-

dung sei immer grundrechtskonform, ganz gleichgültig, welches Verfahren 

zu der Entscheidung führte. Nach dieser Ansicht erscheint das Verfahren 

als „Förmelei“
763

. Denn wenn die Entscheidung richtig ist, sollte der Weg 
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zu ihr im Grundsatz nebensächlich sein
764

. Diese Annahme ist aber meines 

Erachtens unzutreffend. Die Beurteilung der materiellen Rechtmäßigkeit 

setzt nämlich voraus, dass der Sachverhalt bekannt ist, auf den das Recht 

dann richtig angewendet wird. Ein Sachverhalt kann aber niemals ohne 

Verfahren bestimmt werden. Denn die Sachverhaltsaufklärung ist niemals 

vollständig, so dass sich nur aus dem Verfahren ergeben kann, inwieweit 

der Sachverhalt aufgeklärt wird. Deshalb muss die Rechtmäßigkeit des 

Verfahrens unabhängig vom Verfahrensergebnis beurteilt werden. 

Im Verwaltungsverfahren wird unter anderem der Sachverhalt fest-

gestellt, welcher der Verwaltungsentscheidung zu Grunde gelegt wird. 

Dieser Zweck des Verwaltungsverfahrens ist in unserem Zusammenhang 

auschlaggebend. Denn bei der Feststellung der Eignung eines Bewerbers 

für ein Amt handelt es sich um eine Sachverhaltsfrage. Die Eignung wird 

festgestellt, indem das Bewerberprofil mit dem Anforderungsprofil vergli-

chen wird
765

. Die Erstellung des Anforderungsprofils setzt wiederum die 

Kenntnis der Anforderungen der Stelle voraus. Sowohl das Bewerberprofil 

wie auch die Anforderungen der Stelle sind Tatsachen und gehören damit 

zum Sachverhalt. Deshalb soll nun die Bedeutung der Sachverhaltsdarstel-

lung für die Verwaltungsentscheidung untersucht werden. 

Damit eine Entscheidung rechtmäßig ist, muss der zugrundeliegen-

de Sachverhalt wahr sein. Nun gibt es aber nach der heute in der Philoso-

phie herrschenden Meinung keine objektive Wahrheit
766

. Denn Wahrheit 

ist nach klassischer Definition die Übereinstimmung von Sache und Auf-

fassung
767

. Die Auffassung kann aber nie vollständig sein, weil menschli-

che Erkenntnis stets beschränkt ist
768

. Dies leuchtet ein, ohne den philoso-

phischen Fragen weiter nachgehen zu müssen. So wird niemand behaupten 

wollen, dass man die Persönlichkeit eines Menschen jemals ganz erfassen 

kann, schon gar nicht in der sehr begrenzten Zeit eines Personalauswahl-

verfahrens. 
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 Koch, Wahrheit, S. 12; Steinthal, Wahrheit, S. 71. 
767

 Es gibt auch andere, modernere Wahrheitsdefinitionen, für unser juristisches Thema ist 

aber die genannte ausreichend. 
768

 Steinthal, Wahrheit, S. 188. 
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 Weil es wegen der fehlenden vollständigen Aufklärbarkeit der 

Sachverhalte nicht nur eine richtige Verwaltungsentscheidung gibt
769

, kön-

nen viele Entscheidungen im Ergebnis richtig sein, je nachdem, welcher 

Sachverhalt festgestellt und der Entscheidung zu Grunde gelegt wurde. Die 

Sachverhaltsermittlung bestimmt mithin das Ergebnis, also die Verwal-

tungsentscheidung
770

. Wie sich der zu Grunde zu legende Sachverhalt im 

konkreten Fall darstellt ist nicht vorgegeben, sondern ergibt sich jeweils 

aus dem Verfahren zu seiner Feststellung
771

. Die Unterscheidung zwischen 

materieller und formeller Rechtmäßigkeit ist insofern irreführend. Materi-

elle Rechtmäßigkeit bedeutet eine objektiv rechtmäßige Entscheidung, das 

heißt die richtige Anwendung des Rechts auf einen wahren Sachverhalt. 

Dabei wird jeder Entscheidung jeweils nur ein Teil der relevanten Tatsa-

chen zu Grunde gelegt, weil es Menschen unmöglich ist, alle Tatsachen zu 

kennen. Welche Auswahl von relevanten Tatsachen der Entscheidung zu 

Grunde gelegt wird, die dann rechtmäßig ist, kann sich nur in einem 

rechtmäßigen Verfahren ergeben
772

. Das Verfahren zur Sachverhaltsermitt-

lung hat somit keine „dienende“ Rolle, sondern ermöglicht erst die Rich-

tigkeit des Verfahrensergebnisses
773

. Denn durch dieses Verfahren wird 

das Ergebnis bestimmt
774

. Was nämlich der wahre, der Entscheidung zu 

Grunde liegende Sachverhalt ist, kann regelmäßig nicht unabhängig vom 

Verfahren festgelegt werden, weil es keine allwissenden Menschen gibt. 

Also kann niemals der ganze Sachverhalt berücksichtigt werden, sondern 

nur derjenige, der im Verfahren als maßgeblich festgelegt wird
775

. Deshalb 

muss eine Einigung dahingehend erzielt werden, welcher Sachverhalt einer 

bestimmten Entscheidung als wahr zu Grunde gelegt werden soll. Diese 

Einigung kann nur in einem Verfahren erzielt werden, das zumindest die 

Akzeptanz aller rechtstreuen Bürger findet. Diese Akzeptanz verlangt aber 

heutzutage, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse auf dem Sachgebiet 

der Entscheidung berücksichtigt werden. Dies führt dazu, dass die Verwal-

                                                 
769

 Bryde, DÖV 1981, 193 (199); Hain, Beurteilungsspielraum, S. 42. 
770

 Hufen, Fehler, Rn. 118; Schoch, Verwaltung 25 (1992), 21 (46). 
771

 Hufen, Fehler, Rn. 122; Wahl, VVDStRL, 41, 151 (161); Thieme (Diskussionsbeitrag), 

zitiert nach: Volkmar, VVDStRL 41 (1982), S. 237 ff (238 f). 
772

 Schoch, Verwaltung 25 (1992), 21 (47).  
773

 Vgl. Hatje, DÖV 1997, 477 (480).  
774

 Dolderer, Objektive Grundrechtsgehalte, S. 250 f. 
775

 Wahl, VVDStRL, 41, 151 (176). 
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tung verpflichtet ist, den State of the Art bei der Sachverhaltsermittlung 

anzuwenden. 

 

Wenn die Entscheidungsgrundlage nicht ausreichend ist, kann die Ent-

scheidung niemals richtig sein
776

. Sie ist dann „auf Sand gebaut“
777

. Somit 

ist die Sachverhaltsermittlung im Vergleich zu der eigentlichen Verwal-

tungsentscheidung keineswegs zu vernachlässigen. Falls ein Sachverhalt in 

einem rechtswidrigen Verfahren festgelegt wird, kann das Ergebnis nicht 

rechtmäßig sein. Das gilt auch, wenn der gleiche Sachverhalt zu Grunde 

gelegt wurde, der auch durch ein rechtmäßiges Verfahren ermittelt worden 

wäre. Denn beide Sachverhalte sind nicht objektiv wahr, weil eine objekti-

ve Wahrheit Menschen nicht zugänglich ist. Dies wird an Hand unseres 

Themas besonders deutlich: Niemand wird behaupten, dass, mit welchen 

ausgereiften personaldiagnostischen Instrumenten auch immer, die Persön-

lichkeit eines Menschen, sei es auch nur im Hinblick auf ein Anforde-

rungsprofil, vollständig ermittelt werden könnte. Also muss jede Eignungs-

feststellung auf einer unsicheren Tatsachengrundlage getroffen werden. 

Der in einem rechtmäßigen Verfahren ermittelte Sachverhalt kann aber als 

wahr betrachtet werden, weil er durch das rechtmäßige Verfahren legiti-

miert ist
778

. Diese Legitimation fehlt bei einem auf andere Art und Weise 

festgelegtem Sachverhalt. § 46 VwVfG steht dazu auch nicht im Wider-

spruch. Diese Norm regelt nur, wie mit einem fehlerhaften Verfahren um-

zugehen ist. Danach soll, wenn es offensichtlich ist, dass ein rechtmäßiges 

Verfahren zu dem gleichen Ergebnis geführt hätte wie das tatsächlich 

durchgeführte rechtswidrige Verfahren, das Verfahrensergebnis bestand 

haben. Bei wirklich offensichtlichen Fällen erscheint eine solche Prognose 

rechtlich zulässig und im Interesse einer effektiven Verwaltung auch gebo-

ten. Es ist nämlich möglich, den tatsächlich der Entscheidung zu Grunde 

gelegten Sachverhalt mit dem Sachverhalt zu vergleichen, der in einem 

hypothetischen, rechtmäßigen Verfahren zu Grunde gelegt worden wäre. 

                                                 
776

 Für die Sachverhaltsermittlung als Voraussetzung einer richtigen Entscheidung Brühl, 

Entscheiden, S. 37. 
777

 Foerster, VR, 1989, 226 (227). 
778

 Wenn das Verfahren, welches zu einer Entscheidung führt gerecht ist, ist auch die 

Entscheidung gerecht, selbst wenn sie materiell rechtswidrig ist, (Henckel, Gerechtig-

keitswert, S. 24, für den Zivilprozess).  
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Dass die auf einem fehlerhaften Verfahren beruhende Entscheidung allein 

deswegen rechtwidrig ist, wird durch die Vorschrift nicht in Frage ge-

stellt
779

. 

 

3. Auswirkungen des Grundrechtsschutzes auf das Verfahren 

Nun wird untersucht, welche Auswirkungen es auf die Ausgestaltung des 

Personalauswahlverfahrens im öffentlichen Dienst hat, wenn es auch des-

sen Aufgabe ist, das Grundrecht aus Art. 33 II GG zu schützen. Dazu wer-

den in einem ersten Schritt die Anforderungen des Grundrechtsschutzes 

durch Verfahren auf die Sachverhaltsermittlung in sämtlichen Verwal-

tungsverfahren erörtert. In einem zweiten Schritt werden die gefundenen 

Ergebnisse soweit möglich auf Personalauswahlverfahren im öffentlichen 

Dienst angewandt. 

 

a. Allgemeine Anforderungen an die Sachverhaltsermittlung 

Wenn der Grundrechtsschutz durch das Verwaltungsverfahren erfolgen 

soll, so muss dieses praktikabel und effizient sein
780

, damit „eine materiell-

rechtlich korrekte Entscheidung“
781

, eine „grundrechtsgemäß[e]“ Ent-

scheidung
782

 getroffen werden kann. 

 

Dies ist der Fall, wenn das Verwaltungsverfahren den State of the Art be-

rücksichtigt. An der Pflicht, State of the Art vorzugehen, ändert auch 

nichts, dass die Ausgestaltung der Sachverhaltsermittlung gemäß § 24 I S. 

2 VwVfG im Ermessen der Behörde liegt. Denn dieses Ermessen ist nicht 

frei, sondern dient dem Zweck der Ermessensvorschrift, vergleiche § 40 

VwVfG. Nach seiner systematischen Stellung ist § 40 VwVfG zwar nur 

auf die Ermessensentscheidung in einem Verwaltungsakt anwendbar, er 

bezieht sich aber nach allgemeiner Auffassung auch auf das Verwaltungs-

verfahren
783

. Zweck der Ermittlungspflicht kann es nur sein, durch die 

                                                 
779

 Hufen, DVBl. 1988, 69 (70 f); Kopp/Ramsauer, VwVfG, § 46 Rn 1. 
780

 Dolderer, Objektive Grundrechtsgehalte, S. 249. 
781

 LAG Frankfurt, Urteil vom 23.04.2010 (Az.: 19/3 Sa 47/09) Rn 37. 
782

 Alexy, Theorie, S. 431. 
783

 Kopp/Ramsauer, VwVfG, § 40 Rn 3  
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Sachverhaltsermittlung richtige Entscheidungen zu ermöglichen
784

 – und 

das mit angemessenem Aufwand
785

. Also muss das Ermessen so ausgeübt 

werden, dass der festgestellte Sachverhalt taugliche Grundlage für eine 

richtige Entscheidung ist. Darum müssen im Grundsatz alle Möglichkeiten 

zur Aufklärung des Sachverhalts genutzt werden
786

. Die Verwaltung muss 

ihrer Entscheidung alle erheblichen Tatsachen zu Grunde legen
787

. Ent-

scheidungserheblich sind zunächst die Tatbestandsvoraussetzungen der 

materiell rechtlichen Norm, auf Grund deren eine Entscheidung getroffen 

wird
788

. Darüber hinaus sind bei Entscheidungen mit Beurteilungsspiel-

raum alle Tatsachen aufzuklären, die bei der Ausfüllung dieses Beurtei-

lungsspielraums berücksichtigt werden müssen
789

. Welche das sind, richtet 

sich nach dem Zweck der Entscheidungsnorm
790

. Das ist diejenige Norm, 

die der Entscheidung zu Grunde liegt
791

. Bei Entscheidungen mit Beurtei-

lungsspielraum wie den Personalauswahlentscheidungen im öffentlichen 

Dienst
792

 ist daher regelmäßig eine erschöpfende Sachaufklärung erforder-

lich, zumindest im Rahmen eines vertretbaren Aufwandes
793

. Eine nur 

oberflächliche Aufklärung ist stets unzulässig
794

. Es entspricht herrschen-

der Meinung, dass die Pflicht zur Sachverhaltsermittlung durch einen Be-

urteilungsspielraum der Verwaltung gesteigert wird
795

.  

                                                 
784

 Für das richtige Ergebnis als Verfahrenszweck auch Bergner, Grundrechtsschutz, S. 

118; V. Mutius, NJW 1982, 2150 (2151), Ossenbühl, NVwZ 1982, 465 (466) und Schoch, 

Verwaltung 25 (1992), 21 (25) ; Herzog, NJW 1992, 2601 (2603), für nützliche Entschei-

dungen als Zweck staatlichen Handelns. 
785

 Vergleiche Kapitel 4 A. III. 
786

 Brühl, Entscheiden, S. 38; Goerlich, Verfahrensgarantien, S. 166, verlangt ein optima-

les Entscheidungsverfahren. 
787

 Hufen, Fehler, Rn. 120; Kopp/Ramsauer, VwVfG, § 24 Rn 12; Kallerhoff; in: Stel-

kens/Bonk/Sachs, VwVfG, § 24 Rn 26. 
788

 Brühl, Entscheiden, S. 38; Sobota, DöV, 1997, 144 (144). 
789

 Kopp/Ramsauer, VwVfG, § 24 Rn 13. 
790

 Kopp/Ramsauer, VwVfG, § 24 Rn 13. 
791

 Kopp/Ramsauer, VwVfG, § 24 Rn 13. 
792

 Siehe Kapitel 3 B. I. 3. 
793

 Kopp/Ramsauer, VwVfG, § 24 Rn 18. 
794

 Kallerhoff, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, § 24 Rn 37. 
795

 BVerfGE 53, 30 (75) (Sondervotum) m. w. N.; Bamberger, VerwArch 93 (2002), S. 

217 (229); Bergner, Grundrechtsschutz, S. 97 f; Held, Grundrechtsbezug, S. 43 f; Hufen, 

Fehler, Rn. 40; Kopp/Ramsauer, VwVfG, § 24 Rn 18; v. Mutius, NJW 1982, 2150 

(2158); Pietzcker, VVDStRL 41, 193 (212); Schoch, Verwaltung 25 (1992), 21 (28); 

Wahl, VVDStRL 41, 151 (170); nur auf Ermessensentscheidungen eingehend Brühl, 

Entscheiden, S. 38; nicht auf die Sachverhaltsaufklärung eingehend, sondern auf die Stel-

lung der Verfahrensbeteiligten Laubinger, VerwArch 73, 60 (76); für die Ausgestaltung 

des Verwaltungsverfahrens allgemein Geis, Kontrolldichte; in: Ziekow, Handlungsspiel-

räume, S. 97 ff (106); Schulze-Fielitz, JZ 1993, 772 (277). 
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Die Informationen müssen dabei reliabel und valide gewonnen 

werden
796

. Die Sachverhaltsermittlung muss demnach State of the Art er-

folgen
797

. Welches Verfahren State of the Art ist, unterliegt nicht dem Da-

fürhalten der Verwaltung, sondern ergibt sich aus der empirischen Wissen-

schaft. Deswegen hat die Behörde kein Ermessen dahingehend, ob sie Sta-

te of the Art vorgehen oder den Sachverhalt auf andere Art und Weise oh-

ne wissenschaftliche Grundlage ermitteln möchte. Das Ermessen bezieht 

sich nur darauf, zwischen anerkannten Methoden zu wählen. Dabei kann es 

durchaus erforderlich sein, dass sich die Behörde bei der Sachverhaltser-

mittlung sachverständiger Hilfe bedient
798

. Insbesondere kann eine sachge-

rechte Verfahrensgestaltung die Hinzuziehung von Psychologen für die 

Aufklärung der Persönlichkeit eines Menschen verlangen
799

.  

 

Zu der gleichen Schlussfolgerung kann gelangen, wer mit einer Minder-

meinung die Akzeptanz der Verwaltungsentscheidung durch die Bürger als 

Ziel des Verwaltungsverfahrens begreift
800

. Akzeptanz ist demnach von 

einem Konsens über Verwaltungsentscheidungen zu unterscheiden. Es 

genügt, dass die Bürger die Verwaltungsentscheidung für vertretbar halten, 

sie brauchen sie nicht als die richtige anzusehen
801

. Akzeptanz lässt sich 

durch ein Vorgehen State of the Art steigern. Denn zur Erzielung von Ak-

zeptanz benötigt die Verwaltung gute Argumente für ihre Entscheidung
802

. 

Diese stehen ihr umso mehr zur Verfügung, wenn das Verwaltungsverfah-

ren so durchgeführt wurde, dass es zur Erreichung eines optimalen Ergeb-

nisses die Erkenntnisse der empirischen Wissenschaft berücksichtigt. 

 

                                                 
796

 Thieme, Entscheidungen, S. 133. 
797

 So auch Thieme, Entscheidungen, S. 134, wenn er schreibt, dass der Entscheider die 

zuverlässigste und gültigste Methode anwenden soll.  
798

 Hufen, Fehler, Rn. 129; Kopp/Ramsauer, VwVfG, § 24 Rn 27. 
799

 Hufen, Fehler, Rn. 130; für psychologische Sachverständige auch Foerster, VR, 1989, 

226 (231); vergleiche auch Kapitel 4 A. II. und Kapitel 4 A. IV. 1. 
800

 Akzeptanz als ein Ziel des Verwaltungsverfahrens, Würtenberger, NJW 1991, 257 

(261); zu Kritik hieran Schoch, Verwaltung 25 (1992), 21 (31); ergänzend lässt sich hin-

zufügen, dass „eine Kompromissfindung durch Prozesse des Aushandelns und der Kon-

sensbildung“ [Würtenberger, NJW 1991, 257 (261)] dazu führen kann, dass eine Person 

die Entscheidung schlicht durch besonders entschlossenes Beharren auf den eigenen Inte-

ressen zu beeinflussen sucht, denn dadurch mag der Konsens in seine Richtung verscho-

ben werden. Dies würde der Richtigkeit der Entscheidung nicht dienen und damit letztlich 

auch ihrer Akzeptanz schaden. 
801

 Würtenberger, NJW 1991, 257 (258 f). 
802

 Würtenberger, NJW 1991, 257 (260). 
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b. Anforderungen an die Sachverhaltsermittlung in Personalauswahl-

verfahren im öffentlichen Dienst  

Die Rechtsfigur des Grundrechtsschutzes durch Verfahren kann auch auf 

das Grundrecht aus Art. 33 II GG angewendet werden
803

. Wie jede Verfas-

sungsnorm ist Art. 33 II GG  auf Verwirklichung gerichtet. Das heißt, er 

enthält auch die Pflicht, ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, das dem 

Prinzip der Bestenauslese praktische Wirksamkeit verschafft
804

. Hierfür 

bietet nur ein Verfahren Gewähr, das die Beurteilung der Eignung der Be-

werber tatsächlich ermöglicht, denn dies setzt eine „Würdigung der gesam-

ten Persönlichkeit des Bewerbers“ voraus
805

. Eine solche Würdigung kann 

nur auf einer hinreichenden tatsächlichen Grundlage erfolgen. 

 Der Gedanke, dass es das Hauptziel des Verwaltungsverfahrens ist, 

Akzeptanz für die Verwaltungsentscheidung zu bewirken, lässt sich auch 

fruchtbar machen, wenn man den Hauptzweck des Art. 33 II GG in der 

Pflicht sieht, die Personalentscheidung sachlich zu begründen
806

. Denn 

eine solche Begründung ist nur möglich, wenn die Entscheidung nicht auf 

der Anwendung ungeeigneter personaldiagnostischer Instrumente beruht, 

welche die Auswahlentscheidung letztlich vom Zufall abhängig machen. 

Die Einstellungsentscheidung muss wissenschaftlich begründbar sein, also 

State of the Art. 

 

Daraus folgt, dass die Sachverhaltsermittlung bei Personalauswahlverfah-

ren optimal ausgestaltet werden muss. Diese Forderung wird durch einen 

Aspekt der allgemeinen Grundrechtslehre gestützt. Danach sind Grund-

rechte auch Prinzipien
807

. Prinzipien wiederum müssen so gut wie möglich 

verwirklicht werden. Der Grundrechtsberechtigte hat ein Recht auf einen 

optimalen Schutz seiner Grundrechte
808

. Wenn ein Grundrecht für seinen 

Schutz eines Verwaltungsverfahrens bedarf, so hat der Berechtigte An-

spruch auf ein Verfahren, das diesen Schutz gewährleistet. Dieser Schutz 
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 Höfling, ZBR 1999, S. 73 (73); Lecheler, in: Friauf/Höfling, Berliner Kommentar, Art 

33 Rn 24; Sachs, Besondere Gleichheitsgarantien, in: HStR VIII, § 182 Rn 145 
804

 BremStGH, NVwZ-RR 1993, S. 417 (418); BAG, Urteil vom 21.01.2003 – 9 AZR 

72/02- Rn 30; BVerfGE 73, 280 (296), für die insoweit ähnliche Fallgestaltung des Zu-

gangs zu Notarstellen. 
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 BVerfG, Urteil vom 24.09.2003 (Az.: 2 BvR 1436/02) Rn 35. 
806

 So BVerwGE 61, 325 (330). 
807

 Alexy, Theorie, S. 122.  
808

 Alexy, Theorie, S. 422. 
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wird durch ein Verfahren umso besser gewährleistet, je mehr es in der La-

ge ist, eine sachlich richtige Entscheidung herbeizuführen. Durch die For-

derung nach der bestmöglichen Verwirklichung ist bereits ausgesagt, dass 

es nur um eine Grundrechtsverwirklichung im Rahmen des rechtlich und 

tatsächlich Möglichen gehen kann
809

. Der Grundrechtschutz durch Verfah-

ren verlangt nicht immer, das beste Verfahren hinsichtlich des Schutzes der 

Grundrechte zu wählen. Die Wahl kann auch durch andere Ziele des Ver-

waltungsverfahrens beeinflusst werden
810

. Dabei sind das Anforderungs-

profil, die Bedeutung der Stelle und die Ressourcen der Behörde zu be-

rücksichtigen. Diese Klarstellung verhindert Missverständnisse dahinge-

hend, der öffentliche Dienst müsse einen unverhältnismäßig großen Auf-

wand für die Personalauswahl betreiben, um den Anforderungen des Art. 

33 II GG gerecht zu werden. Die optimale Verwirklichung des Art. 33 II 

GG soll ihm möglichst geeignete Mitarbeiter zuführen und ihm dadurch 

helfen, seine Aufgaben zu erfüllen und ihn nicht von seinen Pflichten ab-

halten
811

. 

Dies wiederum ist nur durch die Anwendung personaldiagnosti-

scher Instrumente State of the Art zu erreichen. Das gilt jedenfalls dann, 

wenn es der öffentliche Dienst für notwendig erachtet, die charakterliche 

Eignung seiner Bewerber entscheidend zu berücksichtigen und er sich in 

einem konkreten Auswahlverfahren nicht auf die leicht festzustellende 

Befähigung verlassen will. 

Damit folgt aus Art. 33 II GG, dass die Verwaltungsverfahren zur 

Besetzung öffentlicher Ämter, also die Personalauswahlverfahren im öf-

fentlichen Dienst, praktikabel und effizient sein müssen. 

 

Auf die konkrete Umsetzung dieser Pflicht in Personalauswahlverfahren 

wird in Kapitel 4 eingegangen. 

 

                                                 
809

 Alexy, Theorie, S. 75 f und S. 100. 
810

 Pietzcker, VVDStRL 41, 193 (209). 
811

 Vergleiche zu Kosten und Nutzen der Personalauswahl auch Kapitel 1 D. IV. und 

Kapitel 4 A. III. 
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IV. Zwischenergebnis 

Der Staat ist verpflichtet, die Grundrechte zu verwirklichen. Dies kann er 

nur, wenn er bereits im Verwaltungsverfahren den Schutz der Grundrechte 

berücksichtigt. Die Beachtung der Grundrechte allein bei Verwaltungsent-

scheidungen ist nicht ausreichend, weil eine Entscheidung stets nur unter 

Berücksichtigung des zu Grunde liegenden Sachverhaltes auf ihre Verein-

barkeit mit den Grundrechten beurteilt werden kann. Der Sachverhalt wird 

durch das Verfahren festgelegt. Wenn ein falscher Sachverhalt festgelegt 

wird, kann das Ergebnis  nicht richtig sein. Dabei ist der Sachverhalt nie-

mals objektiv wahr. Um aber als Sachverhalt akzeptiert zu werden, muss er 

möglichst umfassend ermittelt werden. Dies verlangt, dass bei seiner Er-

mittlung optimal vorgegangen wird. Dazu muss der Stand von Wissen-

schaft und Technik beachtet werden. Für die Eignungsfeststellung bei dem 

Zugang zu öffentlichen Ämtern bedeutet dies ein Verfahren gemäß dem 

State oft the Art der Eignungsdiagnostik. 

 

B. Art. 19 IV GG  

 

Auch aus Art. 19 IV GG können sich Anforderungen an das Personalaus-

wahlverfahren im öffentlichen Dienst ergeben. Art. 19 IV GG gewährt das 

Recht, jeden Akt der öffentlichen Gewalt gerichtlich überprüfen zu lassen. 

Akte der öffentlichen Gewalt sind auch Personalentscheidungen für den 

öffentlichen Dienst. Es ist zu prüfen, ob Personalauswahlverfahren im öf-

fentlichen Dienst so ausgestaltet werden müssen, dass diese gerichtliche 

Kontrolle wirksam ist. Dazu wird zunächst die gerichtliche Kontrolle von 

Personalauswahlentscheidungen dargestellt. Dabei wird es vor allem da-

rauf ankommen, näher auf den der Verwaltung nach ganz herrschender 

Meinung zustehenden Beurteilungsspielraum einzugehen, denn dieser be-

einflusst maßgeblich den Umfang der gerichtlichen Kontrolle.  

 Anschließend wird geprüft, wie die gerichtliche Kontrolle von Per-

sonalauswahlentscheidungen im öffentlichen Dienst verbessert werden 

kann. 
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Art. 19 IV GG ist ein Grundrecht
812

. Es gewährleistet gerichtlichen Schutz 

gegen Eingriffe in eigene Rechte
813

. Grundrechtsträger ist jedermann, nicht 

nur Deutsche
814

, was sich aus dem Wortlaut zwingend ergibt. 

 Das Grundrecht schützt vor der öffentlichen Gewalt. Dazu gehören 

Handlungen der vollziehenden Gewalt
815

, nicht aber Handlungen des Ge-

setzgebers
816

 oder der Rechtsprechung
817

. Auch bei Handlungen gegenüber 

seinen Beamten übt der Staat öffentliche Gewalt aus
818

. Öffentliche Gewalt 

legt aber nur bei hoheitlichem Handeln vor, also dann nicht, wenn sich der 

Staat Privatrechtsformen bedient
819

. Daraus folgt, dass sich für die öffentli-

chen Unternehmen in Privatrechtsform, deren Bindung an Art. 33 II GG 

oben bejaht wurde
820

, aus Art. 19 IV GG keine Pflichten hinsichtlich ihrer 

Personalauswahlverfahren ergeben. 

 Wichtig ist, dass Art. 19 IV GG nicht nur die schlichte Anrufung 

eines Gerichts garantiert, sondern auch gewährleistet, dass dessen Kontrol-

le wirksam ist
821

. Dies wird sichergestellt durch einen Rechtsverletzungen 

tatsächlich verhindernden Rechtsschutz
822

. 

 

I. Beurteilungsspielräume und Art. 19 IV GG  

Ein besonderes Problem bei Art. 19 IV GG ist die Zulässigkeit von Beur-

teilungsspielräumen.  
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 Papier, Rechtsschutzgarantie, in: HStR VIII, § 177 Rn 1 mit weiteren Nachweisen. 
813

 Papier, Rechtsschutzgarantie, in: HStR VIII, § 177 Rn 2. 
814

 Papier, Rechtsschutzgarantie, in: HStR VIII, § 177 Rn 23. 
815

 Papier, Rechtsschutzgarantie, in: HStR VIII, § 154 Rn 32. 
816

 BVerfGE 45, 297 (334); a. A. Papier, Rechtsschutzgarantie, in: HStR VIII, § 177 Rn 

40. 
817

 Papier, Rechtsschutzgarantie, in: HStR VIII, § 177 Rn 43 m. w. N.  
818

 Papier, Rechtsschutzgarantie, in: HStR VIII, § 177 Rn 38. 
819

 Papier, Rechtsschutzgarantie, in: HStR VIII, § 177 Rn 27. 
820

 Siehe Kapitel 2 F. II. 3. 
821

 Huber, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art 19 Rn 460.  
822

 Huber, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art 19 Rn 467.  
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1. Begriff des Beurteilungsspielraums 

Ein Beurteilungsspielraum liegt vor, wenn der Tatbestand eines Gesetzes 

einen unbestimmten Rechtsbegriff enthält und der Behörde ein Spielraum 

bei der Beurteilung des Vorliegens dieses Tatbestandsmerkmals zusteht. 

 Ein Beurteilungsspielraum unterscheidet sich somit von einem Er-

messen dadurch, dass die Behörde beim Ermessen auf Grund eines erfüll-

ten Tatbestandes mehrere Entscheidungsoptionen hat. Im Gegensatz dazu 

muss die Behörde beim Beurteilungsspielraum erst beurteilen, ob der Tat-

bestand überhaupt erfüllt ist
823

. Selbstverständlich können beide gesetzes-

technischen Instrumente auch kombiniert werden. 

 Der Begriff des Beurteilungsspielraums ist für das vorliegende 

Problem der geläufigste und soll deshalb im Folgenden benutzt werden. 

Die ebenfalls verwendeten Begriffe „Beurteilungsermächtigung“, „Bewer-

tungsspielraum“, und „Beurteilungs- bzw. Einschätzungsprärogative“ seien 

hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt
824

. 

 

Wenn ein Beurteilungsspielraum vorliegt, können die Gerichte nur über-

prüfen, ob seine Grenzen tatsächlich eingehalten wurden, ob also die Beur-

teilung der Behörde auf einer pflichtgemäßen Abwägung beruht
825

. Das 

Gericht kann dabei feststellen, ob die Verwaltung den anzuwendenden 

Begriff oder den gesetzlichen Rahmen des Beurteilungsspielraums ver-

kannt, der Beurteilung einen unrichtigen Tatbestand zu Grunde gelegt, 

allgemein gültige Wertmaßstäbe  nicht beachtet, sachwidrige Erwägungen 

angestellt oder gegen Verfahrensvorschriften verstoßen hat
826

. 

 Die Gerichte müssen zudem die Tatsachen überprüfen, aus denen 

sich die Beurteilung der Behörde speist
827

. 

 

                                                 
823

 Pache, Beurteilungsspielraum, S. 34. 
824

 Näher siehe Lampe, Prüfungsentscheidungen, S. 58. 
825

 Bachof, JZ 1955 S. 97 (100). 
826

 BVerwG, Beschluss vom 27.01.2010 (Az: 1 WB 52/08), Rn 24 (ständige Rechtspre-

chung). 
827

 Bachof, JZ 1955 S. 97 (100 f); Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, § 40 Rn 221; Ule, An-

wendung unbestimmter Rechtsbegriffe, S. 326. 
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2. Voraussetzungen eines Beurteilungsspielraums  

Nun gewährt Art. 19 IV GG aber im Grundsatz eine vollständige und lü-

ckenlose richterliche Kontrolle in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht
828

 

und damit auch, dass alle Rechtsbegriffe, auch die unbestimmten, gericht-

lich voll überprüfbar sind
829

. Des Weiteren sind Beurteilungsspielräume 

eine Einschränkung des Grundsatzes, dass der Gesetzgeber alle wesentli-

chen Entscheidungen selbst treffen muss
830

. Als Ausnahmen von diesen 

Grundsätzen müssen Beurteilungsspielräume der Verwaltung gemäß dem 

Ziel eines möglichst umfassenden Grundrechtsschutzes eng gefasst wer-

den. Sie dürfen deshalb nur insoweit anerkannt werden, als sie notwendig 

sind
831

.  

 

Die Existenz von Beurteilungsspielräumen für die Verwaltung ist aner-

kannt
832

, wenn die Letztentscheidung über das Vorliegen eines Tatbe-

standsmerkmals bei der Verwaltung liegt
833

. 

 

Ob die Letztentscheidungsbefugnis über das Vorliegen eines Tatbestands-

merkmals bei der Verwaltung liegt, wird an Hand mehrerer Bedingungen 

bestimmt. 

Erste Bedingung für das Vorliegen eines Beurteilungsspielraums ist 

ein unbestimmter Rechtsbegriff
834

. 

Weitere Voraussetzung für einen Beurteilungsspielraum ist, dass 

eine Norm der Verwaltung die letzte Entscheidung über das Vorliegen 

eines Tatbestandmerkmals überantwortet, sogenannte „normative Ermäch-

tigung“. Ein Beurteilungsspielraum beruht somit auf der Ermächtigung 

                                                 
828

 Herzog, NJW 1992, 2601 (2602); Papier, Rechtsschutzgarantie, in: HStR VIII, § 177 

Rn 68. 
829

 Bamberger, VerwArch 93 (2002), S. 217 (227); Huber, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, 

GG, Art 19 Rn 506; Kopp/Schenke, VwGO, § 114 Rn 24 f; Pache, Beurteilungsspielraum, 

S. 37; Reimann, Beurteilungsspielraum, S. 206. 
830

 Pache, Beurteilungsspielraum, S. 36 f; zur grundsätzlichen Kritik daran Hain, Beurtei-

lungsspielraum, S. 38; dagegen wiederum Papier, Rechtsschutzgarantie, in: HStR VIII, § 

177 Rn 70. 
831

 Herzog, NJW 1992, 2601 (2602). 
832

 Statt vieler: Kopp/Schenke, VwGO, § 114 Rn 24. 
833

 Hoffmann-Riem, Eigenständigkeit der Verwaltung, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-

Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), GVwR I, § 10  Rn 90. 
834

 Pache, Beurteilungsspielraum, S. 35. 
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durch den Gesetzgeber
835

. Diese wird selten ausdrücklich erteilt
836

. Ob sie 

vorliegt, kann daher regelmäßig  nur durch Auslegung ermittelt werden. 

Aus dem Rechtsstaatsgebot ergibt sich allerdings eine Vermutung gegen 

einen Beurteilungsspielraum
837

. Der Gesetzgeber ist an Art. 19 IV GG ge-

bunden und gewährt daher nur einen Beurteilungsspielraum, wenn er not-

wendig ist. Nur wenn Vorkehrungen dafür getroffen sind, dass die Verwal-

tung ihre Entscheidung besonders sachgerecht trifft und wenn diese Ent-

scheidung wegen der besonderen Art ihres Zustandekommens von einem 

Gericht nicht nachvollzogen werden kann, dann ist ein Beurteilungsspiel-

raum anzunehmen
838

. 

 Kriterien
839

 für die Erfüllung dieser Bedingungen sind nach herr-

schender Meinung eine besondere Qualifikation der Beurteiler, ihre Tätig-

keit in einem speziell zusammengesetzten, weisungsfreien Gremium
840

, die 

Höchstpersönlichkeit und Unvertretbarkeit einer Beurteilung sowie die 

fehlende Wiederholbarkeit der Beurteilungssituation
841

.  

Einen weiteren Grund für einen Beurteilungsspielraum in Prüfungs-

situationen hat das Bundesverfassungsgericht angeführt
842

. Die Beschwer-

deführer hatten jeweils an juristischen Staatsprüfungen teilgenommen. Sie 

hielten ihre Noten in diesen Prüfungen für unrechtmäßig und klagten eine 

bessere Bewertung ein.  

Das Bundesverfassungsgericht wies die letztendlich erhobenen 

Verfassungsbeschwerden als unbegründet ab. Unter anderem verstoße es 

gegen den Grundsatz der Chancengleichheit, wenn einzelne Kandidaten, 

indem sie ein Gericht anrufen, eine autonome Bewertung außerhalb des 

Vergleichsrahmens der anderen Kandidaten erhielten
843

. 

                                                 
835

 BVerfGE 61,82 (111); Bamberger, VerwArch 93 (2002), S. 217 (223); Huber, in: v. 

Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art 19  Rn 514; Schulze-Fielitz, JZ 1993, 772 (774). 
836

 Bamberger, VerwArch 93 (2002), S. 217 (223, 226); Pache, Beurteilungsspielraum, S. 

39. 
837

 Bachof, JZ 1955 S. 97 (100); Hoffmann-Riem, Eigenständigkeit der Verwaltung, in: 

Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), GVwR I, § 10  Rn 90. 
838

 Kopp/Schenke, VwGO, § 114 Rn 25. 
839

 Im Überblick dazu Pache, Beurteilungsspielraum, S. 41. 
840

 Papier, Rechtsschutzgarantie, in: HStR VIII, § 177 Rn 78; aA Geis, Kontrolldichte; in: 

Ziekow, Handlungsspielräume, S. 99. 
841

 Kopp/Ramsauer, VwVfG, § 40 Rn 72 f. 
842

 BVerfGE 84, 34. 
843

 BVerfGE 84, 34 (52). 
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Zusammenfassend ist ein Beurteilungsspielraum zu gewähren, 

wenn die Gerichtsentscheidung keine größere Richtigkeitsgewähr bietet als 

die Verwaltungsentscheidung
844

. Anderenfalls wäre es so, als „wenn das 

problematische Urteil der Verwaltung durch ein nicht weniger problemati-

sches Urteil des Verwaltungsgerichts ersetzt“ werde
845

. 

 

3. Beurteilungsspielraum bei Personalauswahlentscheidungen 

Nun ist zu klären, ob der Verwaltung bei Personalauswahlentscheidungen 

ein Beurteilungsspielraum zusteht und, sollte dies der Fall sein, welchen 

Inhalt er hat.  

 

 

a. Begründung des Beurteilungsspielraumes bei Personalauswahlent-

scheidungen 

Beim Begriff der „Eignung“ (im weiteren Sinne) handelt es sich um einen 

unbestimmten Rechtsbegriff. Wer geeignet ist, lässt sich nicht objektiv 

feststellen, sondern setzt eine Wertung und Prognose durch den Entschei-

der voraus. 

 Nun ist zu fragen, ob der Verwaltung die Letztentscheidung über 

Bewerbungen für den öffentlichen Dienst überantwortet ist. 

 

Gegen die Zuerkennung eines Beurteilungsspielraumes spricht indiziell 

eine starke Grundrechtsbetroffenheit
846

. Das Grundrecht aus Art. 33 II GG 

entfaltet kaum Wirkung, wenn die Auswahlentscheidung nicht gemäß Art. 

33 II GG getroffen wird
847

. 

 

                                                 
844

 Herzog, NJW 1992, 2601 (2604); vergleiche dazu auch Bauer, Gerichtsschutz, S. 136. 
845

 Jarosch, DVBl. 1954, 521 (525). 
846

 Burke, DVBl. 1994, 994 (997); Geis, Kontrolldichte; in: Ziekow, Handlungsspielräu-

me, S. 97 ff (100).   
847

 Becker, Beurteilungsspielraum, S. 657 spricht vom „Hinwegretuschieren elementarer 

grundrechtlicher Gewährleistungen“; bezogen auf die Beurteilung der Verfassungstreue. 

Vergleiche zur Abhängigkeit der Verwirklichung des Grundrechts aus Art. 33 II GG auch 

Kapitel 3 A. III. 2. a.  
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Für die Anerkennung eines Beurteilungsspielraumes der Verwaltung spre-

chen hingegen mehrere Gründe. 

 Das Argument, nur ein Beurteilungsspielraum gewähre der Verwal-

tung die notwendige Flexibilität
848

, kann allerdings nicht überzeugen. 

Durch einen Beurteilungsspielraum wird die Verwaltung nicht flexibel. 

Vielmehr muss sie ihre Entscheidung alleine am Recht ausrichten, also 

dem Leistungsprinzip in der Personalauswahl. Ein Beurteilungsspielraum 

der Verwaltung führt lediglich dazu, dass die Rechtskontrolle durch die 

Gerichte eingeschränkt ist. Keinesfalls heißt dies aber, dass die Rechtsbin-

dung der Verwaltung eingeschränkt ist
849

. Der Verwaltung steht hier keine 

freie Entscheidung zu, sondern sie bleibt vielmehr bei der Personalauswahl 

an Recht und Gesetz gebunden, vor allem an Art. 33 II GG. Solche Perso-

nalentscheidungen finden nicht im „rechtsfreien Raum“
850

 statt. 

 

Die Beurteilung eines Menschen ist, wie bereits mehrfach erwähnt,  ein 

derart komplexer Vorgang, dass eine umfassende Bewertung der Persön-

lichkeit im Sinne einer vollständigen, abschließenden Beurteilung unmög-

lich ist, zumal in einem maximal drei Tage dauernden Auswahlverfahren. 

Die Bewertung eines Menschen als charakterlich geeignet kann daher nie-

mals das Ergebnis einer Subsumtion von Tatsachen unter einen Tatbestand 

sein. Vielmehr handelt es sich stets um eine Prognose auf Grund unvoll-

ständiger Tatsachenkenntnis. Daher ist ein Gericht grundsätzlich nicht in 

der Lage, die Eignung eines Menschen besser zu beurteilen als die Verwal-

tung
851

. Beide sind letztlich auf ihren subjektiven persönlichen Eindruck 

angewiesen
852

. In diesem Fall sprechen zwei Gründe dafür, die Letztent-

scheidungskompetenz entgegen Art. 19 IV GG
853

 den öffentlichen Arbeit-

gebern zu überantworten. Erstens ist die ureigene Aufgabe eines Arbeitge-

bers, sich seine Mitarbeiter auszuwählen. Zweitens ist er es auch, der mit 

ihnen zusammenarbeiten muss. Deswegen ist die Eignungsbeurteilung dem 

                                                 
848

 Jung, Zugang zum öffentlichen Dienst, S. 162. 
849

 Krebs, Kontrolle, S. 94; Pache, Beurteilungsspielraum, S. 42. 
850

 Rechtshof der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen, NVwZ 1991, 

207 (208). 
851

 Vergleiche aber Kapitel 3 B. I. 3. b. 
852

 Zur Eignungsbeurteilung als persönlicher Eindruck vergleiche BVerfGE, 39, 334 (353) 

und BAGE 33, 43 (50 f). 
853

 Zu Art. 19 IV GG als Kompetenznorm vergleiche Papier, Rechtsschutzgarantie, in: 

HStR VIII, § 177 Rn 6. 
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Arbeitgeber vorbehalten
854

. Zum anderen ist die Verwaltung auch sachnä-

her. Sie hat das Anforderungsprofil entwickelt, an Hand dessen die Eig-

nung beurteilt wird. Die Verwaltung kennt die zu besetzende Stelle. Sie 

muss zudem eine Vielzahl von Mitarbeitern auswählen, so dass sie regel-

mäßig über eine gewisse Erfahrung verfügt, die ihr die Eignungsbeurtei-

lung erleichtert
855

. 

 Schließlich  ist auch das Argument der Chancengleichheit, welches 

das Bundesverfassungsgericht für Prüfungsentscheidungen entwickelt 

hat
856

, auf Auswahlverfahren im öffentlichen Dienst übertragbar. Es han-

delt sich um eine prüfungsähnliche Situation. Statt um die Beurteilung 

fachspezifischer Kenntnisse bei einer Prüfung geht es hier um die Beurtei-

lung der Persönlichkeit. Natürlich sind auch fachliche Qualifikationen (Be-

fähigung) Teil des Auswahlverfahrens. Sie stehen aber regelmäßig nicht 

im Mittelpunkt der Eignungsfeststellung, weil sie meist bereits vor dem 

Auswahlverfahren geprüft wurden und mittels Zeugnissen in das Aus-

wahlverfahren einfließen. Wie bei Prüfungssituationen soll die Beurteilung 

in kurzer Zeit in einer eigens für diesen Zweck konstruierten Situation er-

folgen. Schließlich kann die Besteignung nur relativ zu den anderen Be-

werbern festgestellt werden
857

. 

 Im Ergebnis erscheint es daher sachgerechter, dem Gericht nicht 

die Letztentscheidung zu überantworten, sondern der anstellenden Organi-

sation einen Beurteilungsspielraum zuzuerkennen
858

.  

 Dieses Ergebnis entspricht auch der ganz herrschenden Meinung in 

Rechtsprechung
859

 und Literatur
860

.  

  

 

 

                                                 
854

 BVerwGE 86, 244 (245). 
855

 Auch König, Moderne öffentl. Verwaltung, S. 364 begründet den Beurteilungsspiel-

raum mit der besonderen Sachkunde der Verwaltung. 
856

 Siehe Kapitel 3 B. I. 2. 
857

 BVerwG, Urteil vom 04.11.2010 (Az.: 2 C 16.09), Rn 23. 
858

 Die Chancengleichheit als Argument für einen Beurteilungsspielraum auch BAG, NJW 

1976, 1708 (1708). 
859

 BVerfGE 39, 334 (353 f); BVerwGE 11, 139 (139 f); BVerwGE 61, 325 (330); 

BVerwGE 68, 109 (110); BVerwGE 86, 244 (246); BAGE 33, 43 (50 f). 
860

 Statt vieler: Masing, in: Dreier, GG, Art 33 Rn 45; dagegen aber Lecheler, in: Fri-

auf/Höfling, Berliner Kommentar, Art 33 Rn 20. 
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b. Inhalt des Beurteilungsspielraumes bei Personalauswahlentschei-

dungen 

Der Beurteilungsspielraum bei Personalauswahlentscheidungen im öffent-

lichen Dienst bezieht sich auf die Gewichtung innerhalb der Beurteilungs-

trias Befähigung, Eignung und fachliche Leistung
861

, auf die Bestimmung 

des konkreten Gehaltes der Kriterientrias für ein Auswahlverfahren
862

, also 

letztlich auf die Festlegung des Anforderungsprofils
863

, und schließlich auf 

den Grad der Übereinstimmung des Profils der Bewerber mit dem Anfor-

derungsprofil
864

. Dieser Beurteilungsspielraum ist „weit“
865

, wenn auch 

„pflichtgemäß“
866

.  

Kein Beurteilungsspielraum  liegt vor hinsichtlich der Tatsachen, 

die unter das Tatbestandsmerkmal subsumiert werden
867

, also nicht hin-

sichtlich der Feststellung des Sachverhalts. Tatsachen sind keine Wertung, 

sie liegen entweder vor oder sie liegen nicht vor. Bereits daraus ergibt sich, 

dass die Ausgestaltung des Personalauswahlverfahrens gerichtlich über-

prüfbar ist
868

, denn in ihm werden die Tatsachen ermittelt, die der Eig-

nungsfeststellung zu Grunde liegen. 

Kein Beurteilungsspielraum liegt auch hinsichtlich der Auslegung 

eines Tatbestandsmerkmals vor
869

. Dies wäre auch unsinnig, denn es ist die 

Aufgabe von Gerichten, Tatbestandsmerkmale auszulegen. Der Verwal-

tung in diesen Fällen einen Beurteilungsspielraum zuzubilligen, würde nur 

dazu führen, die Auslegung einer sachferneren Stelle zu überlassen. 

 Ein Gericht kann also den Begriff der Eignung definieren und ent-

scheiden, welche Tatsachen der Eignungsbeurteilung zu Grunde zu legen 

sind.  

                                                 
861

 OVG Greifswald, ZBR 2002, 405; Jachmann, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art 

33 Rn 22. 
862

 Jachmann, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art 33 Rn 22. 
863

 BVerfG, NVwZ 2008, 69 (70). 
864

 Willke, Psychologische Eignungstests, S. 107. 
865

 BVerwGE 61, 325 (330). 
866

 BVerwGE 68, 109 (110). 
867

 Bamberger, VerwArch 93 (2002), S. 217 (228); Pache, Beurteilungsspielraum, S. 45; 

a.A. Riemann, Beurteilungsspielraum, S. 208; Sodan/Ziekow, VwGO, § 114 Rn 356. 
868

 AA wohl Höfling, ZBR 1999, S.73 (75 f); das Gericht ist aber sehr wohl befugt, ein 

nach empirischen Erkenntnissen besseres Auswahlverfahren für sachgerechter zu halten. 

Wie hier auch Lorse, ZTR 2006, S. 14 (22), der der Rechtsprechung freilich vorwirft, sich 

gerade nicht genügend mit der Eignungsdiagnostik auseinanderzusetzen. 
869

 Bamberger, VerwArch 93 (2002), S. 217 (230); Pache, Beurteilungsspielraum, S. 44 f; 

Sodan/Ziekow, VwGO, § 114 Rn 365. 
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Dass die Gerichte überprüfen können, ob die Verwaltung bei der Personal-

auswahl State of the Art vorgegangen ist, ergibt sich aber auch aus den 

Voraussetzungen von Beurteilungsspielräumen. 

Der entscheidende Grund für einen Beurteilungsspielraum entfällt, 

wenn Gerichts- und Verwaltungsentscheidung nicht mehr austauschbar 

sind. Dann also, wenn die Gerichtsentscheidung eben doch eine größere 

Richtigkeitsgewähr bietet als die Verwaltungsentscheidung
870

. Hiervon ist 

auszugehen, wenn die Verwaltung bei der Sachverhaltsermittlung den Sta-

te of the Art nicht beachtet. Dann kann das Gericht nicht nur einfach seine 

Wertung an Stelle derjenigen der Verwaltung setzen, sondern kann bei 

seiner eigenen Sachverhaltsermittlung –gegebenenfalls mittels Sachver-

ständiger- selbst State of the Art vorgehen. Das dann gefundene Ergebnis 

sollte richtiger sein als das der Verwaltung. In diesen Fällen besteht folg-

lich kein Grund, die Entscheidung bei der Exekutive als dem Organ mit der 

angeblich höheren Sachkompetenz zu belassen
871

, wenn diese selbst in-

kompetent, also nicht State of the Art, vorgeht. Wenn der Bürger aber die 

Chance besitzt, sein Recht vor Gericht durchzusetzen, ist es mit der 

Rechtsschutzgarantie des Art. 19 IV GG unvereinbar, ihm dieses Recht mit 

Hinweis auf einen Beurteilungsspielraum zu verweigern. Die Anerkennung 

eines Beurteilungsspielraums setzt besonderen Sachverstand bei der Exe-

kutive voraus
872

. Der Verwaltung steht deshalb kein Beurteilungsspielraum 

hinsichtlich der Qualität der von ihr eingesetzten personaldiagnostischen 

Instrumente zu. Sie muss die Beurteilungsmethode wählen, welche „die 

denkbar beste praktisch zu verwirklichende Gewährleistung für ein richti-

ges Urteil“ bietet
873

. Dadurch wird der Beurteilungsspielraum der Verwal-

tung bei der Eignungsbeurteilung keineswegs negiert; dieser kann aber nur 

dort bestehen, wo seine Voraussetzungen vorliegen
874

. Dies ist hinsichtlich 

der Gestaltung des Personalauswahlverfahrens State of the Art nicht der 

Fall, denn bei dieser handelt es sich weder um höchstpersönliche noch um 

                                                 
870

 Oder sogar, wenn die Gerichtsentscheidung nur die gleiche Richtigkeitsgewähr bietet 

wie die Verwaltungsentscheidung, Herzog, NJW 1992, 2601 (2604). 
871

 Zu dieser Begründung für einen Beurteilungsspielraum, siehe Herzog, NJW 1992, 

2601 (2603).  
872

 Burke, DVBl. 1994, 994 (997). 
873

 Kellner, NJW 1966, 857 (859). 
874

 Herzog, NJW 1992, 2601 (2602 f), hinsichtlich des Prüfungsrechts.  
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unvertretbare Entscheidungen. Es gibt nämlich keinen Beurteilungsspiel-

raum hinsichtlich der Frage, ob die Verwaltung gut oder schlecht handeln 

soll. 

 

Weiterhin stellen Beurteilungsspielräumen Eingriffe in das Grundrecht aus 

Art. 19 IV GG dar
875

, denn dieser gewährt im Grundsatz das Recht auf eine 

vollständige Überprüfung des Rechts und der Tatsachen. Dieses Recht 

wird durch Beurteilungsspielräume beschränkt. Deshalb müssen Beurtei-

lungsspielräume verhältnismäßig sein
876

. Dies verlangt zunächst, dass ein 

Beurteilungsspielraum geeignet sein muss, und zwar geeignet für den jede 

Verwaltungsentscheidung leitenden Zweck, eine richtige Entscheidung zu 

treffen
877

. Der Beurteilungsspielraum muss also von der Verwaltung für 

eine richtige Entscheidung genutzt werden. Diesem Ziel folgt sie, indem 

sie alle ihr zur Verfügung stehenden Erkenntnisquellen nutzt. Je besser die 

Erkenntnisgrundlage, umso geringer die Fehleranfälligkeit der auf ihr be-

ruhenden Wertung. 

 

4. Zusammenfassung der gerichtlichen Kontrolle 

Der Verwaltung ist bei der Beurteilung der Eignung von Bewerbern für 

öffentliche Ämter ein Spielraum zugewiesen. Dieser umfasst weder die 

Definition des Eignungsmerkmals, noch die Feststellung des Sachverhalts, 

welcher der Eignungsbeurteilung zu Grunde liegt. Er umfasst lediglich die 

Subsumtion des Sachverhaltes unter den Eignungsbegriff. Diese Sub-

sumtion beinhaltet einerseits die Festlegung des Anforderungsprofils und 

andererseits die Übereinstimmung von Bewerberprofil mit dem Anforde-

rungsprofil. 

 

Die prozessualen Probleme bei der Durchsetzung des Anspruchs aus Art. 

33 II sind nicht Gegenstand dieser Arbeit. Allerdings wird auf die umstrit-

tene Frage, ob die Anforderungsprofile einer gerichtlichen Kontrolle unter-

liegen noch unter Kapitel 4 A. I. 1. eingegangen. 

                                                 
875

 Huber, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art 19  Rn 514.  
876

 Schulze-Fielitz, JZ 1993, 772 (276). 
877

 Schulze-Fielitz, JZ 1993, 772 (276). 
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II. Vorwirkungen des Art. 19 IV GG auf das Verwaltungsverfahren 

Dieser verleiht ein größeres Recht als das, gegen Akte der öffentlichen 

Gewalt ein Gericht anzurufen. Er verlangt auch, dass dieser Rechtsschutz 

wirksam sein muss
878

. Der Bürger muss daher die Chance haben, sein 

Recht auch tatsächlich durchzusetzen. Daraus ergeben sich aber Vorwir-

kungen auf das Verwaltungsverfahren. Dieses darf nicht so ausgestaltet 

werden, dass es dem Bürger praktisch unmöglich gemacht wird, vor Ge-

richt zu obsiegen
879

. Insbesondere ist überprüfbar, inwieweit die Verwal-

tung den Sachverhalt richtig aufgeklärt hat
880

. 

 Dass wegen Art. 19 IV GG gewisse Vorkehrungen getroffen wer-

den müssen, um dem unterlegenen Bewerber rechtzeitigen Rechtsschutz zu 

ermöglichen, weshalb er insbesondere vor der endgültigen Auswahlent-

scheidung informiert werden muss, um wirksamen einstweiligen Rechts-

schutz in Anspruch nehmen zu können, ist allgemein anerkannt
881

. Hier 

interessiert jetzt, ob das Verwaltungsverfahren so durchgeführt werden 

muss, dass den Gerichten eine wirksame Kontrolle der Verwaltungsent-

scheidung möglich ist. Oder anders gefragt: Muss das Auswahlverfahren 

so gestaltet werden, dass eine Kontrolle der Ausübung ihres Beurteilungs-

spielraumes durch die Verwaltung möglich ist? 

 

1. Mit Art. 19 IV GG unvereinbare Personalauswahlverfahren 

Bei einem formlosen Personalauswahlverfahren, bei dem den persönlichen 

Eindrücken der Entscheider die überragende Bedeutung zukommt, ist der 

gerichtliche Rechtsschutz hinsichtlich des Rechts aus Art. 33 II GG wenig 

wirksam
882

. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 07.05.1981
883

 

legt eindrucksvoll Zeugnis davon ab, wie der Bürger bei einem solchen 

Auswahlverfahren praktisch rechtsschutzlos gestellt wird. Der Kläger hatte 

                                                 
878

 BVerfGE 84, 34 (49). 
879

 BVerfGE 61, 82 (110); Held, Grundrechtsbezug, S. 41 f; Huber; in: v. Man-

goldt/Klein/Starck, GG, Art 19 Rn 489. 
880

 Kopp, Verfassungsrecht, S. 152 f. 
881

 Statt vieler Hube, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art 19 Rn 495; siehe auch Kapitel 

2 G. III. 2. h. 
882

 Vergleiche Bryde, DÖV 1981, S. 193 (197), zu Prüfungsentscheidungen bei denen „der 

eigentliche Kern der Benotungsentscheidung als pädagogisch-wissenschaftliches Wertur-

teil unüberprüfbar bleibt“. 
883

 BVerwG, DVBl. 1982, 198 f. 
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sich bei dem Auswärtigen Amt beworben. Es waren 42 Stellen zu beset-

zen. Dabei erreichte der Kläger in dem aus schriftlichen und mündlichen 

Teilen zusammengesetzten Auswahlverfahren die Platzziffer 24. Das Ge-

richt erachtete die Ablehnung des Bewerbers mit der Begründung, sein 

persönlicher Eindruck habe in der mündlichen Prüfung „relativ wenig 

überzeugt“, als ausreichend
884

. Daneben hatte das Auswärtige Amt noch 

weitere Gründe für die Ablehnung angeführt, unter anderem die fehlenden 

Prädikatsexamina des Klägers. 

 Solche Begründungen werden den Grundrechten aus Art. 33 II GG 

und Art. 19 IV GG nicht gerecht. Wie soll sich ein Bewerber gegen die 

Behauptung zur Wehr setzen, sein persönlicher Eindruck sei wenig über-

zeugend? Soll er etwa vortragen, sein persönlicher Eindruck sei überzeu-

gend gewesen? 

 Genau dies versuchte der Kläger in folgendem Fall des Bundesver-

waltungsgerichts
885

: Er hatte sich beim Bundesnachrichtendienst als Beam-

ter auf Probe beworben. In dem im Rahmen des Auswahlverfahrens durch-

geführten Interview gelangte die Interviewerin zu dem Eindruck: „..er 

werde in Fragen seiner künftigen Verwendung und im Zusammenhang mit 

möglichen Beförderungen in keiner Weise kompromissbereit sein. Er habe 

eine teilweise sehr unkritische Selbsteinschätzung. Während des Gesprächs 

sei er latent aggressiv gewesen.“
886

 Der Kläger trug nun vor, dass „er in 

dem Vorstellungsgespräch nicht kompromisslos, latent aggressiv und 

überheblich aufgetreten sei.“
887

 Die Klage wurde abgewiesen, weil der 

persönliche Eindruck keine Tatsache und deshalb dem Beweis nicht zu-

gänglich sei
888

. Denn „Nuancen des Gesprächsverlaufs und des Auftretens 

des Bewerbers, aus denen der Gesprächsführer für ihn ungünstige Schlüsse 

gezogen hat, lassen sich nur unvollkommen erfassen.“
889

 

 Wenn die Persönlichkeit als zentrales Eignungsmerkmal formlos 

festgestellt wird und der Arbeitgeber unkontrolliert die Persönlichkeit hö-

                                                 
884

 Derart nicht nachvollziehbare Begründungen scheinen auch heute noch üblich zu sein, 

wie das Beispiel der Begründung der Ablehnung von Bewerbern bei der Bundesagentur 

für Arbeit zeigt: „Sie konnten im strukturierten Interview nicht überzeugen“ [Schweiger, 

ZBR 2006, 25 (26)]. 
885

 BVerwG, Urteil v. 30.01.2003 (Az.: 2 A 1.02). 
886

 BVerwG, Urteil v. 30.01.2003 (Az.: 2 A 1.02) Rn 1. 
887

 BVerwG, Urteil v. 30.01.2003 (Az.: 2 A 1.02) Rn 14.  
888

 BVerwG, Urteil v. 30.01.2003 (Az.: 2 A 1.02) Rn 15. 
889

 BVerwG, Urteil v. 30.01.2003 (Az.: 2 A 1.02) Rn 13. 
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her als die Befähigung und die fachliche Leistung gewichten darf
890

, dann 

wird die Persönlichkeit des Bewerbers zum „fliegenden Teppich“, mit dem 

sich jede Auswahlentscheidung rechtfertigen lässt.  

 

2. Mit Art. 19 IV GG vereinbare Personalauswahlverfahren 

Die Verwaltung muss das Auswahlverfahren so ausgestalten, dass der Be-

troffen eine eventuelle Klage begründen kann
891

. Nun hat der unterlegene 

Bewerber aber, wie dargestellt, oftmals keine Möglichkeit auf wirksamen 

Rechtsschutz. 

 

Aus dieser rechtsschutzlosen Situation kann ein Bewerber nur befreit wer-

den, wenn der persönliche Eindruck der Auswählenden soweit verbalisiert 

wird, dass dieser einer Überprüfung zumindest ansatzweise zugänglich ist. 

Das Auswahlverfahren muss mithin so gestaltet werden, dass die Tatsa-

chen, auf denen der persönliche Eindruck beruht, überprüfbar sind. Die auf 

ihnen beruhenden Schlussfolgerungen müssen zumindest nachvollziehbar 

sein. Assessment-Center und Interviews, welche sich allein auf den persön-

lichen Eindruck der Auswählenden verlassen, genügen diesen Anforderun-

gen nicht
892

. Insoweit ist es zutreffend, wenn das OVG Lüneburg feststellt, 

dass sich die Ergebnisse von strukturierten Auswahlgesprächen „einer ge-

richtlichen Feststellung entziehen“
893

. Allerdings liegt dann auch die 

Schlussfolgerung nahe, dass solche Auswahlgespräche mit Art. 19 IV GG 

unvereinbar sind
894

, weil durch das gewählte Verwaltungsverfahren, das 

heißt die gewählte Art und Weise der Sachverhaltsermittlung, kein Rechts-

schutz mehr möglich ist.  

 

Wenn aber die besseren Gründe für einen Beurteilungsspielraum der Ver-

waltung sprechen
895

 und das Grundrecht aus Art. 33 II GG völlig von der 

Auswahlentscheidung abhängt, kann auch nicht die volle Überprüfbarkeit 

                                                 
890

 So OVG Greifswald, ZBR 2002, 405. 
891

 BVerfG, NVwZ 2007, 1178 (1179) für die Pflicht zur schriftlichen Niederlegung der 

Entscheidungsgründe. 
892

 Dazu, dass sich mit diesen Instrumenten „jedwedes Ergebnis erzielen“ lässt, Schwei-

ger, ZBR 2006, 25 (29). 
893

 OVG Lüneburg, NVwZ-RR 2007, 540 (542). 
894

 So ausdrücklich Adam, RiA 2005, 225 (228). 
895

 Kapitel 3 B. I. 3. a. 
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der Auswahlentscheidung postuliert werden. Dem Recht auf wirksamen 

Rechtsschutz ist anders Genüge zu tun. Es bleibt als einzige Möglichkeit, 

anstelle der eigentlichen Entscheidung das Verfahren bis zu der Entschei-

dung zu kontrollieren
896

. Das ist aber nicht möglich, wenn die Entschei-

dung auf dem subjektiven Eindruck beruht, den der Bewerber bei den 

Auswählenden hinterlässt. Das Verfahren muss folglich soweit formalisiert 

werden, dass es vom Gericht nachvollzogen und kontrolliert werden 

kann
897

.  

 Bei der Kontrolle von Personalauswahlentscheidungen im öffentli-

chen Dienst verlangt die Rechtsprechung eine solche Formalisierung be-

reits. Mit ihren Forderungen nach verbindlichen Anforderungsprofilen, 

nach Begründungen von Entscheidungen
898

, nach einer bestimmten Dauer 

von Interviews
899

 und vor allem nach gleicher Dauer und gleichen Fragen 

bei den Interviews
900

 für alle Bewerber, kontrolliert die Rechtsprechung 

das Verfahren. Auch die bei Beurteilungsspielräumen allgemein anerkann-

te volle Überprüfbarkeit der Sachverhaltsfeststellung besagt nichts anderes, 

denn die Feststellung des Sachverhalts dient der Vorbereitung der Ent-

scheidung.  

 Es ist nicht ersichtlich, warum das Personalauswahlverfahren nicht 

noch weiter formalisiert werden sollte
901

, um es dadurch transparenter und 

nachvollziehbarer zu machen und damit noch besser kontrollierbar. Dies 

gilt umso mehr, als ein formalisiertes Verfahren keineswegs ein ineffizien-

tes Verfahren sein muss
902

. Im Gegenteil: Die Möglichkeit einer wirksa-

men gerichtlichen Kontrolle kann die Qualität des Verwaltungshandelns 

steigern, weil die Verwaltung dadurch zu fairerem Verhalten angehalten 

wird
903

. 

 Die Zurückhaltung bei einer weiteren Formalisierung ist umso we-

niger verständlich, als es bei der Vergabe von Beförderungsämtern im öf-

                                                 
896

 Krebs, Kontrolle, S. 97 ff; dieser Gedanke durfte auch der Grund für die oben (Kapitel 

3 A. III. 3. a.) dargelegte herrschende Meinung sein, dass die Verfahrenskontrolle desto 

umfassender sein muss, je größer der Entscheidungsspielraum der Verwaltung ist; Becker, 

Beurteilungsspielraum, S. 642, zum Prüfungsrecht. 
897

 Sachs, ZBR 1994, 133 (134). 
898

 VGH Kassel ZBR 1994, 347 (349). 
899

 VGH Kassel ZBR 1994, 347 (349). 
900

 VGH Kassel ZBR 1994, 347 (349). 
901

 Becker, Beurteilungsspielraum, S. 660 spricht von einem „gebundenen Verfahren“. 
902

 V. Mutius, NJW 1982, 2150 (2151). 
903

 König, Moderne öffentl. Verwaltung, S. 35. 
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fentlichen Dienst bereits detaillierte Vorgaben zum Auswahlverfahren 

gibt
904

. So können Assessment-Center
905

 und Interviews die Bewertung 

durch dienstliche Beurteilungen nicht aufheben
906

. Diese personaldiagnos-

tischen Instrumente stellten lediglich „Momentaufnahmen“ dar und hätten 

nicht die Qualität, um langandauernde Beobachtungen
907

 der Vorgesetzten, 

festgehalten in dienstlichen Beurteilungen, zu überwiegen.  

Nun liegen aber bei Neueinstellungen im öffentlichen Dienst im 

Gegensatz zu Beförderungsverfahren noch keine dienstlichen Beurteilun-

gen vor, so dass auf den Einsatz klassischer personaldiagnostischer In-

strumente nicht verzichtet werden kann. Das ändert aber nichts daran, dass 

sich die bei der Vergabe von Beförderungsämtern von der Rechtsprechung 

regelmäßig kritisierten personaldiagnostischen Instrumente „Interview“ 

und „Assessment-Center“ bei ihrem Einsatz für Auswahlentscheidungen 

zu Neueinstellungen keineswegs als qualitativ hochwertiger erweisen, sich 

also ebenso der Kritik stellen müssen. Auch das Argument, bei Assess-

ment-Centern und Interviews werde durch eine „Zeitraffer“
908

-Beurteilung 

„die gesamte berufliche Leistung des Lebenszeitbeamten (einschließlich 

der durch das Studium und den staatlichen Vorbereitungsdienst erworbe-

nen und durch Staatsexamina nachgewiesenen fachlichen Befähigung) 

entwertet“
909

, gilt auch bei Einstellungsentscheidungen – allerdings mit der 

Einschränkung, dass der Schwerpunkt regelmäßig auf der Befähigung 

liegt, weil es die berufliche Leistung bisher noch nicht gibt. Insoweit über-

rascht es, dass das Bundesarbeitsgericht
910

 bei einer Entscheidung zu Neu-

einstellungen auf die Zulässigkeit und diagnostische Qualität des durchge-

führten Assessment-Centers nicht eingegangen ist. Der Kläger hatte sich 

für den höheren Dienst bei „einer Bundesbehörde“ beworben und war nach 

einem Assessment-Center abgelehnt worden. Zwei Jahre später bewarb er 

                                                 
904

 Die Rechtsprechung zu Art. 33 II GG konzentriert sich auf Beförderungsentscheidun-

gen, zu Einstellungen gibt es nur wenig Rechtsprechung, siehe Kapitel 2 G. III. 2. c. 
905

 Skeptisch zu diesem Instrument ist Günther, DÖD 2006, 146 (149); ihm gegenüber 

positiv eingestellt ist dagegen Lorse, ZTR 2006, 14 (22). 
906

 OVG Nordrhein-Westfalen, DVBl. 1995, 205 (206) zu Interview; OVG Weimar, 

NVwZ-RR 2004, 52 (54) zu Assessment-Center ; VG Potsdam, ZBR 2005, 62 (63); ein-

schränkend OVG Lüneburg, NVwZ-RR 2007, 540 (542). 
907

 Dass auch dienstliche Beurteilungen alles andere als ideal sind, ist ein anders Thema.  
908

 Schweiger, ZBR 2006, 25 (29). 
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 Schweiger, ZBR 2006, 25 (29); Diese Problematik sprechen auch Drescher, professio-

nelle Personalauswahl, S. 104, und Hufen, Fehler, Rn 130, an. 
910

 BAG, NZA-RR 2008, 327 ff. 
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sich erneut, wurde aber mit Hinweis auf das erste, erfolglose Assessment-

Center nicht zum neuen Assessment-Center eingeladen. Die Zulassung zu 

diesem Assessment-Center begehrte er mit seiner Klage. 

 

3. Keine Einschränkung des Beurteilungsspielraums 

Daraus ergibt sich allerdings nicht, dass der öffentliche Dienst subjektive 

Wertungen bei der Personalauswahl nicht mehr berücksichtigen dürfte
911

. 

Es ist daraus lediglich die Konsequenz zu ziehen, dass das Personalaus-

wahlverfahren noch weiter formalisiert werden muss, um es gerichtlich 

überprüfen zu können. Die vertiefte Verfahrenskontrolle ist die notwendige 

Ergänzung des Beurteilungsspielraums der Verwaltung
912

. Damit ist keine 

Qualitätseinbuße der Personalauswahl verbunden. Einige besonders quali-

tätsvolle personaldiagnostische Instrumente, wie Intelligenztests und Ar-

beitsproben, aber auch biographische Fragebögen, sind objektive und teil-

weise schriftliche Verfahren, deren gerichtliche Überprüfung problemlos 

möglich ist.  

 Der öffentliche Dienst kann seine Personalauswahl demnach 1. auf 

die durch Zeugnisse meistens problemlos feststellbare Befähigung und  

2. auf objektive Instrumente zur Persönlichkeitsbeurteilung stützen.  

 

Auf dieser Grundlage sollte im Regelfall eine richtige Personalauswahl 

möglich sein. Denn die erreichte Befähigung setzt die hierfür erforderliche 

Leistung voraus, weswegen es wahrscheinlich ist, dass jemand, der die 

notwendige Befähigung erworben hat, auch die notwendige Eignung be-

sitzt
913

. Diese auf überprüfbaren Tatsachen beruhende Vermutung kann 

nicht durch einen wie auch immer gewonnen subjektiven Eindruck wider-

legt werden
914

. Wenn der öffentliche Dienst in einem Auswahlverfahren 

auf einen persönlichen Eindruck nicht verzichten will, so kann er ihn da-

rauf beschränken, das Ergebnis der objektiven Verfahren zu bestätigen
915

. 

                                                 
911

 So aber Adam, RiA 2005, 225 (230), der fordert, auf Vorstellungsgespräche wegen 

ihrer mangelnden Qualität und ihrer fehlenden gerichtlichen Überprüfbarkeit zu verzich-

ten. 
912

 Lindner, ZBR 2012, 181 (181). 
913

 OVG Münster, DVBl. 1995, 205 (205). 
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 OVG Münster, DVBl. 1995, 205 (206), hier durch ein Interview. 
915

 Vergleiche Kapitel 4 A. IV. 1. 
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Es sollte indessen nicht versucht werden, die Persönlichkeit eines Men-

schen in 45 Minuten umfassend zu beurteilen und diese Beurteilung dann 

in eine Rangfolge mit anderen, ebenfalls in 45 Minuten gewonnenen Beur-

teilungen anderer Bewerber zu stellen. Es sollte in diesem Rahmen ledig-

lich versucht werden, schwere Persönlichkeitsdefizite aufzudecken
916

. Hier 

dürfte es dann auch kein Problem sein, die Tatsachen, auf denen die Fest-

stellung eines schweren Persönlichkeitsdefizits beruht, für ein Gericht 

nachvollziehbar darzulegen. 

Ein solches Vorgehen entspricht auch der Erfahrung, dass Leistung 

in der Vergangenheit der beste Indikator für Leistung in der Zukunft ist
917

. 

 Wenn es ausnahmsweise für das konkrete Amt nach dem Anforde-

rungsprofil entscheidend auf die Persönlichkeit des Amtsinhabers an-

kommt – von diesen Ämtern dürfte es nicht allzu viele geben, denn für die 

meisten Ämter ist die Befähigung immer noch das entscheidende Kriteri-

um -  und objektive Verfahren wie Intelligenztests als nicht ausreichend 

erscheinen, muss der öffentliche Dienst eben versuchen, in dem „Akt wer-

tender Erkenntnis“
918

 die Persönlichkeit der Bewerber möglichst richtig zu 

beurteilen. Dafür ist regelmäßig der Einsatz von professionellen Personen-

beurteilern erforderlich, nämlich studierten Psychologen
919

. Dies erscheint 

auch unter dem Gesichtspunkt der Effizienz vertretbar, denn regelmäßig 

werden es gerade Leitungsämter sein, bei denen es zentral auf die Persön-

lichkeit ankommt und objektive Instrumente zur Persönlichkeitsfeststel-

lung nicht zur Verfügung stehen
920

. Dies gilt umso mehr, als die sonst so 

validen Intelligenztests mit der Feststellung von Führungskompetenz 

Schwierigkeiten haben. 

                                                 
916

 Siehe BVerfG 39, 334 (353), wo einem Lehrer neben der fachlichen Qualifikation nur 

„ein Minimum an Geschick im Umgang mit den Schülern“ verlangt wurde. Freilich han-

delte es sich um obiter dicta. Der VGH Kassel, ZBR 1994, 347 (349) vertritt ebenfalls die 

Meinung, dass ein Vorstellungsgespräch nur dann ausschlaggebend sein könne, wenn die 

Bewerber ansonsten ungefähr gleich zu bewerten seien. Freilich ging es um eine Beförde-

rungsentscheidung; Der VGH München, Beschluss vom 17.06.2010 (7 ZB 10.375), Rn 20, 
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schriftliche eignungsdiagnostische Instrumente ermittelte Tatsachengrundlage zur Eig-

nungsbeurteilung nur „abgerundet“ werden könne. Freilich argumentiert er mit einer feh-

lenden gesetzlichen Grundlage für Auswahlgespräche. 
917

 Schmidt/Hunter, Psychological Bulletin, 124 (1998), S. 262 (268). 
918

 BVerwGE 11, 139 (140). 
919

 Vergleiche Kapitel 3 A. III. 3. b. 
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 Dazu, dass Interviews in erster Linie bei der Feststellung von Führungskompetenzen 

zulässig sind, OVG Nordrhein-Westfalen, DVBl. 1995, 205 (206). 
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III. Zwischenergebnis 

Der Verwaltung steht ein Beurteilungsspielraum hinsichtlich der Aufnah-

me von Anforderungen in das Anforderungsprofil und hinsichtlich der 

Feststellung der Übereinstimmung des Bewerberprofils mit dem Anforde-

rungsprofil zu. Damit dennoch Art. 19 IV GG genüge getan und eine wirk-

same gerichtliche Kontrolle ermöglicht wird, muss statt der eigentlichen 

Entscheidung mit Beurteilungsspielraum das die Entscheidung vorberei-

tende Verwaltungsverfahren überprüft werden. Dazu muss das Verfahren 

förmlich ausgestaltet sein. Diese Förmlichkeit verlangt die Berücksichti-

gung der wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Eignungsdiagnostik. Durch 

ein solches Verfahren State oft the Art wird eine gerichtliche Überprüfung 

erleichtert. Es haben sich schriftliche Verfahren als ausgesprochen quali-

tätsvoll erwiesen und ihre Ergebnisse können nachvollzogen werden; im 

Gegensatz zu dem „Akt wertender Erkenntnis“, auf dem der persönliche 

Eindruck der Beurteiler beruht. 
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Kapitel 4: Weitere Anforderungen an die Ausgestaltung von 

Personalauswahlverfahren im öffentlichen Dienst 

 

Bisher wurde dargelegt, welche Verfahrensanforderungen für Personal-

auswahlverfahren im öffentlichen Dienst bereits von der Rechtsprechung 

und in der Literatur entwickelt wurden. Weiter wurde dargelegt, dass sich 

diese Verfahrensanforderungen aus Art. 33 II GG und Art. 19 IV GG erge-

ben. Nun soll untersucht werden, ob sich aus diesen Begründungen weitere 

Verfahrensanforderungen für Personalauswahlverfahren im öffentlichen 

Dienst ergeben. 

 

Dem öffentlichen Dienst steht bei der Auswahl seiner Mitarbeiter nach 

Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung ein Beurteilungsspielraum 

zu. Damit liegt die letzte Entscheidung darüber, welcher Bewerber der 

Bestgeeignete ist, in der Hand des öffentlichen Arbeitgebers. Er ist in die-

ser Beurteilung jedoch keineswegs frei, denn freie Entscheidungen von 

Hoheitsträgern sind dem Rechtsstaat fremd. Selbst bei der Ausübung des 

Gnadenrechts, nach alter Ansicht der Inbegriff freier Hoheitsausübung, 

mehren sich Stimmen, die den Hoheitsträger als rechtlich gebunden be-

trachten
921

.  

 

Worin aber besteht diese Bindung bei der Personalauswahl? Sie kann nur 

darin bestehen, die Zwecke von Art. 33 II GG möglichst gut zu verwirkli-

chen. Dies bedeutet, dem öffentlichen Dienst möglichst geeignete Bewer-

ber zuzuführen und zugleich den Bewerbern einen möglichst gerechten 

Zugang zum öffentlichen Dienst zu eröffnen. Dies kann nur erreicht wer-

den, wenn in jedem Einzelfall die optimale Auswahlentscheidung getroffen 

wird. Gelingen kann dies nur, wenn die wissenschaftlichen Erkenntnisse 

auf dem Gebiet der Gestaltung von Personalauswahlverfahren berücksich-

tigt werden. 

 

Es ist hochkomplex, und unmöglich, die Persönlichkeit eines Menschen in 

einem Zeitraum von 30 Minuten (bei einem einfachen Vorstellungsge-
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 Siehe Kapitel 2 G. III. 1. 
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spräch) bis einigen Tagen (bei einem umfangreichen Assessment-Center) 

zu erfassen und zu beurteilen. Gerade deshalb ist es geboten, dass das Vor-

gehen der Verwaltung wissenschaftlich fundiert ist, um brauchbare Ergeb-

nisse zu erzielen.  Die Eignungspsychologie hält hierfür Methoden bereit, 

um Entscheidungen in Personalauswahlverfahren im Vergleich zu einem 

rein intuitiven Vorgehen des Auswählenden signifikant zu verbessern. 

Auch wenn diese Methoden Schwächen haben: Solange es keine besseren 

gibt, muss auf sie zurückgegriffen werden.  

 

Im Folgenden werden zunächst die Pflichten der Verwaltung bei der kon-

kreten Ausgestaltung des Personalauswahlverfahrens dargelegt. Anschlie-

ßend soll erörtert werden, ob das Personalauswahlverfahren einer spezifi-

schen gesetzlichen Grundlage bedarf. 

   

A. Die einzelnen Verfahrensanforderungen 

Nun sollen die konkreten Anforderungen an die Gestaltung von Personal-

auswahlverfahren im öffentlichen Dienst betrachtet werden. 

 

I. Anforderungen an ein Anforderungsprofil im öffentlichen Dienst  

Weil sich die Eignung immer nur auf das zu besetzende Amt beziehen 

kann, muss das Anforderungsprofil auf dieses zugeschnitten sein. Die mit 

dem zu besetzenden Amt verbundenen Tätigkeiten sind zu analysieren und 

die für sie erforderlichen Fähigkeiten in das Anforderungsprofil aufzu-

nehmen
922

. Nicht gestattet ist es deshalb, in ein Anforderungsprofil allge-

mein erwünschte Eigenschaften aufzunehmen, obwohl sie für das konkrete 

Amt nicht erforderlich sind.  

 

1. Anforderungsprofile sind gerichtlich überprüfbar 

Auch aus Art. 19 IV GG ergeben sich Anforderungen an die Erstellung des 

Anforderungsprofils, weil sich die gerichtliche Kontrolle der Personalent-

                                                 
922

 Dazu, dass die Anforderungen des Anforderungsprofils auch tatsächlich für das Amt 

erforderlich sein müssen, BVerfG, NVwZ 2008, 69 (70) und Willke, Psychologische Eig-

nungstests, S. 101. 
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scheidung auch auf den Inhalt des Anforderungsprofils erstreckt
923

. Der 

Gegenauffassung kann nicht gefolgt werden. Denn die Auswahl nach dem 

Leistungsprinzip ist ein subjektives Recht des Bewerbers. Nach der Eig-

nung kann aber nur ausgewählt werden, wenn die Eignung feststellbar ist. 

Da es keine absolute Eignung
924

 gibt, sondern nur eine solche im Verhält-

nis zum Anforderungsprofil, ist ein solches unabdingbar. Das Anforde-

rungsprofil ist damit notwendiger Teil der Auswahlentscheidung
925

. Dann 

aber muss es auch gerichtlicher Kontrolle unterliegen, wenn das Gericht 

die Auswahlentscheidung einer Überprüfung unterzieht. Diese Überprü-

fung ist gemäß Art. 19 IV GG unerlässlich. Eine solche Kontrolle darf sich 

aber nicht darauf beschränken, zu überprüfen, ob das Anforderungsprofil 

dazu missbraucht wurde, einen potentiellen Bewerber zu bevorzugen, in-

dem das Anforderungsprofil auf ihn zugeschnitten wird
926

. Dies wäre auch 

gar nicht möglich, denn wie soll festgestellt werden, ob das Anforderungs-

profil auf einen Bewerber „zugeschnitten wurde“? Doch nur durch einen 

Vergleich mit einem sachgerechten Anforderungsprofil. Ein solches muss 

also selbst bei diesem eingeschränkten Prüfungsmaßstab stets entworfen 

werden.  Eine solche Einschränkung der gerichtlichen Überprüfbarkeit 

schützt auch das Recht auf eine Auswahl nach dem Prinzip der Bestenaus-

lese nicht hinreichend. Ein Anforderungsprofil kann auch dann nicht sach-

gerecht sein, wenn sich die Behörde zwar keines Missbrauchs schuldig 

gemacht hat, aber bei der Erarbeitung des Anforderungsprofils Fehler ge-

macht hat. Ein fehlerhaftes Anforderungsprofil verletzt das Recht aus Art. 

33 II GG, weil mit ihm keine sachgerechte Auswahlentscheidung möglich 

ist. Auch ein ihr zustehender Beurteilungsspielraum gibt der Verwaltung 

kein Recht, fehlerhaft zu arbeiten. Ein Beurteilungsspielraum ist auch nicht 

deshalb notwendig, weil das Gericht nicht in der Lage wäre, ein schlechtes 

von einem guten Anforderungsprofil zu unterscheiden. Was ein schlechtes 

und eine gutes Anforderungsprofil ist, ergibt sich aus dem State of the Art 
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 A. A. BVerwG, Beschluss vom 27.01.2010 (Az.: 1 WB 52/08), Rn 25, welches den 

Inhalt des Anforderungsprofils für gerichtlich nicht überprüfbar hält. Diese Auffassung 

wird recht beiläufig in einer summarischen Darstellung der Grundsätze militärischer 

Auswahl- und Verwendungsentscheidungen geäußert. Im konkreten Fall war die mangel-

hafte Dokumentation der Auswahlerwägungen entscheidend. 
924

 Siehe Kapitel 2 D. II. 4. 
925

 BAG, Urteil vom 21. 01. 2003 -9 AZR 72/02- Rn 32; A. A. Eck, RiA 2012, 16 (20). 
926

 So aber OVG Lüneburg, Beschluss vom 17.02.2010 (Az.: 5 ME 266/09), Rn 18 und 

Eck, RiA 2012, 16 (21). 
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der Erstellung von Anforderungsprofilen
927

. Ein Beurteilungsspielraum ist 

nur deshalb erforderlich, weil es zu Organisationsgewalt der Verwaltung 

gehört, den Zuschnitt der von ihr zu besetzenden Ämter zu bestimmen. Ob 

das Anforderungsprofil zu der so zugeschnittenen Stelle passt, ist indes der 

gerichtlichen Überprüfung zugänglich, indem das Verfahren zur Erstellung 

des Anforderungsprofils überprüft wird. Eine solche Kontrolle ist aber nur 

möglich, wenn die Behörde die oben dargestellten rationalen Methoden zur 

Erstellung des Anforderungsprofils anwendet. Damit ergibt sich eine 

Pflicht zu deren Anwendung auch aus Art. 19 IV GG. Dadurch wird die 

nötige Flexibilität der Verwaltung beim Zuschnitt der Ämter nicht einge-

schränkt.  

 

Der Gestaltungsspielraum des öffentlichen Dienstes erfährt durch eine pro-

fessionelle Anforderungsanalyse keine Einschränkung. Er wird im Gegen-

teil durch sie erweitert, denn so können die Anforderungen für die Stelle 

auf breiterer Kenntnisgrundlage formuliert werden. Ein Mehr an Informa-

tionen verbessert dabei stets die Qualität der Entscheidung.  Ohne eine 

solche Analyse ist eine sachgerechte Personalauswahl nicht möglich. 

Ebenso selbstverständlich müssen die Ergebnisse der Analyse auch beach-

tet werden, sonst wäre sie sinnlos. Die Analyse hat ihren Schwerpunkt 

immer auf der Beschreibung der Anforderungen einer bereits vorhandenen 

Stelle. Falls die besetzende Organisation den Zuschnitt der Stelle verän-

dern möchte, kann sie auf Anforderungen verzichten, die sich aus der An-

forderungsanalyse ergeben, und andere hinzufügen, die sie für notwendig 

hält. Dies zu tun ist sogar ihre Pflicht, denn die Auswahl nach nicht mehr 

benötigten Anforderungsmerkmalen oder die Nichtbeachtung von künftig 

benötigten Anforderungen macht die Bestenauslese unmöglich und ver-

stößt damit gegen Art. 33 II GG. Erst recht gilt dies, wenn eine neue Stelle 

geschaffen werden soll, für deren Zuschnitt es in der Organisation noch 

kein Vorbild gibt. 
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 Siehe Kapitel 1 B. II. 1. 
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2. Erstellung des Anforderungsprofils 

Bei der Gestaltung des Anforderungsprofils darf die Organisation nicht 

willkürlich vorgehen. Ihre Beurteilung muss intendieren, den am besten 

Geeigneten für die zu besetzende Stelle zu finden
928

. Abweichungen von 

den Ergebnissen der objektiv und wissenschaftlich durchgeführten Anfor-

derungsanalyse müssen daher nachvollziehbar begründet werden. Dies soll 

zum einen verhindern, dass das Anforderungsprofil auf einen bestimmten 

Bewerber zugeschnitten wird. Daran wäre zu denken, wenn beispielsweise 

eine Stelle einem Bewerber, der Japanisch spricht, zugesprochen werden 

soll und deshalb Japanischkenntnisse in das Anforderungsprofil aufge-

nommen werden, obwohl der Stelleninhaber solche Kenntnisse überhaupt 

nicht benötigt. 

 Zum anderen hat eine Begründungspflicht auch Vorteile jenseits 

der Verhinderung derart rechtsfeindlicher Handlungen. Sie trägt nämlich 

dazu bei, dass sich die Organisation nicht von Vorurteilen leiten lässt, son-

dern ihre vorgesehenen Anforderungen noch einmal überdenkt und nur das 

tatsächlich Erforderliche in das Anforderungsprofil aufnimmt. Um Gründe 

für die Aufnahme solch zusätzlicher Anforderungen neben denen, die sich 

aus der Anforderungsanalyse ergeben, objektiver, transparenter und effek-

tiver darzulegen, kann es sinnvoll sein, Stellen in anderen Behörden, die 

der neuen oder neu zugeschnittenen Stelle entsprechen, zu analysieren. So 

kann auch für diese neuen Anforderungen auf eine Anforderungsanalyse 

zurückgegriffen werden. Gerade im öffentlichen Dienst, wo in einer Viel-

zahl von Behörden eine Vielzahl von Stellen vorhanden ist, sollte dies re-

gelmäßig möglich sein. 

 

Weiterhin muss das Anforderungsprofil konkret genug sein, um eine Sub-

sumtion der Merkmale der Bewerber zu ermöglichen
929

. Völlig unbe-

stimmte Anforderungen wie „positive Persönlichkeit“ sind insoweit un-

brauchbar.  
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 BVerfG, NVwZ 2008, 69 (70). 
929

 Sie müssen eindeutig und trennscharf sein, Drescher, professionelle Personalauswahl, 

S. 28. 
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3. Anforderungen von Beförderungsämtern in Anforderungsprofile 

für Eingangsämter 

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob sich das Anforde-

rungsprofil nur auf die konkret zu besetzende Stelle beziehen darf oder ob 

es Anforderungen von Ämtern umfassen darf, in die ein erfolgreicher Be-

werber möglicherweise erst später einmal gelangen könnte, also insbeson-

dere diejenigen von Beförderungsämtern. Letzteres scheint durchaus üb-

lich zu sein
930

. Dies führt dazu, dass die Eignung im engeren Sinn ein 

Übergewicht gegenüber der Befähigung erhält. Denn wenn man nicht si-

cher weiß, für welche Tätigkeit man eigentlich einstellt, muss man auf all-

gemeine, heute gerne Schlüsselqualifikationen genannte Aspekte der cha-

rakterlichen Eignung zurückgreifen
931

. 

Bedenken ergeben sich daraus, dass dann nicht mehr der aktuell 

Bestgeeignete für das zu besetzende Amt gesucht wird. Für die genannte 

Praxis spricht, dass die Beförderungsämter regelmäßig mit schon vorhan-

denen Mitarbeitern besetzt werden. Die Heranziehung anderer Bewerber 

ist selten. So erscheint es folgerichtig, bereits bei der Einstellung die Eig-

nung für diese Beförderungsämter zu überprüfen. 

Dennoch ist ein solches Vorgehen mit Art. 33 II GG unvereinbar. 

Der Wortlaut bezieht sich auf ein konkret zu besetzendes Amt. Möglich-

erweise später einmal zu besetzende Beförderungsämter sind damit nicht 

gemeint. Die Fixierung auf Laufbahnen widerspricht dem Leistungsprin-

zip, denn dieses verlangt, anderen Bewerbern mehr als nur theoretische 

Chancen einzuräumen. Sie müssen immer dann ausgewählt werden, wenn 

sie die Besten sind. Dem widerspricht eine Praxis, die darauf abstellt, Be-

förderungsstellen nur dem Kreis der eigenen Mitarbeiter zu öffnen. 

Schließlich ist eine solche Vorgehensweise auch ineffizient, schließlich 

kann stets nur ein Teil der Mitarbeiter befördert werden. Wenn aber alle 

Mitarbeiter, weil nur solche eingestellt werden, für „Höheres“ geeignet 

sind, werden sie bei natürlichem Ehrgeiz auch willens sein, diese Ämter 

einmal zu erreichen. Unter diesen Umständen kann es nicht ausbleiben, 

dass viele im Laufe ihres Berufslebens Enttäuschungen hinnehmen müs-
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 Lorse, Personalmanagement, S. 52. 
931

 Hubler, Rekrutierung, S. 151. 
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sen. Daraus wiederum kann sich Motivationsverlust bis hin zur „inneren 

Kündigung“ entwickeln. Dann stellt sich der Verwaltung nicht nur das 

Problem, einen erfahrenen Mitarbeiter zu verlieren. Im öffentlichen Dienst 

mit seinem guten Kündigungsschutz auch für Angestellte muss sie einen 

solchen Mitarbeiter trotz seiner Unlust auch noch weiter beschäftigen.  

Vor allem aber ist die Persönlichkeit, wie bereits dargelegt
932

, ent-

gegen der im Alltag verbreiteten Auffassung instabil. Auch Erwachsene 

können noch Persönlichkeitsveränderungen durchleben. Deswegen macht 

es keinen Sinn, die Persönlichkeit eines Menschen auf Jahre im Voraus zu 

prognostizieren. Das Personalauswahlverfahren ist mit dem Versuch, die 

aktuelle Persönlichkeit zu ermitteln, bereits ausgelastet.   

II. Qualifikation der Beurteiler 

Ein wichtiges Kriterium dafür, ob dem entscheidenden Amtsträger ein Be-

urteilungsspielraum zuerkannt werden soll, ist eine besondere Qualifikati-

on dieses Amtsträgers. Dabei handelt es sich nicht nur um ein Indiz für das 

Vorliegen eines Beurteilungsspielraumes
933

, sondern um eine notwendige 

Voraussetzung. Warum sollte, fragt man sich, der Amtsträger die Sache 

besser beurteilen können als das Gericht, wenn er nicht besonders qualifi-

ziert ist. Wenn der Amtsträger dem Gericht nicht unerreichbar in seiner 

Sachkenntnis überlegen ist, besteht kein Grund, die Überprüfung der Ent-

scheidung einzuschränken.  

 Daraus ergibt sich, dass diejenigen Amtsträger, die die Personalent-

scheidungen treffen, für die Beurteilung der Kriterientrias besonders quali-

fiziert sein müssen. Für den verwandten Bereich des Prüfungsrechts
934

 ist 

dies allgemein anerkannt. Prüfer müssen so qualifiziert sein, dass sie die 

erbrachten Prüfungsleistungen beurteilen können
935

. Übertragen auf die 

Eignungsbeurteilung kann dies nur heißen, dass die Entscheider im Perso-

nalauswahlverfahren in der Lage sein müssen, die Eignung der Bewerber 

festzustellen. Hinsichtlich der Beurteilung der Eignung, insbesondere der 

Persönlichkeit des Bewerbers, müssen sie also besonders befähigt sein. 
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 Siehe Kapitel 2 D. II. 5. d. 
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 So aber Kopp, in: Kopp/Ramsauer, VwVfG, § 40 Rn 72a. 
934

 Pache, Beurteilungsspielraum, S. 136, weist auf die Prallelen von beamtenrechtlichen 

Beurteilungen und Prüfungsentscheidungen hin. 
935
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Dabei handelt es sich um eine Frage aus dem Fachgebiet der Psychologie. 

Psychologen sind mithin hierfür sachkundig. Es wird also zu erörtern sein, 

ob Psychologen bei Personalauswahlverfahren hinzugezogen werden müs-

sen. Die Frage stellt sich insbesondere dann, wenn die Persönlichkeit im 

Anforderungsprofil eine wichtige Rolle spielt, was vor allem bei Füh-

rungskräften der Fall sein dürfte. 

III. Die Auswahl der personaldiagnostischen Instrumente 

Es wurde festgestellt, dass zwingende Voraussetzung eines grundrechts-

konformen Verfahrens die ausreichende Sachverhaltsaufklärung ist. Was 

ausreichend ist, ergibt sich aus den zur Verfügung stehenden Mitteln zur 

Sachverhaltsaufklärung. Mittel zur Sachverhaltsaufklärung stehen dann zur 

Verfügung, wenn sie in der konkreten Situation von der Verwaltung einge-

setzt werden können. Dies bestimmt sich danach, welche Mittel generell 

zur Verfügung stehen und danach, welchen Mitteleinsatz die Verwaltung 

unter Berücksichtigung ihrer weiteren, ihr neben dem Grundrechtsschutz 

obliegenden, Aufgaben verantworten kann.  

 Generell kann sie auf alle personaldiagnostischen Instrumente zu-

rückgreifen. Andere von der Verwaltung ebenfalls zu berücksichtigende 

Ziele betreffen vor allem die Verwaltungseffizienz
936

. Dabei ist der Gegen-

satz zwischen Grundrechtsschutz und Verwaltungseffizienz im vorliegen-

den Fall geringer als bei anderen Grundrechten. Denn Art. 33 II GG ist 

nicht nur ein Grundrecht, sondern dient selbst auch der Verwaltungseffizi-

enz. Wenn nämlich der am besten Geeignete für ein öffentliches Amt aus-

gewählt wird, so wird er dieses Amt auch am besten ausüben und dadurch 

die Qualität der öffentlichen Dienste durch seine Amtsausübung optimie-

ren. Deswegen ist im Grundsatz ein Verfahren, welches das Grundrecht 

aus Art. 33 II GG am besten schützt, auch das verwaltungseffizienteste 

Verfahren. Es soll damit allerdings nicht behauptet werden, dass es bei 

Personalauswahlverfahren keinen Gegensatz zwischen Grundrechtsschutz 

und Verwaltungseffizienz gibt. Falls beispielsweise aus mehreren geeigne-

ten Bewerbern, die sich hinsichtlich ihrer Eignung nur geringfügig unter-

scheiden und bei denen diese Unterschiede sich nur in einem sehr aufwän-
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 Schoch, Verwaltung 25 (1992), 21 (25). 
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digen Verfahren herausfinden ließen, ausgewählt werden muss, so wäre im 

Sinne des Grundrechtsschutzes dieses aufwändige Verfahren durchzufüh-

ren. Nur dadurch könnte der bestgeeignete Bewerber ermittelt und einge-

stellt werden. Aus Sicht der Verwaltungseffizienz könnte gefordert wer-

den, dieses aufwändige Verfahren nicht einzusetzen, weil auch mit einem 

einfacheren Verfahren zwar vielleicht nicht der Beste (außer durch Glück), 

aber doch ein nur geringfügig weniger geeignete Bewerber auswählt wer-

den kann. Ob sich das aufwändige Verfahren dann aus Sicht der Verwal-

tung lohnt, hängt sicherlich auch von dem zu besetzenden Amt ab. Wenn 

dieses besonders verantwortungsvolle Tätigkeiten umfasst, können schon 

geringe Leistungsunterschiede der Ausübenden die Leistung der Verwal-

tung insgesamt beeinflussen.  

 

Effizienz ist zunächst eine einfache Zweck-Mittel-Relation. Ein festgeleg-

ter Zweck soll mit möglichst geringen Kosten möglichst gut erreicht wer-

den. Zweck ist, wie bereits gezeigt
937

, zumindest unter anderem die Rich-

tigkeit der Verwaltungsentscheidung. Kosten sind neben Geld im engeren 

Sinne auch Zeit-, Personal-, und Organisationsaufwand
938

. Verwaltungsef-

fizienz im vorliegenden Fall heißt somit, den bestgeeigneten Bewerber mit 

dem Auswahlverfahren herauszufinden, das den geringsten Aufwand er-

fordert. 

 Dies kann nur gelingen, wenn bei der Gestaltung des Auswahlver-

fahrens die empirischen Erkenntnisse der Personaldiagnostik berücksich-

tigt werden. Bei der Entscheidung, welcher Aufwand bei einem Auswahl-

verfahren angemessen ist, müssen auch die betriebswirtschaftlichen Er-

kenntnisse hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit von Personalauswahlverfah-

ren beachtet werden, damit die Verwaltung nicht verschwenderisch wirt-

schaftet. Bei diesen betriebswirtschaftlichen Erkenntnissen wird selbstver-

ständlich berücksichtigt, welche Stelle zu besetzen ist, um so feststellen zu 

können, ob sich der Aufwand eines Auswahlverfahrens angesichts des 

Nutzens einer optimierten Stellenbesetzung lohnt.  
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 Siehe Kapitel 3 A. III. 3. a. 
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IV. Die einzelnen eignungsdiagnostischen Instrumente 

Es müssen eignungsdiagnostische Instrumente im Personalauswahlverfah-

ren zum Einsatz kommen, die geeignet sind, die Eignung der Bewerber 

festzustellen. Denn Art. 33 II GG ist verletzt, wenn im Auswahlverfahren 

keine „tragfähigen Erkenntnisse über das Leistungsvermögen“ gewonnen 

werden und deshalb „ein Leistungsvergleich gar nicht möglich“ ist
939

. Es 

müssen mithin diejenigen Instrumente eingesetzt werden, mit denen es am 

wahrscheinlichsten ist, denjenigen Bewerber herauszufinden, der mit sei-

nem Profil am besten dem Anforderungsprofil entspricht.  

 

1. Interviews 

Daraus ergibt sich, dass unstrukturierte Interviews nicht eingesetzt werden 

dürfen, denn diese haben sich in der empirischen Forschung als wenig ge-

eignet erwiesen
940

. 

 

Strukturierte Interviews hingegen sind nicht ungeeignet, die soziale Kom-

petenz des Bewerbers zu ermitteln. Ihr Nachteil ist aber, dass sie von der 

Tagesform der Beteiligten abhängen, die Eignung der Interviewer und Be-

obachter entscheidend auf das Ergebnis einwirkt und die Sympathie zwi-

schen Beobachter und Bewerber erheblich auf das Ergebnis Einfluss neh-

men kann. Dass dies einen Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrund-

satz darstellt, wird insbesondere dann deutlich, wenn die Auswahlgesprä-

che bei vielen Bewerbern von mehreren Auswahlkommissionen geführt 

werden und ein Bewerber den Mitgliedern der einen Kommission sympa-

thisch ist, den Mitgliedern einer andere Kommission aber nicht. Dann 

hängt es vom Zufall ab, ob ein Bewerber von einer Kommission interviewt 

wird, deren Mitgliedern er sympathisch ist, oder einer anderen Kommissi-

on zugeteilt wird. Im Übrigen ist Sympathie nicht rational nachvollziehbar, 

obwohl es bestimmte Eigenschaften gibt, die allgemein als sympathisch 

beurteilt werden, wie insbesondere Extraversion. Deshalb hängt es auch 

bei nur einer Auswahlkommission vom Zufall ab, ob der Bewerber den 

Mitgliedern der Kommission sympathisch ist oder nicht. 
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 BVerwG, Urteil vom 04.11.2010 (Az.: 2 C 16.09), Rn 24. 
940

 Siehe Kapitel 1 E. II. 3. 
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 Hinzu kommt die den Bewerbern eröffnete Möglichkeit, sich zu 

verstellen, also Persönlichkeitseigenschaften im Interview vorzuspiegeln, 

die sie nicht haben oder Persönlichkeitseigenschaften zu verbergen, die sie 

haben. Nun mag man einwenden, dass Selbstpräsentation bei einem Inter-

view dazugehört und derjenige zu Recht bessere Chancen hat, eingestellt 

zu werden, wer diese beherrscht. Dieses Argument ist aber aus zwei Grün-

den zurückzuweisen. Zum einen ist ein gewisses Maß an Selbstpräsentati-

on Voraussetzung zum Erfolg in einem Interview, gehört aber nicht zu 

jedem Anforderungsprofil. In diesem Fall ist das Interview ein ungeeigne-

tes Instrument, die Passung des Bewerbers zum Anforderungsprofil zu 

ermitteln. Zum anderen gibt es, wenn Selbstpräsentation zum Anforde-

rungsprofil gehört, Instrumente, die darauf zugeschnitten sind, diese Fä-

higkeit festzustellen, während dies in einem Interview unbewusst und da-

mit nur ungenau geschieht. 

 

Daraus folgt, dass ein Interview nur dann entscheidende Bedeutung haben 

darf, wenn soziale Kompetenz Teil des Anforderungsprofils ist
941

. Dabei 

muss beachtet werden, dass soziale Kompetenz ein weiter Begriff ist
942

 

und daher in einem Anforderungsprofil konkretisiert werden müsste
943

. 

Beispielsweise, ob der Stelleninhaber konfliktfähig sein muss oder ob er 

über die Fähigkeit verfügen muss, Kontakte leicht herzustellen. Zur Fest-

stellung anderer Persönlichkeitseigenschaften, zum Beispiel Selbstdiszip-

lin, ist das Interview ungeeignet und sollte deshalb nicht eingesetzt wer-

den. 

 Die Objektivität des Instruments muss so weit wie möglich gestei-

gert werden, um brauchbare Ergebnisse zu erzielen. Hierfür gibt es ver-

schiedene Möglichkeiten
944

. Die Bewertung des Bewerbers im Interview 

                                                 
941

 Das OVG Lüneburg, NVwZ-RR 2007, 540 (542) meint, dass „dem strukturierten Aus-

wahlgespräch nicht grundsätzlich die Eignung abzusprechen, Hinweise auf die soziale 

Kompetenz und die Führungskompetenz zu bekommen“, sei. Im Umkehrschluss müsste 

das bedeuten, dass es zur Feststellung aller anderen Anforderungen ungeeignet ist; Zum 

Prüfungsrecht meint Becker, Beurteilungsspielraum, S. 643, dass mündliche Prüfungen 

wegen ihrer schweren Qualitätsmängel nur zur Prüfung sozialer Kompetenz zulässig sei-

en. Die Beispiele hierfür nimmt er aus dem Bereich der medizinischen Prüfungen, etwa 

die Prüfung des Zugangs zum Patienten. 
942

 Siehe Kapitel 2 D. II. 5. e. 
943

 VG Frankfurt, Beschluss v. 26.06.2009 (Az.: 9 L 338/09); Karkoschka, Validität, S. 

27. 
944

 Siehe Kapitel 1 E. II. 1. 
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muss von mehreren Beurteilern vorgenommen werden, die unabhängig 

voneinander agieren. Erst wenn jeder sich eine Meinung gebildet hat, ist 

ein gemeinsames Ergebnis zu formulieren. Am besten geschieht dies durch 

simple Abstimmung, um eine gegenseitige Beeinflussung in einer ab-

schließenden Diskussion zu vermeiden. Die Qualität des Interviews kann 

auch gesteigert werden, wenn der Interviewer von den Beurteilern perso-

nenverschieden ist. 

 Es müssen nicht nur die allen Bewerbern zu stellenden Fragen vor-

her festgelegt werden. Darüber hinaus müssen auch die möglichen Ant-

worten prognostiziert und gewertet werden, damit auf Grund der Antwor-

ten eine Beurteilung des Bewerbers möglich ist.  

 Die Beurteiler müssen ausreichend qualifiziert sein, in einem ma-

ximal einstündigen Interview einen Menschen sachgerecht zu beurteilen. 

Eine umfangreiche Schulung ist dafür unverzichtbar. Es ist aber fraglich, 

ob dies reicht. Letztlich ist die Beurteilung von Menschen nämlich derart 

komplex, dass sie nur von dafür ausgebildeten Personen bewältigt werden 

kann, also diplomierten Psychologen. Dies mag auf den ersten Blick inef-

fizient erscheinen, zumal, wenn keine Leitungsstelle zu besetzen ist. Es ist 

dagegen einzuwenden, dass bei anderen Stellen auch andere Instrumente 

zu Verfügung stehen, um die soziale Kompetenz zu beurteilen, wie zum 

Beispiel Fragebogen und Zeugnisse. Zu bedenken ist auch, dass bei Nicht-

Leitungsstellen die soziale Kompetenz regelmäßig keine überragende Be-

deutung haben dürfte. Wenn ausnahmsweise einmal nicht das den meisten 

eigene Mindestmaß an sozialer Kompetenz ausreichend erscheint und ein 

Interview nicht durch andere Instrumente substituiert werden kann, muss 

das Interview eben zielführend durchgeführt werden. Mit einem Zufallser-

gebnis in einem von nicht qualifizierten Mitarbeitern durchgeführten Inter-

view ist jedenfalls weder der Allgemeinheit noch den Bewerbern gedient. 

 

Allerdings kann ein strukturiertes Interview ergänzend zu Intelligenztests 

eingesetzt werden. Wenn nämlich das Interview auf der Basis eines Intelli-

genztests aufbaut, kann es die Validität des Auswahlverfahrens beträcht-

lich steigern
945

. Da der Intelligenztest äußerst objektiv ist, fällt auch die 

                                                 
945

 Siehe Kapitel 1 E. II. 3. 
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geringe Objektivität des Interviews weniger ins Gewicht. Dies gilt aller-

dings nur, wenn das Interview tatsächlich nur eine Ergänzung zum Intelli-

genztest ist, Abweichungen von seinem Ergebnis also begründet werden 

müssen. 

 

2. Assessment-Center  

Assessment-Center müssen ebenfalls State of the Art durchgeführt werden.  

 

Aber auch wenn sämtliche Qualitätskriterien berücksichtigt werden, zeigt 

das Assessment-Center Mängel, ähnlich denen des Interviews.  

 Ein besonderer Mangel ist die fehlende Reliabilität, welche sie auch 

von strukturierten Interviews negativ abhebt. Wie bereits dargelegt
946

, ist 

dieser Mangel Assessment-Centern inhärent, weil die Übungen regelmäßig 

in Gruppen durchgeführt werden und der Verlauf der Übungen somit von 

der Zusammensetzung der Gruppen abhängt. Damit ist das Ergebnis eines 

Bewerbers, zumindest teilweise, von seinen von ihm nicht zu beeinflus-

senden Mitbewerbern bestimmt. Zudem ist eine spontane Entwicklung der 

Übungen gerade beabsichtigt, um das Verhalten der Bewerber beobachten 

und bewerten zu können. Die fehlende Reliabilität eines personaldiagnosti-

schen Instrumentes besagt aber nichts anderes, als dass sein Ergebnis zu-

fällig ist. Außerdem schließt eine geringe Reliabilität auch eine hohe Vali-

dität aus. Ein psychologischer Test, welcher nicht reliabel ist, kann niemals 

valide sein
947

. Einem Instrument, das zufällige Ergebnisse erzielt, fehlt die 

Vereinbarkeit mit Art. 33 II GG. Zum einen wird durch ein solches In-

strument nicht gewährleistet, dass die Verwaltung tatsächlich den besten 

Bewerber einstellt. So beeinträchtigt dieses Instrument auf Dauer die Leis-

tungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes. Diese Leistungsfähigkeit ist ein 

Schutzgut des Art. 33 II GG. Zum anderen ist ein solches Verfahren mit 

den Grundsätzen einer optimalen Sachverhaltsaufklärung nicht vereinbar. 

Von dieser dürfen zwar, wie dargelegt, zur Steigerung der Effizienz Ab-

striche gemacht werden. Dies kann aber den Einsatz von Assessment-

                                                 
946

 Siehe Kapitel 1 E. III. 2. 
947

 Michel/Conrad, Theoretische Grundlagen psychometrischer Tests, in: Grundlagen 

psychologischer Diagnostik, S. 53. 
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Centern gerade nicht rechtfertigen, weil diese auch noch teuer und auf-

wändig sind. Schließlich verletzt ein Verfahren, das seinem Wesen nach 

zufällige Ergebnisse produziert, das Recht auf eine Personalauswahl ge-

mäß Art. 33 II GG. Wie soll der Bestgeeignete gefunden werden, wenn das 

Ergebnis des Auswahlverfahrens zufällig ist. Ein solches Verfahren ver-

letzt das Grundrecht aus Art. 33 II GG, weil Art. 33 II GG eines Auswahl-

verfahrens bedarf, das geeignet ist, tatsächlich den Bestgeeigneten heraus-

zufinden. Die Auswahl eines anderen, nicht bestgeeigneten, läuft Art. 33 II 

GG zuwider. Damit verletzt ein Verfahren, das solche Fehlentscheidungen 

billigend in Kauf nimmt, dieses Grundrecht. Daran ändert nichts, dass es 

natürlich auch bei einem optimalen Auswahlverfahren immer zu Fehlent-

scheidungen kommen wird. Denn wenn nach einem optimalen Auswahl-

verfahren ausgewählt wird, ist dies eben die richtige Entscheidung im Sin-

ne des Art. 33 II GG. 

Der Zufallscharakter wird besonders deutlich bei einem Auswahl-

verfahren, bei dem nicht nur ein Assessment-Center zur Auswahl eines 

Bewerbers durchgeführt wird, sondern mehrere Assessment-Center parallel 

zur Auswahl mehrerer Bewerber. Dies gilt selbst dann, wenn die anstellen-

de Institution nicht einfach den „Sieger“ jedes Assessment-Centers ein-

stellt, sondern Punkte vergibt und diejenigen Teilnehmer mit den meisten 

Punkten einstellt. Bei der simplen ersten Variante ist die Zufälligkeit des 

Ergebnisses evident. So würde, wer in einem Assessment-Center „Zwei-

ter“ wird, nicht ausgewählt, obwohl er vielleicht auch unter den Teilneh-

mern der anderen Assessment-Center Zweitbester ist. Aber auch die Aus-

wahlentscheidung mit der etwas durchdachteren zweiten Methode ist zu-

fällig. Wenn drei Bewerber ausgewählt werden sollen und dazu drei Asses-

sment-Center abgehalten werden, wird nicht aus jedem Assessment-Center 

einer ausgewählt. Vielmehr ist es auch möglich, dass aus einem Assess-

ment-Center drei und aus den anderen beiden niemand ausgewählt wird. 

Auch dann ist das Ergebnis zufällig, weil der Punktwert des einzelnen von 

seinem Auftreten in den Übungen abhängt. Wie er auftritt, hängt aber von 

dem Verlauf der Übungen ab, der wiederum von den anderen Bewerbern 

beeinflusst wird. Somit hängt die Auswahl des einzelnen letztlich von der 

zufälligen Zusammensetzung „seines“ Assessment-Center ab. 
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Seine geringe Validität lässt es angezeigt erscheinen, Personalaus-

wahlentscheidungen nicht auf Assessment-Center zu gründen, sondern 

allenfalls mit einem Assessment-Center eine bereits anderweitig gefundene 

Entscheidung zu bestätigen. Allerdings ist dann genau zu prüfen, ob das 

Assessment-Center in einer konkreten Situation einem strukturierten Inter-

view überlegen ist. Denn dieses hat grundsätzlich eine höhere Validität bei 

geringeren Kosten. Es ist zudem, wie das Assessment-Center, in der Lage, 

dort eingesetzt zu werden, wo die Intelligenztests schlechtere Ergebnisse 

liefern. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn es entscheidend auf sozi-

ale Kompetenz ankommt.  

 Abschließend sei der Universitätsprofessor für Psychologie Rost 

zitiert: „Warum werden dann in Betrieben zur Personalauswahl so häufig 

teure und weniger valide Assessment-Center wesentlich preiswerteren und 

wesentlich gültigeren IQ-Tests vorgezogen? ... Vermutlich ist der Grund 

ein ganz anderer: Mit einem sehr teuren Assessment-Center lässt sich viel 

Geld verdienen, mit schlichten IQ-Tests dagegen sehr viel weniger.“
948

 

 

3. Intelligenztests 

a. Verwendung in Personalauswahlverfahren 

Intelligenztests sind, wie dargelegt, das qualitätsvollste personaldiagnosti-

sche Instrument. Sie sind objektiv, weil sie schriftlich (oder elektronisch)  

durchgeführt werden. Die Tests sind für alle Teilnehmer gleich. Sie wer-

den schematisch ausgewertet, oft sogar mittels EDV. 

 Sie sind reliabel, weil die Tests immer die gleichen sind und die 

Intelligenz ein kaum veränderliches Persönlichkeitsmerkmal ist. 

 Alle Studien bestätigen auch ihre Validität.  

Die Stabilität des Persönlichkeitsmerkmals „Intelligenz“ ist für den 

öffentlichen Dienst ganz besonders wertvoll. Es nützt nichts, jemanden 

wegen eines Persönlichkeitsmerkmals, zum Beispiel seiner Offenheit, ein-

zustellen, wenn er diese Offenheit in zwei Jahren verliert. Dies gilt umso 

mehr im öffentlichen Dienst mit seiner überdurchschnittlichen Personal-

stabilität. 

                                                 
948

 Rost, Intelligenz, S. 214. 
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Zusätzlich zu den genannten Vorteilen sind Intelligenztests auch kosten-

günstig, weil eine Vielzahl von Tests auf dem Markt angeboten wird und 

nicht selbst entwickelt zu werden braucht. Darüber hinaus ist die Durch-

führung und Auswertung von Intelligenztests wenig aufwändig. 

 

Ihr Nachteil ist, dass sie zur Vorhersage des Berufserfolges sowohl bei 

einfachen mechanischen Tätigkeiten wie auch bei Stellen mit Führungs-

aufgaben wenig valide sind. 

 

Angesichts der beschriebenen Vorteile ist es regelmäßig ermessensfehler-

haft, auf Intelligenztests zu verzichten, wobei, wie oben erwähnt, Stellen 

mit einfacher mechanischer Tätigkeit auszunehmen sind. Denn das Ermes-

sen zur Gestaltung des Verwaltungsverfahrens muss so ausgeübt werden, 

dass ein möglichst richtiges Ergebnis erzielt wird. Dazu sind Intelligenz-

tests geeignet. Sie bieten eine gute Grundlage für Personalentscheidungen. 

Diese Grundlage kann gegebenenfalls durch ein strukturiertes Interview 

ergänzt werden. Dessen Aufgabe wäre es, wegen fehlender sozialer Kom-

petenz offensichtlich ungeeignete Bewerber herauszufiltern. Wenn das 

Interview darauf beschränkt wird, offensichtliche soziale Inkompetenz 

aufzuspüren, fallen seine Schwächen weniger ins Gewicht.  

 Auf Intelligenztests kann aber auch bei der Besetzung von Stellen 

mit Führungsaufgaben nicht verzichtet werden. Die meisten dieser Stellen 

erfordern mehr als soziale Kompetenz. Intelligenztests sind geeignet, den 

Erfolg bei der Bewältigung dieser anderen Anforderungen zu prognostizie-

ren. Außerdem sind Intelligenztests für diese Stellen zwar weniger valide, 

aber keineswegs unbrauchbar. 

 

b. Zulässigkeit 

Intelligenztests zur Bewerberauswahl könnten jedoch wegen Verletzung 

des allgemeinen Persönlichkeitsrechts unzulässig sein.  
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Allerdings könnte bereits ein Eingriff zu verneinen sein, wenn ein 

Grundrechtsverzicht vorliegt
949

. Ansatzpunkt für eine solche Annahme ist 

die Teilnahme des Bewerbers  an dem Intelligenztest. Darin könnte eine 

konkludente Verzichtserklärung zu erblicken sein. Weitere Voraussetzung 

eines Grundrechtsverzichts ist seine Freiwilligkeit
950

. Freiwilligkeit setzt 

voraus, dass der Betroffene zu einer autonomen Entscheidung fähig ist
951

. 

Dies ist in einer Bewerbungssituation nicht der Fall. Der Bewerber hat nur 

die Wahl, an dem Test teilzunehmen oder seine Bewerbung zurückzuzie-

hen. Damit ist mit der Verweigerung des Grundrechtsverzichts ein erhebli-

cher Nachteil verbunden, so dass eine freiwillige Entscheidung nicht mehr 

möglich ist. Ein wirksamer Grundrechtsverzicht liegt somit nicht vor. 

Da kein ausdrückliches gesetzliches Verbot von Intelligenztests in 

der Personalauswahl besteht, kann nur eine Unverhältnismäßigkeit ihre 

Unzulässigkeit begründen. 

 Damit Intelligenztests verhältnismäßig sind, muss für ihre Durch-

führung ein legitimer Zweck vorliegen. Eine möglichst gute Personalaus-

wahl ist ein solcher Zweck. 

 Ferner müssen sie zu diesem Zweck geeignet sein. Dies wird  gele-

gentlich bestritten, weil Intelligenztests vermeintlich „der Bezug zum kon-

kreten Arbeitsplatz fehlt“
952

. Dem kann nach dem Studium der eignungs-

psychologischen Literatur nicht gefolgt werden. Vielmehr fördert Intelli-

genz den Erfolg in jedem Tätigkeitsfeld mit Ausnahme einfacher mechani-

scher Tätigkeiten und der Ausübung von Führungskompetenz. Für alle 

anderen Tätigkeiten sind Intelligenztests geeignet
953

. 

 Intelligenztests sind auch erforderlich. Sie sind das beste und be-

währteste personaldiagnostische Instrument. Darüber hinaus sind sie güns-

tig. Sie sind nicht gleichwertig durch andere personaldiagnostische Instru-

mente zu ersetzen. 

                                                 
949

 Fischinger, JuS 2007, 808 (812) 
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 Fischinger, JuS 2007, 808 (809 f) 
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 Preis, in: Müller-Glöge/Preis/Schmidt, ErfK, § 611 BGB Rn 309. 
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 Für eine grundsätzliche Geeignetheit auch Linck, in: Schaub, Arbeitsrechtshandbuch, § 

26 Rn 13. 
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 Schließlich müssen sie auch angemessen sein. Dies sind sie dann, 

wenn die Schwere des Eingriffs nicht außer Verhältnis zu dem betroffenen 

Rechtsgut steht. 

 Eingegriffen wird in das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Dieses 

umfasst auch das Recht, nicht zu wissen, wie hoch der eigene Intelli-

genzquotient ist. Dieses Wissen kann nämlich die Einschätzung von der 

eigenen Persönlichkeit beeinflussen. Der Eingriff wird aber dadurch ge-

mindert, dass es sich bei dem Intelligenzquotienten um eine kaum zu be-

einflussende Eigenschaft handelt. Dies unterscheidet Intelligenztests bei-

spielsweise von Blutproben, die geeignet sind, Aufschluss über das Verhal-

ten des Probanden zu geben, etwa durch die Feststellung von Drogenkon-

sum. Die Intelligenz ist auch nur ein Persönlichkeitsmerkmal unter vielen, 

so dass von einer Erforschung der Gesamtpersönlichkeit, die unzulässig 

wäre
954

, nicht die Rede sein kann. Weiterhin ist der Proband bei Intelli-

genztests in einer aktiven Rolle und nicht nur Objekt einer Untersuchung, 

wie es etwa bei Blutproben der Fall ist. Schließlich braucht für die Zwecke 

der Personalauswahl dem Bewerber das Ergebnis des Intelligenztests nicht 

mitgeteilt zu werden, so dass er sein Nichtwissen behalten kann.  

 Bei der Beurteilung der Angemessenheit muss auch das Recht der 

Bewerber aus Art. 33 II GG berücksichtigt werden. Sie haben das Recht 

auf eine Personalauswahl gemäß ihrer Eignung. Da die Intelligenz ent-

scheidend zur beruflichen Eignung beiträgt
955

, haben sie auch ein Recht 

darauf, nicht wegen mangelnder Eignung, die durch weniger valide In-

strumente ermittelt wurde, abgelehnt zu werden, wenn ein valider Intelli-

genztest ans Licht gebracht hätte, dass sie geeignet sind. 

 Intelligenztests sind angemessen und damit auch insgesamt zuläs-

sig, soweit es sich nicht um das Besetzungsverfahren für eine Stelle mit 

einfachen mechanischen Tätigkeiten oder ausschließlich Führungsaufga-

ben handelt. 

4. Integritätstests 

Auch der Einsatz von Integritätstests ist regelmäßig zur Feststellung der 

Eignung im engeren Sinne angezeigt. Sie stellen eine hervorragende Er-
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 Siehe Kapitel 1 E. IV. 1. 
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gänzung zu Intelligenztests dar und ermitteln Persönlichkeitseigenschaften, 

die nicht im Zusammenhang mit der Intelligenz stehen. 

 Darüber hinaus sind integre Mitarbeiter im öffentlichen Dienst be-

sonders wichtig. Die Bevölkerung hat erhöhte Erwartungen an das Pflicht-

bewusstsein und die Rechtstreue des öffentlichen Dienstes, so dass nicht 

integres Verhalten von Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes größere 

Aufmerksamkeit erfährt, als dies bei sonstigen Berufstätigen der Fall ist. 

Außerdem ist die Auswahl integrer Mitarbeiter für den öffentlichen Dienst 

wirtschaftlich wichtiger als für Privatunternehmen. Auf Grund des hohen 

Standards des Kündigungsschutzes im öffentlichen Dienst fällt es den Ar-

beitgebern hier nämlich schwerer, auf kontraproduktives Verhalten mit 

Kündigungen zu reagieren. 

 

Auch bei Integritätstests stellt sich die Frage nach ihrer Zulässigkeit. Im 

Wesentlichen kann auf die Ausführungen zu der Zulässigkeit von Intelli-

genztests verwiesen werden. Allerdings ist der Eingriff in das Persönlich-

keitsrecht bei Integritätstests schwerwiegender als bei Intelligenztests. 

Denn die Aussage, ob jemand integer ist oder nicht integer, ist mit einem 

Werturteil verbunden, anders als eine Aussage über den Intelligenzquotien-

ten. Aber auch Integritätstests können durch die bereits bei Intelligenztests 

angeführten Punkte gerechtfertigt werden. Denn Integritätstests sagen ge-

rade nichts darüber aus, ob der Proband integer ist oder nicht. Sie prognos-

tizieren nur sozialschädliches Verhalten am Arbeitsplatz. Wie jede Progno-

se ist dies eine unsichere Aussage und dies ist auch allen Beteiligten be-

wusst. Allerdings stellt auch schon die Prognose sozialschädlichen Verhal-

tens einen Eingriff dar. Dieser lässt sich allerdings in einem Personalaus-

wahlverfahren nicht vermeiden. Selbst in einem klassischen Interview wird 

die Integrität des Bewerbers prognostiziert. Nur verlässt sich dabei der 

Interviewer auf sein Gefühl, während ein Integritätstest eine wissenschaft-

lich belastbare Aussage trifft. Die Steigerung der Qualität einer Prognose 

kann die Prognose aber nicht rechtswidrig machen. Dies wird besonders 

deutlich, wenn die Interessen der Bewerber an einer eignungsgerechten 

Personalauswahl berücksichtigt werden: Der Bewerber hat ein Recht da-

rauf, nicht auf Grund des Gefühls des Interviewers, er könne sich später 
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sozialschädlich verhalten, abgelehnt zu werden, wenn ein valider Integri-

tätstest ihm eventuell eine hohe Integrität prognostizieren würde. 

 

5. Arbeitsproben 

Arbeitsproben sind reliabel, weil sie immer unter den gleichen Bedingun-

gen durchgeführt werden können.  

 Hinsichtlich der Objektivität ist sicherlich zu unterscheiden zwi-

schen mechanischen und geistigen Tätigkeiten. Bei erstgenannten ist die 

Objektivität sicherlich hoch. Um bei dem obigen Beispiel zu bleiben, kann 

die Qualität der Arbeit eines Fliesenlegers problemlos objektiv bewertet 

werden, weil sie leicht mit den vorhandenen Beurteilungsmaßstäben ver-

glichen werden kann. 

 Bei geistigen Tätigkeiten, die im öffentlichen Dienst überwiegen, 

kann die Qualität einer Arbeit dagegen umstritten sein, so für die Güte ei-

nes Aktenvermerks, weil es keine objektiven Kriterien der Bewertung gibt. 

 Dennoch sollten Arbeitsproben wegen ihrer hohen Validität nicht 

nur im handwerklichen Bereich häufig eingesetzt werden. Für den öffentli-

chen Dienst bietet sich bei der großen Gruppe der einzustellenden Vollju-

risten an, das Ergebnis der zweiten juristischen Staatsprüfung auch als Ar-

beitsprobe zu werten. Dieses ist mit seinen praktischen Falllösungen wie 

eine Arbeitsprobe aufgebaut. Dagegen spricht auch nichts, wenn ein Jurist 

nicht als Bearbeiter von juristischen Fällen eingestellt werden soll, sondern 

für Verwaltungstätigkeiten. Denn wer die Tätigkeit der Falllösung be-

herrscht, wird mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch andere Betäti-

gungsfelder meistern. 

 Zwar ist auch die objektive Benotung von Klausuren schwierig bis 

unmöglich, aber der immense Aufwand einer Staatsprüfung lässt sich 

kaum bei Personalauswahlverfahren erreichen. 

 

6. Biographischer Fragebögen 

Bei Biographischen Fragebögen ist vor der Erörterung, ob dieses Instru-

ment auf Grund seiner personaldiagnostischen Qualität angewandt werden 

kann, die Frage zu klären, ob es überhaupt angewandt werden darf. Zwei-
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fel können sich hinsichtlich seiner Vereinbarkeit mit dem Allgemeinen 

Persönlichkeitsrecht der Bewerber ergeben.  

 Aus dem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht folgt zunächst eindeu-

tig, dass Erhebungen zur Intimsphäre der Bewerber unzulässig sind. An-

ders dagegen sind Fragen zu der Privat- und Sozialsphäre zu beurteilen. 

Die Zulässigkeit solcher Fragen ergibt sich aus ihrer Verhältnismäßigkeit. 

Biographische Fragebogen sind grundsätzlich geeignet, Erkenntnisse zur 

Persönlichkeitsstruktur des Probanden zu gewinnen und damit auch zu 

seiner Eignung. Da die Personalauswahl im öffentlichen Dienst nach dem 

Grundgesetz ausdrücklich nach der Eignung erfolgen soll, ist dieser Zweck 

auch legitim. Da es kein einzelnes perfektes personaldiagnostisches In-

strument gibt, ist die Erforderlichkeit gegeben. Allein die Kombination 

verschiedener Instrumente bietet also einen Erkenntnisgewinn. Es kann 

daher nicht eingewendet werden, biographische Fragebogen ließen sich 

durch andere, das Allgemeine Persönlichkeitsrecht stärker schonende per-

sonaldiagnostische Instrumente ersetzen. Auch kann auf Fragen zur Pri-

vatsphäre nicht verzichtet werden. Das Prinzip von biographischen Frage-

bogen besteht gerade darin, möglichst viele Fragen zum Leben des Pro-

banden zu stellen. Solche Fragen lassen sich in ausreichender Quantität 

nicht ausschließlich auf solche zu der Sozialsphäre reduzieren. Schließlich 

sind biographische Fragebogen mit Fragen zu der Privat- und Sozialsphäre 

auch angemessen. Wenn die  Privatsphäre seiner Mitarbeiter einen Arbeit-

geber auch nicht zu interessieren hat, lässt sie sich nicht vollständig aus 

dem Berufsleben ausklammern. Bei Auswahlverfahren geht es darum, den 

Bewerber kennen zu lernen. Dies gelingt nicht unter kompletter Ausblen-

dung der Privatsphäre. Schließlich stellt sich ein Bewerber dem Auswahl-

verfahren freiwillig und kann es jederzeit abbrechen, wenn er Fragen nicht 

beantworten möchte.  

Der Zweck, eine sachgerechte und grundrechtskonforme Personal-

auswahl durchzuführen, ist demgegenüber höherwertig. 

 Die Anwendung des Instruments biographischer Fragebogen steht 

auch im Einklang mit dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Der An-

wendungsbereich des BDSG ist gemäß § 1 II Nr. 1 eröffnet, sofern sich die 
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Bewerbung an eine öffentliche Stelle des Bundes richtet
956

. Eine Erhebung 

von Daten liegt in dem Ausfüllen der Fragebogen, weil dadurch Daten 

über den Bewerber beschafft werden, § 3 III BDSG. Dies ist nach § 32 I S. 

1 in Verbindung mit § 12 IV BDSG zulässig. Die Vorschriften sind bei 

Bewerbern im öffentlichen Dienst anwendbar
957

. Schließlich erfolgt die 

Datenerhebung auch bei dem Betroffenen, wie es § 4 II S. 1 BDSG als 

Regelfall vorsieht. Indem dieser den Fragebogen wissentlich und willent-

lich in einer Bewerbungssituation ausfüllt, ist sein Selbstbestimmungsrecht 

gewahrt. Das ist der Hauptzweck des § 4 II S. 1 BDSG
958

. 

  

7. Internetrecherche 

In jüngster Zeit ist immer wieder zu hören, dass Arbeitgeber im Internet, 

insbesondere in sozialen Netzwerken, über Bewerber recherchieren. Die 

Zulässigkeit dieser Sachverhaltsermittlungsmethode im öffentlichen Dienst 

ist erörterungsbedürftig. 

 Das Allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst das „Recht, nicht 

ausspioniert zu werden“
959

. Keine Ausspionierung findet statt, wenn eine 

Person in der Öffentlichkeit beobachtet wird
960

. Denn dann bestimmt die 

Person selbst über ihre Wahrnehmung durch andere. Dies dürfte regelmä-

ßig auch bei eigenen Veröffentlichungen über die eigene Person im Inter-

net der Fall sein
961

. Solche dienen gerade der Selbstdarstellung.  

 Allerdings ist zu beachten, dass in den sozialen Netzwerken viel-

mals Daten aus der Privatsphäre veröffentlicht werden. Diese Daten dienen 

erkennbar der Selbstdarstellung im privaten Kontext und nicht der Infor-

mation potentieller Arbeitgeber. Ein solcher Eingriff in die Privatsphäre 

ist, anders als bei biographischen Fragebögen, auch nicht angemessen. Die 

Unangemessenheit ergibt sich daraus, dass von einer Freiwilligkeit der 

                                                 
956

 Bei öffentlichen Stellen der Länder sind die Datenschutzgesetze der Länder anzuwen-

den. 
957

 Heckmann, in: Taeger/Gabel, BDSG, § 12 Rn 38. 
958

 Sokol, in: Simitis, BDSG, § 4 Rn 20; Taeger, in: Taeger/Gabel, BDSG, § 4 Rn 56. 
959

 Starck, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art 2 Rn 179.  
960

 Starck, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art 2 Rn 179. 
961

 Anders natürlich wenn sich der Arbeitgeber Informationen besorgt, die im Internet 

nicht frei zugänglich sind. Ein solches Verfahren wäre sehr rechtswidrig, weil die Verlet-

zung der Privatsphäre außer Verhältnis zu dem personaldiagnostischen Nutzen stünde. Im 

öffentlichen Dienst ist ein solches Verhalten hoffentlich ausgeschlossen. 
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Selbstoffenbarung nicht die Rede sein kann, denn die Recherche erfolgt 

ohne Wissen und Einverständnis des Bewerbers. Man kann auch nicht 

einwenden, dass er mit der Veröffentlichung im Internet in jede Nutzung 

und damit auch in die Nutzung seiner Daten zum Zwecke der Personal-

auswahl eingewilligt habe
962

. Oftmals wird er gar nicht daran gedacht ha-

ben, dass seine Veröffentlichungen einmal von seinem potentiellen Arbeit-

geber genutzt werden könnten. Dass dies möglicherweise fahrlässig war, 

schmälert den Schutz des Bewerbers nicht, denn es ist gerade Aufgabe des 

Rechts, diejenigen zu schützen, die sich nicht selbst schützen können. 

 Ein weiterer Unterschied zu den biographischen Fragebogen be-

steht darin, dass der Bewerber die Selbstoffenbarung nicht jederzeit ver-

weigern kann. 

 Eine solche Internetrecherche würde auch gegen das BDSG versto-

ßen. Die Datenerhebung würde nämlich nicht beim Betroffenen erfolgen, 

sondern gerade heimlich. Dies schließt eine Direkterhebung aus, denn die-

se setzt die Kenntnis des Betroffenen von der Datenerhebung voraus
963

. 

Ein Erlaubnistatbestand für ein solches Vorgehen liegt nicht vor, denn § 4 

II S. 2 Nr. 2 b BDSG ist nicht gegeben. Diese Norm erlaubt eine Datener-

hebung ohne die Mitwirkung des Betroffenen, wenn eine Datenerhebung 

bei diesem einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde. Die öf-

fentliche Stelle kann aber sehr leicht in einem Bewerbungsverfahren an die 

Daten gelangen, die sie interessieren. So kann sie bereits in der Stellenaus-

schreibung verlangen, dass bestimmte Angaben gemacht werden, sie kann 

an alle Bewerber Personalbogen verschicken und sie kann bei einem per-

sönlichen Treffen oder auch telefonisch bei den Bewerbern nachfragen. 

 Auch § 4 II S. 2 Nr. 1iVm § 28 I S. 1 Nr. 3 BDSG erlaubt keine 

Internetrecherche über Bewerber
964

. 

 Die Nutzung von privaten Daten im Internet verbietet sich letztend-

lich deshalb, weil sie gegen die Grundsätze eines fairen Verfahrens ver-

stößt. Dazu gehört, dass dem Bürger auf Augenhöhe begegnet wird. Er 

muss jederzeit die Möglichkeit haben, auf das Verfahren Einfluss zu neh-

                                                 
962

 Forst, NZA 2010, 427 (431). 
963

 Sokol, in: Simitis, BDSG, § 4 Rn 23. 
964

 Däubler, in: Däubler/Klebe/Wedde/Weichert, BDSG § 32 Rn 56 f; AA Forst, NZA 

2010, 427 (431). 
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men. Dies ist nicht der Fall, wenn ohne entsprechende Einwilligung seine 

Veröffentlichungen genutzt werden, die nicht dazu dienen, sich als Bewer-

ber zu präsentieren. Somit hat er sich in diesem Zusammenhang unabsicht-

lich offenbart. 

 Anders zu bewerten sind natürlich Internetveröffentlichungen, die 

dazu dienen, sich im beruflichen Kontext, insbesondere bei potentiellen 

Arbeitgebern, zu präsentieren. Diese dürfen selbstverständlich genutzt 

werden. 

 

8. „Probeessen“ 

Ein, zumindest in der Privatwirtschaft, gelegentlich vorkommendes Aus-

wahlinstrument ist ein gemeinsames Essen mit den potentiellen neuen Kol-

legen, dem „Team“. Dabei soll getestet werden, ob der Bewerber mit die-

sen zurechtkommt, ob also ein gewisses Maß an gegenseitiger Sympathie 

vorhanden ist. Fraglich ist die Zulässigkeit eines solchen Auswahlverfah-

rens im öffentlichen Dienst. Die Entscheidung hängt davon ab, ob die 

Sympathie zwischen den neuen Kollegen Bestandteil der Eignung sein 

kann. Falls dies nicht der Fall sein sollte, ist ein Auswahlinstrument, das 

genau diese misst, rechtwidrig.  

 Unter die Eignung fallen alle persönlichen Eigenschaften, die sich 

auf die Leistung im Amt auswirken
965

. Sympathie zwischen Kollegen dürf-

te die Leistungsfähigkeit aller steigern. Es handelt sich aber nicht um eine 

persönliche Eigenschaft. Es gibt Eigenschaften, insbesondere Offenheit, 

die Menschen sympathischer machen. Die Sympathie ist aber nur eine Fol-

ge davon und von Mensch zu Mensch  unterschiedlich. Deswegen können, 

falls ein Amt Teamfähigkeit voraussetzt, die sympathischen Eigenschaften 

in das Anforderungsprofil aufgenommen werden. Ob ein Bewerber aber 

seinen konkreten Kollegen sympathisch ist, ist keine Frage seiner Persön-

lichkeit oder seines Charakters. Deshalb ist dies nicht Teil der Eignung.  

Diese Ansicht widerspricht nicht dem Urteil des OVG Berlin
966

. 

Die Antragstellerin hatte sich um eine Stelle beworben und war nicht be-

rücksichtigt worden, weil ihr Lebensgefährte sonst ihr unmittelbarer 

                                                 
965

 Siehe Kapitel 2 D. II. 4.; Jachmann, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art  33 Rn 17.  
966

 OVG Berlin, VVwZ 1996, 500 f. 
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Dienstvorgesetzter geworden wäre. Das OVG billigte, dieses enge persön-

liche Verhältnis der Bewerberin zu ihrem potentiellen Dienstvorgesetzten 

im Rahmen der Eignungsbeurteilung zu berücksichtigen. Teil der Eignung 

war jedoch nur die institutionalisierte Beziehung, nicht aber die Frage des 

emotionalen Verhältnisses zu ihrem Vorgesetzten. Die Tatsache des Zu-

sammenlebens darf bei der Eignungsbeurteilung berücksichtigt werden, 

nicht aber die emotionale Beziehung als solche. Sie darf deswegen bei der 

Auswahlentscheidung nicht berücksichtigt werden. Daraus folgt, dass 

„Probeessen“ im öffentlichen Dienst rechtswidrig sind. 

 

B. Gesetzliche Regelung des Personalauswahlverfahrens 

 

Bisher bestehen keine umfassenden gesetzlichen Regelungen über die Per-

sonalauswahlverfahren im öffentlichen Dienst
967

. Die gesetzliche Grundla-

ge für ihre Ausgestaltung bildet daher das allgemeine Verfahrensrecht. 

Fraglich ist, ob der Gesetzgeber das Personalauswahlverfahren so regeln 

muss, dass ein optimales Verfahren gewährleistet ist, oder ob er dies der 

Verwaltung überlassen darf. Um dies richtig beurteilen zu können, müssen 

zunächst die untergesetzlichen Normen zur Regelung des Personalaus-

wahlverfahrens im öffentlichen Dienst dargestellt werden.  

 

I. Verwaltungsvorschriften und Verordnungen zur Regelung von Per-

sonalauswahlverfahren im öffentlichen Dienst  

 

Verwaltungsvorschriften zur Ausgestaltung von Personalauswahlverfahren 

im öffentlichen Dienst finden sich nur vereinzelt. Einige sind dafür sehr 

detailliert.  

 In Bremen wird die Beurteilung von Beamten näher geregelt
968

. So 

wird unter anderem ein Assessment-Center zu Beurteilung für zulässig 

erklärt, vergleiche § 12. Diese Regelung enthält aber keine Anweisung für 

die Beurteilung von Einstellungsbewerbern und bezieht sich daher nur auf 

die Beurteilung bereits ernannter Beamter. 

                                                 
967

 Kapitel 2 C. II. und III. 
968

 Beurteilungsverordnung. 
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 In Nordrhein-Westfalen findet sich in einigen Verordnungen die 

interessante Regelung, dass bei den Personalauswahlverfahren die Wissen-

schaft und Praxis der Personalausleseverfahren berücksichtigt werden 

muss
969

. Außerdem muss das Auswahlverfahren für einen Anstellungster-

min für alle Bewerber gleich bleiben. 

 In Baden-Württemberg ist für das Auswahlverfahren für den geho-

benen Archivdienst geregelt, dass dieses jeweils nur für das aktuelle Stel-

lenbesetzungsverfahren gilt und es bei einer Ablehnung beliebig oft wie-

derholt werden kann
970

. Bei Bewerbern für den gehobenen Verwaltungs-

dienst in der gesetzlichen Rentenversicherung ist ein Auswahlgespräch 

normiert
971

. 

 In Bayern findet sich als ausdrückliche Normierung die Forderung, 

dass Bewerberauswahlverfahren objektiv zu gestalten sind
972

. 

 Für den Polizeidienst sind die Ausleseverfahren regelmäßig umfas-

send normiert. Als Beispiel soll hier nur die Regelung in Mecklenburg-

Vorpommern
973

 anführt werden. Sie ist sehr detailliert und regelt unter 

anderem im Abschnitt 2.2. die durchzuführenden Auswahltests. Dabei 

handelt es sich um einen psychologischen und einen sportlichen Leistungs-

test, ein Diktat, ein Vorstellungsgespräch und, für den gehobenen Dienst, 

um eine Gruppendiskussion. 

 

Auch der Bund hat für einige Laufbahnen das Auswahlverfahren detailliert 

geregelt. In der „Verordnung über Laufbahn, Ausbildung und Prüfung für 

den gehobenen Auswärtigen Dienst“ wird in § 6 II festgelegt, dass das 

Auswahlverfahren aus einem schriftlichen und mündlichen Teil besteht 

sowie fakultativ aus einem psychologischen Eignungs- und Sprachtest. Das 

Auswahlverfahren wird gemäß § 6 IV durch regelmäßig mit fünf Beamten 

besetzte, weisungsfreie Auswahlausschüsse geführt. Interessant hierbei ist, 

dass der Bund ein solch aufwändiges Auswahlverfahren keineswegs nur 
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 Verordnung über die Ausbildung und Prüfung der Laufbahnen des gehobenen nicht-

technischen  Dienstes (Bachelor) im Lande Nordrhein-Westfalen, § 4 II. 
970

 § 7 III Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobenen Archivdienst. 
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 § 8 II Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobenen Verwaltungsdienst in der 

gesetzlichen Rentenversicherung. 
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 § 20 I S. 2 Verordnung zur Regelung der besonderen Auswahlverfahren für die Ein-
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 Polizei-Einstellungsrichtlinie. 
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für die Leitungsebene durchführt, sondern bereits für den gehobenen 

Dienst.  

 Auch für den höheren Bibliotheksdienst wurde das Auswahlverfah-

ren ausführlich geregelt
974

. Darin ist festgelegt, dass bei der Vorauswahl 

die Zeugnisnoten ausschlaggebend sind, vergleiche § 6 II. Gemäß § 6 IV 

obliegt das Auswahlverfahren unabhängigen Auswahlkommissionen und 

besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. Nach § 6 V 

bestehen diese Auswahlkommissionen aus drei Beamten, die weisungsun-

abhängig sind. 

Soweit ersichtlich, existieren in Rheinland-Pfalz keine Verwal-

tungsvorschriften hinsichtlich der Ausgestaltung von Personalauswahlver-

fahren im öffentlichen Dienst. 

  

Aus dieser Darstellung der das Personalauswahlverfahren im öffentlichen 

Dienst betreffenden Verwaltungsvorschriften und Verordnungen wird fol-

gendes deutlich: Obwohl einige Ansätze erkennbar sind, dieses sowohl für 

die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes wie auch für die Verwirk-

lichung des Grundrechts aus Art. 33 II GG entscheidende Feld verbindlich 

zu regeln, ist die normative Bindung des Personalauswahlverfahrens im 

öffentlichen Dienst, mit Ausnahme des Polizeidienstes nur lückenhaft. 

Besonders hinzuweisen ist dabei aus meiner Sicht auf die Pflicht zur Be-

rücksichtigung des Standes von Wissenschaft und Praxis der Personalaus-

leseverfahren in Nordrhein-Westfalen. 

 

II. Pflicht zur Regelung des Personalauswahlverfahrens im öffentli-

chen Dienst durch Parlamentsgesetz 

  

Eine solche Pflicht könnte sich aus dem Parlamentsvorbehalt ergeben. Die-

ser verpflichtet den Gesetzgeber Entscheidungen selbst zu treffen, die für 

die Grundrechtsausübung wesentlich sind
975

. Was „wesentlich“ in diesem 

Sinne ist, konnte noch nicht abschließend geklärt werden, die Entschei-

                                                 
974

 Verordnung über Laufbahn, Ausbildung und Prüfung für den höheren Dienst an wis-

senschaftlichen Bibliotheken des Bundes. 
975

 Lampe, Prüfungsentscheidungen, S. 26 mit weiteren Nachweisen. 



176 

 

dung muss für jeden Einzelfall getroffen werden
976

. Maßgeblich sind aber 

jedenfalls die betroffenen Grundrechte
977

.  

 Danach ergibt sich für die Frage, ob die Ausgestaltung des Perso-

nalauswahlverfahrens gesetzlich geregelt werden muss, keine offensichtli-

che Antwort. Gegen die Annahme, dass eine solche Regelung „wesentlich“ 

ist, spricht, dass „wesentlich“ in erster Linie Abwägungsentscheidungen 

zwischen verschiedenen Grundrechten sind
978

. Dies hat seinen Grund da-

rin, dass parlamentarische Entscheidungen in besonderem Maße die offene 

Diskussion um die beste Lösung sicherstellen
979

. Eine solche Abwägung 

verschiedener Grundrechte findet bei der Personalauswahl nicht statt, 

vielmehr geht es um die optimale Verwirklichung eines einzigen Grund-

rechts, nämlich Art. 33 II GG. 

 Weiterhin steht einer gesetzlichen Regelung scheinbar entgegen, 

dass die Eignungsdiagnostik jederzeit durch Forschungsergebnisse verbes-

sert werden kann. Diese Verbesserungen muss die Verwaltung flexibel 

aufgreifen. Deshalb kann der Gesetzgeber kein konkretes Verfahren fest-

schreiben, sondern nur die Berücksichtigung des Standes von Wissenschaft 

und Technik vorschreiben
980

. 

 Freilich sprechen auch gewichtige Gründe für eine gesetzliche Re-

gelung. Zum vorhergehenden Argument ist zu sagen, dass auch eine weite 

Vorgabe zur Verfahrensgestaltung sinnvoll ist, insbesondere dann, wenn 

diese Vorgabe nicht in der bisherigen Praxis berücksichtigt wird. Dies ist 

bei der Personalauswahl im öffentlichen Dienst der Fall. Die Darstellung 

der geltenden Verwaltungsvorschriften und Verordnungen in Kapitel 4 B. 

I. hat deutlich gemacht, dass es derzeit in der Hand des jeweils für die Per-

sonalauswahl Verantwortlichen liegt, ob in seiner Organisation der State of 

the Art der Eignungsdiagnostik beachtet wird. Eine flächendeckende An-

ordnung zu seiner Beachtung gibt es nicht. 
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 BVerfGE 98, 218 (251). 
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 BVerfG, Urteil vom 24.09.2003 (Az.: 2 BvR 1436/02) Rn 68. 
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 BVerfG, Urteil vom 24.09.2003 (Az.: 2 BvR 1436/02) Rn 67. 
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 BVerfG, Urteil vom 24.09.2003 (Az.: 2 BvR 1436/02) Rn 68. 
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 Zur Kritik an solch offenen Regelungen siehe Ossenbühl, Vorrang, in: HStR III (2. 

Aufl.), § 62 Rn 65.  
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Zum anderen sind Entscheidungen auch dann „wesentlich“, wenn 

sie für die Grundrechtsverwirklichung maßgeblich sind
981

. Und die konkre-

te Durchführung des Auswahlverfahrens ist für die Verwirklichung des 

Art. 33 II GG von entscheidender Bedeutung. Ohne ein Auswahlverfahren 

gibt es keinen Zugang zu einem öffentlichen Amt. Wenn das Auswahlver-

fahren ungeeignet ist, den bestgeeigneten Bewerber herauszufinden, so 

kann dieser sein Grundrecht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern 

nicht verwirklichen
982

.  

 Des Weiteren sind Personalauswahlentscheidungen strukturell eng 

mit Prüfungsentscheidungen verwandt
983

. Letztlich werden nicht Kenntnis-

se, Fertigkeiten oder Wissen geprüft, sondern Persönlichkeitseigenschaf-

ten. Und bei Prüfungsentscheidungen wiederum ist anerkannt, dass das 

Prüfungsverfahren gesetzlich geregelt werden muss
984

. Begründet wird 

dies damit, dass das Nichtbestehen einer berufsbezogenen Prüfung einen 

erheblichen Eingriff in die Berufsfreiheit des Betroffenen darstellt
985

. Auch 

durch die Verweigerung des Zugangs zu öffentlichen Ämtern wird die Be-

rufsfreiheit des erfolglosen Bewerbers beschränkt
986

. Eine solche Be-

schränkung wiegt umso schwerer, wenn damit der Zugang zu bestimmten 

Berufen endgültig unmöglich gemacht wird
987

. Dies ist bei Ablehnungen 

von Bewerbungen für den öffentlichen Dienst häufig der Fall, denn viele 

Berufe können nur im öffentlichen Dienst ausgeübt werden, teilweise so-

gar nur bei einem einzigen Dienstherrn. Für den Beruf des Diplomaten nur 

die Bundesrepublik Deutschland als Dienstherr Verwendung
988

. 

 

Daraus folgt, dass der Gesetzgeber die optimale Ausgestaltung der Aus-

wahlverfahren zum öffentlichen Dienst regeln sollte. Eine gesetzliche Re-

gelung des Auswahlverfahrens hält auch der VGH München für notwen-
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 BVerfG, Urteil vom 24.09.2003 (Az.: 2 BvR 1436/02) Rn 67. 
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 Vergleiche dazu auch Kapitel 3 A. III. 2. a. 
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 Vergleiche Pache, Beurteilungsspielraum, S. 136   
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 Lampe, Prüfungsentscheidungen, S. 26 f. 
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dig
989

. Eine solche Regelung muss natürlich so offen sein, dass der öffent-

liche Dienst auf die Erfordernisse des Einzelfalles eingehen kann und au-

ßerdem die Berücksichtigung der Entwicklung der Eignungsdiagnostik 

gewährleistet wird. Orientieren können sich die Gesetzgeber des Bundes 

und der Länder an der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung der 

Laufbahnen des gehobenen nicht-technischen  Dienstes (Bachelor) im 

Lande Nordrhein-Westfalen vom 05.08.2008, § 4 II. Dieser lautet: 

 

(2) Die Auswahlmethode bestimmt die Einstellungsbehörde unter Berück-

sichtigung der in Wissenschaft und Praxis sich fortentwickelnden Erkennt-

nisse über Personalausleseverfahren. Die 

Auswahlmethode muss für Bewerberinnen und Bewerber desselben Zulas-

sungstermins gleich bleiben. Beim Auswahlverfahren und bei der Aus-

wahlmethode werden die besonderen Belange von 

Menschen mit Behinderungen berücksichtigt. 

 

Des Weiteren könnten im Rahmen einer solchen gesetzlichen Regelung 

des Personalauswahlverfahrens auch mögliche Eingriffe im Verfahren, wie 

sie in Kapitel 4 A. IV. 3. b., 4. und 6. angesprochen wurden (hinsichtlich 

Intelligenztests, Integritätstests und Biographischen Fragebögen), geregelt 

werden. Dadurch wäre gewährleistet, dass solche Eingriffe zukünftig auf 

einer sicheren gesetzlichen Grundlage erfolgen.  

 

 

 

C. Zwischenergebnis 

 

Der öffentliche Dienst ist verpflichtet, bei Personalauswahlverfahren per-

sonaldiagnostische Instrumente einzusetzen, mit denen er die Eignung der 

Bewerber tatsächlich beurteilen kann. Daraus folgt, dass Anforderungspro-

file auf einer professionellen Anforderungsanalyse beruhen müssen. Au-

ßerdem müssen die Verantwortlichen bei der Personalauswahl für die Be-

urteilung der Eignung qualifiziert sein. Sofern die Eignung vor allem auf 

Grund der Einschätzung der Bewerber durch die Verantwortlichen für die 

                                                 
989

 VGH München,  Beschluss vom 17.06.2010 (Az.: 7 ZB 10.375) Rn 16. 
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Personalauswahl beurteilt werden soll, empfiehlt es sich die Unterstützung 

von Psychologen zu suchen. Weiterhin sind Instrumente gemäß ihrem Sta-

te oft he Art einzusetzen. Dies heißt für die meisten Personalauswahlver-

fahren, dass ein Intelligenztest durchzuführen ist, der eine gute Entschei-

dungsgrundlage bietet, die mit Hilfe anderer Instrumente ergänzt werden 

kann. Die Durchführung von Intelligenztests stellt keine Verletzung des 

allgemeinen Persönlichkeitsrechts der Bewerber dar. 

 Die Pflicht State oft the Art vorzugehen sollte gesetzlich normiert 

werden.  
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Kapitel 5: Zusammenfassende Thesen 
 

Wenn bei Personalauswahlverfahren die Erkenntnisse der Eignungsdiag-

nostik beachtet werden, lassen sich geeignetere Mitarbeiter finden, als 

wenn sie nicht beachtet werden (Kapitel 1 D. und E.). Dabei sind Intelli-

genztests das insgesamt beste personaldiagnostische Instrument (Kapitel 1 

C. IV.) und sollten regelmäßig Bestandteil von Personalauswahlverfahren 

im öffentlichen Dienst sein (Kapitel 4 A. IV. 3. a.). Die Personalauswahl 

mittels Intelligenztests ist zulässig (Kapitel 4 A. IV. 3. b.). 

 

Eine Personalauswahl gemäß dem State oft the Art dient nicht nur dem 

Schutz des Art. 33 II GG, sondern fördert auch die Effizienz des Verwal-

tungshandelns, weil der Gewinn durch geeignetere Mitarbeiter größer ist 

als die Kosten für ein professionelles Personalauswahlverfahren (Kapitel 1 

D. IV. und Kapitel 4 A. III.). 

 

Zur Durchsetzung des State of the Art bei der Personalauswahl im öffentli-

chen Dienst ist eine gesetzliche Regelung empfehlenswert (Kapitel 4 B. 

II.). 

 

Art. 33 II GG ist auch ein Grundrecht (Kapitel 2 E.).  

 

Auch auf Stellen bei öffentlichen Unternehmen in Privatrechtsform ist Art. 

33 II GG anwendbar (Kapitel 2 F. II.). 

 

Art. 33 II GG gewährt ein Recht auf Bewerbung (Kapitel 2 G. I.) und un-

ter gewissen Umständen auch ein Recht auf Einstellung (Kapitel 2 G. II.). 

Vor allem aber gewährt er ein Recht auf sachgerechte Entscheidung (Ka-

pitel 2 G. III.). Daraus folgt die Pflicht der Verwaltung, konkrete Verfah-

rensvorgaben einzuhalten (Kapitel 2 G. III. 2.). 

 

Die Pflicht der Verwaltung, bei Personalauswahlverfahren die Erkenntnis-

se der Eignungsdiagnostik zu beachten, folgt zum einen aus der Rechtsfi-

gur des Grundrechtsschutzes durch Verfahren (Kapitel 3 A.). Diese beruht 

auf dem objektivrechtlichen Gehalt der Grundrechte (Kapitel 3 A. II.). Die 
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Wahrnehmung des Rechts aus Art. 33 II GG ist von der Bereitstellung ei-

nes Verwaltungsverfahrens abhängig (Kapitel 3 A. III. 2.). Deshalb muss 

es in diesem Verfahren möglich sein, die Eignung der Bewerber zutreffend 

zu beurteilen (Kapitel 3 A. III. 3. b.). 

 

Zum anderen folgt die Pflicht, bei Personalauswahlverfahren die Erkennt-

nisse der Eignungsdiagnostik zu beachten, aus Art. 19 IV GG (Kapitel 3 

B.). Die Verwaltung hat bei Personalentscheidungen einen Beurteilungs-

spielraum (Kapitel 3 B. I. 3. a.). Dieser darf aber nicht dazu führen, dass 

das Recht auf gerichtliche Kontrolle der Entscheidung weitgehend leer 

läuft, wie es bei einem Auswahlverfahren der Fall ist, das sich bei der Be-

urteilung der Eignung der Bewerber hauptsächlich auf den subjektiven 

Eindruck der Entscheider  verlässt (Kapitel 3 B. II. 1.). Vielmehr muss das 

Personalauswahlverfahren so ausgestaltet werden, dass die Entscheidung 

nachvollziehbar begründet werden kann und so auch eine gerichtliche 

Kontrolle ermöglicht (Kapitel 3 B. II.). 


